
den iZten. Pa t t 'N t vom I^tcn F e b r u a r 1797, für Westgallzien.

der Uibcrzcugung, wie erwünscht und beruhigend jedem Bürger cs
sty, den Umfang und die Grcinzen seiner Rechte und seiner Pflichten ge-

gen



gen seine Mitbürger in einem drdentlich zusammengefaßten Gesetzbuchs Ke5 ^ u
stimmt zu haben, und dadurch den Genuß seiner Rechte befestigt, die .
Erfüllung seiner Pflichten erleichtert, seine Person und sein Eigenthum
gegen ungerechten Anfall geschützt zu wissen, wird geördüet/ die Unter-
thanen in ÄZestgalizien dieser Wohlthat so geschwind als möglich
Haft zu machen.

> ^ , « .
Es wird demnach das bürgerliche Gesetzbuch für Westgalizien

mit zu dem Ende kundgemacht/ damit vom t . Januar 1798^ als vott
welchem Tage dasselbe seine Kraft und Wirksamkeit erhalt/ jedermann
sich nach demselben zu ächten, nach demselben in allen Verhältnissen des
bürgerlichen Lebens seine Handlungen einzurichten, seine Kontrakte ab-
zUschliessett, seine lebzeitigen oder letztwilligen Anordnungen zu errichten/
seine Nechte zu geniessen, seine Pflichten zu erfüllen/ und allen seinen
Geschäften die zweckmäßige Richtung zu geben, nach selben Recht zu D
chen und zu Nehmen, die Gerichtshöfe aber hiernach bei vorfallenden Zw i -
siigkciten Recht zu sprechen und Hilfe zu ertheilen wissen / ohfte von be^
sagttm Tage att auf die bisher in Westgalizien bestandenen Gesetze, oder
gesetzlichen Gewohnheiten, so viel es die Gegenstände des bürgerliches
Rechts betrifft, Rücksicht zu nehmen, als welche andurch mit Ende D e ,
zember des Jahres 1797. als aufgehoben und unwirksam erkläret werden.

Und" da dieses Gesetzbuch in pohlnische und lateinische Sprache über?
setzt worden/ so wikd zugleich erkläret, daß/ wettn Wider Vermuthen sich
diesfalls eine Zweiftlhaftigkeit gegen den deutschen Text irgendwo einge/
schlichen haben sollte/ sich an den deutschen als den Urtext zu halten sey.

Erstes HäUptstück.
v o n Rechten und Gesetzen überhaupt,

§. i . Recht ist alles , was an sich selbst gut i s t , was Nach seittelt
Verhältnissen und Folgen etwas Gutes enthält, oder hervorbringt, uttd
zur allgemeinen Wohlfahrt beiträgt.

§. 2. Aus dem, was blecht is t , werden die Regeln ausgehoben/
welche dem Menschen in seinem Thun und kassett zur Richtschnur dienen
sollen, und ihm seine Pstichten vorschreiben^

§. ß. Das W o r t Recht wird außet dem noch in elnein zweifachezi
Sinne genommen z man verstehet darunter sowohl die Regel selbst, welche/
was Rechtens ist/ vorschreibt, als auch die natürliche Freiheit, odet
dasBcfugniß zu handeln, welche jeder Mensch hat/ wenn er seineHandF
langen nach diesen Regeln einrichtet.

> T t t 4 g .4 .



<^brua'r ^ 4 ' ^ ^ ^ " ' ^ Pflichten gründen sich entweder in der Natur des
kür Menschen allein, und dann hcisscn sie natürliche und angeborne Rechte

.und Wichten, oder sieHrnnden sich auf eine bestimmte Gesellschaft, und^
dann werden sie positive, das ist vennög des gesellschaftlichen Lebens ent/'
standene Rechte und Pflichten genannt. l

§. 5. Menschen, die sich mit einander vereinigen, um nach gewissen
Vorschriften einen gemeinschaftlichen Zweck M erreichen, heissen eine
Gesellschaft.

§. 6. Der S taa t ist eine Gesellschaft, die zur Erreichung eines be^
stimmten der Natur des Menschen angemessenen und unveränderlichen
Endzweckes unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte vereinigt und ver-
bunden ist. '

§. 7. Dieser Endzweck ist überhaupt die allgemeine Wohlfahrt des'
S t a a t e s , dâ s ist die Sicherheit der Personen, des Eigenthums und aller
übrigen Rechte seiner Mitglieder.

§. 8. Die zur Erreichung dieses Endzweckes nothwendigen Vor -
schriften oder Regeln giebt das Oberhaupt des S taa tes , und sie heissen
Gesetze.

§ . 9 . Der Inbegriff aller Gesetze, wordurch die wechselseitigen Rechte
und Pflichten der Einwohner des Staates unter sich bestimmt werden,
macht das bürgerliche Privatrecht desselben ans. Dieses Pnvatrecht ist
für Westgalizien im gegenwärtigen Gesetzbuche enthalten.

§. 10. Ein Gesetz erhalt durch die gehörige Kundmachung seine Kraf t
und Wirksamkeit. Diese Kundmachung veranstaltet der Gesetzgeber.

§. 11. Jedes Mi tg l ied des Staates ist verbunden sich die Gesetze
bekannt zu machen, denn sobald ein Gesetz auf dle gehörige A r t , das
ist nach den; in einem jeden Lande eingeführten Gebrauche kundgemacht
worden ist, kann sich Niemand entschuldigen, daß es ihm nicht bekamt
geworden sey.

§. 12. Der Gesetzgeber bestimmt den Zeitpunkt, au welchem ein Ge-
setz zu verpflichten anfangen soll, lvenn er keinen bcstmmtt, so verpflich-
tet es von seiner Kundmachung a n ; von jener oder von dieser Zeit an er-
halten die Handlungen der Staatsbürger ihre rechtliche Giltigkcit oder
Ungültigkeit, ihre vortheilhaftcn oder nachtheiligen Folgen nach dem Maa>^
stabe des Gesetzes.

§. 13. Jeder Staatsbürger ohne Unterschied des Ranges, des
Standes , oder Geschlechtes ist verpflichtet die allgemeine Wohlfahrt des
Staates durch genaue Befolgung der Gesetze möglichst befördern zu
helfen.

§. 14.



tz< 54. Wch jeder Fremde/ der sich i l ! Mstgatizien aufhält > ist ^ 7 9 7 .
densetbetr unterworfen/ wenn »ihn M t M e förmliche Ausnähme da^ ^ A a .
von freispricht. ^ / > «. . Westgalizleft.
* § . 1 5 . Einwohner dieses Landes blewen auch m Handlungen Und

Geschäften, die sie nußer demselben verrichten/ an diese Gesetze gebunden/
insoweit als ihre persönliche Fähigkeit dadurch eingeschränkt w i rd / und
als diese Handlungen Und Geschäfte auch in diesem Lande rechtliche Hol ,
gen hervorbringen können/ Uttd sollen.

§. t 6 . Geschäfte / welche Ausländer in diesem bder öuch in fremden
Landen verrichten/ müssen Nach diesen Gesetzen beuttheilet werden/ wenti
in diesem Lande ein Rechtsstreit darüber entsteht; es Ware denn/ daß m
Beziehung auf Zeit und O r t der Handlung ein anderes Recht bewiese.1
Würde.

tz. 17. Gesetze wirken kicht zurück: sie verbinden Nur in Ansehung
derjenigen HandllMgen Und Begebenheiten > welche nach ihrer Kundma^
chung vorgefallen sind; auf vorher geschehene Handlungen und auf v M
her trwörbene Rechte haben sie keinen Einf luß/ außer im Falle/ daß tzilt
vorher Jemanden von dem Gesetze zugedachtes, aber Noch Nicht erwor^
denes Recht durch ein Gesetz als erloschen erklärt würde; denn in diesem
Falle hört die Fähigkeit zu rittem solchen Rechte sogleich auf.

tz. 18. EilteM Gesetze darf in del-Auslegung Und Attwendullg fein
anderer S i t i n beigelegt werden/ als der, welcher Nach dcn Regeln der
Sprache aus der eigettchümtichen Bedeutung der W o r t e , und ihres Zu^
salmnenhnttges/ oder auch aus der klaren Absicht des Gesetzgebers dcut?
lich hervorleuchtet.

§. 19. Findet aber der Richter einen Rechtsfall durch die Worte
' des Gesetzes Nicht geradezu entschieden/ so muß er in seinem Urtheile auf

den natürlichen S i n n des Gesetzes/ er muß ferner auf die Gründe anderer
damit verwandten Gesetze, Und auf ähnliche im Gesetze bestimmt entschiedene
Falle Rücksicht Nehmen: bleibt ihm der Rechtsfall nach allem diesem noch
zweifelhaft/ so wuß er ihtt mit Hinsicht auf die sorgfaltig gesammelten/
und reiflich erwogenett.Söchumstande Nach dett allgemeinen und Natürlichen
Rec^tsgrundsatzen entscheidett.

'§ . 25. Gesetze behalten solang ihre Kraft und Wirksamkeit/ bis sie
ausdrücklich wieder aufgehoben werden. '

§. 2 i . N u r der Gesetzgeber kann ein Gesetz nutetttisch/'Und für das
Allgemeine erklären/ einschrjittken/ verändern oder ganzlich aufheben.

ß. H2. Auf LandesM'äuche und Gewohnheiten kann zwär i i i Fällen,
welche auf die AüslegunMines Gesetzes Bezug Habs«/ Rücksicht genom-
men werden; M i n sie sind Nicht hittreichend eitj schon vorhandenes Gests
aufzuheben öder yin neues zu begründen. .

Uuzi z.23.



Februar. § . 2 ? . Auch Sta tu ten, oder solche Verordnungen, welche einzelnen
Für 'P rov inzen , M d ^ worden sind, haben

Nestsalizlen.in Rücksicht auf Privatrechte keine gesetzliche K r a f t : wenn nicht die Ab/
weichung von dem allgemeinen Gesetze ausdrücklich zugestanden worden ist.'

§. 24. Die in einzelnen Fallen ergangenen Verfügungen, und die
von Richterstühleu in besonderen Rechtsstreitigkeiten gefällten Urtheile
haben memal die Kraft eines Gesetzes, und es kann sich ein Dritter nicht
darauf berufen.

§. 25. Satzungen und Vorschriften, welche kleinere Gesellschaften
für sich entworfen haben, mögen gleich anderen Vertragen bestehen, wenn
sie den allgemeinen bürgerlichen Gesetzen nicht zuwider laufen.

tz. 26. Die Menschen werden in Rücksicht auf ihre Rechte Personen
genannt: 'Rechte gebühren auch eigentlich nur den Personen, und nicht
den Sachen.

§. 27. We) l aber die Ausübung "der Rechte bald auf Personen ohne
Rücksicht auf Sachen, bald auf Sachen ohye Rücksicht auf Personen,
bald endlich auf gewissc Personen, und gewisse Sachen zugleich einen
Bezug hat ; so werden sowohl Personenrechte als Sachenrechte angenom-
m m , die Sachenrechte aber in Rechte nuf die^Sache, und in Rechte
zur Sache getheilt. Nach diesen Verhältnissen zerfallt das bürzerliche
Privatrecht in drey Bücher. >

Zweytes Hauptstück. -
Von den Rechten der Personen^ f

§ .28 . Menschen, die sich in eine bürgerliche Gesellschaft vereinigen,
legen deswegen weder ihre natürlichen Wichten, noch die ihnen ange-
bohrnen Rechte ab. N u r eine gewisse Richtung und Beschrankung dicht
Rechte findet in sofern statt,.als sie zur Erreichung der allgemeinen Woh l -
fahrt nothwendig ist.

tz. 29. Zu den angebohrnen Rechten der Menschen gehören vorzog,
lich das Recht sein Leben zu erhalten, das Rscht die dazu nöthigen
Dinge sich zu verschaffen, das Recht seine Leibes-und Geisteskräfte zu
veredeln, das Recht sich uny das Seinige zu vertheidigen, das Mcht
seinen guten Leumund zu behaupten, endlich das Recht mit dem, was
ihm ganz eigen ist, frep zu schalten und zu walten.

§. 30. Die Freiheit mit seinem Eingenthume willkürlich zu schalten,
begreift das Recht in sich, dasftlbe an.einen andern wirklich zu Übertrag
gen, und seinen Wil len darüber zu erklaren;Has heißt etwas ordentlich
zu versprechen; so wie das Versprechen oder Vâ s Eigenthum eines andern
zu übernehmen, das heißt mit wechselseitigex Einwilligung Vertrage zu
schliessen.



tz. 31. Diese Naturrechte bleiben unverändert auch im Kreise der bürgerli,
chen Gesellschaft, denn was nach diesen Rechten einem Menschen erlaubt ist,
dieses kann andern nicht verboten/ und was einem Menschen verboten
ist, kann andern nicht erlaubt seyn.

, § . 32. Anders verhalt es sich in Ansehung der erworbenen Rechte:
diese sind nach Verschiedenheit der Erwerbung verschieden. Aus diesem
Grunde ist in Rücksicht «uf Glücksgüter, und aydere zufällige V o r ,
rechte ein gewisser Abstand unter den Menschen unvermeidlich, ja sogar
nothwendig.

§. 33. Aber aus eben dieser Verschiedenheit leuchtet das Vorzug,
liche einer bürgerlichen Gesellschaft hervor: durch ihren gemeinschaftlichen
W i l l e n , und durch ihre vereinigten Kräfte wird der Schwache gegen den
Stärkern geschützt, und der Ohnmächtige gegen den Machtigen verthei-
diget/ auch werden dadurch alle als erwor-
benen Rechte sichergestellt.

§. 34. Wem die Natur oder das Gesetz was immer für ein Recht
geben, dem bewilligen sie auch die M i t t e l ,' ohne welche dieses Recht nicht
ausgeübt werden kann. Cin?m jeden Mitgliede dê r Gesellschaft steht also
der Gebrauch und die Ausübung aller seiner durch das Gesetz nicht be,
schränkten Rechte vollkommen frei. Dar in besteht also das bürgerliche
Verhal tn iß, daß kein Bürger den andern in Ausübung seiner Rechte
stören, verkürzen, oder beeinträchtigen darf.

§ . 3 5 . Derjenige, welches ein Schaden, das ist ein Verlust des
Seinigen verursacht worden ist, der ist auch berechtiget den Ersatz dieses
Schadens von dem Urheber zu fordern. H b der Schade mit List und
Vorsatz, mit Wissen und W i l l e n , oder nur aus Nachlässigkeit, aus
Versehen, zugefügt worden sey, dieses macht in Rücksicht auf den Ersatz
keinen Unterschied. '

§. 36. Findet nun, oder hält sich ein Mitgl ied der bürgerliche«
Gesellschaft von einem anderen in seinen Aechkn verletzet, so ist es ihnz
keineswegs erlaubt, sich selbst Recht und Genugthuung zu verschaffen.
Eigenmächtige Gewalt vertragt sich nicht mit der öffentlichen Sicherheit.
We^sich also in seinen Gerechtsamen gedrückt zu ftyn glaubet, und Ge-
nugthuung verlanget, der ist verbunden, sie im Wege Rechtens zu su-'
chen, das heißt, er muß sein Recht beider durch die Gesetze bestimmtest
Gerichtsftelle fordern, ,

§. 37. Selbst solche Rechtsstreitigkeiten, welche sich zwischen dem
Oberhaupte des Staates als Pripateigenthümer, und andern Landes?
einw^hnem ereignen, müssen von den dazu bestimmten ordentlichen
tern leMert und entschieden werden.

U u u H z. zs .



Februar. 3 -38 . Jeder B ü M
8ür ' s e ^ / es muß ihm also der Weg Rechtens offen stehen, st oft er

l> durch was imwer für gesetzwidrige Verfügungen in seinen PeiväMchtett
gekrankt zu sepn glüübt.

§. 3h. CnischeivüNgen > welche dhne das vorgeschriebene richterliche
Verfahren ergehen/ oder sogenannte Mächtsprüche sollen weder Kraft
noch Wirkung* haben.

tz> Ho. I n jenen D k e n Fallen, in welchen die richterliche Hilfe altt
jusuchen Unmöglich w i rd , und in welchen die Rechtsverletzung auf keine
Art vergütet werden könnte/ ist die Selbsthilfe, das ist die im Natur-
rechte gegründete Nöthwchre erlaubt

^ . 4 1 . W a s den natürlichen ängebohrnen Rechten angemessen ist/
dieses wird so lange als bestehenh/ und rechtskräftig angenommen, als
die gesetzmäßige AeschrankUng dieset Rechte Nicht bewiesen w i rd : wer also
Rechte behauptet, wordurch. die Mchte seiner Mitbürger eingeschränkt
werden, oder wer RechtsforderüN^eN mächt > die sich auf Handlung^/
Thätjachett/uNd Begebenheiten gründen/dem l i ^ o b , vor allen
die Richtigkeit seiner Angaben Und die Gründe seiner Forderungen dar?
zuthun,

§, 42. Alle diejenigchz/ welche wegen Mangel ntt I a h r e n , üttd we^
gen Gebrechen des Geistes oder des Körpers unfähig sind ihre eigenen
AnZelegeHeiten gehörig zu bejorgett/ stehön unter dem besonder« Schlitze
der Gesetze, dahiü gehörett Kindex/ die 3as siebente, Unmüttdige> dit
das vierzehnte/ Minderjährige/ die das,vier Und zwanzigste Jahr ihres
Lebens noch nicht zurückgeleget NahnsinniZe/
uttd Blödsinnige/ welche des Oebrauches ihrer Vernunft entweder ganp
lich beraubt/ oder wenigstens unvermögend sinv die
lungen eilizufehen; dahin gehören endlich nttch diejenigen, welche der
Richter qtsVeMwender e r k l ä r t / 'W ftnme Verwaltung ih^

§/ 4 ^ Delbst ungebohttte Kinder haben von bem Zeitpunkte ihrer
^MpfaNgniß an einen Anspruch ans den Schutz her Gefttze i iit Dpeit
es eines Dritten zu thütt ist/
werden M . als gebvhrelt attgeW^ -

ß. 44. I m jweiftlhaften Falle/ ob ein Kind lebendig ober tobt ge>
boren worden sey, wird! nüch dctt Mchtett das ttstere verckuchet. Wc t
das GegeNtheil behauptet / ntüß es belveisen^

§: 45. Wenn etN^Zlveifel entsteht/ ob ein äbwestndes Glied diestt
Maa ten noch am Leben stp/ oder nicht, ft wird sein Tod erst dann.



1797»
achtzig Jahren erreicht h a t , und der Februqr^

O r t seines Aufenthaltes seit zehn Jahren unbekannt geblieben ist. ^
tz^ 46^ I s t aber der Aufenthaltsort eines M

volle Jahre unbekannt geblieben, so können diejenigen, dene» bäräw
gelegen ist, ohne Rücksicht au f dessen Alter um seine Todeserklärung
ansuchen. . ^ ^

§. 47. I s t es erwiesen, daß ein Abwesender ober Vermißtet au f
einfm Schiffe gewesen sep> da e^ scheiterte, yyer daß er im Kriege schwee

- verwundet worden ftp > oder daß er flch m einer andedn nahek 3odes^
gefahr befunden habe, M ^ kann derselbe nach allen angestellten Nachsor-?
schungen nicht ausfindig gclnacht werden/ so mag dessen gerichtliche Tos.

nach zwei oder höchstens öi-ei Iah te l i yor sich gehett.
3. 48. I m Z w i i f e l , welche von zwei öder mehreren verstorbenen:

muß derjenige., welcher den
frühern Todesfall des Einen pder des Andern behauptet, seine Behaups
tung beweisen; kann er dieses nicht, so werden nach rechtlichen Grunde
sahen alle als es kann volz
Uibertragung der Rechte des einen ahf. den an^̂

§ . 49. Bosondere fechte, welche einer ganzen Gattung von Bürs
gern, als den Minderjährigen d u H das Gesetz ^gestanden werden,
Geissen Rechtswohlchatm: Andere 'Bfgunstigungen und Hrecheiten aber^

, welche der Gesetzgeber e i n z ^ ver^
ls iht , werden W y i l M N genannt.

§/5O, Rechfswohlchafeft ^^^ keine Weise mit den in der
bütgeMchen Gesellschaft beibehaltenen^^N smö aber
immer eine Ausnahme vbm Gesetze, vder eine Beschraiikuliij oe r 'R
der übrigen Bürger : der Grund ihrer Rechtfertigung liegt dur'in,
sie nur aus erheblichen Ursachen, undczur Exxeichung des
Endzwecks verliehen werden^ '

ß. 5 i . H r i v i l e g i e n , welchedurch'em durch V
Ieh»lung und Verdrehung der N a h t h e k ersthltchen Morpi^n sind/ oo^r
solche, die zum Pachtheile ejizes H M t M gereWen/ sind von keines
^echtlichen/Krillft^ ' ^ ' " ^ ' ' ' ^ - ^ ' ^ v ^ " V ' ' ^ "'"''ch/ft .

§. 5 2 / M i v i t e ^ M , welche einer b ^
stimmten Sache, einem bcstickmtcn Amte, oder e ^ bestimmten Eigen-
schaft ankleben, Ferner solche, welche auf eine bestimmte Ze i t , oder zu
^inem bestimittten EnöMecke, oder endlich auch unter einer bestimmten
Bedingung verliehen worden sind, alle diese Privilegien erlöschen mit der
Person, mit der Sache, mit dem mit der
Ze i t : auch erlöschen sie, wenn der' abgtsthene Endzweck lyegsMt, oder
wenn die vorausgesetzte B e d i n g



ssebwar ^ ^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ ""^ " " Privi legium, wenn derjenige > deck
^ ^, ' es verlich/n. worden ist, ausdrücklich darauf Verzicht^thüt; ein solches

^k r i iD thün kann aber aus dem blossen Nichtgebrauche keineswegs ge?
folgirt werden

tz. 54. Wer gerichtlich überwiesen w i rd , daß er ein ihm yerlieheues
Privilegium auf eine listige Ar t gemißbraucht hat > der verwirkt es.

§. 55. W a s in Ansehung der Landeseinwohner Rechtens ist,
ist stuch Rechtens in Ansehung der Fremden: es werden ihnen, so läng
sie sich sonst des Schutzes der Gesetze nicht unwürdig machen > gleiche
Rechte mit den, Eingebörnen zugestanden. Nur müssek öiest Fremden be5
weisen, daß der S t a a t , dem sie angehören, die hiesigen Staatsbürget
auch wie seine eigenen Unterthanen behandle; im widrigen Falle wird das
Vergeltungsrecht ausgeübt, l M die Gerichtsstelle, bei welcher dergleis
chen Falle vorkommen, hat sie zu diesem Ende der obersten Iüstlzstelld
anzuzeigen. / .

H. 56. Wenn ein Auslander durch Uibcrnehlnung eines Amtes, M G
Antretung eines Gewerbes, durch gesetzmäßige. Besitznehmung eines ün^
beweglichen Gu tes ; durch zchnfahrigen ununterbrochwen Äüftnttzatt>
durch den Eintr i t t in eine Zunft oder I n n u n g , durch 'Errichtung einet
inländischen Fabrik oder Manufaktu^> oder auf was immer für eine an-
dere W den ünverkennbarett H i l l i n / i n öiestw^Lände. ̂ u verb/eiben, erß'
klart hat ; st muß er ohne Ausnahme t> wie ein ^ iWbötner ^os 'LMdW
behandelt werdend ^ . .

- §. 57. I n wiefern diest Bestimmung auf du'Iudensth3ft ot>er auch
auf aildere Personen > welche der christlichen Religion nicht zugefhal» sind,
angewendet werden könne, und chüsse.) Hieses,Mtschciden eigene p o l M
sche Verordnungeln ^ ^

Drittes HäuptW: ^ '
^dn den Rechten der Oheleüt^ .

tz. 58. Der S taa t bthÄt seine Förtdaueic durch die eheliche M D
schaft: Diese Gesellschüft wird errichtet > wenn einö M ä n n s , und iiäe
Weibsperson einen gUtigen E h e v t t t ^ sit
gesetzmäßig ihren Wil len erklaren lebenslang vereinigt zu bKiben, mit^
einander Kinder zu erzeugen/ und zu erziehen ̂  auch einander wechselseitigcn
Bristand zu leisten,

§. 59. Das Eheverlobniß/ oder das vorlauftge Versprechen sich zy
ehelichen, unter was für Umstanden odet Bedingungen es gegeben/ oder
erhalten worden / zieht keine rechtliche Verbindlichkeit nach sich weder M
Schliessung der Ehe selbst/ noch zur Leistung desjenigen/ was auf den
Fall des Rücktritts bedungen worden.



tz. 66. Nur bleibt dem ThciK> ^et Mtt ftiner Seite k M gegrün
Urftche zu dem Rücktritte gegeben hat> M ÄnsprM chuf/Pen Er

latz des Schachs vorbehalten? welchch e r ^u^ch iW R M r i W zu lei
Den beweistn Wn> '

den Endzweck H n r Vereinigung > durch die p o M M HOtze 5 ̂ nd durch
die geschlo^enM. Verabredungen d vor wallen sind beide Chel̂ yttz
gleich verbünden > sich eheliche Pflicht und Treue zu leisten^ /.

§. 62. DerMäNn ist das Haupt der ehelichen Gesellschaft : Aus
diesem Grunde steht <s ihm beson̂ ^̂ ^̂  häuslichen Geschäfte za
leiten und zu besorgen. Es ist aber Mch seine Wicht dem Weibe nach
siinem VermogeltMndesmWiM^UlttechMizuOeWaW^,'UNd daffelbe
in allen vorkömPendch Fällen ztt verMten^ .

tz. 63. DasMeibmmmt den Namen dechMannes W ^ u y d genieße
die Ätechte ftihes Nahdes: es mW M r demW^nne ftinen Wohnsitz
folgen, muß ihm in seinem Gewerbe und seinch Nahru nach
Kräften beistehen> und so weit es die hHüslichei Ordnung erfordert/ die
von ihm getroffenes Mäaßregelft 'willig befördern > auch wohl selbst öe?

H. 64. Von Personen > welche Yes.Gebrauches der Vernunft beraubt/
Üiberlegung j l f tW igMd> ^anl^

W h keine HMckißige E W n m g ihres M l l ^ s M q r M I n diesii?
Rücksicht altejn M n sinh Ratende > WaMnnige > V l s M t l i g e , Kins
der und ÜllwAMge aüsteiMandyjeinen h W g e n W e v M a ^ u sihliss

§̂> 65. 'D;e UiMill igung M Vhe ijk Wch ^dänn vhne Rechtskraft/
wenil sie durch'Gewalt und erregte Furcht absichtlich e r M odet
wenn sie durch einen wesentlichen I f t thüm in der Person des künftigen

von einer entführen/ und noH
nicht in ihre vorige Freiheit g ^
- §. '36, Wenn ein Ehemann sein Wöib nach geschchentzn Ehtvtttrag
als scholl vorhin von eineck Anderen geschwängert befunden ha t / so kann
dieser f ö w M > daß seine Ehe als üügültig erklatt'werde. Wohnt er
aber dieser W u ß M Schwangeeschaft ungeachtet seinem M i b e bei , so
begftbt er sich dadurch des ^echi^s gegen di<WMgkeif M e r Ehe Klage
ju fuhren. Hteje Klage findet Mch nicht statt > wenn ein Mann eine
nachher,als schwarlger befunderle N i t twe vor Verlauf des zehnten M05
nats ihres WittwenstaNdes geheürathet hat.

H. 67. Alle übrigen wahren oder scheinbaren Iprthümer der Eheleute
die Gittigkeit des Ehevertrages^ nicht Aufheben z Ehewerbfr m
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Febrlliw. n<it V o r s i c h t und allenfalls die Erfüllung.
Kür döt vvrau^gesitzten oder auch verabredeten BcHmgungen abwarten.' >. >

l. §^ ös. Auch das Unvermögen die eheliche Wicht zu ^^ l ^ ^^
unter die natürlichen Ehehindcrnisse: doch muß in diesem Falle dieses kor^
perliche Gebrechen schon zur Zeit des geschlo^ vorha t
den gewesen seyn; ein blos zeitliches oder während der Ehe zugestossears
selbst unheilbates^Ulwermsgen kann das Band einer sonst giltigen Ehe
nicht aufiösen. <? ^ >

§ . 6 9 , Ein M a W l d ä r f nur mit einem Weibe, und ein
nur mit einem Manne zu gleicher Zeit vermählt seyn; wer schon einmal
verheurathtt war, und zur zweitem El)e< schreiten wi l l , 'muß hie erfolgte
gänzliche Trenöuttg des EhebMd,es rechtmäßig beweisen. ^ -

§. 7c). Zwischen Blutsvetwandttit in aüf^ und absteigender Lim'e
wie auch z w i M n voll ̂ ' und H M M ^ Geschwistern kann in keinem
Falle ein Ehwertragibesichen: dieses Ehehinderniß der Blutsverwandt
sihaft erstreckt sich auch awf die Gefchwistcrkinder, und um so viel «mehr
M f die Verwandte in nähern Maden der Seitenlinie, sie mögen aus
ehelicher oder unehelicher Geburt abstammen. ^ ' . e

§. 7 1 . Mann und Weib werden in Rücksicht auf dieHcliche Ge<i
sellschaft, als eine und di i n ä M
de kann auch dann/ wann die Gestllschaft aufgelöset'wirdi, weder
Mann eine Verwandte-seities Weibes/ «ochidas WeibAnick
ten ihres Mannes in dm Ungeführtett verbötenen Gra
allein Mischen Verwandtes W e i n e n ulld- zwischen Verwandten' des an)
dem Ehegatten, giebt e ^ uny) folglich auch kein
daraus stieAnd^ ^

§. 72. Eheverträg^ zwischen chtistlichcft Einwohnern dieses Landes
Mit Personen, welche sich: nicht M chpistlichen Religion b<!kdnncn,M
an und für sich ungültig.^ ?<< : -^ 's ^ .. n
- §.734 -Geistliche/ welchê  schon höherelWeihen empfangen, wie auch
Ordenspersonen von beiden Geschlechtern/- welche feierliche Gelübde der
Ehelosigkeit abgelegt haben, können keine giltige Eheverträge schlüssen.-
" ' §- 74> Eine Ehe zwisitzî n zwei Perftnbn> die unter sich einen Ehe^
brüch' begangen habett>witd voraus' als üngiltiss erklärt. Nu r muff in
diesem Falle das Verbrechen' emweder durch richterliches Urthei l , övcr
durch^gesetzMäßig erhobene Anzeigen noch vor der geschlossenett V e r i y D ^
tung erwiesen worden seyn.

§ . 7 5 . Wenn zwei Personen auch ohne vorhergegangenen Ehebruch
sich einander die Ehe versprochen haben, und wenn^ um diese Abs iM ztt /



erreichen, auch nur eine von ihnen dem Gatten, der ihrer Ehe im Wege stand,
siisch dem Leben gestellet hat , so kann mtter diesen M i Personen auch
dann, wenn der Vlyrd. nicht wirklich vollbracht worden ist, niemals (ine
rechtskräftige Ehe zu S t a ^

§. 76. Minderjährige, oder auch Voll jährige, welche, aus was
immer für Gründen, für sich allein keinen giftigen Vertrag eingehen kön-
nen, diese können ohne Einwilligung ihres Vaters, und wenn dieser nicht
weht am Leben ist, ihres väterlichen Großvaters, und wenn diese beide
mit Tode abgegangen wären, ohne Einwilligung des ordentlichen Vee-
tretters, und der Gerichtsstelle sich auch nicht giltig vermählen.

§. 77. W i r b die Einwilligung versagt, und halten sich die Ehe-
Werber dadlirch beschwert.- so haben sie das. Recht, die Hi l fe des ordent-
lichen Richters anzusuchen. ' 5

§ . 7 8 . Mangel an nöthigen Einkommen, erwiesene oder gemein
bekannte schlechte S i t t e n , oder ansteckende Krankheiten desjenigen, mit
dem Pie Ehe eingegangen werden w i l l , sind rechtmäßige Gründe, um
Minderjährigen die Einwilligung zum Heurathen zu versagen.

§. 79. Mtlitarpersonen können ohne schriftliche Erlaubniß von ih-
ren Regimentern, Korps, oder überhaupt von ihren Vorgesetzten keinet»
gütigen Ehevertrag eingehen. .

§ . 8 0 . Jedermann, dem keines der angeführten Hindernisse im
Wege steht, ist befugt, in den Ehestand zu tretten: da aber manches
Hillderniß öfters unbekannt, de«? Ehevertrag aber für den S taa t höchst
wichtig ist, so sind zur Giltigkeit desselben noch da^ Aufgebot, und die
feierliche Trauung erforderlich.

§. 81 . Das Aufgebot besteht in der Verkündigung der bevorste«
henden Ehe mit Anführung des Tauf-oder Vornamens, Fackilienna,
mens, Standes und NZphnortes beideo Ver lobt t l l : es muß diese Ver ,
kündigung an drei Sonn- oder Festtagen an die gewöhnliche Kirchenver,
sammlung geschehen. W i r d die Trauung binnen sechs Monaten nach
dem letzten Aufgebote nicht vollzogen, so sollen solche um so mehr wieder-
H M werden, als in der Zwischenzeit neue Hindernisse, leicht haben ent,
stehen können. , , ,

§. 82. Wenn die Verlobten, ob^r eines von ihnen, in dem Pfasv,
bezirke „ , m welchem die Trauung vot sich gehen soll, sich noch nicht drei
Monate aufgehalten haben, so muß das Ausgebot an ihrem vorigen
AMt tha l t so rw , wo sie langer, als die eben bestimmte Ze i t , gewohnt
haben^.yeranftaltttMerden. ^ >.

V P y " ^ ^ .



Aei>ruar § ^ 3 . Die Trauung muß von dem ordentlichen Seelsorger, et
Für * w ^ k Pfarrer/ Pastor, Poppe, vder wie sonst immer hciss,^, oder von

. dessen Stellvertreter in Gegenwart noch zweier Zeugen vollzogen werden.
§. 84. I n Fallen, wo eine katholische und eine nicht katholische

Persott getrauet werden sollen, hat der katholische Pfarrer die Trauung
zu verrichten: doch kann auf Verlangen des andern Theils auch der nicht
katholische Seelsorger bet dieser feierlichen Handlung erscheine».

§. 85. Wenn Verlobte das schriftliche Zeugniß von der vollzoge-
nen ordentlichen Verkündigung, oder wenn Militarpersonen und M i n -
derjährige die erforderliche schriftliche Erlaubniß zu ihrer Verehclichunz
nicht vorweisen können; wenn ferners ein anderes Ehehinderniß rege ge-
macht w i rd , st ist es dem Seelsorger bei schwerer Verantwortung ver-
boten, die Trauung vorzunehmen, bis die Verlobten die notwendigen
Zeugnisse eingebracht und die Anstände gehoben haben.

§. 86. Damit für alle künftigen Fälle eln Denkmal, und ein kraft.
tiger Beweis des geschlossenen Ehrvcrtrages vorhanden sey, sind diePfarr,
Vorsteher verbunden, denselben in das besonders dazu bestimmte Trauungs-
buch einzutragen: es muß der Nckmen und Zunamen, so wie der S t a n k
der Eheleute und der Zeugen, dann der T a g , an welchem die Trauung
vor sich gegangen ist, und endlich auch der Ngme des Seelsorgers, der
sie verrichtet hat , deutlich angeführtt werden.

§. 87. Aus wichtigen G r ü n M kann die Aufhebung einiger Ehe-
Hindernisse S t a t t finden: doch ist die Lossprechung von dem Gesetze oder
die sogenannte Dispensazion einzig und Mein der gesetzgebenden Gewalt
vorbehalten.

§. 88. Nur in dem Fal le, daß sich nach schon geschlossener Ehe
ein vorher unbekanntes unauftöslichesHinderniß äußern sollte, dürfen sich
die Partheien entweder unmittelbar, oder burch ihrett Seelsorger, auch
mit Verschweigung ihres Namens, an die politische Landesstelle um die
Dispensazion wenden, welche ihnen auch von dieser Stelle ohne weiters
zu ertheilen ist.

§^ 89. I n Rücksicht auf das Aufgebot wird in der Hauptstadt bec
politischen Landesstelle, und auf dem Lande den Kreisamtern die Macht
errheilet, aus wichtigen Ursachen von der zweiten und dritten Verkündi-
gung zu dispensiren, wenn die Verlobten eidlich bethenern, daI ihnen von!
einem vorwaltenden Hinderniß gat'nichts bewußt sep.

§. 90. Unter dringenden Umständen kann gegen diesen Eid auch das,
^rste Aufgebot von der Landesstellc und dem Kreisamte nachgesehen, und
in einem Falle, wo eine bestattigte nahe Todesgefahr keinen Verzug ge-
stattet, nach abgelegtem Eide die Trauung mit Genehmhaltung des
nigen Ortsgmchts vollzogen werden.



§. y i . Bie Nachsicht von allen drei Verkündigungen ist auch dann ^797.
j ettheilen, wenn zwei Personen getrauet werden wollten, von denen Februar
schon vorhin allgemein vermuthet ward, daß sie mit einander verehligt Für
ftyen; in diesem Falfe kann sogar bei der Landesstclle diese Nachsicht von Westgalt
dem Pfarrer mit Verschweigung ihrer Namen angesucht werden.

§. 92. Trennungen der Ehen sind für den Staat überhaupt, und
für die in den Ehen erzeugten Kinder insbesondere keine gleichgültige S a ,
cht:, Eheleute sind also keines Weges befugt, wenn sie auch unter sich
darüber einig geworden waren, sich eigenmächtig zu trennen, sie möHM
die, Ungültigkeit des Ehevertragcs behaupten, oder die gütige Verbindung
gänzlich aufheben/ oder nur eine Absonderung von Tisch und, Bette vor/
nehmen wollen.

§. 93. Die Ungiltigkcit des Ehcvettrages kann nup wegen eines zur
Zeit der Trauung schon bestandenen Ehehindernijses S t a t t finden. Wenn
eine solche Ungiltigkeit behauptet, wird >
rechten des Bezirfes, in welchem die Ehegatten
sitz haben, angebracht, und ohne Einleitung zu dmem förmlichen Prozeß
.von Amtswegen untersucht und entschieden werden.

§. 94. Dje Vermuthung ist immer für die Gittigkeit der Ehe:
das angeführte, Ehehinderniß muß also vollständig bewiesen werden, und,
weder das übercinsstimmende Gestandniß beider Eheleute hat hm die Kraft
e i M Beweises z. n ĉh kann harüber ihr Anerbieten zum Eide angenommen
werden/ ^

§.' 95. Wemr also dergleichen Fälle vorkommen, so ist es die Wicht
der rechtschaffenen und unpartheischen
Mann zu genauer Erforschung der Umstände^ und zu Vertheidigung der
^he zu ernenney, oder auch diese Vertheidigung dem Fiskalamte aufzu,
tragend ' ^

' §. 96. Mejt M M t t l M f t t t e y w e s t t t t l i c h ^
gewußt, so wie jener Thei l , der den andeG jn Furcht gesetzt, wep fernes
die Minderjährigkeit oder den Militarstand verschwiegen hat , alle diest
dürfen die Scheidungsklage auf ihre eigenen widerrechtlichen Hnüdlungen
nicht gründen. ' "

§. 97. M b e r H u t d ^ hat w M e n Fällen d G Recht,
die Scheidung zu verlangen z aber er verliert d ^ löettn er nach
entdecktem I r r t h U M Räch- erreichter Vost jc lht iMt des andern Ehegatten,
oder nach dessen Austritt vus deln Militarstandb die Ehe wissentlich fort/

sttz '
§. M 3 i l das Ehehittvemiß von der Art, ba^ es durch Dispensa,

zion gehoben weckklkann,.<o ist das Nöchi^liMMswirkm^ ötrjeibew
'' ' V p p H chne



Februar, ^ " k Zeitverlust vorzukehren: sind aber die Eheleute nicht mehr zur Fort-
« . ' setzung des Ehestandes zu bewegen, oder waltet ein nicht zu hebendes

Westgalizlen. Hinderniß vor, so muß der gerichtliche Spruch darüber erfolgeq.

§. 99. S o l l ein Urtheil über das vorhergegangene und anhaltende
Unvermögen, die eheliche Wicht zu leisten, gefallt werden, so muß der
Beweis durch Kunstverständige, nämlich durch crfahrne Aerzte und Wund-
arzte und nach Umstanden auch durch Hebammen geführt werden.

§. 100. Laßt es sich durch äußerliche Zeichen nicht bestimmen, ob
das Unvermögen zeitlich oder anhaltend ftp, so liegt es den Eheleuten
ob, noch durch drei Jahre zusammen zu wohnen: dauert das Unvermö,
gen wahrend dieser Zeit fo r t , so ist der Ehevertrag ohne Bedenken als
wlgilt ig zu erklaren.

§. ic>t. Zeigt es sich bei der Verhandlung des Streites über ^
Bil l igkeit der Ehe, daß einem Theile, oder daß beiden Thcilen dasEhe-
hinderniß vorher bekannt war, und daß sie es vossetzlich verschwiegen ha-
ben, so find die Schuldigen nach Verhältniß des unterlaufenen Verbre-
chens zu bestrafen; ist ein Aheil unschuldig, so bleibt es ihm anheimge^
stellt, Entschädigung zu fordern; S ind endlich in einer solchen Ehe K in-
der erzeugt worden, so muß für dieselben nach jenen Grundsätzen gesorgt
werden, welche in dem folgenden Hauptstücke, von den Wichten der Els
tern> festgesetzt sind. ^ ' , t ' < >

§. iO2. ^mz' giltig g e M M E t z e ' B i M n katholischen Personen
kann in Rücksicht auf das Ehchand selbst nur. durch den Tod des M e n
Ehegatten aufgeloset werden: eben so unaüftoslich ist das Band einer
Ziltig geschlossenen Ehe, wenn auch nur ein Theil von jenen, die sie ge-
schlossen Hab?», der katholischen Religion zugethan ist.

§. lO) . Hingegen muß die Scheidung von Tisch und Be i te , w<M
sich beide Theile dazu verstehen, mit der gchöiigen Vorsicht gestattet,
oder im Falle eines Widerspruches d M beschwerten Theile aus techtmaD
gen Gründen zuerkannt werden. '

§. 194. S i n d die beidm Ehegatten über, ihre Dcheidung von M
und Bette und über alle Bedingungen unter sich schon einverstanden, sy
steht es ihnen zu , sich an ihren Pfarrer M wenden, und, ihm ihren E n v
jchluß, sich zu trennen, Hmmt ihren Bew^^ M eröffne^

§. 105. Des Pfarrers Wicht ist e^ , die Ehßggtten. an dasbel
der Trauung einander gemachte ftierlich^ Versprechfss^Zu erinnern/ und
ihnen die nachtheiligen Folgen der Scheidung mit Nachdruck an das Herz
zu legen; sind diese lvenigstens zu drei verschiedenetfl̂ alen wiederholte
Versuche ohne Wirßung, ft Huß er den Pchthejm ein Hriftlicheß ZeugH



niß ausfertigen, baß sie Mer Norstellungen/MMchtet auf« ihrem Ver ,
langen, sich zu trennen, verharren. , ,

8. ic>6. M i ß diesem! Zeugnisse haben beide Eheleute vor ihrem or/
dentlichen Gerichte persönlich zu erscheinen, und 4in schriftliches Schei,
dungsgesuch einzureichen; das Gericht wird ohne die Beweguqgsgründe
und Bedingpslgen zu erforschen, die perlangte Scheidung bewilligen, uny
sie bn den Gerichtsakten vormerken lasse,l; haben die auf solche Ar t ge,
schiedene Eheleute Kinder, so ist das Gericht verbunden, für dieselben
nach dem im folgenden Hauptstücke enthaltenen Vorschriften zu sorgen.

§. 107. W i l l ein Theil nicht in die Scheidung von Tisch und B^^^
einwilligen, und hat der andere Theil rechtmäßige Gründe, auf dieselbe zu
dringen, so müssen auch in diesem Falle die> gütlichen und klugen Vor^
stellungen des Pfarrers vorausgeschickt werden; sind diese.fruchtlos, oder
weigert sich der beschuldigte Theil gar , bei dem Pfarrer, zu erscheinen,
yann ist die ordentliche Klage mit.des Pfarrers Zeugniß und allen I löthi/
gen Beweisbehelfen bei dem ordentlichen Gerichte einzureichen/ und es
wirb in dieser Sache, wie in allen andern Reehtsstreitigkeiten, verfahren.

§. i o8 . Die Scheidung von Tisch und Bejte muß auf Begehren
eines Ehegatten auch ohne Einwilligung des andern in folgenden Fallen
gestattet werden: Erstens: wenn ein Ehegatte sich des Ehebruches schul-
dig/gemacht hat ; Zweitens: wenn ein Ehegatte den andern verlassen
hat) und falls sein Aufenthaltsort bekannt.ist, auf eine ihm gerichtlich
zugestellte, oder, wofern der Aufenthalt nicht, belqnnt ist, auf öffentliche
gerichtliche Vorladung innerhalb eines Jahres nicht erschienen ist; D r i t -
tens endlich, wenn ein Ehegatte von dem anliern gröblich mißhandelt
worden, und wenn sein Leben, seine Gesundheit, ein betrachlicher Theil
seines Vermögens, oder wegen schlechten, Beisviels auch die guten Si t ten
in Gefahr gesetzt werden.

§.109.
wohner zur Scheidung von Tisch und Bette berechtige«/ mögen bei an?
dern Religiynsverwattdten auch zur ganzlichen Auflösung des Ehebandes
hinreichend seyn; übrigens sind dergleichen Falle nach den Vorschriften zu
behandeln, welche oben für jene Falle gegeben worden sind, iy »elchen
die Ungiltigkeit der Ehe behauptet wird.

§. i i o . Geschiedenen, welche nur von Tisch und Bette getrennet
sind, steht es frei, sich eigenmächtig wieder zu vereinigen. Wollen sie
nach solcher Wiedervereinigung nochmals geschieden werden, so haben sie
sich diesfalls eben so zu verhalten, wie e^ für die erste Scheidung vors
geschrieben ist. Allem wenn das Eheband zweier nicht katholischen Ehe-

Z z z leute



,Febmar ^ " ^ " ^ aufgehoben worden ist,
^ " und sie sich wieder vereinigen wollen, so muß diese'Vereinigung als eine

. neue Ehö qngesehen, und mit allen bei der ersten Ehe gepflogenen Feier,
Uchkeiten vorgenommen werden.

§. i i i . Nichtkathollschen wird es also gestattet, sich wieder zu
'verglichen, jedoch nicht mit denjenigen, welche durch Ehebruch, durch
Verhetzungen, oder auf eine andere sträfliche Art die vorgegangene Ehe,
scheidung veranlasset haben.

§. l i 2 . Ein geschiedenes, oder durch den Tod des Ehemannes in
den Wittwenstand versetztes Weib! kann so lange zu keiner, zweiten Ehe
schreiten, als ein Zweifel über eine Schwangerfthaft aus der ersten Ehe
obwalten kann. Die Uiberttettüng dieses Gesetzes kann zwar die Ungils
^igkeit der zweiten Ehe nicht nach sich ziehen, allein die Uibertretterinn soll
alle von dem vorigen Manne erlangten Vortheile verlieren.

tz. 113. Wenn sich bei GelegmSeit eines Ehescheidungsgeschäftes
zwischen den Eheleuten Streitigkeiten äußern, welche sich auf einen wei,
ter geschlossenen Ver t rag , auf die Absonderung ihres Vermögens, auf
den Unterhalt der Kinder, oder auf andere Forderungen und Gegenfor?
derungen beziehen, so soll allzeit vorläufig ein Versuch gemacht werden,
diese Streitigkeiten durch gütlichen Vertrag beizulegen: S ind aber die
Partheien zu einem solchen Vergleich nicht zu bereden, so muß man sie
auf ein ordelttliches Verfahren bei dem Personalgerichtsstande verweisen,
den Kindern aber inzwischen den nqthigen Unterhalt ausmessen.

Viertes Hauptstück.
Von den Rechten zwischen Aelrern und den Rindern^

§. l l 4 . Wenn Eheleute mit Kindern gesegnet werden, so entsteht
dadurch eine Famil ie, eine neue Gesellschaft, mit welcher auch üeüi
Rechte und Pflichten entstehen.

tz. 115. Aeltern legen sich schon durch Erzeugung der Kinder die
Verbindlichkeit auf , sie zu erziehen/das heißt: ihnen Nahrung, K l ^
düng und Unterhalt zu verschaffen, für ihr Leben und ihte Gesundheit
zu sorgen, und durch
Unterricht in der Religion und in nützlichen Kenntnissen Hen Grund zu
ihrer künftigen- Wohlfahrt zu legen. , ,

tz.116. Diese Pflicht gründet sich in der N a M ^
die Aeltern durch den Ehevertrag mit Mund und Hand dazu vesbunpel^
und die Erfüllung derselben dem Staate durch -die feierliche Trauung

^ angelobt. ^ „ ^ , ^ ' -'^ - ^ ^, '!,̂  ^ ,. -̂' - ' , . , ^ '. -



tz. 117. Dadurch erhalten aber die Aeltern das Recht, einverstand^
lich das Thun und Lassen ihrer Kinder zu leiten: dieses Recht heißt die
väterliche Gewalt , weil der Vater Va^ Haupt der Familie ist: es wird,
so wie die Kinder zu mehreren Gebrauch der Vt tnunf t gelayge^n, auch
mehr beschränkt. ! ^

§. u z . ES ist vorzüBch d i ^ W
terhalb derKinder zu sorgen, bis sie.M selbst ernähren können; die Pfieae
ihres Körpers und ihrer Gesundheit ist die Mutter auf sich zu nehmen
verbunden.

§. i i y . Wenn der Vater stirbt/ oder-mjtteltos ist, muß vor a l ,
len die Mut ter für den Unterhalt ihrer Familie sorgen: ist diese auch
nicht mehr vochanden, oder ist mittellos/i so.'fallt diese Sorge auf die
väterlichen Gtößaltcrn> und nach diesen auf die Großältern von der
mütterlichen Seite, l > -

z. 120. Kinder haben M alten, was ihnen die Aelttrn zy leiste^
schuldig sind, ein uttgezweifeltes Recht: S ie erlangen den Namen ihres
Vaters , sein W a M n > und alle übrigen Rechte seiner Familie und sei-
nes Standes. '

H. i 2 t . HittgeZen sind Hindev ihren Aeltern Ehrfurcht, und in
allen 'erlaubten und billigen Dingen Gehorstm und Folgsamkeit schuloig;
sind Vater und M u m r mit.ihren lVorschriften in Widerspruch, ft haben
sie vorzüglich dem Vater , als deln,Haupte der häuslichm Gesellschaft/
zu gehorchen. ^< ! ' ' ,

§. 122. Ohne ausdrückliche öder doch stillschweigende Einwilligung
des Vaters , können minderjährige, unter väterlicher Gewalt stehende
Kinder keine giltige Verpflichtung eingehen.

§. iH) . Aettern haben zwar kein Recht ihren Kindern Ehegatten
aufzudringen, doch verletzen auch volljährige Kinder die ihren A-ltem
schuldige Ehrfurcht, wenn sie ohne ihr Wissen, ober gegen ihren Wil len
einen Ehevertrag eingehen, in einem solchen Falle ist zwar der Chever,
trag gi l t ig, findet aber das Gericht die von den Aeltertt^. angegebenen
Ursachen ihrer Mißbilligung gegründet, so können Aeltern ein widerspen^
stiges Kmd so behandeln/ ^ fernere Unterstützung
Verzicht gethan: nur die ganz unentbehrliche Nahrung dürfen sie ihm
mcht versagen. «

tz. 124. Ein Vater kann sein Kind zu keinem Beruft zwingen; Un-
mündige müssen sich zwar in dieser Rücksicht dem väterlichen Willen un,
terwerfen, aber nach erreichter Mindigkeit ist es einem Sohne erlaubt,
sein Verlangen nach einer andern seiner Neigung und ftinen Fähigkeiten
mehf angemessenen Bcrufsart zu äußern.; versagt der Dater seine E in ,

3i i^ Willi/



Febpuar. williguttg/. so kann eil, Sohn , der das achtzehnte Jahr zurückgelegt hat,
FHi ^ sein Gesuch Vyv den ordentlichen Gerichtsstand bringen.

. § . 1^5^ Keltern hgbcn das Recht ihre Kinder in allen FDen zu
perttetteI, verlorne siberall aufzusuchen, entwichene zurückzufordern, fluch-
tige gerichtlich zu ergreifen; sie sind auch befugt ungehorsame/ die Haus-
lich? Ordnung und Ruhe störende Kinder auf eine nicht übertriebene und
ihrer Gcstckdßeit unschädliche Art ztt̂  züchtigen.

§. 126. Gegen den M i kann nicht
Kur das Kind/ das darunter leidet/ sondern Jedermann/ der davon Kennte
niß hat, den Beistand des Gerichts anruffen. Dieses Gericht hat den
Gegenstand der Klage zu untersuchen/ und nach Umstanden weise. Vor-?
kehmngen zu treffen.

§ . 1 2 7 . Ueber das Vermögen/, das ein m i n d ^ Kind von
andere Hrt gMmaßig

überkommen hat / gebührt dem ordentlichen Gerichte die Oberaufsicht,
«nd dem Vat t r die Verwaltung. ,

tz. 128. Von den Einkünften dieses Vermögens sind/ soweit sie
reichen^ die Erziehungskosten zu bestreiten; ein geringer Ueberschuß bleibt
der freiwilligen Verwendung des Vaters überlassen; übersteigt aber die
Summe des Überschusses die so W ß sie der
Vater jüm Vortheilc des Kindes atllegey, und darüber Rechnung fähren.

§. 129. Ein Vatex kann ein seinen minderMpigen Kindern
falllnes Vermögen nicht verwalten, lpenn es offenbar ist, daß er die zu?
dieser Verwaltung nöthigen Eigenschaften nicht besitzt, oder wenn ihn öie-
jenigen/die feinen Kindern dieses Vermögen zuwenden, von der Ver^
waltung desselben ausschlössen; in diesen Fallen ernennet das Gericht ei-
nen andern Verwalter des Vermögens.

tz. 130. W a s Aeltern für die Erziehung ihrer Kinder gethan ha-
ben, das haben sie aus Pflicht gethan: die zu diesem Ende gemachten
Auslagen geben ihnen keinen Anspruch auf das von ihren Kindern nach<e
her erlsinzte od?r erworbene Vollzögen; verfallen aber Aeltern oder
GroßälternM Dürftigkeit/ so sind ihre Kinder und Enkeln sie anständig
zu ernähnn verbunden. ^

tz. 131. Die bishee fesigesehten Rechte h e ^ ^ allein
auf eheliche Aeltern und Kinder Die Rechte unehelicher Kinder sind we,
der auf den Ehevertrag, noch auf Trauung, sondern nur auf die Er?
zeugmg begründet/ und können folglich weder so kraft ig, noch so ausge-
dehnt se«M

§. 132. Nach dem Gesetze sind jene Kinder für ehelich zu halten,
welche im siebenten Monäke nach der Trauung, oder im zehnten Mottate
nach dem 3ode des Mannes, oder nach gänzlicher Auflösung des ehech

' ch«,



chen Bandes von einer Ehegattin geboren werden: gegen früher oder
später geborns Kinder t r i t t die rechtliche Vermuthung e in , daß sie Februar.
imchelicher Geburt seyen. > < Fsr

§. 133. Doch, wird gegen diese Vermnthlmg ein
und es ist für eine frühere Geburt schon ein hinreichender Bewach wenn
der.Mann die Vaterschaft nicht widerspricht;' für vine spatere Geburt
bleibt nur der Beweis durch Kunstverständige, wenn sie nach genauer UlU
tersuchung der Beschaffenheit des Kindes und der Mut ter die Ursachen
eines so außerordentlichen Falles angeben und begreisiich machen.

. .§. 134. Weder ein von der Mut ter begangener Ehebruch, noch
ihre Behauptung, daß ihr Kind unehlich sey, können demselben die Rechte
der ehelichen Geburt entziehen: wenn aber ein M a n n behauptet, daß ein
von seinem Weibe gebornes Kind mcht das seinige fty, so muß er die na^
türliche Unmöglichkeit der von ihm erfolgten Zeugung beweisen.

§. t ) 5 . Kinder, welche außer der Ehe geboren,und durch die ttachö
her erfolgte Vermahlung i^rer Aeltern in die Familie eingetreten sind/
werden so> wie ihre Nachkommenschaft, unter die ehelich erzeugten ges
rechnet, nur können sie andern inzwischen erzeugten ehelichen Kindern die
Eigenschaft der Erstgeburt, und ändere bereits erworbene Rechte nicht
streitig machen.

§. tz6. Die in einet ungiitigen Ehe erzeugten Kinder sind als ehe?
liche Kinder anzusehen, wenn weliigstens einem ihrer Aeltern die schuld?
lose Unwissenheit des Ehehinderttisses zu statten kommt: doch bleiben fok
che Kinder von Erlangung desjenigen Vermögens ausgeschlossen, welches
durch Fanttlienanordnungell der ehelichen Abstammung besonders vorbei
halten ist> .

§. 137. W i r d ein Kind durch Begünstigung des Gesetzgebers ehes
liH erklärt, so kann dtests nur in Rücksicht auf die Aeltern, die dazu
einwilligen, licht aber auch in Rücksicht auf die ührigen Familiengtiedee
von Wirksamkeit stpn: selbst die Aeltern können nur in sofern dazu ein^
willigen, als es um Nechte zu thun ist, welche sie diesem Kinde hätten
zuwenden können, wenn es auch nicht ehelich erklart worden wäre.

§. 1)8. Uneheliche Kinder sind von allen Rechten der Familie und
der Verwandtschaft ausgeschlossen, sie haben weder auf den Familienna-
men, noch auf das Wappen und andere Vorzüge des Vaters einen AtU
spruch, sondern müssen sich mit dem Geschlechtsnamen der Mutter begnü-
gen: desto mehr aber muß sich der S taa t ihrer annehmen, und die ihnen
angeborne Rechte handhaben.

§ . 1 3 9 . Ein uneheliches Kind hat das Necht vöN stittM Aeltem
einen ihrem Vel mögen angemessenen Unterhalt, Erziehung und Versorg

ckrste Fortstyuns. A a a a



^ gung zu fordern: es soll auch wegen dieser unehelichen Geburt weder cm
^ seiner M r e gekrankt, noch an seinem kunstigen Betrieb gehindert werden.

. §» ^40. D a sich das Recht der unehelichen Kindey auf keinen Ver^
trag, stndew auf die Erzeugung allein gründet, dieser Grund aber auf
alle Aeltern ohne Ausnahme wirksam ist, so ist kein Unterschied zu mache,»/
ob der Ehestand zwischen ihren Acltern hatte bestehen dürfen, oder nicht>
und ob die im Wege gewesenen Hindernisse zu den aufiöslichen oder
unauflöslichen gehörten»

§. 141. Vorzüglich ist der Vater zur Verpflegung eines unehelichett'
Kindes verbunden: wenn aber dieser nicht im Stande ist das M d zlt
verpflegen, so fallt diese Verbindlichkeit auf die Mutter.

§. 142. Je Pehr Aeltern durch ihr Verschulden das Schicksal i h -
rer unehelichen Kinder erschweren, desto mehr sind sie verpflichtet zu ihrer
Versorgung beizutragen: unter solche Acltern sind diejenigen zu rechnen,
denen die Ehehindernisse bekannt waren, Kraft welcher den Kindern das
Chelichwcrden entweder erschwert, oder unmöglich gemacht wi rd: ein Va?
ter, welcher sein Kind nicht anerkennen w i l l : eine M u t t e r , die den Va>
ter nicht redlich anzeigt.

§. 14Z. Ein Vater, welcher sein Kind freywillig anerkennt, wird>
wenn et es verlangt, heimlich gehalten, und nur zur Bestreitung der ver-5.
halwißmäßige:! Verpftegungs und srziehungskosten verbunden.

§. 144. Wer aber die Vaterschaft vertaugnet , soll zu eineyt zwei-l
fachen Betrag verurtheilt werden; dieser Betrag ist dreifach zu leisten^
wenn die Aeltern mit einem auftöslichen Ehehindernisse behaftet sind, und
vierfach, wenn das Ehehinderniß unauflöslich ist.

§. 145. Solang eine Mutter ihr uneheliches Kind selbst erziehe!«
wil l und kann, so lang darf ihr dasselbe von dem Vater nicht entzogelr
werden: dessen ungeachtet muß er doch die Vcrp^egungskosten bestreiten,

§. 146. Lauft aber das wesentliche W o h l des Kmdes durch die
mütterliche Erziehung Gefahr, so ist der Vater berechtigt und verbuuden/
das Kind von der Mutter zu trennen, und solches zu sich zu nehmen/
oder anderswo sicher und anstandig unterzubringen.

tz. 147. Uebrigens steht es beiden Vettern frei sich über die
gung des Kindes gütlich mit einander zu vergleichen; nur muß der
ter bis zur Vollendung der Erziehung für. die gesetzmäßige Verpflegung
haften.

§. 148. Die Verbindlichkeit uneheliche Kinder zu versorgen, ist wie
eine jede andere Schuld zu betrachten, folglich sind nach dem Tode dee
Aeltern ihre Erben verpflichtet dergleichen Kinder Mch oben angegebenen
MaaDabe zu versorgen.



§. ?49< Wer auf eine in der Gerichtsordnung vorgeschriebene Akt
überwiesen wird, daß er der Mutter eines Kindes sechs bis zehn Monate ^.
Vor. ihrer Entbindung/ beigewohnt habe, wer dieses auch nut außer Ge<Westgallzt«tt.̂
richte gesteht, oder sich dessen rühmt, gegen den steht, die rechtliche Ver ,
muthung, daß er das Kind gezeugt habe.

§. 150. Die auf Angeben einer Mutter erfolgte Einschreibung eines
.väterlichen Namens in das Tauf oder Geburtsbuch gilt für keinen voll-
standjgen Beweis, wenn nicht die Einwilligung des Vaters durch das
Zeugniß des Seelsorgers, und des Pathen, und durch die von denselben
Hinzugefügte Bestättigung, daß er ihnen von Person wohl bekannt sey,
damit verbunden ist.

ß. 151. Einer Mutter wird gegen ihren Verführer die Schadens
klage gestattet: wenn sie aber Jemanden falschlich fnr den Vater ihres
Kindes angieht, soll sie nach Umstanden gestraft werden./

§. 152. Die väterliche Gewalt besteht itt der Regel so lang eilt
Vater lebt, und seine Kinder minderjährig sind; hat aber ein Kind das
vier und zwanzigste Jahr erreicht, so hört die väterliche Gewalt auf, wenn
der Vater nicht bei Gerichte um die Fortdauer der Minderjährigkeit an-
gesucht, wenn er sie nicht gehörig erhalten, oder die erhaltene nicht or-
deutlich bekannt gemacht hat,

^ N ) : Um. die Fortdauer der Minderjährig
Gsrichte ansuchen, wenn sein Kind unfähig ist sich selbst zu verpflegen,
wenn es'eine bettächtliche Schuldenlast h a t , oder solche Vera/Hungen
begeht, wegen welcher ihm die väterliche Unterstützung hatte entzogen
werden dürfen.

§. 154. Kinder können auch vor Erreichuug des vier und zwanzig-?
sten Jahres aus der väterlichen Gewalt t reten, wenn der Vater aus gu^
ter Absicht, mit Genehmhaltung des Gerichtes sie ausdrücklich entlaßt:
wenn er einem zwanzigjährigen Sohne die Führung einer eigenen W i r t h -
schaft gestattet,- oder wenn er eine Tochter ausheurathet.

§. 155. Wenn ein Vater den Gebrauch der Vernunft verliert:
wenn einer als Verschwender erklärt: oder wegen eines begangenen Ver>
brechens auf längere Zeit als ein Jähr zur Gefangenschaft verurtheilt
w i r d , so kommt die väterliche Gewalt außer Wirksamkeit; hören aber
diese Hindernisse auf, so tr i t t der Vater wieder in seine Rechte ein.

, § . 1 5 6 . Aeltern/ welche die Verpflegung und Erziehung ihrer Kin?
her gänzlich vernachlckßigen, verlieren die väterliche Gewalt auf immer.

§. 157. Personen männlichen und weiblichen Geschlechts, welche
den ehî osen Stand nicht feyerlich angelobt, und keine eigenen ehelichen
Kinder haben, können an Kindesstatt annehmen; die annehmende Person
heißt Wahlvater oder Wahlmutter; die angenommene heißt Wahlk ind;

Aaaa 2 . die



Hie aus einer solchen Handlung entstehenden Rechte und Verbindlichkeiten

. ^ ^58^ Wahlvater öder Wahlmütter müssen das fünfzigste Jahr
znnickgelcgt haben/ und ein W a l M i d Mlß wettigsiens achtzehn Zahre

" junger seyn, als seine Wahlaltem. . < - -
§. .159. Dieser Vertrag kann ohne Einwilligung der natürliche;!

Äeltern des Wahlkindes nicht zu Stande kommen, er muß auch sciney
Wichtigkeit wegen bei dem Gerichtsstande der Wahlaltetn und dss W a h l -
kindcs angezeigt, M d in die Gerichtsatten eingetragen werden.

tz. 160. Wenn das Wahlkind den Familiennamen unadclicher
Wahlältcrn annehmen soll, so muß die Landcsstelle die Bkstattigung da/
zu ertheilen.- Adel und Wappen der. Ulahlaltern kann aufcin Wahlkind
nur unter besonderer Begüns t igung^^ Gesetzgebers übertragen werden:
diese Begünstigung dient beiden Theilen zur Richtschnur ohne einem
Dritten zum Nachtheil gereichen zu können.

§. 161. Durch die Annahme an Kindesstatt katttt ein Wahlkind die
Familienrechte seines Wahlvaters in Rücksicht auf die übrigen Verwand?
ten nicht erlangen/ es kann aber auch die Rechte stinfr eigenen Falpilis
nicht verlieren. . ,. ^̂  ^ '

§4 162. Die Rechte und Nerbinblichkeiten^dtt. Wahlaltern und
Wahlkinder lassen stch auf Md.er^ die nyr în. Pflege gMmmen' lv^rdcn)
nicht anwenden; diese Pflege steht jebermantt frei, und die Parth.eie^n ha-?
ben sich nach dein von lhnen geschlossenen Vertrage zu verhalten^voraus,
gesetzt, daß er den Gesetzett'mcht zuwider tauft, ^

§. 16). Wenn Personen, die aus einer vorigen Ehe Kinder am
Leben haben, sich mit einander vermählen/ und einest Vertrag schließen^
durch welchen die Kinder verschiedener Ehen in der Erbschaft mit einan^
der gleich gesetzt wetden/ so entsteht die sogenannte Eiukindschaft; dieser
Vertrag ist nur m sofern'gilttg, als es dabei um ein freies Verinögen zu
thun ist̂  und als alle darintt cingeschlossetten Partheien damit einverstuw
den, oder auf die gehörige Art gerichtlich vertreten worden sind. ^

Fünftes Hauptstück. ^
Von dett VolMundschuf^ '

tz. 164. Einem jeden Einwohner des Staats / dem die Aufsicht
und Sorge eines Vaters nicht zu statten kommt/ und der noch
jahrig, oder aus einem andern Gründe/ seine Angelegenheit.ett selbst zu
besorgen Unfähig ist, gewahren die Gesetze durch einen Vormund, oder
durch einen Curator besonderen Schutz Und Beistand. ^



§. 165. Ein Vormund sorget vorzüglich für die Person, und für
die Rechte eines Minderjährigen: Ein Kurator, oder Sachwalter wird
nur überhaupt zur Besorgung gewisser Geschäfte, und Angelegenheu
ten gebraucht. .

§. 166. Dasjenige Gericht, unter dessen Gerichtsbarkeit der M i n ,
berjahrige steht, bestellt den Vormund von Amtswegen. Diese Bestel-
lung muß ohne Zeitverluft vorgenommen werden, und es macht keinen
Untn schied, ob die Minderjährigen ehelicher, oder unehelicher Geburt
seyeli.

§. 167. Wenn sich also ein Fall ereignet, welcher die Bestellung
eines Vormundes nothwendig macht, so sind die Verwandten des M i n /
derjährigen, und andere mit ihm in Verhaltniß stehende Personen unter
Verantwortung verbunden, diesen Fall sogleich dem gehörigen Gerichts/
stände anzuzeigen; auch politische Obrigkeiten, weltliche und geistliche
Vorsicher der Gemeinden müssen auf solche Falle aufmerksam seyn, und
nach Umständen Anzeige davon machen.

§. 168. Zu Vormündern können nur solche Personen ernannt werden,
welche die zu diesem Amte erforderlichen Eigenschaften besitzen. Wer also
wegen Mangel an Jahren, wegen Leibes oder Geistesgebrechen, oder
aus anderen Gründen seinen eigenen Geschäften nicht vorstehen kann, oder
wer eines Verbrechens schuldig erkannt worden ist, kann das Vormund/
schaftliche Amt nicht übernehmen.

§ .169 . Personen weiblichen Geschlechts, Ordensgeistliche, lind
Einwohner fremder Staaten sind in der Regel zur Vormundschaft un/
fähj!g. Diejenigen Personen, welche ein Vater ausdrücklich zur Vo r /
nmndschaft ausgeschlossen hat , bleiben dadurch allein schon von dieser be/
stimmten Vormundschaft ausgeschlossen.

§. 170. Eine bestimmte Vormundschaft ist auch solchen Personen
nicht aufzutragen, die mit dem Minderjährigen nicht einerlei Religion
sind, die mit desselben Aeltern, oder mit ihm selbst in thätiger Feind/
schuft gelebet haben, und die mit dem Minderjährigen entweder schon in
einem Prozesse verwickelt sind, oder wegen noch nicht berichtigten Förde/
nmgen in einen verwickelt werden könnten. H

tz. 171. Die Mitglieder des vormundschaftlichen Gerichtes, und
solche Personen, die sich in der Provinz, in welcher der Minderjährige
lebt, entweder gar nicht aufhalten, oder doch länger als ein Jahr von
derselben entfernet seyn müssen, sind in der Regel zur Vormundschaft
unfähig. <5

Erste Fortsetzung B b b b tz. l ?5 .



^ , . §. 172. Geistliche, Militarpersonen, und Beamte in öffentlichen
a ! " " ' Bedienungen können wider ihren Wil len nicht zu sVormündetn angehal-

ten werden.
§. 173. Einem Staatsbürger, der siebcngig Jahre alt ist: Einem,

der fünf Kinder oder Enkel zu besorgen hat: Einem, der schon mit einer
wichtigen und mühsamen Vormundschaft, oder mit drei kleinem beladen
ist, darf wider seinen Wtllen keine neue Vormundschaft aufgetragen
werden. Hat aber eine solche Person auf die Wohlthat des Gesetzes
selbst Verzicht gethan, so kann sie nicht mehr darauf Anspruch machen.

§. 174. Wenn keine in §§. 168. 169. 170. und 171. angeführte
"Unfähigkeit verhindert, so gebührt die Vormundschaft vor allen derjeni-
gen Person, welche ein Vater in seinem letzten H i l l e n , oder auf eine
andere Ar t ausdrücklich darzu bestimmt hat.

§. 175. Hat eine Mu t t ck , oder eine andere Person einem Minder-
jährigen ein Erbtheil zugedacht, und zugleich einen Vormund ernannt,
so ist dieser nur in der Eigenschaft eineF Kurators für das hinterlassene
Vermögen anzunehmen.

tz. 176. Wenn ein Vater keinen, oder einen unfähigen Vormund
ernannt ha t , so ist die Vormundschaft einem Verwandten des Minder-
jähngcn, und zwar vor andern dem väterlichen Großvater, dann der
M u t t e r , sofort dcr Großmütter vaterlicher Se i te , endlich einem andern
Blutsverwandten, und zwar demjenigen anzuvertrauen, welcher der näch-
ste, altere, und männlichen Geschlechts ist.

§. 177. Kann eine Vormundschaft auf die angeführte Art nicht be-
stellt werden, so hangt es von der Klugheit des Gerichtes ab, wen es
mit Rücksicht aus S t a n d , Fähigkeit, Vermögen, und AnsHigkelt vor-.,
züglich zum Vormunde ernennen wil l . ^ ,

§. 178. Sobald der Vormund ernannt i s t , hat ihn das Gencht
dahin anzuweisen, daß er die Vormundschaft innerhalb vierzehn Tagen
ordentlich antrette. Diese Frist kann aus wichtigen Gründen auch ver-
längert werden.

§. 179. Erheischen es die Umstände Jemanden, der für seine Person
dem^Gerichtsstande nicht uttterworfen is t , zum Vormund anzunehmen,
so kann dieses nur durch ein Ersuchschreiben an seinen Gerichtsstand ge-
schehen. Hat aber eine solche Person die Vormundschaft einmal über-,
nommen, so bleibt sie in Rücksicht auf alle zu diesem Amte gehörigen
Angelegenheiten der vormundschaftlichen Behörde unterworfen.

§. 180. Glaubt derjenige, welchen pgs Gericht zur Vormundschaft
berufen hat , daß er zu diesem Amte nicht geschickt sey, oder daß ihn das



Gesetz davon frei Dechc; so muß er sich deswegen in Zeit von vierzehn ,797 .
Tagen an seine persönlich: Gcrichtsstclle wenden, welche seine Gründe mit Februar,
ihrem eigenen Gutachten begleiten, und dem vormundschaftlichen Gericht 6ür
zur Entscheidung vortragen soll. West„<>llzitn.

tz. 181. Wer seine ihm bekannte Untauglichkeit zur Vormundschaft
verhehlet, hat so, wie das Gericht, daß wissentlich einen untauglichen
Vormund ernennt, allen dem Minderjährigen dadurch entstandenen Scha-
den, und entgangenen Nutzen zu verantworten.

§. 182. Dieser Verantwortung setzt sich auch derjenige aus , welcher
ohne gegründete Ursache sich weigert, eine Vormundschaft zu übernehmen;
und er soll überdies durch eine verhältnismäßige Geldstrafe, allenfalls
auch durch Arrest dazu angehalten werden.

§. 183. M a n kann das vormundschaftliche Amt nur nach einem von
dem gehörigen Gerichtsstände dazu erhaltenen Auftrage übernehmen; wer
sich einer Vormundschaft anmassen wollte, ist verbunden allen dem M i n ,
derjahrigen dadurch erwachsenen Schaden zu ersetzen.

tz. 184. Jeder Vormund mit Ausnahme des Großvaters, de rMu t -
ter, und der Großmutter muß vor Antrettung der Vormundschaft ver-
mittelst Handschlages angeloben, daß er seinen Pfiegbefohlenen zur Rechte
schaffenheit, Gottesfurcht, und Tugend anführen, daß er ihn nach sei-
nem Stande, als einen brauchbaren Bürger erziehen, ihn vor Gerichte,
und außer demselben vertreten, sein Vermögen getreulich, und emsig
verwalten, und sich in allen nach Vorschrift der Gesetze verhalten wolle.

§. 185. Einem auf diese Art verpflichteten Vormunde hat das Ge-
richt eine förmliche Urkunde darüber auszufertigen, damit er in Aus?
nbung seines Amtes beglaubigt sep, und sich jn vorkommenden Fallen
rechtfertigen könne: übernimmt ein Großvater, eine M u t t e r , oder eine
Großmutter eine Vormundschaft, so muß ihnen eine ahnliche Urkunde
zugestellt, und derselben alles, was gewöhnliche Vormünder angeloben,
eingeschaltet werden.

^ §. 186. Jedes vormundschaftliche Gericht ist verbunden ein soge-
nanntes Vormundschaft oder Waisenbuch zu führen.; in dieses Bych müssen
die Namen, Familiennamen, das Alter der Minderjährigen, und alles,
was sich bei der Uibernahme, Fortdauer, und Endigung der Vormund,
schaft Wichtiges ereignet ha t , eingetragen werden.

§. 187. Auf alle Belege soll auf eine solche Art hingewiesen werde«/
daß sowohl das Gericht selbst, als auch in der Folge der volljährig gewor-
dene Waise alles, was ihnen zu wissen nöthig, oder nützlich ist, ohne
Schwierigkeit in authentischer Form einsehen können.

' ' Bbbb 2 §. 188.



^ ^ ^ S o wie ein von dem Vater ernannter Vormund nicht nur
«5, über die Person des Pstegbefohlenen, sondern auch über desscy Vermö,

Westgattzlen. 6"^ iu sorgen hat , eben so wird auch vermuthct, daß der Vater Jeman-
den, den er zum Kurator über das Vermögen ernannt ha t , auch zugleich
die Aufsicht über die Person habe anvertrauen wollen.- hat aber der
Vater einen Vormund nicht für alle Kinder, oder einen Kurator nicht
für das ganze Vermögen ernannt, so ist es die Sache des Gerichts für
die andern Kinder einen Vormund, oder für den übrigen Theil des Ver ,
mögens einen Kurator zu bestellen.

§. i8y . S ind mehrere Vormünder ernannt worden, so könnende
zwar das Pupillarvermögen gemeinschaftlich, oder theilweise verwalten;
das Gericht muß aber veranstalten, daß die Person des Pftcgbefohle-
nen, und Hauptführung der Geschäfte nur von einem Einzigen besorgt
werde.

§. 190. Mü t t e rn / und Großmüttern, die eine Vormundschaft über-
nehmen, muß immer ein Mitvormund zugegeben werdett: bei der W a h l
dieses Mitvormundes muß vor allen auf deu erklarten Wil len des V a -
ters, dann erst auf den Vorschlag der Vormünderinn, endlich auf die
Anverwandtschaft des Pflegbefohlenen Rücksicht genommen werden.

§. 191. Es ist die Psticht des Mitvormundes auch seiner Se i ts
das Beste des Pstegbcfohlenen zu befördern: er muß dieses angeloben,'
und zu diesem Ende der Vormünderinn, besonders auf ihr Ansuchen, nHt
seinem Rathe beistehen. Soll te er wichtige Gebrechen wahrnehmen, so
muß er sich bestreben denselben abzuhelfen, und nöthigen Falles dem Ge-
richte als der Obervormundschaft Anzeige davon machen.

tz. 19?. Eine andere wesentliche Psticht des Mitvormundes ist es,
daß er bei vorfallenden Geschäften, zu deren Giltigkeit die Einwilligung
des vormundschaftlichen Gerichtes nothwendig ist, das erforderliche Ge^
such der Vormunden»» mit unterzeichne, auch auf Verlangen des Ge/
nchtes über ein solches Geschäft unmittelbar sein Gutachten erstatte.

§. 193. Ein Mitvormund, welcher diese Pflichten erfüllt hat ^ bleibt
von aller ferner« Verantwortung f re i ; ist einem Mitvormunde aber zu,
gleich die Verwaltung des Pupillarvermögens aufgetragen worden, so
hat er mit dieser Verwaltung alle Pflichten eines Kurators übernommen,
und das Gericht muß ihm deswegen eine Beglaubigungskunde ausfertü
gen lassen.

§. 194. Ein Vormund hat alle Pflichten eines Vaters, aber nicht
alle seine Rechte: er muß in Rücksicht auf die Erziehung seines Pflege/
befohlenen alles leisten, was rechtschaffene Väter in dieser Rücksicht zu
leisten pflegen; allein er kann seinen Pstegbefohlenen einKenmachtig in keine

an- /



^andere Provinz versetzen, weder andere wichtige Veränderungen mit dem- c / / ^
selben vornehmen: I n solchen Fallen hat er sich an das vormundschaftliche Februar
Gericht, mit Genehmigung, und Verhaltungsregeln zu wenden. ^

§. 195. Der Pflegebefohlene ist seinem Vormünder Ehrerbietung/
und Folgsamkeit schuldig; er ist aber auch berechtigt, sich bei seinen nach?
sten Verwandten, oder auch bei der gerichtlichen Behotde zu beschweren/
wenn der Vormund seine Macht auf was immer für eine Art mißdraUF
chen sollte; an diese Behörde hat sich auch der Vormund mit Klagen ge?
gen seinen Pflegebefohlenen zu halten. .

tz. 196. Die Person des Waisen soll vorzüglich der M u t t e r , selbst
dann, wenn sie die Vormundschaft nicht übernommen, oder sich wieder
vnheurathet ha t , anvertraut werden; es wäre denn, daß das Beste des
Kindes eine andere Verfügung erheischte.

§. 197. Die Unterhaltungskosten bestimmt das vormundschaftliche
Gericht, und nimmt bei dieser Bestimmung auf das Gutachten des Vor?
munds, auf die Anordnung des Va te rs , auf das Vermögen, auf den
S t a n d , und auf andere Verhaltnisse des Minderjährigen vorzügliche
Rücksicht.

§. 198. Reichen die Einkünfte zur Bestreitung dieser Kosten nicht zu,
so darf zwar das Hauptvermögen, oder das Kapital angegriffen werden;
Allein hie Vormundschaft m H besonders darauf bedacht sepn, daß der
Minderjährige dadurch zu einer hinlänglichett Versorgung gelange.

§. 199. Zur Verpflegung ganz qnttellpser Waisen müssen die bemit-
telten nächsten Verwandten beitragen; in Ermanglung derselben hat der
Vormund auf öffentliche milde St i f tungen, und bestehende Armencmstal-
ten so lang einen gerechten Anspruch, bis der Pflegebefohlene im Stande
ist, sich durch eigene Arbeit, und Verwendung selbst zu ernähren.

tz. 2vc>. Zu gleicher Ze i t , als das vormundschaftliche Gericht für
die Erziehung emes Waisen sorgt, muß es auch desselben Vermögen zu
erforschen, und es durch Sperre, durch Inven tur , und Schätzung sicher,
zut stellen suchen.

§. 2o i . Durch die gerichtliche Sperre können nach Umstanden die
Mokil ien in Verwahrung genommen werden. Die Inventur besteht
darinn, daß ein genaues Verzeichniß von dem sammtlichey, dem Waisett
zugefallenen Vermögen verfaßt w i rd : I n Ansehung der Inventur ist we-
der auf die Nachsicht, noch auf das Verboth eines Vaters , oder eines
andern Erblassers Rücksicht zu nehmen.

.§. 202. Das Verzeichniß des Vermögens, und dessen Schätzung
müssen also ohne Zeitverlust, allenfalls auch vor Bestellung des Vormundes

Erste FHrtseyuns- Ccce vor.



Februar, vorgenommen werden. Das Inventarium wird bei den Verlassenschafts,
yür * Akten aufbewahrt/ und dem Vormunde eine authentische Abschrift da,

kann die Schätzung nicht sogleich, oder nicht ohne gro-
ßem Aufwände vorgenommen werden, so mag sie in Rücksicht auf das
unbewegliche Vermögen nicht nur verschoben, sondern, wenn der Werch
desselben aus andern zuverlaßigen Quellen bekannt ist, auch wohl ganz
unterlassen werden..

§. 205. I s t ein liegendes Pupillar^nt in einer andern Provinz, oder
gar in einem fremden Staate vorhanden; so muß die vormundschaftliche
Behörde den ordentlichen Gerichtsstand der andern Provinz, oder des
fremden Staates um die Inventur , und Schätzung, und l m die M i t ,
theilung derselben angehen, diesemMrichtsstanhe aber die Bestellung
eines Kurators, oder Sachwalters über dieses Gnt ganzlich überlassen.

tz. 204. I s t ein Pupillargut in der nämlichen Provinz gelegen, aber
einem anderen Gerichtsstande unterworfen; so gebühren zwar diesem Ge-
richtsstande alle auf das Gut sich beziehenden Rechte, und folglich auch
die Inventur ; allein er soll der vormundschaftlichen Behörde auf ihr Ver-
langen nicht nur eine Abschrift davok mittheilen, sondern auch dem Vo r -
munde die freie Verwaltung des Guts überlassen, ohne sich über seine
vormundschaftlichcn Handlungen eine Art von Gerichtsbarkeit anzumassen.

§. 205. Diejenigen Mobi l ien, welche sich auf einem liegenden Gute
befinden um beständig auf selbem zu bleiben, sind als ein Theil dieses
Gutes anzusehen; alle übrigen Mobilien aber, selbst Schuldbriefe, unb
andere oxdentlich vorgemerkte Kapitalien kleben der Person des Minde<5
jahrigen a n , und gehören unter die vorlnundschaftltche Gerichtsbarkeit.

§. 206. Sobald ein Vörmukb, o M Kurator das Pupillaevermsgen
übernommen hat , so ist er verpstichtel^ solches mit aller Aüfmerkfantkei^
eines redlichen, und steißigen HaUswnths zu verwalten, und für allen
durch sein Verschulden entstandenen Schaden zu haften.

§. 207. Juwelen, und andere Kostbarkeiten, alle wichtigen Urkun-
den kommen mit den Schuldbriefen in gerichtliche Herwahrung; vo«
jenen erhält der Vormund ein Verzeichniß, von diesen die zu seinem Ge-
brauche nöthigen Abschriften.

§. 208. Vom baaren Gelde soll nur soviel in den Händen des Bor-
mundes , oder Kurators verbleiben, als zum ordentlichen Betrieb der
Pupillarwirthschaft nöthig ist; das übrige muß vorzüglich zur Tilgung der
etwa vorhandenen Schulden verwendet, und wenn kein vortheilhaftep
Gebrauch davon zu machen ist, auf Zinsen angeleget werden.

' ' ' ' ' 2095
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?§. 209. Das übrige bewegliche Vermögen, welches weder zum ei- Februar.

genen Gebräuche des Pflegebefohlenen dienen, noch auf eine andere Art ^
vortheilhaft verwendet werden kann, muß im Allgemeinen öffentlich feil-Weft5«llll,«<
gebothen werden: Indessen kann man der M u t t e r , und dem Miterben
das Häusgerach in dem gerichtlichen Schatzungspreise aus freier Hand
überlassen. Stücke, die bei der öffentlichen Versteigerung nicht an M a n n
gebracht worden sind, kann der Vormund mit Bewilligung des vnmuud-
schaftlichen Gerichts auch unter dem Schatzungspreise verkaufen,

tz. 010. Das unbewegliche Vermögen eines Minderjährigen kann in
der Regel nicht veraussert werden; nüt der Nothfal l oder der offenbart
Vortheil können eine solche VerausserunK^ doch nicht anders, als mit
Genehmhaltung des vormundschaftlichen Gerichts, veranlassen.

§. 2 ; i . Uiberhaupt kann eitt Ttdrmuüd in allen Geschäften, welche
nicht in den ordentlichen Wirthschaftsbettieb einschlagen, und welche von
größerer Dichtigkeit sind, nichts ohne gerichtliche Einwilligung vorneh/
men;, er kann also eigenmächtig keine Erbschaft unbedingt annehmen,
leine ausschlagen, keine.liegenden Güter> oder kostbare Mobilien an sich
bringen, keine sichere Forderung aufkündigen, kewe abtretten, keinen be-
trächtlichen Rechtsstreit vergleichen, keine Fabrik, keine Handlung, kein
Gewerb anfangen, fortsetzen, oder aufhebey.

§. 2 i 2 . D a ein Vormund für sich allein kein Kapital seines Pflege,
befohlenen aufkündigen, oder wenn es jurückbezahlt w i r d , in Empfang
nehmen kann, so muß sich Zeder, dem ein stlches Kapital aufgekün-
digt w i r d , zu stiner Mcherheit die deswegen ergangene gerichtliche Ver-
ordnung vorzeigen lassen, und wenn er es zurückbezahlt, sich nicht mit
der Quittung des Vormundes M i n begnügen; auch stehet es ihm frei/
die Zahlung unmittelbar an das Gericht, selbst zu leisten.

§. 215. S o oft der Fall eintr i t t , daß ein ausstehendes Kapital
eingehen soll , hat der Vormund dem Gerichte vorlaufige Anzeige davon
zu thun , damit es für dessen vortheilhafte Verwendung die gehörige Att5
statt treffen könne.'

§. 214. Schuldforderungen, die nicht hinlänglich durch I n f i r u ,
mente gedeckt, und sichergestellt sind, muß der Vormund soviel möglich
sicherstellen lassen, oder zur Verfallszeit eintreiben: I s t aber bei solchen
Forderungen eine Gefahr vorhanden, so muß sich der Vormund zur Ab-
wendung derselben ohne Zeitverlust dfr in der Gerichtsordnung vorge^
sHriebenen Rechtsmittel, bedienen.

§. 215. S o lang, ein Vormund die durch das Gesetz zur Sicherheit
des Pupillarvermögens vorgeschriebenen Maßregeln genau beobachtet,
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^ und über das ihm anvertraute Vermögen zur gehörigen Zeit ordentliche
M t u a r . Rechnung legt,' kann er von aller Kauzion freigesprochen wevden.

§. 216. I n der Regel ist jeder Vormund und jeder Kurator verbünd
din über die ihm anvertraute Verwaltung ordentliche Rechnung zu fiih-
ren, und zu legen: Von der Rechnungslegung kann zwar der Erblasser
in Ansehung'des von ihm freiwillig vermachten Betrages einen Vormund
lossprechen, auch das vormundschaftliche Gericht kann dieses, wenn das
Einkommen die Auslagen für den Unterhalt, und die Erziehung des Pflege-
befohlenen nur wenig übersteiget: allein das in der Inventur aufgelchmm ene
Hauptvermögen, und Kapital muß ein Vormund in allen Fallen ausweisen,
auch von dem Zustande seines Pflegebefohlenen Bericht erstatten.

§. 217. Die Rechnungen müssen mit jedem Jahre, oder längstens
innerhalb zwei Monaten nach dessen Verlaufe mit allen erforderlichen B e ,
legen dem vormundschaftlichen Gerichte übergeben werden: in diesen Rcck^
nungen muß die Einnahme, und die Ausgabe, der Uiberschuß, oder 5er
Mangel des Kapitals genau bestimmt werden. I s t unter dem Pupillar?
vermögen eine Handlung begriffen, so hat sich das Gericht mit dem vor-
gelegten beglaubigten Rechnungsabschluße, oder mit der sogenannten V i -
laNz zu begnügen; und solche geheim zu halten.

§. 218. Befindet sich das Pupillarvermögeu in verschiedenen Pro«?
vinzen zerstreut, und ist dessen Verwaltung dem Vormunde allein anvers
trauet worden, so muß er zwar für jede Provinz eine besondere Rechnung
fahren, und der dasigen Behörde vorlegen: allein es bleibt ihm steige?
stellt zum Besten seines Pflegebefohlenen den Uiberschuß des in einer Pro-
vinz gelegenen Vermögens in einer anderen Provinz zu verwenden.

tz. 219. Das vormundschaftliche Gericht ist verbunden die RechnunF
gen des Vormundes nach den in jeder Provinz bestehenden Vorschriften
durch Rechnungs^ und Sachverstandige pküfen, und berichtigen zu lassen^
sofort die Erledigung darüber zu schöpfen, und dem Vormunde das Re,
sultat davon mitzutheilen.

§. 220. Hal t sich der Vormund in der erfolgten Rcchnungserlcdi-
gullg durch einen ihm aufgetragenen Ersatz, oder durch eine ihm nicht
bewilligte Forderung beschwert, so steht ihm der Rekurs an den hohem
Richter frei.

§. 221. Ein Vormund kann wegen Erfüllung seiner Pflicht nicht zu
Schaden kommen; er ist berechtigt alles, was er zum Besten seines Pstes
gebefohlenen rechtmäßig vorgeschossen, oder sonst aus. dem Seinigyn ge^
leistet ha t , wieber zu fordern. »

tz. 222.



§. 222. I s t in den Rechnuttgen etwas vergessen worden, oder sonst
was immer für ein Verstoß untergelaufen, so kann dieses wedet dem
Vormunde noch seinem Pflegebefohlenen zum Nachtheile gereichen.

§. 223. Ein Minderjähriger kann weder als Kläger, noch als B e ,
klagter vor Gericht erscheinen; in solchen Falten muß ihn der Vormund
seinem Angelobniß zufolge entweder selbst vertretten, oder durch einen B e i /
stand vertretten lassen.

§. 224. Ein Pflegebefohlener ist zwar berechtiget durch außergericht-
liche erlaubte Handlungen ohne Mitwirkung seines Vormundes etwas für
sic^zu erwerben; allein er kann ohne ausdrückliche Genehmhaltung der
Vormundschaft weder etwas von dem Seinigrn veräussern/ noch sich zu
irgend einer Sache verpflichten.

tz. 22?. Hat der Pflegebefohlene auch vhne Einwilligung seines Vor -
mundes eine Bedienung angetretten, hat er sich einer Handlung, oder
einem Gewerbe gewidmet, oder als Dienstperson vermiethet/ st kann ihn
der Vormund ohne wichtige Ursacht vor der gesetzmäßigen Frist nicht zu,
rückrufen: was er auf diese, oder auf ritte andere Art durch seinen Fleiß
erwirbt/darüber, kann er st, wie mit jenen Sachen, die ihm zu seinem
Gebrauche eingehändigt worden sind, schalten, und walten, auch sich
verhaltnißmaßig verpflichten.

§. 226. Einem Pflegebefohlenen, der das zwanzigste Lebensjahr zu,
ruckgelegt ha t , kann die Obervormundschaft nach Gutbefinden den reinen
Uiberschuß seintt Einkünfte zur eigenen freien Verwaltung überlassen.
Auch ist der Pflegebefohlene berechtigt, über diesen seiner Verwaltung an/
vertrauten Betrag unabhängige Verbindungen einzugehen.

§. 227. Gesetzwidrige Handlungen/ List und Betrug können einem
Minderjährigen in keinem Falle zu statten kommen; er bleibt vor alles,
was er verschuldet, sowohl mit seiner Person, als mit seinem Vrrmö,
gen verantwortlich.

§. 2,28. Eine Bormnnhschaft endiget sich gänzlich durch den Tod,
oder durch die Volljährigkeit eines Pflegebefohlenen. S t i r b t aber ein
Vormund, oder wird einer entlassen, st muß nach Vorschrift der Gesehe
ein anderer bestellt werden.

§, 229. Die Volljährigkeit wird nach dem Gesetze mit Antr i t t de?
fünf und zwanzigsten Jahres erreicht; es hängt aber von dem Vormunds
schaftlichen Gerichte ab, einem bereits zwanzigjährigen Pflegebefohlenen
nach vorher eingezogenen Gutachten des Vormundes, und allenfalls der
nächsten Verwandten die Nachsicht des Alters zu bewilligen, und ihn
volljährig zu erklären.

D d d d 3.430.



5797» ^ ^^^ < ^ ^ ^ nämlichen Vorsicht kann das vormundschaftliche
Februar. ^ n A ^ Zeitpunkt der Volljährigkeit eines Pflegebefohlenen auf eine

Vestgalizien. längere > und unbestimmte Zeit hinaussetzen, wenn er mahn oder blöd/
sinnig ist, oder gerichtlich für emen Verschwender erklärt werden muß.

§. 231'. Die Entlassung des Vormundes verordnet das Gericht in
einigen Fallen von Amswegen / in andern, wenn es darum angesucht
wird. /

§. 232. Von Ämtswegett muß ein Vormund entlassen werden, wenn
et als unfähig erkannt w i rd , bder wenn sich in Änsthung Seiner solche
bedenklichsten äußern, welche ihn Kraf t des Gesetzes von der Vormunde
schaft ausgeschlossen haben würden.-

§. 233. Hat der Erblasser einen Vormund nur auf gewisse Zeit
bestellt, odir ihn auf einen bestimmten Ereignißfall ausgeschlossen, so
muß er entlassen werden/ sobald diese Zeit verflossen, ober der bestimmte
Fal l eingetrettcn ist.

§. 234. Einer Mutter muß die Vormundschaft abgenommen werden,
sobald sie sich wieder vcrhcurathet, den Fall ausgenommen, daß sie, oder
ihr neuer Ehegatte die noch Pupillarvet,
mogeus leisten würde.

§. 2)5. Nehmen^ die Verwandten des Minderjährigen wahr, daß
der Vormund sein Amt nachläßtg verwalte, so sind sie verbunden es dem
Gerichte anzuzeigen. Dieses hat die Beschuldigung zu untersuchen, den
Schuldigbefundenen zu bestrafen, und ihn zum Ersätze des durch seine

§. 2Z6. Fährtz)der Vormuyd dieser Ahndung ungeachtet in seiner
Nachlaßigkeit fort/, oder̂  zieht er sich einen gegründeten Verdacht der E i -
gennützigkeit, und des Betruges M ; so muß er durch Urthei l , und Recht
seines Amtes entsetzt, und verhaltnißmaßig bestrafet werden.

§» 2)7^ N n Vortnund kann die Entlassung von seinem Amte ver-
langen, wenn wahrend der Vormundschaft solche Gründe einttetten, die
ihn Kraft der Gesetze von Uibernehmung derselben ausgeschloffen, oder
befreiet hatten.

dem man als vermeintlichen nächsten
Verwandten des Minderjährigen die Vormundschaft aufgetragen hat,

spater entdeckten nähern, und tauglichen Ver-
wandten an seine, Stelle vorzuschlagen; Bein der nähere VerwaMe hat

. kein Recht - zu fordern, daß ihm ein minder naher Verwandter eine bereits
angetrettene Vormundschaft abtrette.



§. 2)9. Doch können des Minderjährigen M u t t e r , oder Bruder/ ^
welche zur Zeit der bestellten Vormundschaft selbst noch minderjährig wa- Februar,
ren, nach eneichter Volljährigkeit auf die Vormundschaft Anspruch ma- «^agM
chen; diesen Anspruch hat auch ein anderer Verwandter, wenn das
richt einen Fremden zur Vormundschaft berufen hat.

§. 249. Wenn das Pupillarvermögen dadurch keiner Gefahr
gesetzt w i r d , kann ein Ehemann die Vormundschaft über seine minder,
jährige Ga t t i n , und ein Wahlvater die Vormundschaft über sein W a h l ,
lind übernehmen: es wäre denn, daß durch den geschlossenen Vertrag eilt
anderes bestimmt worden wäre.

§. 241. Ein unverfänglicher Vormund kann ly der Regel nur am
Ende des vormundschaftlichen Jahres, nachdem sein Nachfolger die Ver,
waltung des Pupillarvermögens ordentlich übernommen hat , die Vor-
mundschaft niederlegen: wird aber ein Vormund verfänglich befunden, so
hat das Gericht die zur Sicherheit des Pupillarvermögens nöthigen Maaßs.
regelil ohne Zeitverlust zu nehmen.

§. 242. Am Ende einer Vormundschaft ist ks die Pflicht eines V o r ,
wundes, oder wenn er nicht mehr am Leben ist, seiner Erben das sämmt,
liche Pupillarvermögen, wenn der Pflegebefohlene volljährig geworden
ist, ihm selbst, oder nach Umständen seinen Erben, wenn aber der Pste,
gebefohlene die Volljährigkeit noch nicht erreicht hat , dem. neu bestelltes

. Vormunde gegen Empfangsschein zu ü b n g ^ sich darüber bei Ge-
richt zu legitimiren: das aufgenommene Verzeichniß des Vermögens/
und die jährlichen Rechnungsausweise dienen bei solchen Übergaben zur
Richtschnur.

.§. 243. Ein Vorwund ist verbunden längstens innerhalb zwei M o -
naten nach geendigter Vormundschaft dem Gerichte seine Schlußrechnung
zu übergeben: von diesem Gerichte erhält er nach gepflogener Richtigkeit
eine allgemeine Qui t tung, die Entbindung von der Kaut ion, und die
sogenannte Verzicht über die ordentlich und redlich geführte Verwaltung
seilies Amtes.

§. 244. S o lang noch ein Punkt der vormundschaftlichett Vermal?
tung zu erörtern, oder zu verantworten übrig ist, kann dem Vormunde
die allgemeine Qui t tung, und Verzicht verweigert, oder wenigstens die
noch mangelnde Berichtigung in denselben vorbehalten werden. I n bei,
den Fällen ist ein Zeitpunkt zu bestimmen, an welchem die Partheien,
wenn sie bis dqhin nicht einig werden können, ihre Klagen vor Gericht
zu bringen haben.

D d b d H §.245.



K? §. 245. Doch kann auch eine ertheilte ganz unbedingte Verzicht nicht
' verhindnn einen gewesenen Vormund wegen einer sputer entdeckten arglk
n. !l igen, und betrügerischen Handlung im Wege Rechtens zu verfolgen.
" §. 246. Eigentlich hat ein Vormund nur für sein Verschulden, und

nicht auch für das Verschulden der ihm untergeordneten Beamten zu Haft
tcn: hat er aber aus eigener Schuld unfähige Leute angesiellet: hat et
solche beibehalten: oder nicht auf den Ersatz des von ihnen verursachten
Schadens gedrungen, so ist er auch dieser Nachläßigkeit wegen ver-
antwortlich.

§. 247. Selbst die Beisitzer des vormundschaftlichen Gerichtes, wel-
che ihr Amt zum Nachtheile eines Minderjährigen vernachlaßiget haben,
sind für jede pflichtwidrige Handlung, verantwortlich, und wenn keine an,
dere Erholuygsmittel vorhanden sind, den erweislichen Schaden zu er-
setzen verbunden.

§. 248. Je schwerer die mit dem Vormundschaft^^
dene käst ist , desto größern Anspruch hat ein Vormund auf Erkenntlich-
keit: allein dem rechtschaffenen Manne ist das Bewußtsepn seine Bür -
gerpflicht erfüllt zu haben schon Belohnung genug: und so lange die Aus-
gaben für einen Pstegebefohlenen dessen Einnahme beinahe gleich kom-
men, hat der.Vormund auf keine andere Vergeltung semer Bemühun-
gen Anspruch.

§. 249. Erweisen es aber die Rechnungen, daß ein Vormund gut
gewirthschaftet> und Ersparungen gemacht hat , oder ist dem P f l e g e t
fohlenen eine anständige Versorgung zu Theil geworden > dann kann das
Gericht dem Vormunde von Amtswegen eine verhaltnißmclßige Belohnung
zuerkennen: doch darf diese Belohnung nie mehr als Fünf von Hundert
der reinen Einkünfte betragen, und sich höchstens auf viertausend Gü l -
den jährlich belaufen.

§. 250. Hat das Gericht dem Vormunde keine Belohnung ausge-
worfen, so ist er befugt, sie innerhalb drei Jahren zu fordern. Glaubt
der Vormund, oder die Verwandtschaft des Pflegebefohlenen, daß die
vom Gerichte ausgeworfene Belohnung mit den geleisteten Diensten, oder
mit dem Pupillarvermögen in keinem Verhaltnisse stehe, so kann sich der
Vormund innerhalb vierzehn Tagen : d i e Verwandtschaft aber innerhalb
Eines Jahres von dem Tage der Rechnungserledigung anbei dem höheren
Gerichtsstände beschweren.

§. 251. Für Personen, welche ihre Angelegenheiten nicht selbst be-
sorgen, und ihre Rechte nicht selbst verwahren können, hat das Bericht,
wenn die väterliche, oder votmundschaftliche Gewalt nicht Platz findet,
einen Kurator , oder Sachwalter zu bestellen.

§.255.



K. 252. Dieser Fall t r i t t ein, bei Minderjährigen, die in einet an,
dern Provinz ein unbewegliches Vermögen besitzen: bei Volljährigen / die
in W a h n , oder Blödsinn verfallen: bei erklärten Verschwendern: bei Un^
gebornen: zuweilen auch bei taub und stumm Gewordenen: und bei Ab ,
»esenden.

§. 25). Für mahn und blödsinnig kann nur derjenige gehalten wer-
den, welcher durch erfahrne Aerzte dafür erklärt w i rd ; als Verschwender

' aber muß das Gericht von Amtswegen einen jeden erklaren, der sein
Vermögen auf eine unbesonnene und unnütze Art durchbringt, zugleich
sich in Schulden steckt, «yd unter verderblichen Bedingungen Summen
entlehnt.

§ .254. Taube, und Stumme, wenn sie zugleich blödsinnig sind,
bleiben bestandig unter Vormundschaft, sind sie aber nach Antr i t t des
fünf und zwanzigsten Jahres ihre Geschäfte zu verwalten fähig, so darf
ihnen wider ihren Wil len kein Kurator gesetzt werden; nur sollen sie vor
Gerichte nie ohne einen Sachwalter erscheinen.

§ .255 . Die Bestellung eines Kurators für Abwesende, oder für
unbekannte Perstnen findet dann statt, wenn sie keinen ordentlichen Sach^
walter zurückgelassen haben, ohne solchen-aber ihre eigenen Rechte durch
Verzug gefährdet, oder die Rschte eines Andern in ihrem Gange gehem-
met würden. Ist-der Aufenthaltsort eines Abwesenden bekannt, so muß
ihn sein Kurator von der Lage seiner Angelegenheiten unterrichten, und
diese Angelegenheiten, wenn keine andere Verfügung getroffen w i r d , wie
jene>eines Minderjährigen, besorgen.

^§. 256. I n Rücksicht auf Ungcborne wird liin Sachwaltet entweder
für die Nachkommenschaft überhaupt, oder für eine bereits vorhandene
Leibesfrucht aufgestrllet. I m ersten Falle hat der Sachwalter dafür zu
sorgen, daß die Nachkommenschaft bei einem ihr bestimmten Nachlasse
nicht verkürzet werde; im zweiten Falle aber muß er wachen, daß dem
noch ungebornen Kinde kein Recht verloren gehe, welches ihm zukommen
würde, wenn es schon geboren wäre.

§ .257 . Die Gesetze wollen in solchen Fällen nur die Leibesfrucht,
nicht aber wegen der Leibesfrucht einen Dri t ten begünstigen. Aus diesem
Grunde wird ein todgebornes Kind in Rücksicht auf die ihm vorbehqltenen
Rechte so angesehen, als wäre es nie empfangen worden. -

§. 258. I n Geschäften, welche zwischen Aeltern, und einem minderjäh-
rigen Kinde, oder zwischen einem Vormunde, und seinem Pflegebefohlenen
vorfallen, muß das Gericht angegangen werden, für das minderjährige
K i n d , oder für den Pstegebefohlencn einen besondern Kurator zu ernenn
nen; weil Aeltern und Vormünder in ihrer eigenen Angelegenheit keine Ge?
nehmigung ertheilen können. —

Vrste Fortsetzung. Eeee §.259.



Mischen zwei oder mehreren Pflegebefohlene!,,
^^ welche einen und denselbön Vormund haben, Rechtsstreitigkeiten vor ; so

Mcstgnlizlen.darf dieser Vormund keinen seiner Pflegebefohlenen vertrctten, sondern er
muß das Gericht angehen , daß es für jeden, insbesondere einen eigenen
Kurator ernenne,

§. 260. Das Gericht/ welchem die Ernennung eines Vormunds z u ^
steht, hat in der Regel unter der nämlichen Vorsicht, und nach den näms
lichen Grundsätzen auch den Kurator zu bestellen. I s t es aber um die
Verwaltung einer Sache, oder eines Geschäftes zu thun , welche zu einem
andern Gerichtsstande gehören, so hat dieser Gerichtsstand auch den Ku^
rator zu ernennen.

§> 261. Wer die gehörigen Eigenschaften zum vormundschüftlichen
Amte besitzt, kann auch eine Kuratele übernehmen. Auch kann der Fall
cintretttn, daß man Jemanden, der wegen seines Aufenthaltes in einer
fremden Provinz, oder wegen Verschiedenheit der Religion von der V o n
mundschaft ausgeschlossen ^

§.262. Kuratoren haben einerlei Recht, und Verbind,
lichkeiten mit den Vormündern: die Kuratele hört auf , wenn die dem Ku^
rator anvertrauten Geschäfte geenpigct sind, oder wenn die Gründe auf-
hören , die den Pflegebefohlenen an Verwaltung semer Angelegenheiten
verhindert haben.

§. 265. Ob ein W a h n / UM Hlödsinnigtt den Gibrickch der Ver^
ttunft erhalten habe: ob der Wi l le eines Verschwenders gründlich, und
dauerhaft gebessert ftp, muffelt im ersteren Falle die Zeugnisse der Aerzte/
im letzten Falle ein.e zwei bis dreijährige Erfahrung entscheiden.

tz. 264. Sucht Jemand bei Eitttrettung aller durch das Gesetz be^
stimmten Erfordernisse um die gerichtliche Todeserklärung eines Abwesen-
den a n ; so hat das Gericht für diesen Abwesenden vor allen einen Kura,
tvr zu ernennen. Dann wird er durch ein auf ein ganzes Jahr gestelltes
Edikt unter Warnung der Todeserklärung gehörig vorgeladen, und wenn
er während dieser Zeit nicht erscheint, oder nicht sonst ein Zeichen sci:^s
Lebens ynd Ausenthalts von sich giebt, soll die wirkliche Todeserklärung
vor sich M e t i .

§. 265. Dse T a g , an welchem eine Todeserklärung ihre Rechtskraft
erlanget h a t / w i v d für den rechtlichen Sterbetag eines Abwesenden geZ
halten. Doch schlüsset eine Todeserklärung den Beweis nicht aus, baß der
Abwesende früher oder später gestorben, dder auch daß er noch am Leben
fey. Kommt ein solcher Beweis zu Stande, so ist derjenige, welcher
auf den Grund der gerichtlichen Todeserklärung ein Vermögen in Besitz
genommen hat, wie ein anderer redlicher Besitzer zu behandeln.

Sech-



Schstes HaUPtstÜck. Februar,
dett Aechern und Pflichten zwischett Heerschaften Für

und Dienstpersonen. . l

§> H66. Käst jede Haushaltung hat Dienstpersonett nöthig, welche
M eitten bestimmten Lohn einen Theil der hauslichen Vernchtungett
übrrnrhmen; so verschieden auch diese Verrichtungen seyn mögen, so stiln-
men doch die Pflichten aller Dienstpersonen darin überein, daß sie auf-
merksam, steißig und treu sepn, und das Beste ihrer Herrfchaft nach ihrett
Krckftey befördern sollen.

§. 26?. Eigentlich steht es dem Haupte det häuslichen Gesellschaft
zu, Dienstpetsonett aufzunehmen, doch gilt die rechtliche Vernntthung,
daß die W a h l weiblicher Dienstpersonen der Zrau des Hauses u b w
lassen fty. '

§. ^68. Keitt Bienstwerbe^ ^ Entlassung^
schein von seiner vorigen Herrschaft, oder, ohne ein anderes bewahrtes
Zeugniß seines Verhaltens in einen Dienst aufgenommen werden.

§. 269. Die Herrschaft hat den Abschied, oder das Zeugniß einer
aufgenommenen Dienstperson itt Verwahrung zu nehmen, und ihr zu ih-
rer Sicherheit einen Gegenschein auszustellen.

§.^7<3. Wer einer Dienstperson wissentlich ein uttwahrhäftes Zeugniß
ausstellet, oder einen verfänglichen Dienstbothett aus eigener Schuld in ein
Haus bringt; der setzt sich einer schweren Verantwortung bei dem Pol i^
zeiamte aus, und haftet ausserdem noch, füe allen daraus entstehenden

§. 271. Wer über seine Persott tticht frei schalten kann , sondern
unter der Gewalt eines Andern stehet > kann ohne dessen Einwilligung itt
keine Dienste tretten: Diese Einwilligung wird aber für die durch oas
Gesetz bestimmte Dienstzeit vermuthet, wenn eine unter väterlicher oder
vorwuttdschaftlicher Gewalt stehende minderjährige Petson, oder auch
eine'Ehegattin« in dem Falle ist, sich durch Dienstnehmung dm noihF
wendigen Unterhalt verschaffen zu müssen»

§. 272. s i n Kiettstvettrag wird zwar durch mündliche Verabredung
kllein schon giltig z doch' gebührt bei entttettenden fremden Ansprüchelt
jener Herrschaft, und jenem Diekstwerber der Vo rzug , welche ihr Recht
durch einen schriftlichen Ver t rag , öder durch wirklich gegebenes, und em/
psangenes Miethgeld betreffen könnet

§.273. Dieses Miethgeld, oder sogenannte Angeld ist als ein Theit
des künftigen Lohnes anzusehett, und wird in d e M M l auf den Lohn ab/
gerechnet. '

E e e e H §.274.
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Februar. ^ ^ ^ ^ ^ Herrschaft, welche einen unverwerstichen Dicnstbo-

Füc ' then ihrer Zusage gemäß nicht aufnimmt, verliert das Miethgelb, und
Westgalizkn. der Dienstbothe, der aus seiner Schuld einen Dienst nicht antr i t t , hat

das Miethgeld doppelt zurückzustellen. Beide sind zum Ersatz des wei,
ter erfolgten erweislichen Schadens verbunden.

§. 275. Wor in» die Dienstleistung und der Lohn bestehen, uns
wie lange die Dienstzeit dauern sol l , dieses wird durch den Vertrag be,
stimmt, den Herrschaften, und Dienstpersonen miteinander eingehen.
Nur darf in diesen Vertrag nichts gesetzwidriges aufgenommen werden.

§. 276. I n den österreichischen Staaten wird weder Leibeigenschaft
noch Sklaverei geduldet.

tz. 277. Werden die wechselseitigen Rechte und Verbindlichkeiten
der Herrschaften und ihrer D iens tper^ weder durch einen Vertrags
noch durch einen Aufnahmsschein, oder sogenannten Spannzcttel hinlang^
lich bestimmt ; so verordnet das Gesetz, daß Bediente, und andere
Dienstbothen, welche unter den Namen des gemeinen Gesindes begriffen
werden, jede erlaubte ihren Kräften angemessene Ha l l s - und Feldarbeit
zu übernehmen verbunden sind.

§. 278. Lehrjungen, Gesellen, und alle übrigen wie immer genannten
Gehülfen der Handwerker, Gewerbsmamier, und Künstler können zu keî
nen Verrichtungen angehalten werden, welche mit ihren Berufsgeschaft
ien , oder gar mit den bMhenYen Innungsartikeln M
sind.

§ . 2 7 9 . Hausoffizianten, oder solche Personen, welche zur
dienung, oder zum Gefolge einer Herrschaft aufgenommen worden
und denen das gemeine Hausgesinde verhaltnißmaßig untergeordnet ist,
müssen sich allen hauslichen Oeschäften unterziehen, die ihrer
chen Bestimmung nicht geradezu entgegen gesetzt sind.

§. 28c». W a s Erzieher, Leib, und Wundärzte, Kapläne, /
tretare, Wirthschafter, Rechnungsführer, und andere HausgenoHn,
die mehr mit den Kräften des Geistes, als des Körpers dienen, für.
hausliche Verrichtungen zu übernehmen haben, dieses wird schon hin?.
länglich durch eines jeden A m t , und Karaktcr bestimmet.

tz. 281. I m Nothfalle ist eine jede in Diensten stehende Person
die Stelle einer andern verhaltnißmaßig zu vertreten schuldig : Es U
aber auch jede Herrfchaft verbunden, ihren Dienstpersonen die zur Pste?
gung des gewöhnlichen Gottesdienstes, undH. ihrer Gesundheit nöthige
Zeit zu gestatten.

§.282. Wer einen M n s i angewtien ha t , ohne mit ftiner Herr,
schaft über seinen Lohn, er bestehe nun in Kost, Wohnung, Kleidung,

Gel- "



GOe^Fder.inlanderASachen W her übtteA.zukommen-, der känn n i e . ^ ^ . ^
auf ttM mehr Ws^ruch mach^n^., als auf las>,was sein Vorgänger " ^ ^ ^ '

wasHenstperjonen stin^ g l e i c h e n ^
ils dfilz^chnlichen ^ gemeinjglzch^erhqtten^ er.tyuß sich sogar mit der
M i n g j t e n ^ d e r , M W c h e i z / V M e W ^ ^

tz 283^ M ^ i e Dauer ^er ^MelMeit^ ^jch.t^durch^^M
Z>ê .dl̂ rch die ?lrf. des Dienstes fe!bst enMiebel^/ stz bHnN^^^
^dj^eHauer anf^'em^^ ejn ganzis Jähp/ unb i n H n Haupte

^aMn auf sech^ Äßochen : 2)er Schade^/ we l^ r H s ' de/ nuhenn Ent/
läNng/oder 'Aust^ettuNg ay^eillenl' Diente' e t ^ muß von dem

H. V?4/' ^ i s ^ M s c h a f t / ^ündW welche WNlenjtj?
vertrag Über den ^ersMf. der'bedungenen, oder nicht
fortsetzess.will/ Mj^den^^^D vier Wochen/ und auf dem,
3an0e ŝechs Monats M
Î ^Ä^ , D^M^ sind in Man/

l̂ eft SaAns ^^ lh t ia f t^ d̂ c Alls^ndigung^frist auf vierzehn Tage cm«?
zuschkanken: Eine Httrschaft . i j i^die^ Dienst/
Person zum Dienste ungeschickt b e f u ^ wenn, sie dem Spiele/
dem Vrunke, dem ÄuMüsen/ oyer einer andern unordentlichen Lebens^
!nt ergeben ist:. wenn si> mit J e u ^ und Hicht unvorsichtig umgehet:
oder ch^hren HienHeno^^^ eine schwangere
ledig?' Weibsperson kann man nach vierzehntagiger Aufkündigung, je-

entlassen.
' ^ . 286^ Wne Herrschaft ^ D nac^Dhergegqngener vierzehnte
gigsr.Aufkündigung, eine Dienstperson enNssen ^ wenn sie ihren Lohn
^ür 'Verfallzeit/ yder wenigstens vierzehn Täge Nachher nicht erhalten
hat : dder wenn sie ohne Ursache hart , oder schimpftich behandelt worx

tz. ^87. ^ iWjenstböths, bsd äüf dem Lantze sich verheurathen>
bdtr eine eigene ÄZirthschaft antretten w i l l , muß seinen Dte.n<t nur sechs
5Nchön vorher aufkündigen«

^.288.
schaff eine Dienstperson entlassen^ wm^ durch einen unwaßr/
^aft befundenckH^^ oder, durch ein anderes falsches ZeugNiß iO
dcn Dienst'eingeschlichen hat 5,Wtm sie,die hausliche Ruhe störet: wenn
sie ihfe, Herrschaft bele,idige^^ ihr übel nachredet : dder sich ihren Be-
fehlen Pidersetzt : wen^sie. die Hausgenossen zum Posen herleitet: oder
sich einer VeruntreMng s c h u ^ ,.

^ ^ §. 289. Eine Herrschaft Hat kein Hecht/ eistt Bien<lperson deß-
halben>Weil sie erftauket ist,/chm ordentlichlf AustündM^ zu entlaft

OPA Fortsetzung



Februar, s " ' ^ ^ vielmehr verbunden, ihr wenigstens auf Rechnung dös schon
yür ' verdienten Lohnes, oder des sonstigen Vermögens der Dienstperson al^

len möglichen Beistand zu leisten; reicht dieses Vermögen nicht zu:
Verstatie« es die häuslichen Umstände der Herrschaft nicht: ober" ist
Gefahr der Ansteckung da , so kann und muß die Herrschaft j ü be5
öffentlichen wohlthatigen Krankenanstalten Zuflucht nehmen.

§. 290. Eine Dienstperson kann ohne Aufkündigung aüsttette»,
wenn sie in einer schweren Hrankh'eit anderswo untergebracht werden
wi l l . : wenn man ihr bedungene Kost, und Lohn versagt : wenn sie der
Gefahr grober Mishandlungen, oder der Verführung ausgesetzt ist!
wenn man sie falschlich eines Verbrechens beschuldigt: wenn man ihr
auftragt ausser Landes zu reisen: öder sich von dem Dienstorte auf
länger, als ihre Dienstzeit dauert, zu entfernen.

H. 291. Verweise, Vorwürfe, anhaltende Beschäftigungett, selbst
das Verbot einige Täge nicht aus dem Hause zu geh^ gehören unter
die Zuchf, und Besserüngsmi^ gebe« ih^m
kein Recht, gegen eine Herrschaft gerichtlich zu klagen, oder den Dienst
vor ber ^esetzmassigen Zeit aufzukündigen.

H. 292. Wenn der Zeitpunkt, an welchem tiner Dienstperson ihr
Lohn bezahlt werden soll, nicht voraus bedungen ist, so muß er ihr,
wenn sie sich selbst beköstiget, zü Ende eines jepen Mona ts , sonst aber
mit jedem. Vierteljahre bezahlt, und In allen Falles bis auf tzie S tunF
de ihres Austrittes aus dew Dienste berechnet werden. ^ Zur VttmeiF
düng aller Mißverständnisse kann des Loh,
nes in dem Spannzettel ^esthrleben Werden.

§. 29 ; . Neujahrs ) oder andere Geschenke die einer Dlenstpersoz
gegeben worden, kann die Herrschaft nicht auf den bedungenen
anrechnen.

§ . 2 9 4 . Die Liverei ist ein Theil des Lohnes 5 es gebührest
nem Bedienten, der durch drei Monate in einem M n s t e gesiMden i
die Schuhe, und Strümpfe, und nach Verlauf des Dienstjahrs
Stücke der täglichen Liverei. M f Pelze, Man te l , Kapotriffe^ pnh
vergleichen hat kein Bedienter einen rechtlichen Anspruch.

z. 295. Dienstpersonen, welchen die Führung einer Wir tschaf t
ganz oder zum Theit anvertrauet worden ist , sind verbunden, zn allen
Zeiten, besonders aber vor ihrem Austr i t t aus dem Dienste Rechnung
abzulegen, so wie diejenigen, welchen die Herrschaft gewisse einzelne
Dinge zur Verwahrung übergeben hat ,
jeden durch ihre Schuld entstandenen Schadey zu ersetzen schulpig sind/
entstehet in Ansehung des einen oder des andern dieser Puncte zlyischen
den Herrschaften und einer Dienstperson em P t re i t / so Pag die HerH

schüft



schaft auf ihre Verantwortung einer Dienstpetsotz H M Lohn MÜckhal,
ten, und im Falle ewer Gefahr um Perstnatmxest derselben ansuchen j
in Ansthung- der Rechnungslegung aber muß sie nach Vorschrift der Ws
nchtsoidnung verfahret '

§. 296. Die Herrschaft sieht bei AufnehmunZ einer MeHpechss
Vbrjüglich auf die Brauchbarkeit derselben 5 Aus Hiestm G t u M
sich der mit. ihr geMoffene Vertrag mit dem Lebck hex Dien/

haben keinen Anspruch/ als auf dtn Uckf^^' '^ '
Eine Dienstperson aber nimmt auf die B e M ä M M dex .̂, ^ ^ ^ „ ^ „ ^
in welche sie sich verdinget/ Rücksicht/ und deßwsgen VauM d c ^
vertrag auch nach dem Tode der Herrschaft bis zur Aufkündigung fort,

' s§^297. Die Herrschaft ist verbunden jeder Dienstperson zur M
ihres gesetzmäffigen-Austrittes ein Zeuguiß über ihr Vexhgljen wah^
rend der Dienstzeit zu ertheilen/ und für die Wahrheit derselben gegey
Jedermann zu haften: ist die Dienstperson mit d i e ^ Zeugniß unzuF
friewn/i so steht es ihr frei innerhalb pierzehn. Uage bei der nächsten
Polizeibehörde mn ein besseres anzusuchen,

§i 298. Hat der Herr gegen seinen Diener/ z>dsr MeM <z
seinen Herrn irgends:<ine Klage, den Dienstpertrag betreffend/ soll
D nochbinnen dreißigtagigeu Zeitfrist/ vom Tage >e^ W M j t t B .̂... „
.rechtttt, geschehen. Is t diese Zejj verstrichen, ^ann we^<r HcF ejyey,
noch Zes andexn Klage ppr Gericht .dießfqlls MSebmcht

H. IY9.. I s t es aber darum j u H u n , ZjF HestMe '
nuyg eines HauscB M M herzustellen : e M Mßljche <
einer Herrschaft, M d eine.r .Vienstpetson M nntMchey
scharfex zu züchtigen : oder gar V e r b r ^ so H ^ man
sich in etstern Fällen an die Polizei, M letztery ^ ahex an
Strafgericht zu wenden..

Zweytet TKejj.

Von Ssches, smd 3^tt thxpr rechMch^
H. L.. Mlle M y g t , welche von bex Pttsolz MMschiedLy Hch,

zu der Menschen Oebmuche Picney/ werden im LeMichey M
chen genannt. ^

S. ^. GolavK leine Sache fo beMaffw ifi> OW M M s w W Ms^
schließliches.Recht auf sie hat/ Hat
aber Jemand einen befpydern Anspruch auf p j e s M / fo h^jßt sie Me an,

F f f



579?.
Februar s ^ M " ^ oper ansprechige Sache. Von dieser Art sind, eine nochvmcht

' z,ir ' angetrettene Erbschaft, und ein noch nicht gefundener Schatz.
. §. 3,. .Sachen,.die sich im Gebiete eines Staates befinden 5 >sinh

nick)t mehr alle« Menschen gemein c sie 'gehören, entweder dem>Stqate
insgeftMt,.,oder bestimmten Mitgliedern desselben̂  . . ^

ß.) 4, Jene Sqchen/ welche dem Staate msgesiWmt gehärm/ thei^
len sich in zweperley Gattungen: sie sinp nemlich entweder zum geme^
«en, öffentlichen Gebrauche aller Mfglieder bestimmt, als Lanpstrassen,
Strömme ^ Flüsse / Heohaftn und Meeresuftr; dann werden sie ein^ll,
gomemes oder öffentliches Gut genannt. ^ ,..

§4 ;,. Oder sie werden nicht ?mem jedem Bürger zum freien Ge-i
brauche überlasten, sondern zur Bedeckung der Staatsbedürfniffe bestimmt,
«ls M ü n z , :Post^ und andere Regalien, Kammergüter, B e r g , und
Saljwerke, Gefalle von Steuern, Zöllen und anderw Austagen; damt
hejssen sie das Staatsvermögell> j ,,

§ , 6 . Die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft sind, entweder
Gemeinden oder einzelne Personen. .

§ . 7 . Sachen, welche Gemeinden gehören, sichen in zweifachem
VerhcUtniß>' einige davon, als Kirchen, öffentliche Platze, Brunnen,
Bache., Weidcn? Waldüngen, Wege dienen zumsGebrauche< eines je^
Hen Mitgliedes; sie heiffen das Geltteindcgut.

K.H,. Andere aber/ als HcklstV'j GtündstWe, K a p i t a M und
dttgleichrn dürfen volt Viemandett?ju' ftineck bö<vndern Vorcheite benutzt
werden ; die E iMi l f te davon. sind <züt Btstreitüttg wir OeMm
gen bestimmt z sie heissen das Gemeindevermigen> ^

§ . 9, W a s weder im öffentlichen / »och in dem Geweindegut
griffen,ist/ gehört einzelnen Perjpnen im Staate/ und heißt Privatgut.
Hierzu wird mcht nur das Vermögen einer Gemeinde, als einer wora^
tischen Person > sonbetn^ auch däsjeliige Vermögen Ycs kandesfßrston ge-
rechnet, welches er nicht M ^ W des S t a a t s , sondern int Pr i ^
vateigenthume besitzt, t ! ' f Z

§> icx Die V ö r W i f t M über den Gebrauch des öffentlichen Gu^
tes und des Staatsvermögens sind in* dett Staatsrechte», jene übet
den Gebrauch des politischen Verordnung
gen enthalten» Was in Rücksicht auf das Privatgut'Rechtens sey;
wie es rechtmäßig erworben, erhalten , nlch auf,andere übertragen wer-
den könne; bestimmen die bürgerlichen besetze 4' nach diesen Gesetzen
werden auch die Streitigkeiten entschieden, welche zwischen den J igen-
thümern eines Privatgutes und den Verwaltern des 'Staats, und Ge-
meindevermbgens enMehen^



ß. i t . Aus der verschiedenen Beschaffenheit der Sachen erhalten
die sich darauf beziehenden Handlungen und Rechte eine verschiedene Februar.
Bestimmung t sie werden nach dieser Beschaffenheit weiter eingeteilt in Für
körperliche und unkörperliche: i l l bewegliche und unbewegliche : in per-Msts»lli
zehrbare und unverzehtbare c in schahbare und unschätzbare.- in Heilbare
und untheilbare Sachen.

tz. iH. Körperliche Güchm sind diejenigen, welche w
fallen, z. B . Häuser, Niesen, Thiere; unkörperliche sind diejenigen,
welche nur durch menschliche Begriffe bestehen, z . V . das Recht zu jagen/
zu fischen und alle andern Rechte.

§. i z . Sachen, welche ohne Verletzung ihret Substanz und ihrer
Bestandtheile von einer Stelle zur andern «ersetzt werden können, sind
beweglich z im entgegengesetzten Falle sind sie unbeweglich: Doch kann
das Gesetz oder der Wi l le des Cigenthümers eine ihrer Natur nach bes
wegltchc Sache für unbeweglich erklaren.

§. 14. G r a s , Baume, Früchte und alle brauchbaren Dinge, wel^
che die Erde auf ihrer Oberftache hervorbringt, bleiben so lang ein um?
bewegliches Vermögen, als sie nicht vom Gwnde und Boden abgeson^
dcrt worden sind; selbst die Fische in einem Teiche, und das N i l d in
einem Walde werden erst dann ein bewegliches G u t , wenn der Teich
gefischt, und das W i l d gefangen oder erlegt worden ist.

§. 15. Auch das Getreide, das Holz , das Viehfutter, und alle
übrigen obgleich schdn eingebrachten Orzeuqnisse, so wie alles Vieh und
alle zu einem liegenden Gute gehörigen Werkzeuge und Geräthschaften
werden in so fern für unbewegliche Sachen gehalten, als sie nicht zum
Verkehr oder Verbrauch bestimmt, sondern zur Fortsetzung des ordent-
lichen Wirchschaftsbetriebes erforderlich sind : so oft nämlich von einem
Ganzen die Rede ist, so werden alle wesentlichen Bestandtheile und alles
ordentliche Zugehör desselben darunter begriffen.

§. 16. Sachen, die auf Grund und Boden in der Absicht auft
geführt werden , daß sie stets darauf bleiben sollen, als Hauser und an-
dere Gebäude, mit dem in senkrechter Linie darüber befindlichen Luftraum,
sind ebenfalls für unbewegliche Güter anzusehen : hierzu wird nicht nur
alles, was erd-mauer-nied-und nagelfest ist, als Braupfannen, Brand-
weinkessel und eingezimmerte Schranke, sondern auch diejenigen Dinge
gerechnet, die zum anhaltenden Gebräuche eines Ganzen gehören, z . B .
Brunneneimer, Se i le , Ketten, Löschgerathe und dergleichen.

§. 17. Rechte und Verbindlichkeiten sind zwar als unkörpetliche
Sachen von dem beweglichen und unbeweglichen Vermögen in strengem
Verstände unterschieden ; indessen werden sie in zweifelhaften Fallen in
so fern für beweglich gehalten, als sie nicht ein Theil einer unbewegliF
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Februar khkn Sache, oder von dem beweglichen und unbeweglichen Vermögen
' ausdrücklich abgesondert worden sind.
. ^ iK Schüldforderungenwerden durch die aAcittige Sicherstellung auf
ein unbewegliches Gut noch nicht in 'ew unbewegliches Vermögen vtti?
wandelt. ,

§. 19. AewegliO Sachen stehen Mit del' Persott ihres Eigene
chümers unter den namtichen Oesetzeft-; üttbeOegliche hingegen sind den
Gesetzen des Ortes unterworfen, in Welchem sie liegen.

§. 2o. Verzehrbare Sachen sind diejenigen, welche ohne ihre Zcr?
stötung, oder ohne ihren ganzlichen Verlust nicht benutzt werden k ö ^
mn> z . B . W e i n , O e l , Getreide/ Geld : jene Sachen hingegen, wel?
che auch Nicht gantzlich zerstört oder verbraucht
werden können, ckerden unvttzehcbar genannt : dttgteichm sind Häu f te
Felder, und selbst Kleidungsstücke:

§. 21 . I m Wiedererstattungsfalle verzHrbarer Sachen müssen
andere von gleichem Werthe', Ga t tung , Gü te , Maß> Zahl und Ge-
wicht angenvmmen werden.

§. 2 2 . ' "OchHtzbare Sätzeft sind diejenigen > welche durch die Be-
siNnmuftg eines besondertt Werthes mit andern vetgtichen werden können,
darunter gehören auch H a h d , und Kopfarbeilen/ und viele andere Hand-
lungen : Sachen hingegen > deren HLerth durch l M Äethaltniß mit an-
dertt im Verkehr befindlichen Sachen bdstmunt werden kann, heißen un-
schätzbar.

tz. 2 ) . ä)ie Bestimmung des Herches einer Snche heißt ihw
Schätzung, der bestimmte Werth heißt ihr Preis 3 Schätzung und Preis
finden ^icht S t a t t bei Sachen, die gar keinen Werth haben, als ganz
verdorbene ^ebettsmittel, oyer bei solchett> die un'crschvpftich und uner^
meßlich sind, wie Luft, Licht und Eccwasser, endlich auch bei Handlungen/
derer Werth nicht zu bestimmen ist > z. B . bei alten Tugendübungen.

tz. 24. Wenn eine Sache geschätzt werdeft soll, muß sie mit einer
ändern Sache als ihrem Maßstäbe verglichen werden ^ Vertrag schlieft
sende Theilc w a M diesen Maaßstab unier sich selbst ; vor Gerichte aber
muß die Echatzmlg nach einer bestimmten Summe Geldes geschehen;
weil dieses alle übrigen Sachen vorstellt > und einmal als der allgemein
ne^Maaßstab ängenommeil worden ist. t

§. 25. Es giebt Gacheü, die zwar an sich einen gewissen Werth
haben, die aber entweder in Rücksicht aufdie Religion, oder aus S t a a M
gründen ausser allem Verkehr stehen müssen: von der ersten Art sind

geweihten Dinge 5 von der andern sind alle ver?
bHthetten Waartzn ; diest silw in den politischen Gesetzen bestimmt.



tz. 26. W i rd eine Sache ttach dem Nutzen geschätzt, den sie ge- ^ u
wohnlich und allgemein leistet, so fallt der ordentliche und gemeine Preis
aus : nimmt man aber auf besondere Umstände der Zeit und des Ortes,
auf persönliche Verhaltnisse, oder auf besondere Vorliebe Rücksicht, so
entsteht ein außerordentlicher Preis. I n allen Fallen / wo nichts an^
ders entweder von den Partheien bedungen, oder von dem Gesetze ver,
ordnetest, muß der Richter bei Schätzung einer Sache den gemeinen
Preis zur Richtschnur nehmen.

tz. 27. Alle Sachen, die ttach ihrer Trennuttg noch' ihre vorig?
Wesenheit und Benennung beibehalten, werden theilbare Sachen ge-
nannt t dergleichen sind W e i n , Getreide, Grundstücke. Andere S a -
chen, die nicht von einander getrennt werden können, nennt man un^
theilbkr. Die Unteilbarkeit gründet sich entweder auf die Natur eis
ner Sache, wenn die Absonderung det Theile nicht ohne. Verletzung
oder Veränderung der Substanz möglich i s t ; oder sie gründet sich
auf das Gesetz, wenn dieses die Trennung der Bestandtheile ver?
bietet : Beispiele der ersten Art sind M Pstug, ein Gemälde, eine
Orgel : Beispiele der zweyteit sind manche Bauerngüter.

tz, 28.. Be i theilbaren Sachen kann es keinem Theilhaber zuge^
wuchst werden stM'ftmes Sachentheiles den Werth desselben anzu-
nehmen: wird aber auf die Weilung untheilbarer Sachen gedrungen/
so dient das Gesetz über die 3'heilung des gemrilischästlichen Gutes zur
Richtsthltur.

tz. 29. Rechts, die Perftnett äus die Sache ohne Rücksicht auf
gewisse Personen zustehen, wetdett auch dingliche öder sachliche Rechte
genannt. Diese sind die Rechte des Besitzes, des Eigenthums, des
Pfandes, der Dienstbarkeit, und des Erbrechtes.

Zweytes HauptM
Vom Befiye.

§. )o . Wer eine Sache in seiner Macht oder Gelyehrsame hat/
heißt ihr Innhaber. Hat der Innhaber einer Sache den Wi l len, sie
als die Seinige zu behaupten, ^ Ohne Macht
einer Sache habhaft zu werden, und ohne Willen sich dieselbe «igen
zu machen besteht keine Besitznehmung.

tz. 31. Daher sind P e r s o n
beraubt sind) al^ Kinder und Wahnsinnige unfähig einett Besitz zu erF
langen. S ie werden durch eincn Vormund oder Curator verttetten<.
Unmündige können für sich allein eine Sache in Besitz nehmem

G g g g 2 § .12 . '



1797-
Februar. §' 32' Alle körperlichen und unkörperlichcn Sachen, welche den

Für Gegenstand emes Rechtes ausmachen, können in Besitz genommen wer-
«Pestgalizien, den.- die unerschöpflichen, und unschätzbaren können es nicht.

§. 35. Bewegliche körperliche Sachen werden durch phisische C?s
greifung, Wegführung und Verwahrung ; unbewegliche aber durch
Betrettung, Verrainung oder Einzäunung in Besitz genommen. I n den
Besitz unkörperlicher Sachen oder Rechte setzt man sich, wenn sonst kein
Hinderniß im Wege steht, durch den Gebrauch oder Ausübung dersel-
ben für sich sclbsi.̂

§. 34. Der Gebrauch eines Rechtes tr i t t ein, wenn ein anderer
sich verbunden glaubt uns von Zeit zu Zeit etwas zu leisten und es wirk^
lich leistet : ferner wenn uns Jemand gestattet, und uns berechtigt
hält eine ihm gehörige Sache zu unfern Nutzen zu verwenden : endlich,
wenn Jemand das> was er sonst zu thun befugt wäre, auf unser Ver^
langen oder Verboth unterlaßt; und sich dazu verpftichtet erkennet.

§ .55. . D r n Besitz sowohl von Rechten als von körperlichen S a /
chen erlangen wir entweder unmittelbar, wenn wir nämlich eines Rech-
tes , oder einer Sache, die keinen Hefrn ha t , habhaft werden, oder
mittelbar, wenn uns der Innhaber in seinem oder eines andern Namen ein
Hecht oder eine Sache zu unfern Gebrauche überläßt, überträgt oder
einräumt, und wir sie in dieser Absicht von ihm übernehmen.

§. )6. Be i unmittelbarer Bes i t ze rs erhalt man nur soviel
in eigene f lacht , als wirklich ergriffen, betretten, gebraucht, oder sonst
m Verwahrung gebracht werden kann; bei der mittelbare;: erhalt man
affes, was der vorige Innhaber gehabt, und durch deutliche Zeichen
übergeben h ^ Theil des Ganzen besyn-
ders zu übernehmen. '

§. 37. Der Besitz ist nach seiner verschiedenen Beschaffenheit bald
rechtmäßig oder unrechtmqßig: bald redlich oder unredlich: bald acht
oder ünacht.

§. )8. Rechtmäßig ist der Besitz, wenn er auf einem giltigen T k
t e l , das will sagen, auf einem standhaften Nechtsgrunde beruht; im
entgegengesetzten Falle ist er unrechtmäßig.

§ . 3 9 . Der Titel oder Rechtsgrund liegt entweder in der Natur
der Sachs/ wenn diese Niemanden gehört, und folglich von Jedermann
in Besitz genommen werden d a r f ; oder er liegt in dem Wil len des Be-
ßhers, wenn er da^ Besitzrecht mit oder ohne Entgeld an einen andern
zZberhMt; er ljegt enylich in gewiffen Fällen auch in der Kraft des G ^
sches/ wennes Ielnanden den Besitz einräumt.

§. 4y^ : Durch einen giltigen Titel erhalt man nur das Recht zum
Besitze einer Sache, nicht den Besitz selbst. Wer nur das Recht zum Besitze

/ ' hat,



hat, darf sich im Verweigerungsfalle nicht eigenmächtig in den Besitz
drängen; er muß ihn von dem ordentlichen Richter mit Anführung seines
Titels im Wege Rechtens fordern.

§. 41. Dem Inhaber, der eine Sache nicht in seinem, sondern im
Namen eines Andern inne ha t , kömmt deswegen noch kein Rechtsgrnnd
zur Besitznehmung dieser Sache zu.
' §. 42. Niemand ist berechtigt, den Titel seiner Gewahrsame zu
verwechselndes steht z. B . Niemanden zu, ein geliehenes Buch für em
geschenktes anzuschen, und sich dadurch eines Titels anzumessen: hinge/
am hat jeder das Recht, das, was er vorhin im Besitze hatte, im N a ,
wen eines Andern zu behalten, und diesem, wenn er Willen und Titel
dazu hat , den Besitz einzuräumen. , '

§. 4 ) . Sobald sogenannte Landtafeln, S tad t - oder Grundbücher,
oder andere Hergleichen öffentliche Register eingeführt sind, wird zur
Uibergabc eine's dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen oder lie-
gende Gründe die ordentliche Eintragung in die gewöhnlichen Bücher er-
fordert: ohne diese Eintragung wird kein rechtmäßiger Besitz erlangt-

§. 44. I s t eine bewegliche Sache nach und nach mehrern Personen
übergeben worden, so gebührt dasBesitzrecht derjenigen, welche sie wirk-
lich in ihrer Macht hat ; ist aber hie Dache unbeweglich, und sind Vors
Merkbücher eingeführt, so steht das Besitzrecht ausschließlich demjenigen zu,
welcher als Besitzer derselben vorgemerkt ist.

§> 45. Jedem Menschen kölämt das natürliche Recht des guten
Leumunds gegen alle übrigen zu S t a t t i n i es dürfen also weder Inn5
habet noch Besitzer zur Ausweisung ihres g ü t t i M Titels aufgefordert
werden. '

§.46 . Diese Aufforderung findet auch dann noch nicht statt, wenn
Jemand behauptet, daß der Besitz seines Gegtters mit andern rechtlichen
Vermuthungrn z> P . mit der Freiheit der Person oder der Sache sich
nicht vereinbaren lasse. I n solchen Fallen muß der behauptende Gegner
vor dem ordentlichen Richtet klagen, und sein , vermeintliches stärkeres
Recht darthun. I m Zweifel Z e b M dem Besitzer der Vorzug.

§. 47' 3 « wie fern der Besitzer einer Sache, die verboten oder
entwendet zu seyn scheint, den Titel seines Besitzes anzuzeigen verbunden
sey; darüber entscheiden die S t r a f - und politischen Gefetze.

§,48. Wer nichtweis, daßdieSache, die er besitzt, einem anders
zugehöre, ist ein redlicher Besitzer; wer dieses weis/ist em unredlicher.

§. 45. Aie Redlichkch oder Unr^lichkeis.des Besitzes kann m
Hülle eiyes Zweiftls und Rechtsstreites tmr durch Mter l ichm Ausiptuch
entschieden werden.

Erste Fortseyuagv H h h h §.50.



Februar ^ ^^ ^^" redlicher Besitzer kann aus dem Grunde des redlichen.'
«^ ' Besitzes allein schon die Sache/ die er besitzt, nach Belieben und ohne.

Verantwortung brauchen, verbrauchen, auch wohl vertilgen. -
§. 51. Jeder Nutzen und jeder Vor the i l , den eine Sache hervor/

bringt, abwirft und ertragt, mit einem Wor^e alle Fruchte im ausge^
dchntesten Verstände, welche ein redlicher Besitzer bezögen, oder gcnoffew
hat , gehören demselben zu.

§. 52. Der unredliche Besitzer ist hingegen verbunden, nicht nne
alle durch den Besitz einer fremden Sache erlangten Vo r t hn le , sondern
auch jene, welche der Verkürzte hatte erlangen können, zurückzustellen,
und allen dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dieser Ersatz wird
nicht bloß auf den gemeinen Wer th der Sache eingeschränkt., er kann sich
bis auf den Werth der besonder« Vorliebe erstrecken.

§ . 5 3 . Hat der redliche Besitzer an die habhaft gewordene Sache
entweder zur Erhaltung der Substanz oder zur Vermehrung noch fort-
dauernder Nutzungen einen Aufwand gemacht, so gebührt ihm der
Ersatz.

tz. 54- Von jenem Aufwände aber > welcher nm zur Verschönerung
und zum Vergnügen gemacht worden ist, wird nur so viel ersetzt/ als
die Sache dem gemeinen Wel'the nach wirklich dadurch gewonnen HZt,
und wofür, sie auch leicht- an den M a n n gebracht werden könnte: doch
hat der vorige Besitzer die W a h l alles! für sich ^egMehmen, was da^
von noch benutzt/ und ohne. Schaden der Substanz weggenommen wer-
den kann. . . . ^ ,

tz. 55. Dem Mredlichen Besitzer werden pur diejenigen Ko^
sten ersetzt, die er zur Erhaltung der Substanz, und zur VcrbeLerung.
der Sqche verwendet ha t , wenn anders, der dadurch erhaltene Vonhei l
noch besteht, Und die Fylgen der Verbesserung noch fortdauern.- doch
kann der Eigenthümer. dieses Ersatzes, wegen nicht gezwungen werden/
die Sache stW zu veräujstrn, .

§ . 5 6 . Wenn ein Ullrechtmaßiger, aber sonst redlicher Besitzer dem
rechtmäßigen Eigcnchümer eine Sache abtr i t t , so ersetzt er den Schaden-
nur nach dem gemeinen Werche; auch steht ihm die Wegnehmung derje^
nigen Sachen f re i , lpelche nach §. 54. der redliche Besitzer wegzunehmen
berechtiget ist. i ' ,

tz. 57. .Besitzt eine Person die Sache selbst, eine andere aber das
Recht auf alle oder auf einige Nutzungen ^d^ so treffen nach
Verfthiedenheit der Theile mehrere, und verschiedene Vefttzer eines Gan-
zen zusammen: in dsesem Falle kämt eine und die n ^ ^ wenn
fii die Srhülnken ihres Rechtes überschreitet, in verschiedenen Rücksich
zugleich ein redlicher und ein unredlicher Besitzer seyn.



§ .58 . Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit seyn,
so ist Niemand befugt den Besitzer eigenmächtig zu stören. Der auf eme
solche Art Gestörte hat das Recht die Untersagung ähnlicher Eingriffe und
den Ersatz des erweislichen Schadens gerichtlich zu fordern.

f §. 59. W i r d der Besitzer eines liegenden Grundes, oder eines an5
dern dinglichett Rechtes durch Führung eines neuen, oder durch Niedere
reijsun^ eines alten Baues, Waffer ^ odet andern Werkes in seinen Rech?
ten gefährdet, ohne daß sich der Bauführer nach Vorschrift der allgemei-
nen Gerichtsordnung gegen ihn geschützt hätte, so ist der Gefährdete be-
rechtigt das Verbot einer solchen Neuerung vor Gericht zu fordern, und
das Gericht ist verbunden die Sache auf das schleunigste zu entscheiden.

. §. 66. Doch kann die Fortsetzung eines solchen Baues auch von Ge<5
Nchtswegen nicht untersagt werden, wenn sich der Bauführer gegen eine
nahe, offenbare Gefahr datzurch -schützen w i l l , oder wenn er sich anheischig
m,<cht, und deswegen angemessene Sichcrheit leistet, daß er, falls der Kla>
ger mit seinem Verbotsrechte auslangen sollte, alles in den vorigen S
setzen, und den verursachten Schaden vergüten wolle.

§. 6i> I s t aber mit der Einstellung des Baues keine Gefahr
bunden, oder l M der Berbotsleger für allen Schaden haften, und zu
dem Ende die.erforderliche Sicherstellung leisten; so kann die Vaufüh?
rung bis zur gänzliche Beilegung der Sache eingestellt werden.

§. 65, Leistet kein Theil hinlänglichf Sicherstellung, so. kann im
Zweifel die natürliche Freiheit nicht beschrankt werden, und jeder Theit
bleibt in den ungestörten 'Rechten seines Besitzes..

§. 6Z. Kann der Besitzer eines dinglichen Rechtes bemisen, daß ein
bereits vorhandener fremder Bau oder eine andere fremde Sache dem Ein-
sturz nahe sey, und ihm offenbarer Schaden drohe L sô  P befugt, ge^
richtlich aufSichersiellung zu dringen; wenn anders die politische Behörde
nicht bereits hinlänglich für die öffentliche Sicherheit gesorgt hat.

§. 64. Zlt den Mechten des Besitzes gehört auch das Recht sich in
seinem Besitze zu schützett, und in F M n , wo die richterliche Hülfe zu
spat kommen würde,, Gewalt nnt Gewalt abzutreiben. Uibrigens hat die
politische Brhörde für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe zu wachen,' so'
wie das Strafgericht für die Bestrafung öffentlicher Gewaltthätigkeitett
zu sorgen hat.

§^65, Wenn sich jemand U M Besitz Mdr!ngt> vdtt'durch List'
oder Bi t te heimlich M j t z le iG / und ßas ge?'
stattet w i r d , in ein Recht verwandelt wi l l ' ; ft wirii'vök an sich Wrecht^
maßige und unredliche Besitz noch überdies,unHt: m enWingdsttzten'
Fällen wird de7 Besitz für acht attgesthbn. ' ^ ^ ' ' ' ^ ^ ' '

' H h h h H § . 6 6 .



Februar. ^ 66' Gegen jeden Mächten Besitzer kann soMhl die Zurücksetzung
^^ in die vorige tage / als auch die SchadtoshaltNng eingeklagt werden^

lldestgallzlen. Beides muß das Gericht nach rechtliche Verhandlung verordnen,
und selbst ohne Rücksicht auf ein stärkeres Röcht 5 welches der Beklngtt
aus die Sache haben könnte.

tz> 67. Wer überwieset w i rd , daß et einen redlichen Besitzer zu erst
Zewaltthätig angegriffen und vetdrangt hat / wird auch feines etwa ge?
habten stärkeren Rechtes verlustig 5 üttd nicht weiter angehört.

§. 68. Zetgt es sich Nicht gleich auf der Stelle ^ wer sich in einem
ächten Besitz befinde/ und wie fern der eine bder det andere Hheil auf >
gerichtliche Unterstützung Anspruch habe; so wird die im Sttei te versank
gene Sache solang der Gewahrftme eines Dri t ten anvettraut, bis tzet
S t re i t über den Besitz verhandelt/ Und entschieden wotdett ist. Det
Sachfallige kann auch Nach dieser Entscheidung die Klage über ein vcr5
MeiNtliches stärkeres Necht auf die Sache noch anhängig machen.

H> 69» WeNN det bloße Inhaber einer Sache von HehrerN Vesitzi
Werbern zugleich UM dle Uibergabe derselben angegangen w i rd , und sich
einer datmttft befindet/ in dejseN Namen die Sache auftehalten wurde;
so witd sie vorzüglich diesem übergeben / und die Uibergabe den übrigen
bekannt gemacht. K s m M dieset Umstand keinem ju S ta t ten ; so wird
die Sache in die Hättde des Nichters niedergelegt^ welcher die Rechts?
gründe der BMwerber M K ü f t n ^uttd darübet zu entscheiden hat.

§ . '75. Ner Besitz tiner körperlichen Sache geht verloren, wenn
dieselbe/ ohne Hoffnung wieder gefunden zu werden, in Verlust gerathz
wenn sie freiwillig vttlüssen, freiwillig weggelegt; wenn sie uus den lands
tästicheN) Gtcldt/ oder OrüNdbücherN gelöscht; wenn sie auf den Namett
eitles AttdetN eiNgettägeN > oder auf was immer für eine andere Ar t ift
fremde Gewalt gebracht wird>

§ . 7 1 . S o lang es Noch möglich ist ̂  eine verlorne oder verlrgtv
Sache zu finden > kann man sich durch den bloßen Wjllen in ihrem Be<i
sitze erhalten. Wahnsinn und Abwesenheit des Besitzers heben den Besitz
so wenig auf/ als der Schlaft

H. 72. Der Besitz üNkötperlicher Sachen dder Rechte geht verloren,
wenn der Oegentheil das? was er sonst geleistet hat> nicht Mehr l e i M
w i l l ; wenn er die ÄuSMt tg des Dchtes eiyes andern nicht mehr duls
det; oder wenn er das Verbbth etwils M UNterlaffen nicht Mehr achtes
der Besitzer nber in M n djeftn Fälley es dabei bewenden laßt/ und die
Erhaltung des Besitzes Nicht einklagt. Äutch den Nichtgebrauch eines '
Rechtes M i n geht der Besitz Nicht ickten



D r i t t e s H a u p t s t ü c k . ! , " / Februar:
'" '̂ '','' " ' Für

Vom fe^chch
^ § / / ) . M e s M a s Jemanden zugehöret,'alle siine Habe/ all seitt

G u t / folglich alle seme körperlichen und unksrpMchen Sachen, alle seine
lachte, chejsse^n überhaupt sein Eigenchum.

' ' § / 7 4 . I m engsten VerstaM ist ̂ ^^^ mit det
G u b D h uüd wit ben Nutzungen einer körprrlMels Sache M ' z n schale
5en 'und zw walten / folglich Ändetwbavon auszüfchlieffen, in
so ferr. dadurch die Gesetze, oder die Rtchte M e s Dritten Mcht verletzt

? . 75. Alle körperlichen sowohl beweglichen als unbeweglichen
Hen sind insgemein Gegeystande des Eigenthum^teOtes, und I^de
den die Gesetze nicht ausdrücklich M
M selbst oder durch einen Andern in seinem 3tame^t zn erwerben.

tz. 76. Wer also entweder m Rücksicht auf die Fähigkeit der Person,
die etwas erwerben wi l l / oder auf die Sache, die erworben werden soll,
ein gesetzmäßiges Hinderniß vorgiebt, dem liegt der Beweis ob.

, §. 77. Wensi'das Recht auf eine körperliche unbewegliche Sache mit
dem Rechte auf die Nutzungen derselben in einer und der nämlichen Per-
son vereinigt ist , so ist das Eigellthumsrecht vollständig und ungetheilt;
kömmt aber einer das Rl^cht auf den Grund , und der andern das Recht
auf desselben Nutzungen vorzüglich zu, dantt ist das Eigenthumsrecht ge-
thntt und für beide unvollständig: jene wird Grundeigenthümer, diese
wird Nutzungseigelfthümcr genannt.

§. 78. Das Eigenchum kann zwar auf unzählige andere Arten durch
das Gesetz und selbst durch den Wil len des Eigenthümers beschränkt und
belastet werden; allein es wird dessen ungeachtet für ungeteilt und voll-
ständig angeschen: Eben so wentg leidet die Vollständigkeit des Eigen-
thums darunter, wenn der Elgenthümer gegen einen Grundherrn in
Verbindlichkeit steht.

tz, 79. Wenn eine noch ungetheilt Säche zweien oder mehrern Per-
sonen zugleich gehört, so werden sie nur für eine einzige Person ange-
sehen : Doch hat jede von ihnen ein Recht sowohl auf die Substanz, als
auf die Nutzungen dieser Sache, und folglich das vollständige Eigenthum
auf den sie treffenden Theil derselben.

. §. 80. I n der Regel ist ein vollständiger Eigenthümer befugt, über
seine Sache frei zu schalten und zu walten? er kann also dieselbe entwe-
der für sich nach Willkuhr benutzen, oder Andern sowohl ganz als zum'
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übertragen; er kann sie auch unbenutzt lassen, und sogar sich
n unbedingt begeben. ' u ' V

§. 8t. Eben diese Rechtd genlessett auch unvollständige sowohl Grund,
^ nichts vornehmelr, wW mit

^ Rchteil des Andern lm Widerspruche steht. / )
H> 82. Uiböchaupt findet die Ausübung des Eigenthumsrechtes ckub

in so ftrn statt,.^ls die Rechte eineB Dritten nicht darunter leiden:
W ö M . M ß P r W c h ^ M t i M Vttord^UW zurEchaltung und B^fö^
derung-de^gUgememen Wohls das-E-igenthulnsrecht zuweilen zu f
ken scheinen.;,)ft wird dadurch das Eigenchum der Staatsmitglied^x
neswegs geschmälert, sondern demselben nur vielmehr eine geweinssützige
Richtung gegeben.

§. 8). Ä8as alft ilf Ansehung der Art und Beschaffenheit der» Na-
tur , und Kunsterzeugmfse, der Aufführung, Erhaltung und Herstellung
der Gebäude> und der Pftege der Waldungen, der Anlegung der. Ka-
näle, Wasserleitungen, und ärgerer öffentlicher Anstalten in Bau , Wald,
Mark t , und andern dergleichen Ordnungen vorgeschrieben ist, muß glF
Hau befolgt werden.

§ .84 . Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muß ein M.itglieh
des Staates gegen eine angemessene
ständige Clgenthum e i ^

§. 8 5 / M i t dem Rechte des Eigenthüniers jeden Andern von dem
Besitze fehler Sache aus'zuschliessen, ist auch das Recht verbunden seine
ihm vorenthaltene Sache von jedem Innhaber durch die Eigcnthumsklage
gerichtlich zu fordern.

§. 86. Wer mit der Eigenthumsklage bestehen w i l l , m uß.dcn Be,
weis führeü, daß der Beklagte die eingeklagte Sache w.seiner Macht
habe, und daß diese Sache sein Eigenthum scy. -

§. 87. Von einer unbestimmten Sache, Z. B . von einem Pferde
überhaupt laßt sich weder Eigenthum noch Besitz denken: wer also eine
bewegliche Sache gerichtlich zurück fordert, muß sie durch.Merkmale be-
schreiben , wodurch sie von allen ähnlichen Sachen gleicher Gattung aus-,
gezeichtttt wird.

tz. 88. Sachen, die sich auf diese A r t nicht unterscheiden lassen, z.
B . baares Geld mit anderm baarm Gclde vermengt, oder öffeulllche
auf den Uiberbringer lautende Schuldbriefe sind also in der Regel kelil
Gegrnsiand der Eigenthumsklage, wenn nicht zufälliger Weise ein gün-
stiger Umstand eintritt, durch welchen der Klaget sein Eigenthumörecht
beweisen kann.



§. 89. I m Z w e i f e l , ob eine MÜckgefyrdeW bewegliche fG<He eben .«797
diejenige sty, die sich in dcr Gewährsame des Beklagten beMdtt / kann 3 b s t
der M g c r ver lange, daß sie vorgewiesen und gerichtlich besichtiget wer-
de^wenn weder von einem Ejgenthnms, «ych vo l^ inem I n n h M n ^
rechte die Rede is t , so findet diests Verlangen n j N j i M .^

§ . 9 0 . Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworhMN Eigen-
thums einer ihm vorenthaltenen Dache zwar nicht ausreicht^doch
den gültigen Titel und die achte A r t , wodurch er zu ihrem Besitze
langt ist, bereits er wenigstens solang für dm
wahren Eigenthümer dieser Sache gehalten) bis der besser

s^ oder wenigstens ein gleiches Recht a u ^ ^ ^ ^
§. 91 . Haben her Beklagte und der Klqgey.einen gleich kräftigen

Titel ihres ächten Besitzes für sich, so steht dem Beklagten das bessere
. Recht zu ; weil so oft sich zwei streitende Hartheien in der nämlichen

tage befinden, weil in
zweifelhaften Fallen, so oft der Klager mit seinen Forderungsgründelt

tz. 92. Die Eigenthumskluge gegen einen redlichen Besitzer einer
weglichen Aache findet ferner nicht statt, wenn er beweiset, daß er diese
Sache entweder in,.rinir öffentlichen Versteigerung, oder von einem zu
diesem Verkehr befugten Handelsmann, oder von sonst Jemanden an sich
gebracht habe, dem sie der Kläger, selbst zum Gebrauche, zur Verwahr
rung , oder in was immer für einer andern Absicht anvertraut hatte. N u r
gegen diese Gewährmänner kann der vorige Eigenthümer sein Recht auf
die Sache verfolgen.

§. 93. W i r d es bewiesen, daß der BcsiUr entweder schon aus der
Natur der an sich gebrachten Sache, oder auch dem auffallend zu gerin?
gen Preise derselben, oder aber aus den bekannten persönlichen Eigelb
schaften seines Vormannes einen gegründeten Verdacht gegen die Red?
lichkeit seines Besitzes hätte schöpfen können, so hört er selbst auf ein
redlicher Besitzer zu seyn, und muß daher dem Eigenthümer weichen.

§. 94. Hätte ein solcher Besitzer die Sache auch ohne Entgeld er-
halten, so ist es b i l l ig , daß er, der zu gewinnen suchte, dem Eigenthü-
mer, der nur nicht verlieren w i l l , nachgesetzt werde. Dieser Grundsatz
gilt in allett ähnlichen Fällen.

§. 95. W i r d der Besitzer von dem GrundeigenthÜmer, und von
dem Äbtrettung des Besitzes zugleich belangt;
so muß er jedem den ihm gebührenden Theil abtretten.

§. 96. W a s sowohl der redliche als unredliche Besitzer dem Eigen,
thümer in Ansehung des entgangenen Nutzens, oder erlittenen Schadens
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zü/ersttzen habe, ist int vorigen Hauptstücke bereits be,

öder erbeutete Sache > die sonst schwerlich
wäre, ausgelsset', ^nd dadurch dem Eigenthümed

tt N W n verfthaft h ä B ^ -
' ' ^ 9s! Wer keinen^ oder ttllr ein^verdächtigen Gewährnlanti/an^

zugeben verWg> wird in^ Rücksicht auf den Eigentümer für e i l M u n ,
redlichen Ä D e t ^aüMhen^ '

' '§. '99. M e r H n Besitze vorsatzlM jMgnct , und dessen
überwiesen ibjrd, muß dem K lW allem schon den Besitz ab-
tretten: doch behatt er dgs Recht in der Folge seine Eigenthumsi-
klage zu fuhren.

§. iVO. Wer ein< Sache, die er nicht besitzt, zu besitzen vorgiebt,
und dM Kläger dadurch irre führt z haftet für allen daraus/ntstehen-
den Schaden.

§. 101. Wer eine Sache wirklich im Besitz hatte, und sie, um dem
KlaUr kMc Rede und Antwort zu geben, sahrey ließ, wird wie ein
Unredlicher Besitzer behandelt, und soweit der Oigenthümcr stille Sache
z>on dem.wirklichen'Innhabep nicht zurück erhalt, zur Bezahlung deS
n^fserordenslichen Werthes der Sache verurtheilt.

Viertes Hauptstück.
Vott Erwerbung des Eigenthums durch Zueignung.

§. 102. Ohne Titel und ohne ein rechtmäßiges Mi t te l kann kein
Eigcnthüm erworben werden. 1

§. 10). Zur Erwerbung solcher Sachen, worauf Niemand ein bc,
sonders Recht hat, ist die natürliche Freiheit alles zu unternehmen, was
keinem Andern schadet, schon Titel genug. Das Mi t te l oder die Art
dieser Erwerbung besteht itt der Handlung, durch welche man sich der an-
spruchlosen Sache bemächtiget, und sie sich zueignet.

§. 104. Zur Erwerbung solcher Sachen, die schon Jemanden gc-
hiken)' dient als Haupttitel das Jedermann zustandige Recht alles zu
üderllehmen, was ihm der Cigenchümer Überlassen w i l l , überlassen kann,
«.der überlassen muß. I n diesen Fallen besteht das Erwerbungsmittel m

ewer, und Uibernahme von der andern



tz. IO5. Daher wird die Bemachtigung oder Zueignung einer
Sache ein unmittelbares und ursprüngliches; die Uebergabe undUeber,
nähme aber ein mittelbares von einem Andern hergeleitetes Erwerbung^
Mittel genannt.

§. ic>6. W e i l das Eigenthum mspringlich nur mit Erlangung
des Besitzes anfängt ; so kann in solchen Fallen, wo der Besitz entwe-
der von Seite der Person, die besitzen w i l l , oder von Seite der S ä -
che, die in Besitz genommen werden soll, nicht Stat t f indet , kein Eigen-
thum erlangt werden.

§, 107, Es ist glso zwischen dem redlichen Besitzer und dem wirk-
lichen Eigentümer ein wesentlicher Unterschied: dem Besitzer ist es ge-
nug, wenn er im schuldlosen I r r thum und in der guten Meinung steht,
daß er eine Sache mit Rechtsgrunde und durch gesetzmäßige Mi t te l in
Besitz genommen habe ; der Eigenthümer hingegen muß eine anspruch-
lose Sache sich ordentlich zugeeignet, öder von einem wahren sigenthü?
mer übernonzwen haben.

§, i<?8. Der S t a g t hat auf alle in selbem Gebiete befindlichen
herrenlosen Sqchen ein ausschließliches Recht; eigentlich ist also darin
keine Sache anspruchlos, und allen Menschen gemein; doch giebt es
manche Sachen, deren Glgenthum, weil es noch Niemand erworben
hat, von einzelnen Mitgliedern des Staates durch das Vorrecht der
Zueignung vor andern Personen erworben werden kann.

§. 109. Wenn die Freiheit des Eigenthums nicht durch politische
Gesetzt eingeschränkt worden ist, so hat der Eigenthümer eines liegenden
Outest das Recht jede Gattung Raub- und wilder Thiere, die sich her-
xenlos auf seinem Grund und Boden befinden, auf alle Weise und zu
yllen Zeiten aufzufangen, zu tydten, und sich zuzueignen.

H. 110, Es ist ihm also in der Regel gestattet in seinen Waldern
M d Weingarten, guf seinen Aeckern und Wiesen W i l d zu fangen, in
seinen Bachen nnd Seen zu fischen, und in dem über seinem Gebiete
befindlichem LVftrqume dem herrenlosen Gestügel nachzustellen und eS
zu erlegey; my so viel mehr aber Raub-und wilde Thiere voy M ^
Grund und Boden abzuhalten und zy vertreiben.

§, 111. Auf fremden Grund und Boden aber hat Niemand das
Recht zu jagen, oder ein angeschossenes W i l d zu verfolgen .- es sey denn
durch Verleihung des Staatsoberhauptes oder. mit Bewilligung des
Eigenthümers : Eine solche Berechtigung ist im engsten Verstande aus-
zulegen/und darf nicht über die ausdrückliche Erklärung des Verlei-
hers ausgedehnt werden. ' ^
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Februar. ^ ^ ' Häusliche Bienenschwärme mW andere zahm gemachte
Für * Thiere sind zwar kein Gegenstand des freien Thierfanges ; aber im Falle,

Westgahien daß der Eigenthümer des Mütterstockes den Schwärm durch acht und
vierzig Snmdcn nicht verfolgt hat , oder daß ein zahmgcmachtes Thier
durch zwei und vierzig Tage von selbst ausgeblieben ist, kann sie Ieder-
mann auf dem gemeinen Grunde , und der Nutzungseigcnthümcr auf
dem Seinigen für.sich nehmen und behalten.

§. 113. I n allen Bezirken, die kein Gemeinde oder Privateigen?
thum sind, ist J a g d , Vogelfang und Fischerei ein Vorrecht desStaa^
tes , oder derjenigen, denen er es eingeräumt hat.

ß. 114. W ie der übermaßige Anwachs deS Wildes gehemmt,
Und der vom Wilde verursachte Schaden ersetzt werde ; welchen Perso-
nen das Recht zu jagen gebühre; worin die hohe und niedere Jagd
bestehe; wie der Hönigraub, der zuweilen durch fremde Bienen geschieht,
in verhindern scy z wer Tauben und ahnliches Geflügel halten dürft,
dieses alles ist in den politischen Gesetzen oder in den Satzungen der Ge-
meinden festgesetzt: W ie Wilddiebe zu bestrafen seyn, wird in den
Strafgesetzen bestimmt.

§ .115 . Kein Privatmann ist berechtiget Bergwerke, Salzwerke,
A laun , V i t r i o l , und Salpeterwerke anzulegen, noch Gold und S i l ?
bcr zu waschen : Alle diese und andere durch besondere Verordnungen
dem Staate vorbehaltene Gegenstande sinp in dem gemeinschaftlichen
Staatsvermögen begriffen. ;

§. 116. Bewegliche Sachen, welche der Eigenthümer nicht mehr
als du Seinigcn behalten w i l l , welche er aufgibt, und verlaßt, kann
sich jedes Mitgl ied des Staates eigen machen.

§. 117. W e i l es nicht zu vermuthen ist, daß Jemand sein Eigen/,
thum wolle fahren lassen, zumahl Sachen, die leicht verloren gehen,
so darf im Zweifel kcm Finder eine gefundene Sache für herrenW an-
sehen, und sich dieselbe ohne hinlängliche Nachforschung zueignen: Noch
viel weniger darf sich Jemand des Strandrechtes anmassett.

§. i t 8 . ' Der Finder ist also verpflichtet nach dem vorigen Besitzer
zu forschen, und zu dem Ende den gemachken Fund , wenn et mehr als
ein Loth Si lber an Werthe betragt, in der Kirche des Fundortes dem
Versammelten Volke innerhalb acht Tagen bekannt machen zu lassen, und
wenn die gefundeneiSache Mehr als zwölf Loth^Silber werch ist, den
Vorfal l sogleich dem nächsten Gerichtsstände anzuzeigen.

§ . 1 1 9 . Das Gericht hat die gemachte Anzeige nach allen Um-
standen schriftlich aufzunehmen, und sie ohne die besondern Merkmal:
der Sache zu berühren, und ohne Zeitverlust zwei bis dreimal Pen,.öft
fentlichen Zeitungsblättern einschalten zu lassen. Kann die gefundene
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Sache nicht ohne Gefahr in den Händen des Finders gelassen werden/
'so muß demselben die gerichtliche.Hinterlegung entweder, der Sache selbst,
vder wenn diese nicht ohne merklichen Schaden aufbewahrt werden könn-««
te, des daraus gelöseten.ÄLerthes aufgetragen werden,

§. i Zo. Wenn sich der vorige Innhaber oder Eigenthümer der
gefundenen Sache in einer Jahresfrist von der Zeit der letzten Kundma?
chung anmeldet, und sein Recht gehörig darthut, wird ihm die Sache
oder das daraus gelösett Geld verabfolget: Er ist aber verbunden, die
Auslagen zu vergüten, und dem Finder, wenn er es verlangt , zehn
vom Hundert des gemeinen Werths als Fundlohn zu entrichten. Doch
soll der Fundlohtt in keinem Falle die Summe, von fünfhundert Loch
Silber übersteigen.

§. 121. W i r d die gefundene Sache innerhalb per Jahresfrist von
Niemanden mit Recht angesprochen,. so wjrd derFinder in den rechtmast
sigen Besitz gesetzt, und. erlangt gleich einem, aftdern redlichen Besitzer/
in der gesetzmäßigen Zeit das Cigenthumsrecht. '

§. i2Z. Mehrere Personen, welche den Fund zugleich gemacht
haben, werden als Ecke angeschen'. Auch wird.derjenige unter die.Mit-
finder gezahlt, welcher am ersten die Absicht geauffett ha t , sich die ge,
fundene Sache zuzueignen, wenn a u ^ ein Anderer sie frühes an sich ge^
zogen hatte. , , ^

§, 12). Wer,immer d i e .h i ee /a t t geMr tM ,^
laßt , haftet für alle i schädlichen
so verwirkt er den Fundlohn, Um?
standen des Betruges schuldig. . -» ,: ^ ^

§. 124. Werden vergrabene > eingemauerte, oder sonst verborget
Ne Sachen eines unbekannten Eigenthümers, aussindig gemacht; so muß
die Anzeige dem Grundeigenthümer, wie bei Mundenen Sachen, ge,
macht werden. -

§ . 125 . Kann der Eigenthümer, oder dessen den suffer-
lichen Merkmalen entdeckt werden/ so wird ihm die Sache zugestellt :
Er muß aber sowohl jenem/der die Anzeige gemacht ha t , als dem Eis
genthümer des Grundes den §512^^ ausgemMtten Fundlohtt'abreichen.

§. 126. Bestehen die ausfindig gemachten Sachen, i n Geld>
Schmuck, oder andern Kostbarkeiten, die s o ' l k M im Verbb tMen ge^
legen haben, daß man i h ^ nicht mehr erfahren

. kann; dann heißen sie ein Schatz/ uttd sind eine herrenlose Sache, wor^
auf der S taa t ein vorzügliches Recht hat.

^ . , , « ' ' ' , , ''
§.^127.' Doch^Arö vott einem Schatze nur vdr-dritteTheil^zum

Staatsvermogen gezogen : Wtt den zwei üb r igM M i t t e ln M t eNW^
dem Finder/ das Mdere dem Nutzvngseigenthünier zu / wenn-He anders'
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auf erlaubte Art gemacht, unbsich vorschriftmäßig dabei be-
nommen haben.

. §' ^ 8 . Wer sich dabei einer unerlaubten Handlung schuldig ge-
macht , oper d en Fund verheimlicht ha t , dessen Antheil soll verwirkt
sepn, und denl Angeber zufallen : eben diese Strafe fallt aufdenFin-
der, wenn er ohne Wissen und Wil len des Nußungseigenthümers den
Schatz aufgesucht, oder gegraben hat.

§. 129. Finden Arbcitsleute zufälliger Weise einen Schatz; so ge-
bührt ihnen als Findern ein Dri t tel davon : sind sie aber von dem E i -
genthümer ausdrücklich zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen wor-
den , so müsse y sie sich mit ihrem ordentlichen Lohn begnügen.

§. i zo. Die vermöge Völkerrechts dem Feinde abgenommene Beu-
te ist keine herrenlose Dache: sie gehört als eine rechtliche Genugthuunc;
überhaupt dem S t a a t e , oder jenen Persone welchen sie durch den
Befehlshaber 0 der durch Kaperbriefe überlassen wird.

§ . 1 3 1 . Sobald
Sicherheit gebracht ist, verliert der vorige Eigentümer sein Recht dar-
auf : W i r d sie aber noch eher zurückerobert, so kann sie der Eigenthü-
mer in Anspruch nehmen j er muß aber dem WjedeMyberer ein Dri t?
tel des Welches davon als Belohnung abreichen.

§. 1Z2. Wer sonst eine fremde Sache von dem unvermeidlichen
VeMst Schaaf vom Wolfe, gelangt
zwar dadurch tticht. zu dem Eingenthume dieser Sache ; allein er ist he-
r M i g e t , voy dem Eigenthümei eitte billige Entsihädigung, oder elne
verhältnißmc.ßige Belohnung von zehn vom Hundert zu fordepn.

V«n Bewerbung des Eigenthumes durch Anwuchs M d 3uwachs.

: i! §. 133^ Anwach^ Md. Zuwachs heM M s , was aus einer be-
weglichen vpervUnbeweglichen Sqche neu entsteht, oder neu zu derselben
k ö n M , lvhnß daß es denj Eigenthümer von Jemanden andern überge-
be« wdrdw ist^ -' i '

§. iZ/z. Anwachs'Und Zuwachs, sie mögen dmch N a t u r , oder
purch Kunst, oder hurch beide Me i ch bewirkt werden, sind kein neues
EMerhuttgstnittel, sondertt ein^ rechtliche Folge des schon gehabten Be-
sitzes oder Eigenthumsrechtes. ,
u :z 8k M ^ ' W e M a t G i c h e n Fruchte eines Grundes, nämlich ftlche

NMungfy^ zu -werden von Zeit zu Zeit hervor^
hpjngt, .ft lchs^B^er, Schwämme yyd Pfrgleichell wachsen dem EigeM

- . 7 thümep



thümer des Grundes zu ;̂  so wie alle Nutzungen, welche aus einem Februar
Thiere entstehen, dem Eigenthümer des Thieres zuwachsen. ^

§. i )6. Der Eigenthümer eines Thieres, welches durch das Thier Westgatlzlen.
eines Andern befruchtet worden ist , ist diesem keinen Lohn schuldig, wetlk
er nicht bedungen worden ist. Den bei Gelegenheit einer solchen B c ,
fruchtung durch die Schuld des eines, oder des andern Theiles ent-
stehenden Schaden ersetzt der Schuldige.

§. 15?. Wenn in der M i t t e eines Privatgewassers ein W e r /
der, eine Erdscholle oder Insel entsteht, oder wenn das Gewässer sein
Bett verlaßt, so sind die Eigenthümer der an beiden Ufern liegenden
Gründe ausschließlich befugt, die entstandene Insel oder das verlassene
Flußbett verhaltnißmZßig nach der Lange und Breite desselben sich zu-
Meignen und zu benutzen. Entstehet die Insel auf der einen Hälfte des
Flusses, so hat der Eigenthümer des nahem Uferlandes allem darauf
Anspruch.

§. 138. Werden blos durch die Austrocknung des Flusses oder
durch desselben Theilung in mehrere Arme Inseln gebildet, oder Grund-
stücke und Felder überschwemmt, so bleiben die Rechte des vorigen E i ,
genthums unverletzt. ^

§. 139. W a s bisher von I nse ln , welche in Privatgewassern ent-
stehen, bestimmt worden ist, gi lt auch von solchen, welche sich in oft
fentlichen Flüssen bilden ; wenn anders die an beiden Ufern liegenden
Gründe keine andere Granze, als den Fluß selbst, haben.

§. ^40. Das Erdreich, welches ein Fluß unmerklich und nach und
»ach an ein ftemdes Ufer spühlt, gehört dem Besitzer des Ufers.

§. 141. W i r d aber ein merklicher Erdtheil durch die Gewalt des
Flusses an ein fremdes Ufer gelegt, so verliert der vorige Besitzer sein
Eigenthumsrecht darauf nur in dem Fal le, wenn er es in einer Jahres-
srist nicht ausübt.

tz. 142. S i nd die am Ufer liegenden Grundstücke abgeraint, und
haben ihr bestimmtes M a a ß , so gehört sowohl die neue Insel als das
verlassene Flußbett und das Uebermaß des angelegten Erdreichs dem
Staa te , oder demjenigen, dem der S taa t ein Recht darauf verliehen
hat : wer aber sein bestimmtes Maaß noch nicht hat /kann es daraus
erganzen.

§. 143. Jeder Grundbesitzer ist befugt, sein Ufer gegen das
Kusreissest des Flußes zu befestigen : allein Niemand darf solche Pstan?
zungett oder Werke anlegen, die den ordentlichen Lauf des Flusses ver?
änbern, die' der Schiffahrt^ den Müh len , der Fischerei, oder andern
fremden Rechten nachthellig norden könnten ; Uibel Haupt aber können
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Februar " ^ ähnlichen Anlagen nur M i Erlaubniß Her politischen Behörde ge,
^^ ' macht werden.

Westsallzlen. §. 144. Es sieht Jedermann frei sein Eigenthum auf was immer
für eine Art zu verarbeiten., es zu veredeln, und chm dadurch einen
höhern Werth zu geben.

§> 145. Wer aber ein fremdes E icMhum vcrarbtttet, gewinnt da-
durch noch kein Recht auf die verarbeitete Materie : Wer also auf eine
fremde Tafel mahlen, auf fremdes Papier schreiben, fremde M n a l l ,
fremden Marmor , Thou, Seide., Wo l le , Flachs, oder was iwmcr
sonst für fremde Materialien bearbeiten wollte , hatte deßwegen ttoch
keinen Anftruch auf das Eigenthum dieser Vtaterialien.

§. 146. Eben so wenig kann derjenige, welcher seine Sache mit
der Sache eines Ändern vereinigt, vermengt, oder vermischt,, einen An -
spruch auf die ganze vereinigte, vermengte, oder vermischte Sache machen-

§. 147. Können dergleichen vereinigte, vermengte vder vermischte
Sachtheile wieder abgesondert und abgetheilt werden ; so wird eine!«
jeden Eigenthümer sein Antheil zurückgestellt, Und dclnjenigdtt Genüg-
thuung geleistet, dem sie gebührt : I s t aber die Zurücksetzung in dea
Vorigen Stand nicht möglich, so wird die Sache beiden ThciKn ge-
mein, und der Urheber der.Vereinigung wird nach Beschaffenheit siiucr
redlichen oder unredlichen Absicht behandelt.

§. 148. Werden fremde Materialien n a r M Ausbesserung ein?e
beweglichen Sache verwendet ; so findet keine Gemeinschaft Pl<atz : Die
fremde Materie fällt dem Eigenthümer der Hauptsache z u , und dieser
ist verbünde« nach Beschaffenheit seines redlichen oder unredlichen Ver-
sahrens dem vorigen Eigenthümer der verbrauchten Materialien den ge-
meinen oder ausserordentlichen Werth derselben zu bezahlen.

§. 149. Wenn Jemand auf eigenem Boden ein grundfestes Oe-
baude aufgeführt, und fremde Materialien dazu verwendet h a t , ft
bleibt das Gebäude zwar sein Eigcnthum ; et muß aber ftinem Gewähr-
mann nahmhaft machen. I s t dieser unvermögend die Materialien ztt
bezahlen, oder hat er sie ohne Entgeld geliefert; so hat ein redlicher
Bauführer dem. Beschädigten den gemeinen Werth dafür zu entrichten.

tz. 150. Kann der Bauführer keinen Gewahrmann kahmhaft ma-
chen, oder ist er nicht redlich zu Werke gegangen; so bezahlt er die
Materialien nach dem höchsten Preise, und haftet für allen anderweiti-
gen Schaden.

§. 151. Hat im entgegengesetzten Falle Jemand mit eigenen M a -
terialien wider Wissen und Willen des Eigenthümcrs auf fremden G r m ^
de gebaut) so fällt das Gebäude dem Grundeigenthümer zu»; der Bau -
führer aber kann nach Beschaffenheit seines Besitzrechtes den Ersatz det
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Nothwendigen und nützlichen Kosten fordern/ odê r lediMch die Ma t t ^
nalien auf eine unschädliche Art lMwegnchmen.

§. 152. I s t das Gebäude auf fremden Mnnde> Und aus frem^
den Materialien entstanden, so wächst auch in diesem Falle das Eigen?
thum desselben dem Grundeigenthümee zu : det VMführcr aber ersetzt
vor alle« den durch sein Verschulden dem eineH und dem andern Theile
Verursachten Schaden.

§. 15z. Damit abct dct GrlwdeigeNthümer nicht wi't MachcheN
tines Dritten gewinne; so muß derselbe hinein redlichen Bauführer e»tt̂
weder die nothwendigen und nützlichen Kosten ersetzen; ödet den Grund
und Boden oder dessen Benutzung gegen den abgemessenen Werth über^
lassen: einim unredlichen Bauführer wird nur der N e r t h der Mater ia l
lien vr rgül t t , vdet deren unschadltche. Zarückttahme gestatset.

§, 154. W a s bisher wcgen der mit fremden Materialien inl'fge?
fühlten Gebäude bestimmt worden ist/ gilt auch für die FMe? lbemt
«ein Feld mit fremden Saamen besäet/ oder mit fremden Pfta'nzen besttzt
worden ist. Ein solcher Zuwachs, bell Natur und Arbeit zugleich gewahren/
wird durch die Saa t und durch die Pflanzung iein unbewegliches Gu t
des Grundes; wenn anders die Pflanzen schonW^rzel tzcschlagett haben.

H>'155. Das Eigenthum «eines Baumes wird nicht nach dm
Wutzeln, die sich in einem angranzenden Gründe vttbreiten> sonder«
nach dem Stamme bestimmt, det aus dem Grunde und Boden hervor^
ragt 5 steht der Stamm auf den Granzen mehreM EigMhmner / so ist
ihnen der Baum gemein»

§. 156. Jeder Gtüttdeigenthumet kann dit Wutzettt eines frem-
den Baumes aus seinem Boden reisten? und die über seinen Luftraum
Hangenden Aeste abschneiden/ oder sonst benutzen

§ ,157 . Ein unredlicher B W e r wird durch den Erfttz des verur^
sachten Schadens bo i der in den Strafgesetzen bestimmten Strafe keines?
wegs befreiet.

Sechstes Hcktptstück.
von lLrwsrbUns des llilsenthümes durch

158. Sachen/ die schon Nnen Eigettthümtt haöeli > können
nicht anders/ als mittelbar erworben werden 5 wenn M kamlich ihr Eis
genthümet einem Andern überlaßt> Und diesek sie eigenthümlich über-
tlimmt.

§. t f9. Alle Titel eilte Oäche M i M k M W e M müsset sich
chlso auf den ÄliÜett beider Theile beziehen; und bie Crwerbungsatt
»uht einzig auf der rechtlichen Uibetgabe und Übernahme derselben/
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^ ^ i^o. Der beiderseitige Wi l le liegtauch in jenen Fällen^«
Februar. ^ ^ ^ ^ ^ i „ welchen das Cingenthum durch das Gesetz, durch letzwch

^ lige Verordnung/ oder durch richterlichen Ausspruch von einer Person
auf etue andere übertragen wird.

§. i 6 i . Es wird nämlich der Wi l le bald ausdrücklich durch Wor?
te, bald stillschweigend durch Handlungen, und bald durch das Gesetz
erklärt. " -

H. 162. Das Gericht kann Niemanden neue Rechte verschaffen:
t s muß aber die einem Jeden gebührenden Re chte handhaben, und
streitigen bestimmen.

§. 163. Wahnsinnige, Minderjährige, gerichtlich erklärte
schwender und alle, welchen die Natur oder das Gesetz über das
ge zu schalten verbietet/ können das Recht ihre Sachen zu veräußern
nicht ausüben : ihr Wi l le wird bei Gelegenheit aller Verausserungs-
arten durch eigene Venretter, und in wichtigen Fallen durch das Ge-
ncht ersetzt.

tz. 164. Bewegliche Sachen können auf zweierlei Ar t veraussrrt
werden, nämlich durch körperliche Uebergabe von Hand zu Hand, oder
ohne diese durch dic Erklärung des Uebergebers, daß er eine Sache
nur im Namen des Uebernehmers behalten wol le: durch diese Erklärung
gelangt der Uebsrnehmer zum Eigenthum der Dache, welche in des
rigen Eigenthümers Gewährsame verbleibt.

§> 165. Uebcrschickte Sachen werden erst dann für übergeben
halten, wenn sie der Uebernehmer erhä l t : es wäre denn, daß dieser
die Ueberschickungsart ftlbst bestimmt oder genehmigt hatte.

§. 166. Hat ein Eigcnthümer die nämliche bewegliche Sache a«
zwei,verschiedene Personen, an eine m i t , an die andere ohne Uebergabe
veräussert; so bleibt sie dem wirklichen Inhaber ; ist die Sache keinem
von beiden übergeben worden; so hat der erste Erwerber das Vorrecht. I n
allen Fällen bleibt der Eigenthümcr demjenigen verantwortlich, dem er
nicht Wor t gehalten hat.

§. 567. M i t dem Cigenthume einer Sache werden alle derselben
anklebende Rechte erworben. Rechte, die auf die Person des Uiberge-
bers eingeschränkt sind, kann er nicht übergeben. Ueberhaupt kann Nie-
mand ei.lcm Andern mehr Rechte abtretten, als er selbst hat.

§. 168. I n den §. 92. bestimmten Fällen, wo das Eigenthum
beweglicher Sachen auch durch Personen, die nicht selbst Eigenthümey
sind, an einen redlichen Besitzer übergeht, wird dieses Recht nicht von
dem unbefugten Besitzer, sondern von dem Gesetze und zwar zur Sicher,
heit des Handels, und Wandls hergeleitet, ,



§ 1 6 9 . Wenn die Abtrettung des Eigenthums unter einem / und ^797.
dessen Uibernahme unter einem andern Titel erfolgt; so wird dadurch die Februar.
Veräusserung und Erwerbung nicht verhindert: nur muß jeder Titel zu ^ r
biesem Ende hinreichend, uny der beiderseitige Wi l le einstimmig sepn. ^ '

- §. 170. Dachte also ein Eigenthümer seine Sachen Jemanden ohne
Entgeld zu überlassen; der Uibernehmer aber meinte diese Sache gegen
Entgeld an sich zu bringen: so geht, wenn anders sonst kein Hinderniß
eintritt: das Eigenthum gleichwohl von demEinen zu dem Andern über;
weil überhaupt Beide den einstimmigen Wil len hatten, jener die Sache
zu übergeben, dieser sie zu erwerben.

§. 171. Dächte aber der Uibernehmer das Eigenthum einer Sache
zu erhalten, wovon der Uibergeber nur den Gehrauch überlassen w i l l ;
oder h^tte der Cigenthümer eine Sache als Geschenk überschickt, und der
Empfanger sie nur als zur Verwahrung anvertraut angesehen: so ist we/
gell Mangel eines auf beiden Seiten giltigen Ttte/s keine Veränderung
indem Eigenthume geschehen.

tz. 172. Unbewegliche Sachen können weder durch den bloßen W i b
len des Eigenthümers, noch durch die darauf, erfolgte Uibergabe und
Uibernahme allein eigcnthümlich erworben werden: solche Erwerbungs-
geschäfte müssen noch überdies in die dazu bestimmten öffentlichen Bücher
oder Register eingetragen werden.

tz. 173. Be i Bauerngütern ist es genug, wenn der Uibergeber und
Uibernchmer, oder auch nur der Uibergeber allein vor der Obrigkeit des
Bezirkes erscheint, uno die Einverleibung des Erwerbungsgeschäftes m
die ordentlichen Normerkungsbücher, oder wo diese nicht eingeführt sind,
in die Amtsregister bewirkt.wenn der Uibttgeder nicht persönlich erscheint,
und in allen stadtische oder landtaftiche Güter betreffenden Fallen, muß
über das Erwerbungsgeschäft eine schriftliche Urkunde aufgesetzt,.und sô
wohl von den sich vertragenden Theilen, als von zweien glaubwürdigen
Mannern als Zeugen gefertigt werden.

§. 174^ I n einer solchen Urkunde müssen die Personen, welche das
Eigenthum übergeben und übernehmen, die erwordene Sache mit ihren
Granzen, der Titel der Erwerbung und endlich der Or t und die Zeit
des geschlossenen Gesthäftes bestimmt angemerkt werden.

§. 175. W i r d die gerichtlichliche Einverleibung einer in Ordnung
errichteten Urkunde nur schriftlich angesucht; so muß sie ohne Verschub
vorgenommen und dem abwesenden Uibergeber Nachricht davon zu eiges
nen Händen zugestellt werden, damit derselbe nöthigen Falls die Einver-
leibung bestreiten, und zu diesem Ende seinen Widerspruch ebenfalls ein-

Evste Fortseyung. M m m m per-



verleiben lassen, denjenigen aber, welcher die Einverleibung bewirke hat,

l . §. 176. Zur Bestreitung einer solchen Einverleibung wirvsdem
Uibergeber, wenn er im Orte selbst leb t , eine Frist von zo Tagen:
wenn er sich in der nämlichen Provinz aufhalt , 45 Tage: wenn er auffer
der Provinz, aber in diesen Staaten ist, 60 Tage: und wenn er sich
in einem fremden Lande befindet, 90 Tage als Frist gegeben: wahrend
dieser Frist, welche keine Erweiterung zuläßt, kann der einverleibte Uiber-
nehmer die übernommene Sache zum Nachtheil des Uibergebers weder
veräussern noch verpfänden.

§. 177. Uiberdies kann Jeder, der sich berechtigt häl t , die Gi l t ig -
keit einer Einverleibung zu hestxeiten, durch drei Jähre , vom Tage ih-
rer Entstehung an als Klager auftretten, und ihre Auslöschung verlan-
gen: in diesem Falle wird wie in Fallen anderer Klagrechte verfahren'.
Nach den hier gegebenen Vorschriften hat man sich bei allen Einverlei-
bungen dinglicher Rechte zu verhalten.

§. 178. Hat der Eigenthümer die nämliche unbewegliche Sache
zweien verschiedenen Personen übertragen; so fallt sie derjenigen zu , wel-
che die Einverleibung früher bewirkt hat.

§. 17D. Eben diese Vorschriften sind auch verhM^
obachten, wenn das Eigenthum unbeweglicher Sachen durch, ein rechts-
kraftiges Urthei l , durch ein Theilungsinjtrument, oder durch gerichtliche
Uiberantwortung einer Erbschaft bestimmt werden soll. Uiberhaupt kann
Grund und Boden nicht anders, als mittelst der öffentlichen Bücher oder
Register an Jemanden gelangen, noch von einem, der nicht selbst als
Eigenthümer in deuselben vorgemerkt i s t , an einen Andern übertra-
gen werden.

§. l 8c>. Um das EigenthUM eines vermachten Gutes zu erwerben, ist es
nicht genug, daß die letztwillige Verordnung überhaupt den öffentlichen
Büchern einverleibt worden sep: wer eine Forderung dieser Art hat , muß
bei der Behörde noch die besondere Eiuvcrleihung des Vermächtnisses
auswirken.

§. 181. M i t dem Eigenthüme unbeweglicher Sachen werden auch
die darauf liegenden , in den öffentlichen Büchern allgemerkten Lasten
übernommen. Wer diese Bücher nicht einsieht, leidet in allen Fallen für
seine Nachlaßigkeit. Andere Forderungen und Ansprüche, die Jemand
an den vorigen Eigenthümer hat , gehen nicht auf den neuen Erwer-
ber über.



1.797
§. 182. Svbald die Urkunde über das Eigenthümsrecht indie tand^

Michen, Stadt/oder Grundbücher eingetragen ist, tr i tt
thümer in den rechtmäßigen Besitz: Doch kann ihm ftin EiginkhümsrGt
noch innerhalb drei Jahren, aber nicht später/ streitig gemacht witden.

§. 183. Anders verhält es sich mit den Urkunden, die nur bei ge-
richtlichen Registern niedergelegt werden: We i l es hier oft M Ordnung
uttd Bequemlichkeit sie einzusehen und zu benutzen fehlt, so sollen derglei/
chen Urkunden, und die sich darauf beziehenden Grundbesitzer niir in der
im seinem Orte bestimmten Verjährungsfrist ihre Rechtskraft mW S i -
cherheit haben.

§.184. Das Eigenthum überhaupt kann durch den Misten des
Eigenthümers, durch das Gesetz und durch richterlichen Ausspruch ver-
loren ge^en. Das Eigenthum der Grundstücke aber, die den landtafii-
chen, Stadt^und Grundbüchern einverleibetiMP, wird nur ^̂^̂d̂  Lö^
jchung aus diesen Büchern aufgehoben.

§. 185. Diese Löschung ist auf die lediglich bei Gerichten hinterleg-
ten Urkunden nicht anwendbar. I n solchenFällen muß Jeder, derein in
Besitz genommenes Grundstück als ein sicheres Eigenthum erhalten wi l l ,
alle diejenigen, welche einen Anspruch darauf zu haben vermeinen, vor
Gericht: laden, und diese Vorladung durch drei öffentliche Edikte von
dreißig tzu dreißig Tagen wiederholen lasseNs

dem getheilten Eigenthume.

§. 186. I n dem Zeitpunkte, in welchem eine Sache ursprünglich
und unmittelbar erworben wi rd , kann das Eigenthum derselben weder
getheilt, noch eingeschränkt, noch belastet scyn: Diese Bestimmungen
entstehen lediglich durch Verfügungen des Eigenthümers und durch ge/
schliche Verordnungen.

§. 187. Die Absotldetung des Rechtes auf die Substanz von dem
Rechte auf die Nutzungen findet nur bei liegenden Gründen statt: Diese
nehmen nach Verschiedenheit der zwischen dem Grund , und Nutzungsei/
genthümer obwaltenden Verhältnisse verschiedene Eigenschaften an / und
sind vorzüglich als S t i f t , Lehen, Erbpacht, und Erbzinsgüter bekannt.

§. 188. Nach Beschaffenheit dieser Güter werden die Grundeigen-
thümer derselben bald S t i f t s , oder Lehenherren: bald Erbpachtsherren:
bald Erbzins oder Grundherren: die Nutzungseigenchümer aber Le-
hensmänner, Erbpachtsnehmer, Erbzinsmänner oder Grutldholden
genannt

^ M m m m 2 §.189.



Lsbruar ^ ' ^ kehengut heißt ein solcher Grund und Boden, dessen N u -
' hungseigenthümer den Grundeigenthümer gegen dem von diesem ihm zu
. ertheilenden Schutz besondere Treue leisten muß. Diese Treue besteht in
Abwendung alles Schadens, und in bestimmten Diensten.

§. 190. D a die Lehendienste so mannigfaltig, als die Gattungen
der Lehen selbst sind, so müssen die Rechte und Verbindlichkeiten der ke-
henherrn, und Lehenmänner genau bestimmt werden. Zweifelhafte, m
den lehenbriefen nicht hinlänglich bestimmte Falle werden nach den Lehen/
rechten entschieden.

tz. 191. Erbpachtgut heißt ein solches Nutzungseigenthum, welches
Jemanden erblich überlasten worden ist unter der Bedingung, daß der
Besitzer die jährlichen Nutzungen mit einer jährlichen Abgabe in Gelde,
in Früchten, oder auch.in verhältnißmäßigen Arbeiten vergelten soll.

§. iyH. W i r d diese Abgabe von dem Besitzer nur zur Anerkennung
des Grundeigenthums geleistet; so heißt der Grund ein ErbzinSgut, ödes
dienstbares Gut .

§. 19). I s t ein Eigenthum dergestalt getheilt, dass einem Theile
die Substanz dss Grundes fammt der Benutzung der Unterstäche, dem
andern T H M aber nur Pie Nutzbarkch der Oberfläche erblich gehört,
so heißt die jährliche von dem Crbzinsmqnn zu entrichtende Abgahe
Bodenzins.

§. 194. Erbpacht-und Erbiinsgßter gehen auf alle Erben über,
die nicht ausdrücklich ausgeschlössen worden sind.

§. 195. Das getheilte Eigenthum einer unbeweglichen Sache kann
eben so wenig als das Vollständige ohne Einverlelbung der gehörigen
Urkunde in die öffentlichen Bücher oder Register erworben werden. Ein
giltiger Titel dazu kann nur gegen die verbundedc Person, nicht aber gegen
einen Dr i t ten , oder als ein dingliches Recht gelten.

§. 196. Die Rechte des G r u n d , und Nntzungseigenthümers kolwl
wen überhaupt darin überein, daß ein jeder mit seinem Theile insoweit
schalten und walten kann, als die Rechte des Andern nicht dadurch be/
einträchtiget werden.

tz. 197. Einer wie der Andere ist berechtigt, seinen Sachtheil ge-
richtlich zu verfolgen, ihn zu verpfänden, zu vermachen, oder bei Leb-
zeiten zu veräußern. Wer diesfalls eine Einschränkung behaupten wil l ,
muß solche durch die gehörigen Urkunden, durch sogenannte Gewährbriese
oder Handfeste darthun.

§. 198. Der Grundeigenthümer ist insonderheit berechtigt dem Nu/-
tzungseigenthümer nicht nur dieVerringerung der Nutzungssache, sondern

ch^



auch alle Äteränderungm zu unterftgeli;lwenn dadurch die Ausübung Februar,
feinet Mchte vereitelt oder erschwert werden käntt^^ u 5 ^.) ^

§. 199. Er kann also verlangen, daß der h^
haustes Gltt' mit demMcken besitze 5 er kann aufM-Erhäl tung' und Be-
M u n g derl Grundstücke > und silbst Auf dermMibtttassung an andere
Mpachi3^oh^!^h j inMinner bMgenj'wenn de rMr ige die auf dem
Grunde haftenden kästen zu tragen unfähig ist.,.

K . ^ ^ D q s vorzüglichste Recht des E r H a M u n d Erbzinsherrn
öesteht^ilr des^ziehüng'ves jährlichen Zinsts ükd andrer bedungenen

. Gebühren. Diest kostnjn unter ^̂ k̂ ^ vonl den zum
geh i r iM ^ahrnisftk abet, so wie M andern beweglichen

S a ^ , gar nichk ttzögen werden. ' - l
H i ^ I n b e ^ M g ^ haftet äner'ver getheilten Cigenthümer dem
nicht für den Zufäll. Älleltt^ weiin em Erbpächter durP Krieges

oder oder düdch allgemeinen Mißwachs sein Pachtgut zu be-
nutzen verhindert worden ist; ft inuß Vemselben ein angemessener Erlaß
vom Zinft gestattet werben. ^

§. 202. Ein Erbzinsmann hak auf einen ahnlichen Erlaß keinen
Anspruch: Er inuß, solang ^ den
ohnehin geringen Geldzins voll entrichten. Nur wenn die von ihm zu,
leistende Abgabe in natürlichen Früchten besteht, ist er in einem Jahre
nicht' wihr davon abzuführen schuldig, als wirklich auf dem Erbzins/
gute geivachsen ist. ..

§. 203. Wie weit das G M zur Sicherheit der Forderungen der
Grundherrn/ die aus der Erundherrlichkeit entspringen, ein Vorrecht
gegen alle übrigen Gläubiger einräunte, ist in der Gerichtsordnung bei-
stimmet.

f 204. Hat der Erbjinsmann den Zins in der bebuttgenen Zeit
nicht abgeführt; so kann sein Erbzinsherr bis zum Betrage seiner For-
derung die Nutzung selbst in Beschlag nehmen, und sich aus derselben
schadlos halten.

tz. 205. Ein Erbpachtsherr hat in Ansehung d^^ Über ein Jahr
ausständigen Zinses die Wah l bei Gerichte entweder auf die Nutzungen
des Erbpachtgutes, oder mittelst gerichtlicher Versteigerung auf das
Gut selbst anzutragen.

tz. 2O<5. I m Zweifel,
oder em Erbzinsgut sey, giebt der Betrag des jährlichen Zinses und an-
derer Schuldigkeiten den Aufschluß' Steht dieser Bttrag mit den jähr-
lichen reinen Nutzungen außer allem Verhäl tn is so ist das Nutzungs-
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1797. eigenthum ein E r b i l M n t ; läßt sich abtr wenigstens von <alten Zeiteft HG
Februar^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ übernMmenen Gründen e i ^ ft jst
< / ^ e s e i n . W p a c h W t . ^ ^ ^ . ̂ . . ' /

§,) H07. Elss7Mimsmatttt tann^stln NutzUlWelg^nthum verkauft«,
ohne. die n W g zu h.ahey,, und
ohne daß dieser au^em^Verkqufs,,.Zdez E i y W U c h t An^uch Mcheft
könne. ' " ' ' ' ' ^ ^ ^ ' ' ' ^ , ,^' ' ^ ^ < / . , ^/.'-^^'^.^,'

§. 2c>8., Hat sich aber der Grjtndeigenthumer diese Einwilligung und
Rechte ausdrücklich vorbehalten; , j o muß er M a n n e n dreißig Eagen,
nach der ihm gemachtes ordeytlich^ 3lach dieser ZZrist
wird sime Einwilligung für ^ i h M ' H h a l ^ er'vzest
Einwilligung nur wegen Dnbaker ^Wr^de^Suhs tan i verweigern/ ̂

K. 409. Die Abgabe, welche, ̂ de^Gruttdeigeuthümer jUWilen von
einem neuen Nutzungseigenthümer ju fordern hat, heißt, weiin die Ver-
änderung bei Lebzeiten geschieht, .Lehenwaare, geschieht sie aber von 3o^
deswegen, Sterblehen. Beide werHeff
bühren genannt. Ob und wie weit diese Rechte
den die öffentlichen Bücher und Urkunden. ^ " ,

§. 2 t o / W o es ilrkündett
fthlt/ giebt ein dreißig j<lhriger ruhiger B M W ^ e H o ^ p e r g M
Falle den, Ausschlag: es muß aber jeder Gruttyeig<ttchümer bei Mxlust
aller fernem Ansprüche innerhalb
dieses Gesetzes an/diesen Mangel ersttzm. Rech t̂e/ die nicht vWemerkt
sind, wirken ohnehin nicht W e n einen Dritten. - ^ '

§ . 2 i t . Der Grundeigentümer ist siiner Seihs ve rpMte t , .'hey
Nutzungseigenthümst zu v^ertretten, und wenn M NuMngsrech!t mit
der Substanz wieder vereinbart wi rd, ihm ^
getroffenen Verbesserungen, wir einem'andern textlichen Besitzer, zu ver̂
guten, und für die Richtigkeit der ö A n t M
er über seine Zinsgüter führt, zu haften. '

§. H12. Für andere Lasten steht der Orundeigenthümee nicht. Der
Nutzungseigenthümee kann überhaupt einem andern mcht mehr Recht
übertragen, als er selbst hat: das Recht des Einen erlischt also mit dem
Rechte des Andern.. , ,.

tz. 2 i j . Da dem Nutzungsetgettthümer alle.ordentlichen uch Zuß'
serordentlichen Nutzungen zustehen; st gebührt ihm auch ein verhaltYißF
maßiger Theil von einem gefundetten Schatze. Er. iß sogar b e f D di^
Substanz zu verringern z wenn die BenuhUlig des Grundes ftnst.Mf
statt findet. ' , ^ . ' .z



Wer nichts als» elNen Bodetizins entrichtet, hat nur auf die
Nutzbarkeit der Oberfläche äV Bäume/ PstättM und Gebäude M b auf
ieinen'darin gefuttdMn SchWheil Anbruch i vergrabene Schäle und

unter leMM Nutzungen gehören deck GrünDgMhümft allein zu.

dieHerbittdlichkeiten der NutzunWgWhü^^
MgesttztenWchtenber G r u ^ Verhalt-

niß: besonders aber soll der jährliche Z ins / wenn nichts.anders v e r M
redet worden ist/ zwischen d<lm ersten November und Halbelt Dezember
abgeführt werden. ^ -

H. 216. Der Nuhuttgseigettth^tter trstgt ferner alle ordentlichen und
ausserordentlichen dem Gute anklebenden tasten: er entrichtet die Steuern,
Sf^nfen^ und ^andere, besonders vorgemerkte Abgaben. W a s auf den
Ai j tszMhei l t / >̂vep perkzimwM/ das istMit.gerjchtlichett Verbote be^
legt wirb / hat der Gruttdeigenthümer selbst zu tragen.. I

^ ^ i t z . 217. Jeder ^eue^Nutzuttgseigenthüttter ist in, der Negel verbuns
beu^sich von dem GrunVeigeathümer eine Urkunde des erneuerten N u -
tzvttgseigeltthums zu verfthaffen: da aber^tGemeinden, und anhöre mo-
ralische Körper ordentlicher Weise nicht absterben / so sind sie verbunden
alle zehn ZahUW^eine solche^UMnde>/ yder Gewahrbrief anzusuchen.
Wer durch
hqt die für d ^ zu entrichten.

- tz.2t8: Was im vMg^li H a u W M bM der Aufhebung des voll^
standigen Eigenthums bestimmt worden ist/ gilt überhaupt auch von dem
geteilten. Hat dir NutzUNgseigenthümer keinen rechtmäßigen Nachfol-i
ger; ft wird die Nutzbarkeit mit per Substanz vereiniget, und M t nach
Berechtigung aller Schulden/ die aus einem andern Vermögen nicht ge^
tilget werden können /^dem GrUttdeigenthüme? zu.

tz. 2l<). P s t a n M / Bäume, und Gebäude
geht das Nutzungsifigenthum der Oberfläche nicht verlohren; solang
noch ein Theil d w Grundes bleibt / kann ihn der Besitzer, wenn er
anders seinen Zins abführ t /mi t neuen P M z e l i / Bäumen und Ge-
bäuden besitzen, ^ i n /

A M der bloßen Abführung eines ftrtdaUMdw Zittjes
öder jährlicher Nentett'von einem Grundstücke odet Gebäudi kann man noch

in allen Fällen, in welchen
die Teeltttung'der Substanz von der Nutzbarkeit nicht ausdrücklich er̂
hel l t , ist jeder Gliche Besitzer als MstäWger Eigentümer
zusthen. >!

^' NttttNH H



Februar. < § ' " ' / ^ " " s I ^ W s t i n e unbewegliche O M einem tznder»
Für * Wen jährlichen Zms eigenthümlich überlassen, ivder^vqn. e jnM'MW

i n . wirklichen Eigenthümer das
Fallen dem Zinsverpstichbeten das vollständige, EigcnWy :' im. ersten
Kalle kann die Zinspfiicht nur mit beiderseitiger Einwillligüng aufhören;
im zweiten darf sie der Schuldner allein' halbjWg Mündigen^ und
entweder um den
um die mittlere Taxe emlöscn. ,' . ' ^ : ^. ),, , :^

Achtes Hauptstück.
Von dem Pfandrechte. . ^

§. HHH. Eine Sache/^wMe eittem Gläubiger zur S icheM^^
seiner Forderung gehörig eingeräumt chMen ist, heißt überhaupt M
Pfand. , - .. ^' -, < ^ ^ - ' ' „ ^ ,, ,' , ' , ^ " : ^ '

§. 223. Als Pfand kann jede Sache dienen/ die in einem Verkehr
steht: ist sie beweglich, so wird sie ein Faustpfand, oder ein Pfänden
engster Bedeutung genannt; ist sie unbeweglich, so heißt sie eine Hppos
thek oder ein Grundpfand. .

§. 224. Das Recht sich, wenn die Schuld zur bestimmten Zeit nicht
bezahlt w i rd , an dem Pfände zu erholktt, heißt das Pfandrecht.' es
haftet auf der pfandlich eingeräumten Seiche, und ist nach Verschiedene
heit des Gegenstandes entweder ein Faustpfandrecht / oder ein Hppo^
thekarrecht. <

§. 225. Beide gehören zu den dinglichen Rechten: sie lassen sich
also nicht nur gegen den Verpfändet, sondern auch gegen einen dritte»
Innhaber ausüben.

§. 226. Das Pfandrecht setzt zwar immer eine giltige Forderung
voraus j aber nicht jede Forderung giebt ein Recht auf Sicherstellung:
diese gründet sich entweder aus das Gesetz, oder auf einen richterliche»
Ausspruch, oder auf die Einwilligung des EigenthümerS; es sep mitF
telst Vertrages oder durch letztwillige Verordnung.

§. 227. Die Fal le, in welchen das Gesetz Ienumden das Pfands
recht einräumt, sind am gehörigen Orte angegeben: itt wie fern das Ge/
ncht ein Pfandrecht einräumen könne, bestimmt die Gerichtsordnung:
soll aber durch die Einwilligung des Schuldners, yder eines Dri t ten,
der seine Sache für ihn perhafttt, das Pfandrecht erworben werden, si>
dienen die allgemeinen Vorschriften von Vertragen und Vermächtnissen
zur Richtschnur.

8.328.'



tz. 228. Um das Pfandrecht wirklich zu erwerben, muß der mit ei- Februar.
Nem Titel versehene Glaubiger die verpfändete Sache, wenn sie beweg- ^ r
lich ist, in Verwahrung nehmen, und wenn sie unbeweglich ist, seine
Forderung auf die zur Erwerbung des Eigenthums liegender Gründe
vorgeschriebene Art eintragen lassen: der Titel allein giebt nur em per,
sönliches Recht zur Sache, aber kein dingliches Recht auf die Sache.

§. 229. Entsteht die Schuldforderung erst nach bestelltem Pfand,
rechte; »oder ist die Verpfandung eher vorgenommen worden, als der
P/andgiber das freie Eigenthum der verpfändeten Sache erhalten hat,
so erlangt das Pfandrecht seine volle Kraft von der Zeit a n , zu welcher
die Schuldforderung angefangen, oder der Verpfander das freie Eigen-
thum angetretten hat.

§^ 2)0. W i r d eine fremde Sache ohne Einwilligung des Eigenthü.-
mers verpfändet; so hat dieser in der Regel zwar das Recht sie zurückzufor^
dem: aber in solchen Fallen, in welchen die Eigenthumsklage gegen einen
redlichen Besitzer nicht statt ha t , ist er verbunden entweder den redlichen
Pfandinnhaber schadlos zu halten, oder das Pfand fahren zu lassen,
und sich mit dem Rückersatzrechte gegen den Hauptschuldner zu begnügen.

§. 2Z i . Werden Schuldforderungen, Waarenlager, Schiffe,
Frachtgüter, und andere dergleichen bewegliche Sachen verpfändet, die
man nicht von Hand zu H a n d , sondern durch Zeichen zu übergeben und
zu übernehmen pflegt; so sind solche Maaßregeln zu treffen, daß Jeder/
mann die Verpfändung erfahren, und sich vor Schaden hüten könne:
wer von dergleichen Vorschriften keinen Gebrauch macht, auf den fallen
die nachtheiligen Folgen davon.

§. 2)2. Wer ohne Nachtheil ein Pfandrecht zum Afterunterpfande
annehmen w i l l ; der muß sich das Faustpfand übergeben, oder die Vcr-
fchreibung seines Afferunterpfandes auf das Pfandrecht in die öffentli-
chen Bücher eintragen lassen; der Innhaber des verpfändeten Guts muß
davon benachrichtiget werden, und er kann seine Schuld nur mit Wissen
und Wil len dessen, der das Afterunterpfand ha t , abführen.

§. 2 ) ) . Wer seine Forderung auf ein liegendes Gut eintragen läßt,
dem werden alle in diesem Ganzen begriffene, zu dem freien Eigenthum
des Verpfänders gehörige Theile, folglich auch die noch nicht abgeson-
derten oder nicht bezogenen Früchte verhaftet. Wenn also ein Schuldner
einem Glaubiger sein G u t , und einem Andern spater die Früchte des-
selben verschreibt; so ist die spatere Beschreibung nur in Rücksicht auf die
schon abgesonderten und bezogenen Früchte von einiger Wirkung.

«rste Fortsetzung. D o 00 §.235.



Kebruar. § ^^- Eine Verschreibung kann sich nicht weiter, als das Recht
" ^ Verpfanders erstrecken/ folglich weder den Rechten des Staates«ür f ch ch

«V,sto<mz«tN' auf Steuern und Gaben, noch den Rechten des Grundeigrnthümers auf
Crbzinse und andere dinglichen Schuldigkeiten, noch endlich den Rechten
eines früher vorgemerkten Gläubigers Abbruch thun.

§. 2)5. Der Vorzug der erst berührten Rechte des Staats und des
Gruttdeigenthümers schrankt sich nur auf die drei letzten Jahre ein : eben
dieses gilt auch von den mit dem Grundkapital verschriebenen Intersssen
und Zinsen.- Zögerungszinst haben gar kein Vorrecht.

§. 2)6 . Findet die Einverleibung einer Schuldforderung in die oft
fentlichcn Bücher wtzgen Mangels gesetzmäßiger Förmlichkeit in der Ur,
künde nicht statt; so kann sich der Gläubiger zu dem Ende gerichtlich vor,
merken lassen, damit ihm bis zur Entscheidung der Sache Niemand
ein Vorrecht abgewinnet durch diese Vormerkung <rhält er ein bedingtes
Unterpfandsrecht, welches, wenn die Forderung zuerkannt w i r d , von dem
Tage der Vormerkung an , in ein wirkliches übergeht.

tz. 2)7. Die geschehene Vormerkung muß sowohl demjenigen, der
sie bewirkt hat , als auch seinem Gegentheil durch Zustellung zu eigenen
Händen bekannt gemacht werden. Der Vormerkungswerber muß binnen
vierzehn Tagen, vom Tage der erhaltenen Zustellung a n , die ordentliche
Klage zum Erweis semer Fordekung einreichen; widrigen Falls soll die
bewirkte Vormerkung auf Ansuchen des Schuldnets gelöscht werden.

§. 2)8. Nur für den F a l l , wenn der Werth eines Pfandes ohne
Verschulden des Gläubigers in der Folge nicht mehr zur Bedeckung der
Schuldforderung zureicht; ist er berechtigt von dem Schuldner eine beß
sere Sicherstellung zu fordert!: Zu dieser bessern Sicherstellung kann ein
D r i t t e r , der statt des Hattptschuldncrs ein Pfand gegeben hat/ Nur
dann angehalten werden, wenn er sich eigends dazu verbindlich ges
Macht hat.

ß. 2)y; Hat der Schuldner ans I r r thum oder Uibereilung ein über?
maßiges Pfand gegeben; so steht es thm frei eine andere, aber anges
mejsene Sicherheit zu leisten.

§. 240. W i r d der Pfandglaubiger nach Verlauf der bestimmten Zeit
Nicht befriedigt, so ist et befugt Hen Schuldnet gerichtlich zu belangen,
nttd auf die Feilbietung des Pfandes anzutragen. Das Gericht hat da^
bei nach Vorschrift der Gerichtsordnung zu verfahren.

§. 241. Vo r der Feilbietung des Guts ist jedem darauf vorgemerkt
ten Pfandglaubigcr die Einlösung der Forderung, wegen welcher die
Feilbietung angesucht worden, zu gestatten.



tz. 2424 Hypothekarglilubiger sind zur bevorstehenden Versteigerung
mit Bestimmung der gesetzmäßigen Frist persönlich vorzuladen: wird diese
Vorladung unterlassen, so muß derjenige, welcher die Sache erstanden
hat , für die den öffentlichen Büchern einverleibte Forderung nach Maaß
seines Besitzes noch ferner haften.

§. 243. Schuldner haben kein Recht bes Versteigerung einer von
ihnen verpfändeten Sache mitzubieten.

§.244. W i r d der Schuldbetrag aus dem Pfände nicht gelöset, so
ersetzt der Schuldner das Fehlende, ihm fällt aber auch das zu, was
über den Schuldbetrag geläset wird.

§. 245. Ohne Bewilligung des Pfandgebers darf der Glaubiger
das Pfandstück nicht benutzen: er muß es vielmehr genau verwahren,
und wenn es durch sein Verschulden in Verlust geräth, dafür haften:
geht es ohne seine Schuld verloren; so verliert er deswegen seine For-
derung nicht.

§ . ^46 . Wenn die verpfändete Sache zerstört w i rd : wenn sich der
Gläubiger seines Rechtes darauf gesetzmäßig begiebt; oder wenn et sie dem
Schuldner unbedingt zurückstellt, so erlischt zwar das Pfandrecht, aber
die Schuldforderung besteht noch.

tz. 247. Das Pfandrecht erlischt ferner mit der Ze i t , aufweiche es
eingeschränkt war; folglich auch mit dem zeitlichen Rechte des Pfand,
gebers auf die verpfändete Sache: wenn anders dieser Umstand dent
Gläubiger bekannt war / oder aus den öffentlichen Bächern bekannt
scyn konnte.

§.248. Der bloße Zeitverkauf verhindert aber weder den Gläubiger,
daß er das Pfandstück gegen Bezahlung zurückstelle > noch den Schuldner,
daß er gegen Zurückstellung des Pfandes die Schuld berichtige.

§. 249. Zur Aufhebung des Hypothelarkchtes ist die Tilgung
der Schuld allein nicht hinreichend. Ein Hypothckargut bleibt solang
verhaftet 5 bis die Schuldurkunde auV den öffentlichen Büchern ge-
löscht ist.

§. 250. I n der Regel ist zwar der Pfandnehmer verbunden dem
Pfandgeber nach getilgter Schuld die verpfändete Sache zurückzustellen.
Allein ?s gebührt ihm noch das Zurückhaltungsrecht und ein neues ver,
hältnißmäßiges Pfandrecht darauf; wenn er es auf eine andere, richtige
und schon verfallene Forderung gründen kann. Eben diests Recht steht in
gleichen Umständen jedem andern redlichen Besitzer zu.

§ - 2 5 1 . I s t aber das Pfandrecht ausdrücklich auf eine^gewisse Zeit
eingeschränkt worden, so findet nach Verlauf dieser Zeit nur die gericht-
liche aber keine Privatpfändung mehr statt.

Oooo H §. 252.



Februar ^' ^ ^ ' ^ ^ " ^ ^^^" ^ ^ ^ " ^ Dr i t t en , oder nach ausge-
* brochenem Konkurse ist auch nicht einmal die gerichtliche Pfändung vion

«Niger Wirkung. ^

Neuntes Hauptstück.
Von Servitllten oder Dienstbarkeiten.

§. 25). Einzelne Rechte auf eine gewisse Sache können, wie das
vollständige und getheilte Eigenthum, durch den Wil len des Eigenthü-
mcrs, oder durch das Gesetz überlassen, und erworben werden: wodurch
die natürliche Freiheit mit dieser Sache nach eigener Wil lkühr zu schal-
ten und zu walten mehr, oder weniger eingeschränkt wird.

§. 254. Ein Eigenthümer kann z. B . verpflichtet seyn bei Benutzung
seiner Sache zum Vortheil eines Dritten etwas zu dulden, oder etwas
zu unterlassen: Geschieht dieses, so entsteht eine Dienstbarkeit, oder so-
genannte Serv i tu t : Hierdurch wird das Recht des Einen und die Schul-
digkeit des Andern ausgedrückt.

§. 255. Duldungen und Unterlassungen, die Einem nützlich sind
ohne dem Andern schädlich zu sepn, können ohne Serv i tut schon nach
den natürlichen Rechten gefordert werden: wer sie auf geschehenes An -
suchen ohne Grund verweigert, muß von Rechtswegen dazu angehalten
werden. Das Gesetz begünstigt y>eder N e i d , noch Schadenfreude.

§. 256. Die mit einer Servi tut belegte Sache wird demjenigen dienst-
bar , zu dessen Vorthei l ihre Freiheit beschränkt worden ist. Derglei-
chen Beschränkungen sind beinahe auf unzählige Arten möglich; daher
sind auch die Servituten fast unzählich.

§. 257. Sachen werden entweder einer andern fremden Sache, oder
einer gewissen Person dienstbar. Es giebt also überhaupt sächliche und
persönliche Dienstbarkeiten. Beide gehören zu den dinglichen Rechten;
in so fern sie wenigstens den öffentlichen Büchern einverleibt sind, mithin
auf den dienstbaren Sachen selbst haften, und gegen jeden Besitzer gel-
tend gemacht werden können.

A 258. Sächliche Servitutelt setzen zwei benachbarte Grundbesitzer
voraus, deren Einem das dienstbare, dem Andern das herrschende Grund-
stück gehört. D a s herrschende Grundstück ist entweder zur Bewohnuncs
bdir zur Landwirthschaft bestimmt; daher werden die sächlichen Servi tu-
t tn in Haus , und Feldservituten eingetheilt.

§. 259. Persönliche ServiluteN setzen eine Sache voraus, welche
einer Person dienstbar ist: diese Sache kann beweglich oder unbeweglich,
ja sogar von der Person entfernt sepn. ^

§.260»



tz. 260. Die gewöhnlichen Hausftrvituten sind: Februar.
1. Das Recht eine Last seines Gebäudes auf ein fremdes Gebäude zu

setzen.
2. Einen Balken oder Sparren in eine ftemde Wand Anzufügen.
Z. Ein Fenster in der fremden Wand zu offnett/ es sey des Lichtes, oder

der Aussicht wegen.
4. Ein Dach, oder einen Erker über des Nachbars Luftraum heraus,

zubauen.
5. Den Rauch durch des Nachbars Schornstein zu führen.
6. Die Dachtraufe auf fremden Grund zu leiten.
7. Eine Miftgrube auf fremden Boden zu halten.
L. Mäßigkeiten auf des Nachbars Grundstücke zu giessen oder durch,

zuführen.
Durch diese und ahnliche Hausservitutm wird ein Hausbesitzer be,

fugt etwas auf dem Grunde seines Nachbars vorzunehmen,.was dieser
dulden muß.

§. 261. Durch andere Hausservityten wich der Besitzer des dienst,
baren Grundes verpflichtet etwas zu unterlassen, was ihm sonst zu thun
freistünde. Dergleichen sind:
9. S^in Haus nicht zu erhöhen.
10. W nicht zu erniedrigen. '̂
11. M m herrschenden Gebäude Licht und Luft.
12. oder Aussicht nicht ju benehmen. ^
1). Die Dachtraufe seines Hauses von dem Grunde des Nachbars, dem

sie zur Bewässerung seines Gartens, oder zur Füllung seiner Ci?
steine, oder aufeine ändere Art nützlich seyn kann, nicht abzuleiten,
tz. 262. Zu den FeldservM

1. Das Recht einen Fußsteig, einen Viehtrieb, oder einen Fahrweg auf
fremden Grunde und Boden zu halten.

2. Dort Wasser zu schöpfen, das Vieh zu tränken, das Wasser ab
und herzuleiten. .

Z. Das Vieh zu hüten und zu weiden. M
4. Holz zu fällen, verdorrte Aesie und Reiser zu sammeln, Eicheln zu

leftn, Laub zu rechen. ^
5. Zu jagen, zu fischen, Vögel zu fangen. H . .
6. Steine zubrechen, Sand zu grasen, Kalt zu ̂

§. 263. J u d e n persönlichen Servituten gehörest vorzüglich
nöthige Gebrauch eiqer Sache, derselben völlige Fruchtmessung, die freft^

, Wohnung. Auch werden zuweiley an ßch sachliche Rechte der, Person
qllein eingeräumt z.B.das Ptechtdes Fußsteiges, des Wafferschöpfens.

Erste Fortsetzung. Pp.PP §.264.



^ / ^ ' §. 264. Wer die Abweichung von der Natur einer Servitut be,
«.< ^ ' hauptet, dem liegt der Beweis ob. Wi rd es bewiesen, .daß Jemand

t̂ne Begünstigung, z. B . eine Wohnung, ein Fenster nur bittweise,g
oder ans Gefälligkeit, mithin auf allmahliges Wider ru fen , erhaltet^
h a t ; ss findet nicht einmal eine personliche Servi tut statt.

§. 265. Alle Servituten kommen darin übrrein, daß der Besitzer
der dienstbaren Sache in der Regel nicht verbunden ist etwas zu thun,
sondern nur einem Andern die Ausübung eines Rechtes zu gestatten,
oder das zu unterlassen, was er als Eigenthümer sonst zu thun bercch-
tigt wäre.

§ . 266. Die Servituten sind auf die unschädlichste Art auszuüben.
I m Zweifel muffen sie eher eingeschraykt, als erweitert werden.. Dock>
darf man ohne hinlänglichen Grund weder von ihrer Natnr abweichen,
noch ihren Endzweck vereiteln.

§. 267. Keine Servitut läßt sich vost der dienstbaren Sache ab-
sondern, noch aus eine andere Sache oder Person übertragen. Auch
wird jede Servitut in so fern für untheilbar gehalten, als das auf
dem Grundstücke haftende Recht durch Vergrößerung, Verkleinerung,
oder Zerstücklung desselben weder verändert noch, gctheilt werden kann/

§. 26z. Das nämliche Grundstück kann mehrern Gründen oder
Personen zugleich dienstbar werden, wenn anders die altern Rechte ei?
ues Dritten nicht darunter leiden; z . B . wenn der Fußsteig, der FahtL.
weg, oder das Wasserschöpftn Einem'wie dem Andern vollständig ge?
wahrt wird.

§ .569 . Der Besitzer des herrschenden Grundes ist befugt seilt
Recht auf die ihm gefällig?, Art auszuüben. Nur darf durch diese Aus?
ubungsart der dienjkbare Grund nicht ferner eingeschränkt werden.

angeführten allgemeinen Grundsätzen sind
die in Ansehung der Servitttten entstehenden Streitigkeiten zu entscheid
den. W t t älsv die Last des benachbarten Gebäudes zu tragen, hie
Einfügung des fremden Balkens an seiner W a n d , oder den D u r c h s
des fremden Rauches m seinem Schornstein zu duldest hat ; der muji
auch die dazu bestimmte Mauer , Gäu le , W a n d , oder den Schorn-
stein in guten Stand erhalten. Es kann ihm aber nicht zugenmthet
werden, daß er das herrschende Gebäude unterstützen, oder den Schorn-
stein des Nachbars ausbessern lasse. «

§4 H71. Findet der Besitzer des dienstbaren Grundes die Herstel-
lung seines Gebäudes zu beschwerlich; so kann er die dienstbare Wand
dem herrschenden Gebäude abtretten, und sich dadurch der Dicnstbarkeit
«ntledigen. W i r d eine solche Wand weder abgetretten noch hergestellt;

s»



so ist der Besitzer des herrschenden Gebäudes befugt
saumseligen Nachbars herstellen zu lassen. ' ,.^ '

§. H72. Das Fensterrecht giebt nur auf Licht und Luft Anspruch.
' D i e Aussicht nmß besonders bewilliget werden. Wer kein Recht zur

Aussicht hat , kann angehalten wexden das Fenster zu vergittern, Uiber^
Haupt ist mit dem Fensterrechte die Schuldigkeit verbunden, die Oeff>
nung zu verwahren- Wer diese Verwahrung vernachlässigt, haftet für
allen daraus entstehenden Schaden.

§. 273. Wer das Recht der Dachtraufe besitzt, kann das Re ,
'genwasser auf das fremde Dach f re i , oder durch Rinnen abfiiessen last?
sen. Von ihm hangt es ab <Nn Dach höher zu bauen, er kann abcr
seinem Nachbar mcht verwehren ein Gleiches zu thun. Seiner Se i t s
ist er verbunden häufig gefallenen Schnee zeitig hinwegzuräumen, und
dadurch die Beschädigung des dienstbaren Grundstückes zu verhindern.
Rinnen und Wasserkcksten besorgt ein Jeder auf seinem Grunde.

§. 274. Wer hingegen das Recht hat das Regenwasser vizn dem
benachbarten Dache auf seinen Grund zu leiten, hat auch die Obliegen,
heit die Auslagen für Rinnen, Wasserkasten, und andere dazu gehöi?
rige Anstalten allein zu bestreiten.
. §. 275. Erfordern die abzuführenden Flüßigkeiten Grabelt oder

Canäle; so muß sie der Eigentümer des herrschenden Gebäudes errich-
ten : er muß sie auch ordentlich decken und reinigen, und dadurch die
last des dienstbaren Grundes soviel möglich erleichtern.

tz. 276. Das Recht des Fußsteiges begreift das Recht in sich auf
diesen Ste ig sich von Menschen tragen, oder andere Menschen zu sich

' kommen zu lassen. M i t dem Viehtriebe ist das Recht einen Schiebkar<
ren zu gebrauchen, und mit dem Fahrwege das Recht mit einem oder
mehrern Zügen zu fahren verbunden.

H> 277. Hingegen kann, ohne besondere Bewil l igung, das Recht
zu geffen nicht auf das Recht zu reiten, oder sich durch Thiere tragen
zulassen; weder das Recht zu treiben auf das Recht schwere Lasten zu
schleifen, noch das zu fahren auf das Recht freigelassenes Vieh zu
treiben ausgedehnt werden.

§. 278. Das Gesetz bestimmt über den Raum für diese drei Ser -
vituten nicht mehrmals daß er allzeit dem nöthlgen Gebrauche und den
Umstanden des Ortes angemessen seyn müsse. Werden Wege und Ste<>
ge durch Überschwemmung, oder durch einen andern Zufall unbrauch-
bar, so muß bis zu derselben Herstellung in den vorigen Stand ein
neuer Raum angewiesen werden.

§. 279. Gleichwie zur Erhaltung eines Weges alle Personen oder
Grundbesitzer, denen der Gebrauch desselben zusteht, verhaltnißmäßig

' Pppp 2 bei?



<5 k ^ beitragen müssen; so tragt auch der Besitzer eines dienstbaren Grult ,
Februar. ^ ^ Ausbesserung der Brücken und Stege nur in so weit bei> als
WcstA"lzlen " Nutzen davon zieht.

§. 280. Das Recht fremdes Wasser zu schöpfen setzt den freien
Zugang zu demselben voraus.

§. 281. Wer das Recht hat Wasser von fremden Grunde aus
den stinigen, oder von seinem Grunde auf fremden zu leiten, ist auch
berechtiget die dazu nöthigen Röhren, Rinnen und Schleusten auf eige,
ne Kosten anzulegen. Das nicht zu überschreitende Maaß und Ziel
dieser Anlagen wird durch das Bedürfnis des herrschenden Grundes'
festgesetzt.

§. 282.' I s t bei Erwerbung des Weiderechtes die Gattung und
die Anzahl des Triebviehes, ferner die Zelt und das M a a ß , odttdie
Beschrankung zu weiden ordentljch bestimmt worden; so hat ts dabel
sein Bewenden : Fehlt es an einer, oder an mehrern dieser Bestimmun-
gen ; <ö ist der ruhigie dreißigjährige Besitz zu handhaben. I n zweifel-
haften Fallen dienen, folgende Vorschriften zur Richtschnur.

§. 283. Das Wcidcrechl erstreckt sich auf jede Gattung von Zug,.
R i n d , und Schafvich', aber nicht auf Schweine und Federvieh, ebm
ft wenig in waldigen Gegenden auf Ziegen. Unreines, ungesundes
And fremdes V ieh ist von der Weide ausgeschlossen.

§. 284. Hat die Anzahl des Triebviehes wahrend der letzten drei-
ßig Jahre abgewechselt; so muß aus dem Triebe der drei ersten Jahre
die Mittelzahl gezogep, und angenommen werden»: Erhellt auch diese
nicht, so ist auf den Umfang und an die Beschaffenheit der Weide bPi-
ge Rücksicht zu nehmen. Auch soll im Zweifel Niemand mehr Vieh'HU
hüten befugt seyn, als er mit dem auf eigenen Grunde erzeugten Futter
durchwintern kann. Saugvieh wird nicht zur bestimmten Anzahl ge-
rechnet.

§» 285. Die Triftzeit wird zwar überhaupt durch den in jeder
Feldmarke eingeführten unangefochtenen Gebrauch bestimmt: allein in
kcinem Falle darf der Wirthschaftsbetrieb durch die Behütung verhin^
dert oder auch nur erschwert werden.

§. 286. I n Ansehung des Maaßes, oder der Beschrankung des
Weiderechtes muß sich der Servitutsinhaber mit der Befriedigung seines
Bedürfnisses begnügen : er darf weder Gras mähen, noch in der Re5
gel den Eigenthümer des Grundstückes von der Mitweide ausschließen,
am wenigsten aber die Substanz der Weide verletzen. Weun ein Scha^'

M befürchten ist, muß er sein Vieh von einem Hirten hüten lajftn.

287.



§> äs / . Eine Gemeinde/ welche das, Heiderecht erworben hat/
zwar befugt die Nutzuug der Hntweide ihren eignek Mitgliedern

und Einwohnern nach Belieben zu überlassen i wer aber in der Feldmark
ke dieser Gemeinde Nicht wohnhaft ist/ bleibt davon ausgeschlossen,

§; 288; W a s bisher in Rücksicht auf das Neiderecht vorgeschrie^
ben worden ist> laßt,sich verhaltnißmaßig auch auf die Nechtt des Thier^
fanges> des HolzschiaM/ des Steinbrechens und alle übrigen Ser /
vituttn anwenden. Glaubt Jemand diese Rechte auf das Miteigen^
thum gründen zu können, so sind sie keine Servituten? sondern natürl i ,
che Folgen des Eigenthumsrechtes/ und die darüber entstehenden St re i f
tigkeiten werden nach den Grundsätzen des gemeinschaftlichen Elgenthums
entschieden^

tz. 289^ Veschrankuligen einzetlier Eigenthuntsrechte j M nttgeje
Weinen Besten heissen gesetzliche Scrvitutett> S ie sind in der Regel kein
Gegenstand des bürgerlichen Privatrechtes /sondern politischer Ver?
ördnungen t st bald aber gestattet wird Vertrage darüber zu schließen/
und solche wirklich darüber geschloffen worden sind ; so steht'streitendem
Theilen auch der Meg Rechtens offem , ^ ^'

§ . 290 . sben dieses gilt auch von Hänb> Und ZügröbattM näm-
lich voll Frohndicnsten/ wie auch von Zwangs- und Nannrechten/ K ra f t
welcher einer Gemeinde/ oder einem Eheile ihrer Einwohner die Bezieh
hung gewisses Bedürfnisse aus fremden Bezirken untersagt wird > soweit
solche bestehen.

§. Ä91. Ke^gleichen Aechti werden zwar schött burcy dek rühigett
dreißigjahrigett Besi/voUkommen gerechtfertigt: allein wenn die Beförde^
tung des Handels und der Landwirthschaft eilte andere politische Vers-
fügung ttftrdcrtt so muß sie gegen eine angemessene Schadloshaltuni
genau befolgt werden.

§1 H921 Die AuWü l tg perftnlichtt Oeröitüten wi rd/ ivettn nichts
altders verabredet worden ist, nach folgenden Grundsätzen bestimmte
Die Hefugliiß eine fremde Sache zu gebrauche»! ist zwar allen Serv i l
tuten/ die in der Duldung bestehen/ genieim B i i besondere Servitut
des Gebrauches aber besteht darin / daß SiemMV befugt ist eine unbc^
weglichs odör auch bewegliche fremde Sache ohne Verletzung der̂  S u b /
stanz bloß zu seiltein Vedürfniß ju benutzick

tz. 293. Wer alsi das Getzrüuchsrechk M k bewigtichen otzek un-
beweglichen Oache z..B< eilles Hauses/ eines Gartens, e i i ie rB ib l i s
thek, eilies Schmuckes/ eines Magens öder ändere? ähnlicher Sachen
besitzt, der darf ohne Rücksicht auf sein übriges Vermsgen dett seinem
Gtande, seinem Gewerbe, und seinem Hauswesen angemessenett Nutzen
davött ziehend



t/97'
Februar. ^ ^ ^ ^ ^ " ^ r "^^ ^^"^ dergleichen Sachen zu 'einer

F ^ dertt Bestimmung zu verwenden, z . B . einen Teich in eine Wiese zu
eben so wenig darf er still Gebrauchsrecht an einen An /

dem übertragen; den einzigen Fall ausgenommen, wenn sein Recht
sonst von keinem, oder nur von sehr geringem Nutzen wäre. Alle übri-
gen Benutzungen, die sich ohne Störung des Gebrauchsberechtiglek
aus einer solchen Sache schöpfen lassen, kommen dem Eigenthümer zu
Stat ten.

tz. 295. Der Ngenthümer ist aber verbunden alle ordentlichen und
ausserordentlichen auf der Sache haftenden Lasten zu ' tragen, und sie
auf seine Kosten in gutem Stande zu erhalten : nur wenn diese Kosten
den Werth des Gebrauchsrechtes übersteigen, muß der Berechtigte den
Überschuß tragen, oder vom Gebrauche abstehen.

§. 296. Fruchtnießung ist das Recht eine fremde Sache mit Scho-
nung der Substanz ohne alle Einschränkung zu genießen. .

§ . 2H7. Verzehrbare Sachen sind also an sich selbst kein Gegicn-
stand weder des Gebrauches noch der Fruchtnießukg; wohl aber ist eF
ihr bestimmter W e r t h , so wie überhaupt jedes auf Zinsen angelegte
Kapitals ^ ' ' ' ' ' , / . , ^ ^ ,. , . -

§ . ^ 9 8 . D e r Fruchtnießer ist noch nicht daher
kann er zwar die eingesammelten Früchte, aber nicht das Nutznießung^

§. 299. Zu dem ordentlichen Ertrag oder zu den jährlichen Flüch-
ten gehört weder ein gefundener Schatz, noch die Ausbeute von Berg,
werksantheilen : beide sind ein Gut des Eigenthämers, welcher dem
Fruchtnicßer nur die davon abfallenden Nutzungen zu überlassen hat.

§. 30a. Alle Lasten und Schuldigkeiten, "welche schon auf dienst-
baren Sachen gehaftet hatten, fallen auf den Fruchtnicßer : er bestrei-
tet auch'.die Kosten,,ohne welche die Früchte nicht hervorkommen, allein:
als ein reilm Ertrag kamt überhaupt mir das angesehen werden, was
nach Abzug aller nothigen Auslagen übrig bleibt.

§> 301. . Auch, ist d<r Fruchtnießer verbunden die dienstbare Sache
stviel moalG in dem Stande zu erhalten, in dem er sie übernommen
hat. s r hat 'also nach Verschiedenheit der Umstände alle Ausbesserun-
gen ^/Ergänzungen und. Herstellungen auf seine Kosten zu besorget,.
W i r d dessen uygeacht^ durch
den rechtmäßigen Genuß ohne Verschulden des Fncchtnicßers verringert;
so. ist er nicht dafür verantwortlich.

§.. ZOH. Wer also z. B . die Fruchtttießung eines Fuhrwerkes,
einer Schafhecrde, eines Gartens, eines Feldes, oder eines Waldes
hat ; der muß aus dem Ertrage die Pferde ernähren/ die Wägen und

' " ' ^ ' . " Ge-



Geschirre ausbessern, die Zahl der.verehrten oder sonst abgängigen
"kämmer, so wie die in A b M Nach-

wachse ergänzen .̂  er muß auch Wege, Wege und Zaune, herstell
llstd das Holz forstmaßig und. nach Schlagen benutzen. >

§. 303. Die gewöhnlichen Ausbesserungen der Gebäude besorgt
zwar der Fl^chtnießer auf seine Kosten; Bauführungen aber, die einen
ganzenfIahresettrag erfordern, übernimmt der Eigentümer: die Z in -
sen des dazu nothwendig ausgelegten Kapitals werden ihm aus dem
Erträge vergütet.

tz. 304. Kann oder wil l der Cigenthümer d ^ ^ nicht
machen ; so Ist der Fruchtnießer befugt den P a u auf seine Kosten zu

. führen, und den Ersatz nach geendigter Fruchtnießung, wie ein an^
derer redlicher Besitzer, zu fordern und einzutreiben.

§. 305. Weigert sich auch der Fruchttließer das beschädigte Ge5
baude herzustellen ; so müssen ihm von dem gMeinenWerthe desselben
die jährlichen Zinsen ausgeworfen und abgeführt werden.

§. 306. Unnöthige, obwohl sonst zur Vermehrung des Ertrages
gedeihliche Ballführungen ist der Nutznießer nicht verbunden zu seinem
Schaden zu gestatten. ^

§. 307. Zur Erleichterung des Beweises der gegenseitigen For-
derungen sollen der Eigenthümer und der Fruchtnießer eine beglaubte
Beschreibung aller dienstbaren Sachen aufnehmen lassen.

§. 308. Die Servitut der freien Wohnung begreift das Recht
in sich alle bewohnbaren Theile eines Hauses sowohl selbst zu beziehen,
als sie ohne Beschädigung der Substanz ganz, oder zum Theil mit
pder ohne Entgeld von Andern beziehen zu lassen.

§. 309. Der Eigenthümer hat das Recht über alle Theile seines
Hauses, die entweder ausdrücklich vorbehalte« worden sind, oder die
nicht zur eigentlichen Wohnung gehören, z. B . über die überfiüßigen
Keller, Scheuern, Stallungen, und vergleichen Behaltnisse zu verfü-
gen: auch darf ihm die nöthige Aufsicht über sein Haus nicht er-
schwert werden.

tz. z i o . steuern und'andere kästen trägt der Cigenthümer allein;
S i n d aber Ausbesserungen der^ Gebäude nöth ig ; so sollen, wenn sie
bewohnbar^Theile des Hauses betreffen, die bei Gelegenheit der Frucht,
nießung bereits gegebenen Vorschriften beobachtet werden.

§ . 311. I n der Regel kann der Eigeythümer von Gebrauchsbe-
rechtigten und Fruchtnjeßern nur bei wahrscheinlicher Gefahr die S i ,
Herstellung der Substanz verlangen. W i r d sie nicht geleistet, so soll
die Sache entweder dem Eigenthümer. gegen eine billige Abfindung über-
lassen, oder nach Umstanden in gerichtliche Verwahrung gegeben werden.

§
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Februar. §- 512. I n Ansehung der Servituten findet ein doppeltes Klag-

^ ^ recht S t a t t ; je nachdem sie von einem Theile behauptet, und von n ,
Vkstgnlizien. nem andrrn widersprochen werden können. I m ctsten Falle muß dee

Kläger die Erwerbung der Se rv i t ü t , oder wenigstens des Besitzes, als
eines dinglichen Rechtes, im zweiten Falle muß er die an seiner Sache
geschehene Störung beweisin. D n eine Beklagte kann sich mit dem
Rechte det natürlichen Freiheit/ und der Andere mit dcm Rechte des guten
Leumundes schützen.

§. 313. I n der Reget kann das dingliche Recht auf unbeweglich^
Sachen nur durch Eintragung in die gewöhnlichen Vormerkbuchet des
O r t s , wo die dienstbar^ Sache liegt? erlangt werden : auf bewegliche
Sachen aber z. B . auf Gerathe, Kleider > Bücher und dergleichen ers
langt man es durch die Uebergabe 5 diese Ucbergabe geschieht in Anse^
hung der Capitalien durch gerichtliche Vormetkung und Auflage an den
Schuldner.

§. 314. Der Ntet Zu ewtt Gerötiltt ist entweder äuf einem
trage, oder auf einer tMwilligen Verordnung/ oder aufeinem bei
lung gemeinschaftlicher Grundstücke erfolgten Rechtsspruche / oder
lich auf dreyßigjahrigen ruhigen Besitze gegründet. Daraus entsteht
aber nur ein persönliches Rechts Kraft dessen man bis Eintragung in
die öffentlichen Bücher, oder üach UmjWdett dir Utbcrgabe der Sache
fordern katm : auch gilt dieses Recht nur gegen diejenigen, die ihre Ein^
willigung dazu gegeben haben, aber nicht gegen einelt Dritten.

§. 3 1 ; . Persönliche Gervituwt hötett wtt dem Tode der Person
a u f : dieses ist auch von moralischen Personen/ von Familien und Ge^
nmnden zu verstehen, welche für todt angesehen werden? sobald alle
Mitgl ieder, welche zur Zeit der Erwerbung gelebt haben, mit Tode ab<t
gegangen sittd. Beständige jährliche Renten sind keine persönliche Gcr<t
v i t u t ; und können also ihrer Natur nach auf alte Nachfolger übertrat
gen werden.

§. 316. Hat Jemand eine Sewi tu t dieser Ar t als ew icibgedikg
für sich und seine Nachfolger überhaupt und ohne weitere Bestimmung
erworben; so geht das Recht auf alle Geschlechtsfolger, aber nicht
auf einen Fremden über» .

§. 317. Qer Untergang des dienstbaren odee des herrschenden
Grundes stellt zwar die Dienstbarkeit ein; sobald aber der Grund oder,
das Gebäude wieder itt den vorigen Stand gesetzt ist, erhalt die
vitut wieder ihre vorige Kraft.

§. 318. Hat das blos zeitliche Recht desjenigen, der die
tut bestellt hat , oder die Zeit, auf welche sie beschrankt wordM ist, dem

Ser ,



Servitutsinhaber aus öffentlichen Büchern/oder auf eine andere Art i / 9 7
bekannt seyn können z so hört nach Verlauf dieser Zeit die Servi tutvon
ftlbst auf.

§. 319.- Aus dem Nichtgebrauche einer Servitut laßt sich zwar
' noch nicht auf den Verlust derselben folgern : wenn sich aber der dienst,

bare Theil der Ausübung der Servitut widersetzt/ und der herrschende
Theil durch drei aufeinander folgende Jahre sein Recht nicht behauptet
hat ; st steht dem ersten das persönliche Recht zu die Löschung der Ser-
vitut zu verlangen. Dieses k<um aber einem Dritten inzwischen einge-
trettenen Besitzer keinen Nachtheil bringen.

' H. 320. Sobald der dienstbare und der herrschende Grund in ein
Eigenthum vereinigt werden/ hört die Dienstbatkeit von selbst a u f : wird
aber in der Folge ein Theil dieses vereinigten Eigenthums wieder ver>
außerf/ ohne daß inzwischen in den öffentlichen Vormerkbüchern die
Dienßbarkcit gelöschet wordek/ so ist der neue Besitzer des herrschenden
Grundes befugt die Ausübung der Servitut zu fordern.

Zehntes Hauptstück.
Vom Erbrechte.

tz. 321. Der Inbegriff aller Sachen und aller Rechte eines Ve r ,
sterbenen heißt desselben Verlasseyschaft, Nachlaß, und in Beziehung
quf den Erben Erbschaft. Fremdes Gut / und alles, was der Erblasser
freiwillig zu vererben kein Aecht hatte?/ wird nicht dazu gerechnet.

§. 322. Das vorzügliche und besondere Recht sich eine Verlassene
schaft zuzueigney/ heißt Erbpacht., Es ist ein dingliches Recht/weil
es gegen einen Jeden/der sich der Erbschaft^anmassen wil l , geltend ge,
macht werden kann.

§. 323. I n der weitern Bedeutyng des Wortes heißt Ieder^^
Erbe, dem das Erbrecht zusteht. Eigentlich ist es nur derjenige, wel,
cher die Erbschaft wirklich angenommen hat.

§. 324. Mehrere Personen, denen das Erbrecht eigen ist, wer-
den in Ansehung dieses gemeinschaftlichen Rechtes für eine Person an/
gesehen. S ie stehen in dieser Eigenschaft vor erfolgter Abtheilung Alle
für Einen/ und Einer für Alle.

§. 325. Nur Nutzangen und Lasten, die der Verlässcnschaft an-
kleben, sind ein Gegenstand der Erbschaft Verbindlichkeiten, Rechte
und Vorzüge des Erblassets, die bloß auf seinen persönlichen V e r h ä l t
nisscn beruhet haben / werden aus den Erben nicht übertragen.

Erste Fortseyuns. R r r r §. 326.



^ §. ^26. Der Erbe stellt in Rücksicht auf die Verlassenschaft den
Februar. E^lasser vor. Beide werden in Beziehung auf einen Dritten nur für

^ . ^ ^ ^" '^" schalten. Daher kann ein Erbe sein besonderes Recht ze,
'gen denjenigen nicht verfolgen, dem er im Namen des Erblassers die
Gewähr zu leisten schuldig ist.

§. 327, Verbindlichkeiten, die der Erblasser aus seinem Vermö,
gen zu leisten gehabt hä t te , z> B . eine Schuld zu bezahlen, einen
Schaden zu ersetzen, eine verwirkte Geldstrafe zu erlegen, einen Eon,
trakt zu erfüllen, übernimmt sein Erbe. Geldstrafen hingegen, wozu
der Verstorbene noch nicht verur thM war , und noch weniger andere
ihm zuerkannte Strafen gehen nicht auf den Erben über.

§ . 3 2 8 . Ein Nachlaß noch lebender Personen ist ein Widerspruch.
Estann jemand Hoffnung zu einem Nachlasse haben, er kann dessen würz
big sepn c das Erbrecht fallt ihm erst nach dem Tode des Erblassers zu.

§> 329. S t i rb t ein vermeintlicher Erbe vor dem Erblasser; so
hat er das «och nicht erlangte Erbrecht auch nicht auf seine Erben
übertragen können.

§. 330. Hat er den Erblasser überlebt, und das Erbrecht wirk-
lich erlangt; so geht es auch vor Uibernahm der Erbschafts wie andere
erbliche Rechte, auf seine Erhen über, wenn es anders durch Entsagung,
oder auf eine andere Ar t noch nicht erloschen war.

§. 331. Das Erbrecht gründet sich entweder auf den ordentlich er-
klärten Wil len des Erblassers, vder auf einen mit ihm errichteten Ver-
t r a g , bder endlich auf das Gesch.

tz. 332. Es giebt also eigentlich dreierlei Arten von Erben. Doch
schließt eine die andere allgemein nicht aus. Es kann sich sogar ereig-
nen, daß eine Erbschaft in mehrere Erbtheile unter alle drei Arten von
Erben vertheilt, und dem Ersten ein Dri t tel durch den letzten Wi l len,
dem Zweiten ein Sechstel durch Ver t rag , und dem Dritten die Halste
durch das Gesetz zugedacht werde.

tz. 333. W i r d Jemanden kein solcher Erbtheil, der sich auf den
ganzen Nachlaß bezieht, sondern nur ein Erbstück, eine Summe, oder
ein Recht vermacht; so heißt es ein Legat, ein Mermachtniß; und der-
jenige, dem es vermacht wdrden ist, heißt nicht Erbe, sondern Legatar,
oder Vermächtnißerbe.

§. 334. Wer etwas zu erwerben berechtigt ist, kann in der Re<
gel auch erben. Hat aber Jemand dem Rechte etwas zu erwerben or-
dentlich j . B . durch feierliche Gelübde entsagt, oder auf eine bestimmte
Erbschaft giltig Verzicht gethan; so ist er dadurch des Erbrechtes über-
haupt oder zum Theile verlustig geworden. ^
'. ' ' ' , ' ' . <'

. . §.



§-335 . Ob und wie weit einem m o r a M
nigen Landeseingebornen, die ihr Vater land, oder die Kriegsdienste
ohne ordentliche Erlaubniß verlassen, und sich in einem fremden Staa?
te niedergelassen haben, die Erbfähigkeit zukomme, wird nach den polif
tischen Verordnungen entschieden.

. §. 336. Personen, welches des Ehebruches gerichtlich überwiesen
worden sind, bleiben unter sich von dem Erbrechte aus Testament, oder
Vertrage ausgeschlossen.

§. 337. Unerlaubte Genossenschaften und Körper sind des Erb/
rechtes unfähig. Cs wird aber.überhaupt jede Genossenschaft als uner-
laubt angesehen, welche sich nicht mit der öffentlichen allgemeinen, oder
besonderen Bestätigung dep kandesr egierung legitimiren kann.

tz. 338.. Wer den Erblasser, dessen Kinder, Aeltern oder Gatten
aus feindseliger Absicht an Ehre, Leib/ oder Gut merklich verletzt hat,
der ist in so lang des Erbrechtes unwürdig/ als es nicht bewiesen wer-
den kann, daß ihm der Erblasser pergebenchabe.

§. 3 39- Wer den Erblasser durch Zwang, oder List zur Erklärung, oder
Nichterklärung seines letzten Willens verleitet, oder einen von ihm be,
reits errichteten letzten Wil len unterdrückt ha t , ist von dem Erbrechte
ausgeschlossen, und verantwortet allen einem Dritten dadurch zugefüg-
ten Schaden.

§..340. Hat Jemand eints Andern letzten Wil len aufgesetzt, und
sich, ovir seinen Kindern, Aeltern, Geschwistern, oder Ehegatten, selbst
auf Anordnung des Erblassers, eineti Crbtheil, oder eitt Vermächtniß
zugeschrieben, so e r w ä c h ^ keine Art von Recht
daraus, wenn diese Anordnung nicht stuf andere Ar t bewiesen wird.

tz. 341. Ausländer, in deten Vatetlanbe ein österreichischer Ein-
wohner von dem Erbrechte ausgeschlossen ist, sind in dießseitigen P r o ,
vinzcn zu erben unfähig.

§. 342. Die Erbfähigkeit kann nur nach dem Zeitpunkte des wirk-
lichen Erbanfalles bestilnmt werden. Dieser Zeitpunkt ist der Tod des
Erblassers.

§. 343. Eine.später erlangte E r b f ä h i g kein Recht Andern
has zu entziehen, was shnen bereits rechtmäßig angefallen ist.

Eilftes Hauptstück.
Von leytwilligen Verordnungen.

s. 344. Wer berechtigt ist sein Cigenthum einem Andern zuübet/
laLen, kann die Zeit und die' Art dieser Uiberlaffung bestimm«. Cs

N e r r H hängt



< / hangt auch von ihm ab Bedingungen festzusetzen, unter welchen seine
hrpruar. ^ ^ ^ ^ rechtskraftig werden soll oder nicht.

WestMillen §- 345- Eine Verfügung, kraft welcher ein Eigenthümer sein
Vermögen, oder einen Theil desselben einer oder mehreren Personen
überlaßt in der Vermuthung, daß sie ihn überleben/ und daß er diese
Willenserklärung nicht widerrufen werde, heißt eine letzwilltge Verordnung.

§. 346. W i r d in einer letztwilligen Verordnung ein Erbe einge^
setzt, so heißt sie Testament: enthalt sie aber nur einzelne Vermacht,
Nisse und Verfügungen ; so heißt sie Codici l l , die Erbtheile mögen noch
so gering, und die Vermachtnisse noch so betrachtlich seyn.

§ . 3 4 ^ . Der eigentliche Unterschied zwischen Testamenten und Co^
dicillen ist also nicht allein in dem Namen eines Erben, oder Legatars
noch in dem Werthe des vermachten Gutes, sondern darin zu suchen, ob
der Erblasset Jemanden wenigstens einen Theil des ganzen Nachlasses,
oder aber nur ein Erbstück / eine gewisse Summe, ein gewisses Recht
und dergleichen ohne Rücksicht auf das Ganze zugedacht habe.

§. 348. Ein oder mehrere Codicille können mit und ohne Testat
ment bestehen. Mehrere Testamente aber sind in der Regel nicht ver,
einbarlich : denn ein Tesiator kann viele Erbstücke, aber nur eine Ver?
lassenschaft im Ganzen hinterlassen.

§. 349. Hat der Erblasser ohne alle Einschränkung nur einen ein?
zigen Erben eingesetzt; so fallt demselben der ganze Nachlaß allein zu.
I s t aber dem einzigen Erben nur ein bestimmter Erbtheil z. B . ein
H D t e l , ein Viertel ausgemessen worden; so kommen die übrigen Theile
mik^den verhältnißmaßigen Lasten den gesetzlichen Erben zu Statten.

§ . 3 5 0 . S i n d ohne Vorschrift einer Theilung mehrere Erben
eingesetzt worden; so theilen sie nach den Ein Körper, eine
Gemeinde, cine Versammlung, z . B . die Armen werden nur für eine
Person gerechnet.

§ . 3 5 1 . Kann oder wi l l einit der eingesetzten Erben von seinem
Erbrechte keinen Gebrauch machen 5 so fallt der ihm bestimmte Theil
den übrigen eingesetzten Erben zu. ?

§. 352. S i n d aber mehrere Erben, und zwar jeder für einen be-
stimmten und bcsondern' Erbthei l , oder auch nicht bloß stillschweigend,
sondern ausdrücklich mit den Worten in gleiche Theile ernannt worden;
so fallt der The i l , welcher Eiyem^derftlbeN nicht zu Statten kömmt,
den gesetzlichen Erben zu.

§. 35). Dieses geschieht auch, wenn die für einen jeden bestimm-
ten Thcile das Ganze nicht erschöpfen. Auf vorgefundene Erbstücke
^ittgögen, und aufSummen, von welchen, im Testamente keine Meldung
M a c h t w i rd , hat der gesetzliche Erbe keinen Anspruch.

' ' 5 . 3 5 4 .



' H.Z54. Treffen Nter den eingesttziett E t W Mche Perstnen M Februar,
sammen, wovon einige bei der gejetzlichel, Echftlge W M die übrigen
MEinePetson angesthen werden müßM> z. V< Re Bruderskinder
gegett den Brudet des Erblassers ; so werdenF wenn im ^stamente das
Wegentheil nicht verochntt wird^> die Thette nach den Stammen abge-
Messen. Solang «einer Hon Men SieM MHMdeü ist^ sindzt keine gn
letzliche Erbfolge Sta t t . ' ^ > : ^ - / '
' § . 3 5 ; . einigen ihr be?
stimmtet Theit, z<B: ein D r W ^ ^ nichts
bestimmtes ausgemWtt; so begnügim sitz dieses mit dsm'üb^ bleibenden

§. 35s. Bleibt nichts übrig ; so bekömmt der ohne bestimmten
-Theil eingesttzte Erbe so v i e l / M d e r / weiche mit deck geringsten Theile
bedacht worden ist: Dieftt Bettag wird'völr den bestAMen Theilek
verhältttißmäßig Möjogen^^ Itt^allen W W W
sich venechntt hak/ W M U M n ^ M ^ , wo^
durch der Hil le^ des«ErÄWFnW bm ub!r K i WoiU ' erklärten Ver«^
Haltnissen auf das möglichste erfüllt wird^ ' ' " ^
' §. 357< Det Erb lWt darf in M e w W e b^ Ernennung stineS
M e n dem Aüsft^che e M Dritten ubett^ Er^müß selbst eine
bestimmte Person zu m Erben einsetzen. Windet kann W e m Erben ei^

Bedingung macheil > > M E M u n g , vbn .Her' W eines Dr i t t

§. Z58. 3)le AuWeiluttZ bpstjmWev M r l M t M > B. utttet
verwandte, DienstperMn^M der Petjonen
und Sachen dem GuWsinben des Erben ̂ dh^eine's Dritten überlassen
w e r d e n . ' ^ ' '̂  """' ' ,̂  ". '̂  " ' / ) ' ' " ''^' ^ ^„ ^"" " ' ^ -
' §. 3^9. M r die M ihn M l l t e ^ S r M dich odet jene
Person zum Erben nnsttzen wolle, l e d D ^ H W e t / ist deßwegen allein
noch kejn ernstlicher Kestator. Auch beMitze' ist es Nicht, welcher im
Scherz^, ohne Uiberlegung : Du sollst mein
Erbe siyn! uttd detgteichen^

tz. 560. Selbst eine sonst hinreichende Aeußetnilg des Erblassers
O ohne Wirkung; wenn es ttweislich W>,daß .sie im Zustande der
Raserei, desWahnsiNnss/ Blödsinnes, öder der Trunkenheit geschehen,
od»r daß sie aus Zwanz, aus Betrug, ansivefentlichem Irrthume in
her bedachten Person, oder U det vermachten Sache erfolgt sey.

§. 361. Für einen toestttWchen Iprthum wird es auch angesehen,
penn der Testator alle seine MstammliW ohne
einen einen von

Erste Fortstyung. ' " S s s s ' " ' ihnen



Februar. ft ist das Testamettt g i l t ig , und
^ V d i e Uibergangenen e r M

Vest,«llzle,. § .362 . W i r d die bedacht P e c h n , oder die vermachte Sache
unrichtig benannt, oder ^beschrieben ; so kann die dießfalls getroffene
Verfügung dadurch noch nicht ungiltig werden : außer es zeigte sich
bei der E^deckung des I r rchums/ daß die Person verfehlt/ oder das
die Sache gar nicht vorhanden sey.

8. 363. Auch wenn der vom Testator angegebene Beweggrund
eines Vermächtnisses noch
giltig ; wenn es nicht erweislich i<t,df iß der Testator irre geführt wot-
den sey, und daß sein Wi l le einzig und allein auf diesem I r r t h u « b<?5
ruht habe. ,

§. 364. Erhalt eine Herrückte Perftn Hen Gebrauch der Vernunf t
Hdep wenigstens heste ZwMenrayme; so wird es ihr gestattet, eine letzt-
willige Verordnung zu errichten : doch muß es durch Sachverständige
bewiest« werden, daß der helle Zw iHeWum wenigstens, vier und zwan-
zig Stunden vor, und eben so lang nach Errichtung des letzten Willens
«»unterbrochen fortgedauert habe.

§. 365. Unmündige sind zu tejlipen unfähig. Die sogenannte
Nachsicht des Alters kann den Mangel an relftr Vernm^ ttichterfttzen.
Millderjähttge aber könnett mit ^enehm^altUng der Obervormundschaft,
oder ihrer Aeltery vom vi i tHntett bis juin achtzehnten J a h r , und wenn
sie das achtzehnte Jahr zurückgelegt hkben) ohne iyeitere Einsthpcinkunz

e n . ,,^_,, . , , , , „ . , ^ , , ^ , ' / , ,
ß. z66. Unsere Maliget und G i b r e M verhindern Niemanden

letztwillige Verordlmngen ^u Mchen : nur m H der Erblasser semen
Wil len auf eine deutliche uttd bestimmte Art erklären können.

§. ) 6 / . Ordensleute sind in der Regel so wenig befugt j u tê »
stiren, als zu erben : a l l H . wenn sie die Austöjung von ihren Gelüb^
den erhalten, wenn sie aus einem il)rden swd, dem eine besondere Ne ,
gunstigung zu Statten kömmt, oder ivenn sie lechtmäßiger We i f t ein
vollständiges Eigenthum erworben hslben; so ist es ihnen erlaubt durch
Testament, oder Codicill darüber zu verfügen.

§. 36z. Ein zur schwetsten oder harten Kerkerstraft veruttheilter
Verbrecher ist von dem Tage des ihm angekündigten Urtheils, und so
lang seine Strafzeit dauert, unfähig einen letzten Willen zu errichten.
Auch die letztwilligen Verordnungen der Selbstmörder sind ungiltig.

tz. 569. «Ein gerichtlich erklärter Verschwendet kann nur von seinem
personlichen Utttern oder obern Gerichtsstände zu testiren berechtigt werden.

§. 570. s i n an sich selbst rechtsgiltiger letzter Wil le kann durch
sp<lter

§



tz. >37l. Einen an sich selbst ungültigen letzten Wil len macht die '797.
später erfolgte Aufhebung der Hindernisse nicht giltig.. W i r d in diesem Februar.
Falle keine neue letztwillige Verfügung getroffen, so tr i t t das gesetzli
liche Erbrecht ein. .

§. 372. M a n kann schriftlich oder mündlich /schrift l ich aber mit
vder ohne Zeugen testiren.

§ .373 . Wer sthriftlich und ohne Zeugen testiren w i l l , der muß
das Testament, oder Covicill eigenhändig schreiben, den T a g , das Jah r ,
den O r t seines gegenwärtigen Mftenthaltes darunter setzen sich mit sei-
nem V o r , und Geschlechtsnamenunterzeichnen, und sein Petschaft, S i e ,
gel , oder anderes Zeichen beidrücken.

§ .374 . Die Erbenseinsetzuttg durch Beziehung auf einen Zettel,
«uf einen B r i e f , oder andern Aufsatz ist nur dann von Wi rkung , wenn
ein solcher Aufsatz mit allen zur Giltigkeit eines Testaments nöchiZen*

von dem Erblassee
angezeigte schriftliche Bemerkungen allerdings zur Erklärung seines W i k
lens angewendet werden.

§. 37 i . W i r d der letzte M Ü e nicht von dem Erblasser, soydem von
einer andern Person niedergeschrieben z st muß det Erblasser außer der bei
eigenhändigen Testamenten erforderlichen Unterschrift und dem Petschaft
noch mit eigener Hand hinzusetzen, daß dieses sein letzter Wi l le sey: et
muß auch drei fähige Zeugen, denen er von Person bekannt ist/ gebraut
chen. .Doch kann der Schreiber des Testaments zugleich dasftlbr mit
bezeugen helfe«.

§. 376. I t t Gegenwart dieser Zeugen soV der Testatsr dett Aüffttz.
genau durchsehen, und mündlich erklären, daß er ächt sey, und seinen
Wil len enthalte. Dadurch allein kann allem Verdacht eines unterschob
denen oder verfälschten Testamentes vorgebeugt werden. ,

tz< j7?. Die Zeugen sollen das vorgenommene Geschäft auf die
liamliche A r t , wie der Erblasser mit eigener Handschrift und Petschaft
bekräftigen, und sich ausdrücklich entweder inwendig oder von außen, abet
immer auf die Urkunde selbst unv nicht etwa auf einen blossen Umschlag,
als Zeugen des letzten Willens unterzeichnen. Den Inha l t des Testat
ments braucht ein Zeuge nicht zu wissen.

§. Z78. I n der Regel gilt ein und derselbe Aussaß nicht für mehr
als für Einen Erblasser. Es wird aber Ehegatten gestattet, in einem

^ und delst nämlichen Testamente entweder sich selbst wechselseitig, ödet auch
andere^nd verschiedene Persotten als Etben ju erklären. Ein Testament
dieser Ar t laßt sich in allen Fällen widerrufen) obwohl sich aus der W i -
derrufung des einen Theils ttoch nicht auf die Widerrufung des Andern
schlieffeu l<ißt<

SsssH §.373.



schriftlich tesiiren w i l l , oder kann > der
<blt in Gegenwart dreier Zeu^ t t , die ihn von Person kenttey, stinett
W i l k n erklaren. Die Zeugen müssen bei dieser Erklärung alle drei zu-
gleich gegenwärtig styn.

§ .380. Die Vorsicht erfordert es, daß die Zeugen elttweder alle/
gemeinschaftlich, oder ein jeder für sich die Erklärung desErblasstts auft
schreiben. Nach dessen Tode machen sie dieselbe dem ordentlichen Gerichte
zu weiterer Vorkehrung bekannt.

§. 3 i i . M r d ein eigechättdiger letzter M l l e imter Behaupw^^
einer Nachahmung der Handschrift angefochten) so muß vor M n die
Vergleichung dieser Urkunde Mit andern bekannten Aufsätzen des Testatots
vorgenommen, und aus alle andere zur Erörterung der Wahrheit dienliche
M i t t e l sorgfältige Rücksicht genommen werden.

§. 3 82. Eine mündlich letztwillige Verordnung muß auf Verlange«
eines Jeden, dem daran gelegen ist, wenigstens von zweien der babei
gebrauchten Zeugen beschworen werden. Der Cid e i M Einzigsn Bient

' nicht zum Beweise; auch katttt hisr der Crfüllungseid nicht siatt finden.

§> 3H3. Es stehet Jedermann frei fein schriftliches Testament, oder
Codicill personlich dem Gerichte zu überreichen, um es daselbst zu Hintere
legen/ und diesen gerichtlichen Vorstand dem Protokolle emperleiben zu
lassen/ oder stinen Wil len vor Gericht mündlich zu erklaren, dessen Auft
nähme i l l das Protokoll anzusuchen/ und für sich eine Abschtift zu ver^
langen. ^

tz> )84. . t )as Gericht/ welches äuf diese A r t einen letzten Wil len
aufnimmt, muß wenigstens aus zweien eidlich verpstichteten und von allem
Interesse freien Personen bestehen. Es dürfen übrigens nur zwei Zeugen
dabei seyn. Diese können, wie die Zeugen dines schriftlichen Hestamints>
lmr durch Unheil und Nechl zur Beschwörung ihrdr Zeugnisse angehal>

. ten werdin. ^
§ .385. I m Nbthfalle köttnett NstbestiMttitt P e r M n stch i l i di^

Wohnung des Testators begeben, seinen letzten Wil len M f t l i c h bdet
mündlich aufnehmen/ und dann das Geschäft mit Beisetzung des Tages,
Jahres und Ortes zu Protokoll brittgen. Ein fremdes Gericht hat nach
dem Tode des Erblassers sein Testament/ oder Codicill mit dem sich dar-
auf beziehenden Protokoll an desselben odrentlichen Gerichtsstand zu ü
geben.

§. 386. Bl inde, Taube mch Mumme haben M r das Recht
zu testiren; aber sie können so wenig, als Swnlose und Unmündige,, bet
Errichtung eines letzten Willens als Zeugen gebraucht werden. H e r die
Sprache des Erblassers nicht versteht, kann bei nmndlichen, Und per de«



^ «797.
Schreibens unkundig ist/ bei schriftlichen letztwilligen Verordnungen nicht Februar.
als Zeuge gelten. Für

§. 387. Wer sich nicht zur christlichen Religion bekennt, kann den
letzten Wil len eines Christen nicht bezeugen.

§. )83. Ein des Truges, oder der Gewinnsucht wegen von einem
Kriminalgcrichte verurteilter Verbrecher ist kein fähiger Zeuge eines
letzten Wil lens. >

ß. 389. Der Erbe, der Erben Gat te , seine Aeltery, seine Kinder,
Schwäger und besoldete Hausgenossen gehören ebenfalls nicht unter die
fähigen Zeugen einer letztwilligen Verordnung.

§. zyo. Auch ein kegatarius kann in seiner eigenen Sache nicht Zeuge
seyn. W i l l ein Erblasser seinem Zeugen etwas vermachen; so muß er
das Vermächtniß entweder eigenhändig schreiben, oder es durch zwei an5
dere Zeugen beglaubigen lassen. ^

§. 391. Ordensgeistliche, Weibspersonen, Jünglinge unter acht-
zehn Jahren können in der Regel bei Testamenten und Codicillen nicht
als Zeugen gebraucht werden.

§. 392. Nu r in Fällen, welche das Gesetz begünstigt, in Feldzü,
gen, auf Schifffahrten, und in Orten,, wo die Pest, oder ahnliche
ansteckende'Seuchen herrschen, werden auch Ord?nsgeistliche, Weibs-
personen, und Iüngl j i tge, die das vierzehnte Jahr zurückgelegt haben, als
giltige Zeugen eines letzten Willens angenommen.

§. 393* Zu diesen begünstigten letztwilligen Verordnungen werden
nur zwei Zeugen erfordert, wovon einer auch das Testament schreiben
kann. I s t die Gefahr der Ansteckung groß; so brauchen auch diese nicht
zugleich versammelt und gegenwartig zu seyn.

§. 594. Die Begünstigung der Militartestamente und Codicille er<
streckt sich auf alle Personen, die ihren Gehalt aus der Kriegskasse zie-
hen , und im Felde stehen. S ie fängt mit dem Aufbruche zum Feldzug
a n , und dauert bis zur Bekanntmachung des Friedensschlußes.

§. 395. Sechs Monate nach bekannt gemachten Frieden, nach ges
endigter Schiffahrt, oder Seuche, verlieren die begünstigten letzten
Wil len ihre Kraft.

§.'396. Letztwillige Verordnungen sind nur in so fern g i t t ig , als die
eben bestimmte Form und Erfordernisse dabei beobachtet werden.

Lrste F o r t u y n s . 3ttt Zwölft
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Für
Mestgalizim. ^ ^ n Nacherben und Frdeikommissel!.

§. 39?» Der Erblasser kann in seinem Testamente neben dem ersten Er-
ben anders ernennen > die in bestimmten Fallen an seine Stelle treten
sollen. Diese Ernennung heißt Substitution.

§. 398. Es kann sich nämlich ereignen/ daß der eingesetzte Erbe
vor dem Erblasser sterbe, oder daß er aus einem andern Grunde die ißm
zugedächte Erbschaft nicht erlange. Zu diesem Ettde ernennet der Erb-
lasser Nacherben, so daß er , wenn der Erste nicht Erbe w i rd , den Zwei-
ten , und wenn dieser es nicht wird / den Dritten u. si w. zu seinelt
Erben einsetzt.

§. 399. Auch sind Aeltern befugt/ ihren unmündigen, Wahn, oder
blödsinnigen Kindern, wenn Letztere nicht etwa selbst Kinder haben, auf
den Fall> daß sie im unmündigen Al ter/ im Wahnsinne, oder B löd -
sinne sterben, und folglich selbst zu testireu unfähig bleiben sollten, Nach-
erben zu sitzen -

§. 400. Endlich kann dk Erblasser seinen Erben verpflichten/ daß
er die angetretene Erbschaft weder veräußere, noch darüber testirez er
kann ihn verpflichten, daß er solche nach seinem eigenen Tode einem zwei-
ten ernannten Erben überlasse, und diesem die nämliche Wicht in Rück-
sicht auf einen dritten Erben auftege.

§. 42t . Au f diese drei verschiedene Arten kann die Einsetzung eines
Nacherben geschehen. Dic erste heistt die gemeine, die zweite die pltpil-
lansche, die dritte die Mikömmiffarifche Substitution.

§ .402 . Die gemeine. Substitution läßt sich von jedem Erblasser,
und bei jedem Erven, ja selbst unter Miterben anwenden. S ie darf aber
keine andere Substitution stillschweigend in sich begreifen. Hat der E rb ,
tasscr nnr den einen, F a l l , wenn er nicht Erbe styn kann, ausgebrückt;
jo ist der andere F a l l , wenn er nicht Erbe seyn w i l l , ausgeschlossen^ W h
umgekehrt.

§. 403. D a der Nacherbt das ersten Aacherbett auch M die
Stelle des Erben berufen ist/ auf den Fall nämlich, daß beide mit Tode,
oder sonst abgehen; so werden die dem Erben aufgelegten Lasten auch auf
den i^acherben ausgedehnt/ wenn es anders nicht solche Lasten sind, die
nach dem ausdrücklichen Willendes Erblassers den petsönlichmVerhält-
nissen des Erben allein ankleben.

§. 404. S i nd die Miterben allein wechselseitig zu Nacherben berufen
worden; so wird angenommen/ daß det Erblasser die in der Einsetzung

aus?



ausgemessenen Theils auch in des Substitution habe wiederholen wollen. Febtu
W i r d aber in der Substitution auß<!r den Miterben noch sonst Jemand Für
berufen; so sind die Erbthcile für alle gleich.

tz. 405. Die pupillarische Substitution kattu ftnjöht von väterlicher,
als mütterlicher Seite ertichttt werden / wenn dem Kinde von der einen/
oder der andern Linie auch ein Vermögen zufällt. Z n Ansehung eines
anderweitigen Vermögens steht die Ernennung eines Nacherbens der vä-
terlichen Seite allein zu.

" § .406 . Es dürfen abet durch diese Substitution Nicht alle gesetzli-
chen Erben des Kindes übergangen werden, S i nd Geschwisterkinder/
oder andere eben so nahe, oder nähere Blutsverwandte von ihm da; ft
muß wenigstens einem von ihnen das eigene freie Vermögen des zu te^
stiren Unfähigen Erbcns überlassen werden,

§.4074 Hat der Erblasser den Erben/ bdsr Legats verbothell übet
den erhaltenen Nachlaß zu testiren; so darf derselbe nichts davon veräu^
ßern,und muß das auf diese Art Erworbene für seine eigenen gesetzliches
Erben aufbewahren. Das Verboth die Sache nicht zu veräußern, schrankt
das Recht darüber zu testiren nicht ein«

tz< 4<?zj. W i r d der Etbe nur im allgemeinen angewiesen > bas , was
von der übernommenen Verlassenschaft nach seinem Tode noch übrig ist,
einem bestimmten Nacherben wieder zu hinterlassen 5 so wird für diese«
wenigstens der vierte Theil davon aufbewahrt; und nöthigen Falls sii
cher gestellt, !

§. 409, Die Neihe> in weichet die stveikbmmissarischen Nacherben
aufeinander folgen sollen, w i r d , wenn sie alle Zeitgenossen des E rb ,
lassers sind, gar Nicht beschrankt, sie kann sich auf den Dr i t ten , Vier/ .
'teN und noch weiter ausdehnen. .

H. 410. S ind es nicht Zeitgenossen, sondern solche Nacherben, bis
zur Zeit des errichteten Testaments noch nicht geboren sind; so kann sich
diese Substitution in Rücksicht auf Geldsummen, K ^
pjtale und andere bewegliche Sachen bis auf den zweiten Grad erstrecken«
I n Ansehung t^gettber Güter gilt sie nur für den ersten Grad.

tz. 411. D is gemeine Substitution erlischt, sobald der eingesetzte
Erbe die Erbschaft angetreten h a t ; die pupillarische aber^ sobald det
Pupi l l zut Mündigkeit, oder der Sinnlost zum Gebrauche der Vernunft
gekommen ist< Die fideikommissarische endlich wird aufgehoben, wenn
keiner von den gesttzinHig nachberuftnen Erben mehr übrig ist. Die ge,
meine Substitution ist in jeder pupillarischen und fideikommissarischm
begriffen.

Ttt t 5 8.412.



§- 4 ^ . Kapitale, liegende Gründe, oder Rechte, die ein Erblasser
Für Ver t rag, oder letzten Wil len zu dem Ende aussetzt, daß von den

Westgallzien-^nkünften derselben die Kosten entweder zu gemeinnützigen A u s s a h
als z, B . für geistliche Pfründen, Schulen, Kranken, oder Armen-
häuser, oder zum Unterhalte gewisser Personen auf alle folgende Zcitefl
bestritten werten sollen, heißen Stif tungen. Stiftungen dürfen mit den
Substitutionen nicht vermengt werden.

§. 413. Ein Fideikommiß ist eine Anordnung, traft welcher ein b^
siimmtes Vermögen auf alle künftige, oder doch auf mehrere Geschlechter-
folgen als ein unveräußerliches Gut der Familie erklart wird. Ohne
besondere Begünstigung der Gesetzgebenden Gewalt kann kein FideikoM
miß errichtet werden.

§. 414. Das Fideikommiß ist entweder eine Primogenitur, oder ein
Majora t / odir ein Seniorat; je nachdem der S W e r desselben die Nach-
folge entweder dem Erstgebornen aus der altern Linie, oder ohne Rück-
sicht auf die Erstgeburt dem Aeltern an Jahren, doch auy der nahern
Linie, odet endlich auch ohne Rücksicht auf die Linie dem Weitesten aus
der Familie zugedachf hat.

§. 415. Be i der Primogenitur gelangt eine jüngere Linie erst nach
Crlöschung der altern zum Fideikommlß: so daß der Bruder des letzten
Besitzers dessen Söhnen, Enkeln und Urenkeln weichen muß. I m Zweifel
wird die Primogenitur eher als ein Ma jo ra t , oder Seniorat, und das
Majorat wieder eher alij ein Settiorat vermuthet.

§ .416, Der St i f ter kann auch die Ordnung der Erbfolge ganj
umkehren, und den Letztnachgebornen aus der altern Linie, oder den
Jüngsten aus allen Linien, oder überhaupt denjenigen berufen, welcher
im Grade entweder dem ersten Erwerber, oder dem letzten Besitzer am
nächsten kommt.

ß. 417. Hat der St i f ter seinen Wil len nicht bestimmt genug aus-
gedrückt; so wird mehr Rücksicht auf den letzten Besitzer, als auf den
ersten Crwerber genommen. S ind mehrere Personen in gleichem Grad
vorhanden; so giebt das höhere Alter den Ausschlag. Endlich dient die
OrdnunF der gesetzlichen Erbfolge zur Richtschnur.

§ .418. ,D ie weibliche. Nachkommenschaft hat in der Negel keine»
Anspruch auf Fideikommisse. Hat aber der St i f ter ausdrücklich verord,
Ntt , daß nach Erlöschung^ des Mannsstammes das Fideikommiß auf die
weiblichen Linien übergehen soll; so fallt es vor allen der ältesten Tochter
des letzten Besitzers zu. N M ihrem Tode geht es aufihrc mannlichen, over
in deren Ermanglung auf die weiblichen Erben über, und zwar in der für
die männliche Geschlechtsfolge vorgeschriebenen Ordnung. ^



tz; 419. Gesteht das Fideikömmiß in einer Sühn te ; so muß diese
tziginschaft itt der Schuldverschreibung ausgedrückt: besteht es in einem Februar,
liegenden Grunds; so muß sie in die öffentlichen Bücher eingetragen wer- ^
den 5 sonst könnte das Fideikommißkapital ohne gesetzmäßige Vorsicht be-
zahlt/ odet das Fideikommißgut weiter veräußert werden;

§i 42vi Es muß ftrucr ein ordentliches ^ beglaubtes Verzeichniß
aller zu einem Fideikommiß gehörigen Stücke entweder gleich anfanglich
errichtet / oder bald nachgetragen und gerichtlich aufbewahrt werden. Die/
ses Invetttarium M n t bei jeder Besitzveränderung und bei Absonderung
des Fldeikommisses Volt dem freien Vermögen zur Richtschnur. Jeder
Nachfolger haftet dafün

§. 421: Durch Errichtung eines Weikönliniffes verliert weder ein
früher vorgemerkter Gläubiger sein Recht > noch der Fideikommißstifted
selbst/ Wenn andets noch Niemand ein Recht erworben hat> die Freiheit
seinen Wil len zu widerrufen; Vielmehr wird sein H i l l e als widert
rufen augesehen/ wenn ihm nachher ein männlicher ehelicher Erbe geboF
ren wirdi

§^ 422^ Das Eizjenthüm Ves Fibeikömniißverniögens ist Mischen der
Gemeinschaft aller Anwärter und zwischen dem jedesmaligen Fideikoms
wißmtzaber getheilt. Jenen kömmt allein das ObereigmthuM/ dieseni
aber a?uch das Nutzungseigetjthum M

§t 42); Das Obereigenthilck berechtigt Sie Fideikommißanwckrter die
Hinterlegung der Fideikommißschüldscheine zu Gerichtshänden zu verlang

"gen, eine schlechte Verwaltung det Fideikömmißgüter gerichtlich anzuge-
ben, zur Vertretung des Vormunöes, odei des Kurators eines minder
jahrigen Anwärters/ öder der Nachkomtnenschast einen gemeinschaftlichen
Fidelkommißkurawr zu Gestellen; mit eineni W o r t e , alle zur Sicherheit

«»der Substanz nsthigen Maaßregeln zu treffet

§, 424< Der Fideikomtnißinhaber hat alle Rechte und alle Verbind-
lichkeiten eines alle Nutzungen, und
trqgt alle Lasten. Er haftet nicht für die ohne sein Verschulden erfolgte
Verminderung der Substanz; zieht aber Wch von jedem Zuwachse nichts
als die Nutzungen^ —

§. 425. Em FideikotNlMßiichaber f M ft!r sich und sijr tzie noch nicht
vorhandene Nachkommenschaft , aber nicht für ftiti K i n d / das schon im
Muttetleibe ist/ auf sein Recht ordentlich Verzicht thunl Verpfändet
er die Fiüchte st gilt die Verpsikndüncj nur für den
! Z M > de« er nttZuftmmeltt berechtigt ist> nicht aber für jenen/ welche»

Erste ̂ rtst lzlms. U u u ^ ^ 4 2 6 ,



Februar ^' ^^^ ^ " Fideikomwiß kann nicht anders als. mit emstinmnge
^ . ' Einwilligung des NuHungseigenthümers und aller Anwärter veraußer

werden. Die Anwärter müssen in diesem Falle durch ein Edikt vorgela?
den werden. I s t kein Anwärter mehr vorhanden; so vereinigt sich das
Obereigeitthum mit dem Nutzungseigenthum> und der Rutzungseigen?
thülner kann das Fideikomm ißgut nach Willkühr veräußern.

§. 427. Ein zur besondern St i f tung bestimmtes Grundvermögen^,
es mag in Kapitalien, oder in.liegenden Gründen bestehen, kann selbst
mit Einwilligung des Eigenthülncrs uttd der Stift l inge jn keinem Falle
angegriffen werden. Hier, hat der S taa t die Erhaltung der Substanz
auf sich ZeNmMett.

§. 428. Ein Fideikomtnißinhaber kann Grundstücke gegen andere
Grundstücke vertauschen; er kann sie gegen angemessene Zinsen vertheilen^
oder in Erbpacht überlasscm Ein dabei bezogenes Angeld wird als ein

§. 429. Er ist ferner befugt ein unbewegliches Fideikommißgut in
n n Kapital zu verwandeln; und aus wichNgen Gründen ein Drittel da5
von zu verschulden.

§. 4 )d . Der H e r t h eines liegettden Fideikommißgutes/ d^s ver^
tauscht, zu Gelds gemacht/ oder verschuldet werden soll, wird entwsder
dutch ö^cntliche Versteigerung, öder Wch den sechsjährigen reinen Ertrag
bestimmt, und zu fünf vom Hundert berechnet.

tz. 4Zt^ 3)ie Unterstützung ftachgchoryer Kinder> die SicherstellunZ
des Wittwengehälts für die G a t t i n oder fti
ncs nächĵ eA Nachfolgers^ bie Erhaltung der durch Zc i t , oder Zufall
beschädigten Gebäude/ die nothtge Hülfe in andern Unglücksfällen> oder
bei Verwaltung eines öffentlichen Amtes sind Gründe, welche einen M
deiköMlnißmhäber zur VerHuldung eines Drittels berechtigen . '

§. 4 )2 . T)amit durch die im 42Lsten und folgenden § ^ angefälM
ien Veränderungen die A H t c eines, Dritten nicht verletzt werden, so ist
m jedem Falle dieser Art dach Vernehmen Zweier oder dreier der nächsten
und ältesten Anwärter und,zwgr vorzüglich aus iiner andern Linie nebst
der GeltHnihaliung der ordentlichen Gerichtsbehörde erforderlich. Kie
Verschuldung über ein Dr i t te l kann nur nach Vernehmung aller bik^mt-
ten Anwärter) oder ihrer Kuratoren geschehen«,

tz. 4 ) ) . Hie Kmder de^ Fldeikommißb^ in diesem Fallt
^ wie die abwesenden Httvarter> oder das Fideikommiß überhaupt durch
einen Kurator ver t r^en. ,^^ welche sich durch den Beschluß
dtt ersten Instanz verletzt häl t , steht der Rekurs zu einem höheren O
richtsstand offen.



, . ' 7 9 7 ^
tz. 4)4 . W i rd die Bewilligung ein Fideikömmiß zu verschulden er̂  Februar«.

thei l t ; so muffen bie Rückzahlungsfristen festgesetzt und st bestimmt wer- Für
den, daß jahrlich wenigstens vier bis fünf vom Hundert an dieser Schuld WstnUz
get i lg t werden;

ß. 4)5, <^chulden> die der Fideikommißbesitzer ohne gerichtliche Ge/
Nehmhaltung gemacht hat? wirken nicht auf seinen Nachfolger. Dieser
ist aher verbunden den einem jeden redlichen Besitzer gebührenden Ersatz
alter in das Fideikommiß verwendeten Kosten zu leistet!/ und den Theil
der jm letzten Jahre verfallenen Früchte den Erben seines Vorfahrers auf
die Art gut zu machen, wie sie den Erben eines andern Fruchtnießers gut
gemacht werden: Früher bezahlte Zinsen und andere Ausgaben können

Grunde geht, oder ganz veräußert werden muß; wettn bei Veränderung
des Nutzungseigen/Hümers weder der neue Fideikommißinhaber, noch die
Anwärter binnen drei fahren die Bestätfigung nicht ausgewirkt haben;
tndlich wenn alle jn dem Stiftsbriefe berufenen Linien ausgestorben

Dreizehntes
Von Vermächtnissen.

H ^§7 D q s von l e ß t w M ^ überhaupt giit > das
Kilt 'auch insbesondere von, Vermächtniffen und Legaten. S ie beruhen
ebenfalls auf der Fähigkeit zu testiren und jn erben/ und können sowohl
in Testamentm, als Codicillen selbst den Miterben voraus bestimmt
werben.

H . 4 A Mes>.W Nccht>
M M t e n und.aj^er^andlnnßG., die sich^^^^
werden; sie Dr i t ten/ oder ge?
wiGr Massen stM dem Legatar g e h ^

A 4 j y i Äßerdeft Machen vermocht, die zimf im gemeinen Verkehre
stehen, die abet^er Tsstato:>i der Crbe^ ydcr der Legatar nicht besitzen
kann z so wird peljl Letztern, wenn M.sie nicht erhält, der ordentliche
Werth vergütet.

§^ 440^ Jedts Vermächtnis fthinUert di^'VertftMnsthaftswasse>
und fällt in der Regel allen Erben nach Maaße ihres Erbthejlcs zup
Hast/ . Es hchlgt von^delft'Testator ab >̂  pH ̂ r n die Abführung des
Legats einem Mi terben, oder auch einem Legatar besonders auftrat

. W o l l e , / , , i ' ' n . ^ ^ '^'^ , ^ > , .̂ ' "' '.' ^̂  - " ' ' ^



ebru r ^ ^ ^ ^ " Grunde ist zwar, kein Erbe meht zu leisten sihüldig,
F." ^ "' s^bst aus der Verlaffenschaft bezieht,: tr i t t aber jemand eine Erb5

^ a f t Ullbedittgt und ohne Vorbehalt a n ; ft macht er sich dadurch ver^
bindlich den Wil len des Erblassers ohne Ausnahme zu erfüllen.

§. 442^ H i e dem Erben gleich nach dem Tode des Erblassers das
Recht auf den ganz ftdi gebliebenen Nachlaß anfallt, eben so erwirbt
auch der Legatar für sich und seilten Nachfolger ein Erbrecht auf die ihm
Vermachten Erbstücke.

ß. 44) . Besteht das Vermächtttiß in einzelnen vollständig bestimm-
5en des Erblassers eigenen Sachen/ z. V . in seinem Hochzeitskleids in
seinem mit einer gewissen Zahl bezeichnetem Hause, und hat der Legatar
das Vermächtniß angenommen/ oder besteht es in einem liegenden Gute/
und hat er seilt Recht den öffentlichen Büchern einverleiben lassen; so
erlangt 'er sogleich das Eigenthumsrechk

§. 444. Auf die nämliche Ar t erwitbt ein Legatar genau bezeichnete
Servituten und andere Rechte eigentümlich, z. B . den Gebrauch eines
Pfeides, die Fruchtmeßung eines bestimmten Feldes, die Bewohnung
emes Hauses und dergleichen .̂

tz. 445. Wenn der Erblasser zwar seine eigene Sache, j , B>. sein
Kle id , jem Haus , aber ohne nähere auszeichnende Bestimmung, ver-
machr hat , und mehrere Sachen dieser Art in der Verlaffenschaft
haliden sind; jo kann der LegaMr das Legat nicht mehr als sein C i
thum gegen cmen andern Besitzer vctfolgen, wohl aber sein Erbrecht
gen dle Maffe geltrnd machen.

§. 446. I s t die nähere Bestimmung des Legats dem Legatar über-
lassen, lft ihm die Auswahl des Kleides, des Hauses und so fort frel<.
gesteilet worden; so kann er unter allen vorhandenen das beste wähl jn:
widrigen Falls wählt der Erbe. Er muß 'aber ein Stück wählen > wo,
von der Legatar Gebrauch machen kanln ,

§. 447. Diese Vorschrift wird auch bei det Auswähl solcher Her,
mächtniffe beobachtet, welche der Erblasser aus seinem Eigenthume Je /
manden «ach der Zah l , ttach dem Maaße, oder Gewichte hinterläßt!
wenn er z. B . 16O Schafe, i<ZO Eimer W e i n / ic>c> Pfund Seide
vermacht. ,

§. 448. Findm sich vttgtsichen Sachen gar nicht in der Ver lasse
schaft; so verliert das Verntächtniß seine Wirkung. Finden sie sich incht
in der verordneten Menge z so muß sich der Legatar mit dm vorhans
denen begnügen.

§. 449. Vermacht der Erblasser Sachen vo« einer gewissen. Gattung/
oder Art mit Bestimmung der Zah l / des Manßss/ oder Gewichtes nicht

. blök



bloß aus seinem Eigenthume / sondern überhaupt; so muß sie der Cr- 1797.
be dem Legatar nach dem Mittlern Preist verschaffen. Hier findet die Februar.
Einwendung/ Paß diese Sachen nicht vorhanden/ oder zu Grunde g e ö
gangen seyen, nicht mehr S t a t t .

§. 456. Der Erblasser kann die Auswahl der vermachten S t ü ^
cke auch einem Dritten auftragen. Nimmt dieser den Auftrag an ; so
hängt es von ihm ab das beste oder schlechteste zu wählen: nimmt er
ihn nicht an z^ö wählt die Gerichtsbehörde.

§> 4 5 j . Ein Legat/ das weder durch seine N a t u r / Noch durch
die Erklärung eines Erblassers hinlänglich bestimmt ist, z . B . eine Uhr/
ein Buch/ ein Weingarten/ ist ohne Wirkung , wenn sich kein Stück
dieser Ar t in der Verlassenschaft findet.

tz. 452. Es ist ebenfalls ohne WirkungMweNn das vermachte
Stück zur Zeit der letztwilligen Verordnung jchK ein Eigenthum des
tegatars war. Hat er es spater erworben/ so wird ihm dir dafür
ausgelegte Betrag erseht.

tz> 453, Das VermachMß M e k fremden Sache ist baNN gi l t ig,
wenn diese Sache erweislich dem Testator, als das Eigenthum eines
Ändern / bekannt wärV I n biestln Falle muß der Erbe die vermachte
Sache/ wäre es auch ünt delt außerordentlichen W e r i h / an sich'bringen
Und dem Legatar übergeben / bder i l M / wenn sie der Eigenchümer auf
diese Weif t nicht abtretttN w i l l / statt derselben diesen außerordentli-
chen Wet th bezahlen. ^

g . 454. Auch eine FörbikUNg/ die der Kestcitor an den LeMar ,
oder an einen Andern/ oder die der Legatar an den Tistatsr zu machen
hat/ känn der Gegenstand eines Vermächtnisses w e r ^ ^ Der Erbe
wird dadlttch verpftichttt im ersten Falle die Schuldverschreibung zurück-
zustellen/ oder die Befreiung von der Schuld auszufertigen ; im zwei-
ten Falle ihnt das Recht gegen den Schuldner abzutreten 5 im dritten
Falle endlich die vom Bstator eingestandene Schuld anzuerkennen/ und
längstens in der M Abführung der übrigen Legaten bestimmten Zeitt
srist zu berichtigen.

' ^ 4 5 5 .
Bürgschaft erlassen j so' folgt daraus nicht/ daß auch bie Ochuld ^
lassen worden sey: und werden bie Zählungsfristen verlängert; so müssen
Voch die Zinsen förtbezahttt iberdem Nur Gchulde«/ die vor Errich-
tung des letzten Hi l lens gemacht worden sind/ können durch ein Ver?
wächttiiß erlasstn wetdem

tz. 456. Unter d M AeMachtnisse aller äUsjlehendeN Fo^^^^
ist weder eine vermiethete > sder zum Gebtauch ausgeliehene Sache/

Oeste Fottseyuns/ K 5 x j noch



" ^ b " Ersatz begriffen, welchen ein Dritter wegen geführter Verwal«-
in die Maj f t schuldig ist.zür

Westgalizien §. 457- Wenn der Erblasser einer Person eine Sunune z. B .
tcx> F l . schuldig ist, und ihr diese Summe bestimmt vermacht; so wird
nicht'vermuthet, daß er die Schuld mit dem Vermächtnisse habe aus,
gleichen wollen. Der Erbe bezahlt in diesem Falle die S u n M doppelt,
einmal als Schuld, und dann als Vermächtnis

§. 458. Vermacht der Erblasser, ohne eine Summe: oder eil«
Erbstück zu bestimmen, Jemanden nur überhaupt das, was er diesem
schuldig ist, so fällt das Legat weg. I s t zugleich eine Summe bestimmt
worden; so muß zwar der Erbe die Schuld anerkennen : allein die
übrigen gefährdeten Glaubiger können den Beweis der Schuld fordern.

§« 459. Das ^ r a t h s g u t kann vermacht werden, entweder um
dett Gatte« von der Mückzahlung desselben zu befreien, oder um den
Erben zu verpflichten) daß er der Gattinn die als Heurathsgut einge^
beachte Sunnye , oder Stücke ohne Schwierigkeit und ohne Abzug
abführe. Hier gelten die für andere vermachte Forderungen gegebenen
Vorschriften. W

" §. 460. Vermachen Äeltern den Töchtern das Heurathsgut; so
wird solches zu dem'gebührenden gesetzlichen oder letztwilligen Erbtheile
beigerechnet, wenn die Testirenden nicht ausdrücklich erkläret hahen,
daß sie damit ein Vorausvermächtniß errichte« wollen. 5, ^

§. 461. Vermacht Her Testator einer dritten Person eilr unbe-
stimmtes Heurathsgut; so versteht man daruntcr, ohne Rücksicht auf
das Vermögen des Legatars, eine solche Ausstattung und ein solches
Heurathsgut, als der Vater dieser Person bei mittelmäßigem Vermö,
gen nach seinem Stande ihr abzureichen schuldig wäre.

§. 462. Der nämliche Maaßstab wird beobachtet, wenn einer
Person die Ausstattung allein, wenn ihr Unterhalt, Erziehung, Kost,
Wohnung, oder Einrichtung und dergleichen vermacht wird.

§..463. Der Unterhalt begreift Nahty t tg , Kleidung, Wohnung,
Unterricht, mit einem Worte alle standesmäßige Bedürfnisse und zwar
auf Zeit Lebens in sich. Alles dieses wird auch unter Erziehung ver,
standen. Die Erziehung endigt sich mit der Volljährigkeit. Unter Kost
wird in der Regel lebenslängliche Speise und Trank begriffen.

§. 464. Die Einrichtung schließt alle Geräthe und Werkzeuge in
sich ein, die zum anständigen Gebrauche der Wohnung, zur Führung
der Haushaltung, und zum Betrieb des Gewerbes erforderlich sind.

§- 465. I s t Jemanden ein Behältniß vermacht worden, welches
nicht für'sich selbst besteht, sondetn nur ein Theil eines Ganzen ist,.

> B . ein Keller im Hause, ein eingmauerter Ochrank; so wird her/
muthet.



muthet, daß dem Legawr auch diejenigen Stücke zugedacht worden sind,
welche sich darin vorfinden, und zu deren Aufbewahrung das Behält^ ^ «"<
niß seiner Natur nach bestimmt ist. . Mstg»liii«n.

§. 46^. I s t hingegen der Schrank beweglich, und der Keller
kein T M des Hauses, sondern ein für sich bestehendes^Ganzes; so
hat der Legatar auf die darin befindlichen Sachen keinen Anspruch.

§. 467. Worte und Ausdrücke werden überhaupt in ihrer gewöhne
lichen/ gemeinen Bedeutung genommen : es müßte denn bewiesen wer-
den > daß der Erblasser mit gewissen Worten und Ausdrücken einen ihm
eigenen besonder« S i n n zu verbinden gewöhnt gewesen sep, und daß
das Vermachtniß sonst ohne Wirkung wäre.

§. 468. / Durch die W o r t e : Schmuck, Juwelen, werden zwar
in der Regel nur Edelsteine und gute Perlen bezeichnet .-vermacht aber
ein Erblasser, der dergleichen nicht besitzt, seinen Schmuck; so wird ,
vermuthet, daß er seine Granaten, Korallen und anderes zum Putz
bestimmtes Geschmeide vermacht habe.

§. 469. W i r d Jemanden des Erblassers Silber vermacht; so ver?
steht man darunter weher das gemünzte, noch dasjenige S i lbe r , wel?
ches ein Theil eines anbern Ganzen ist, z. B . eine Uhr. Auch werden
Denk, und antike Münzen nicht zum Gelde, die Wasche nicht zur
Kleidüng, unaufgenähte Spitze nicht zur Wasche, Mehl nicht zum Ge-
treide ^ Most nicht zum Weine gerechnet.

tz. 470. Zu fiüßigen Sachen hingegen gehören die gewöhnlichen
zu ihrer Verführung bestimmten Grfaße, und zur'Baarschaft alle P a -
piere/ welche im ordentlichen Umlaufe die Stelle des baaren Geldes
vertreten.

§. 471. Wich ein Schrank, ein Kasten, oder eine Lade mit
allen darin befindlichen Sachen vermacht ; so rechnet man dazu Gold
und Si lben, Schmuck und baares Geld ̂  selbst die vom Legatar dem
Erblasser ausgestillten Schuldscheine. Urkunden, worauf sich andere
Forderungen und Rechte des Erblassers gründen, w^den nur dann dai

' zu gerechnet, wenn sich außer denftlben nichts in d M Behältnisse be-
findet.

§. 472. Das Eigenthum des Legates geht gleich nach dem To-
de des Erblassers an den Legatar über^ I j l es ein bestimmtes einzelnes
Erbstück ; so kann er es sogleich fordern. Außerdem werden die Legate,
wenn der Erblasser nichts' anders verordnet ha t , ein Jahr nach des-
selben Sterbetage entrichtet.

tz. 47) . Dem
nen Nutzungen, die verfallenen M Zuwachs zn
statten. Er trägt hingegen auch alle auf dem Lezate haftenden Lasten,

.̂ T L l >' 2 und



1797»
Februar. "Nd selbst den Verlust, wenn es ohne Verschulden eines Andern

^ mindert wird/ oder ganzlich zu Grunde geht.
Westgalizlcn. . §. 474. Wenn die Verlassenschaftsmasse nicht ganz erschöpft ist 3

so wird das Legat' des Unterhaltes vor allen andern entrichtet. Und/ in
solcher kegatH genießt seine Nahrung vom Tage des Erbanfalles an.

§. 475* Jährliche Renten werden als mehrere von Jahr zu Iahe
wiederholte Vermächtnisse angesehen, mW auch nur zu Ende eines je-
den Jahres entrichtet. S t i r b t der Legatar, nachdem ein neues Jahr
schon angefangen i s t ; so fallt der Betrag des vergangenen Jahres auf
seine Erben.

§. 476. In 'a l len Fällen, in welchen ein Gläubiger von einem
Schuldner Sicherstellung zu fordern berechtigt is t , kann auch ein Legal
tar a.uf die Sichetstellung seines Legats dringen. i .

§» 477. Dadurch, daß ein Testament, odet Cödicill in die öjftnk
lichen Bücher eingetragen wird/ erhalt der Legatar noch kein Pfands
recht. Um dieses ^ erwerben/ muß er das Legat auf seinen Namett
als eine last besonders eintragen lassen.

§. 478. Ein Vermächtniß/ welches dtt Legatar Nicht annehmen
kann, ober w i l l , bleibt der Regel nach in der Erhschaftsmasse. Betrifft
cs aber mehrere Legataren / die eine einzige Person vorstellen, oder ist
das ganze Vermächtniß mehrettn Personett zugleich und ungetheilt zu^
gedacht; so Wachst der Anthei l , den einer von ihnen nicht annimmt,
den Uibrigen in dem Verhältnisse zu / wie den Miterben die Erbschaft
zuwächst.

§. 479. Wenn die M j e Erbschaft durch Vermächtnisse erschöpft
ist ; so hat der Erbe nichts weiter, als dis VetgützlNg seiner zum Be^
sten der Masse gemachten Auslagen > und eine seinen Bemühungen an/
gemessene Belohnung zu fordern.

§. 480. W i l l der Erbe den Nachlaß nicht selbst beMalteN; ft
kann er auf die Anstellung eines Cutatbrs antragen, und sich unter/
dessen bedenken, äbMnd wie er die ihm zugefallen^ Erbschaft annehmen,
oder ihr entsagen wolle.

§ . 4 8 1 . I s t die Vertassenschüft übet ißrs Kräfte so seht belastet, daß
nach Berichtigung der Vermächtnisse die Schulden nicht bezahlt, oder an-

. dere pfiichtmaßige Auslagen nicht bestritten werden könnten ; st leidw
. die Legataren einen verhältnißmaßigen Abzug, und die Glaubiger iver^

den vor allen alis der Masse befriedigt.
tz. 482. Die Beitrage, welchk eili Erblasser Nach bestimmten ge-

setzlichen Vorschriften zur Unterstützung der Armen, Inva l iden, und.
Krankenhäuser, mW des öffentlichen Untssrichts in dem Testamente

gesttzt



S i e sind eine S t a a t s ,
a p f i a g e , müssen selbst von den geschlichen Erbet? ent r ich te t , und können F e b r u a r ,
picht nach den Grundsätzen des P r i v a t r e c h t s / sondern n q c h ^ e n p o l ^
schen Ve ro rdnungen beur the i l t werden. ^ . . -

Vierzehntes Hkuptstück.
VHy Einschrankuns u?id Aufhebung des leyten Wil lens.

§ . 4 8 3 . Der Testator kann Jemanden unter besondern Beding
gungesl/ oder nuf eine gewisse Zei^, öder zu einem bestimmten Zwecke
zum ffrben einsetzen. Er kann auch, wenn kein Vertrag entgegensteht/
sein Testament, oder Codicill abändernder kann es ganz aufheben.

§. 484. Eine Bedingung ist aufschiebend ; wenn das Erbrecht
erst nach ihrer Erfüllung zu stiner Kraft gelangt. S i e ist austosend,
wenn das Erbrecht bei ihrem Eintritte verloren geht.

H. 485. Unmögliche, ober unerlaubte Bedingungen werden als
keine Bedingungen angesehen. S ie kpnnen weder das Erbrecht auf-
schieben, noch austöstn. " '
' . H . 486. S ind die Bedingungen möglich und erlaubt ; so möge»
sie noch so schwer, sonderbar, oder unnütz seyn, sie mögen vom Zufall?,
oder von dem Wil len eines Erben, oder Legatar abhangen. Das Erb ,
recht wird nur durch ihre genaue Crfülluttg erworben.

§. 487. I j l eine im Testamente vötgöschriebene Bedingung gleich
schon bei Lebzeiten des Hestators in Erfüllung gegangen ; so muß sie
nichts destoweniger auch nach dessen Tode erfüllt werden, läßt sich diese
Erfüllung nicht wiederholen ; so wird die Bedingung unter die unmig/
lichen gerechnet. ' »

§. 488. Eine unerlaubte Bedingung ist es , daß ein Erbe, oder
tegatar> denen sonst kein Ehehinderniß im Wege steht, sich niemalver,
mahlen sollen. Aber man kann ihnen die Bedingung austegen, daß sie
eine bestimmte Person nicht heurathen;-so wie man einer mit Kindern
versehenen Wit twe auflegen kann, daß siel im Wittwenstande bleibe.

§. 489. I n der Bedingung des Wtttwenstandes ist die Beding
gung eines ehrbaren Wandels begriffen. Eine gerichtlich erwiesene är,
gerliche Lebensart macht die Wit twe der ihr für den Wittwenstand
zugewiesenen Rechte verlustig.

§. 490. S t i r b t der Erbe, oder der Legatar noch vor Erfüllung
einer aufschiebenden Bedingung ; so geht das Erbrecht in so fern auf
ihre Nachfolger über, als die Bedingung auch rrach derselben T«de
füllt werden kann.

Erste Fcrtseyung. ^ YYY §. 49 t .



§. 49?. Durch verneinende Bedingungen, durch solche nälftlich,
Htbruar. wird das Erb,-

st^M ^ l " ^ aufgeschoben. Erfolgt a w die Ereignüng, st erlischt das
' Erbrecht. Daher kann man von einem Erben, oder Legatar die Sicher,
ftelllmg einer unter einer verneinenden Bedingung erhaltenen Sache mit
Recht verlangen. ' /

§. 492. M es ungewiß, ob und wann der Zeitpunkt, auf wel-
chen der Erblasser das Erbrecht eingeschränkt hat, kommen, oder nicht
kommen werde, z. B . auf dem Hochzeitstag des Legatars; so wird
diese Einschränkung, wie jede andere Bedingung, angesehen.

' §. 493. I s t der bestimmte Zeitpunkt von der A r t , daß er kom-
men muß>z. B . nach drei Jahren; so'wird das Erbrecht, wie andere
unbedingte Erbrechte, auch auf den Nachfolger übertragen, und nur
die Uibergabe des Erbthei ls/ oder Erbstückes bis zum gejctztcn Termin
verschoben.

K. 494. Ware es offenbar, daß die in der letztwilligen Verord-
nung ausgemessene Zeit nie kommen könne, z. B . der zo-re Hornung,
so wird die Bestimmung dieser Ze i t , wie die Beisetzung einer unmögli-
chen Bedingung, angesthen.v ^^
>' §. 495. Solang das'Erbrccht,'welches sich auf eine letztwillige
Nipordnung Mündet, wegenFner noch nicht erfüllten Bedingung, oder
wegen des noch nicht gekommenen-Zeitpunktes verschoben bleibt; so lang
findet, wenn der Erblasser nichts'anderes verordnet hat , die gesetzliche
Erbfolge S ta t t .

> §. 496. Hat der Erblasser erklart, daß er durch den Jemanden
zugedachten Erbthei l , oder durch das Erbstück einen gewissen Zweck er̂
reicht wissen wolle ; so kann eines solchen Auftrages wegen die Uiber-
gäbe der zugedachten Sache um so weniger verschoben wcrden, als^die
Erreichung des Zweckes durch die Uibergabe beschleunigt wird.

§. 497. Besteht der Zweck in dem Vortheile eines Dr i t ten , in
einer gemeinnützigen Anstalt, oder in einem Unternehmen zum Anden-
ken des Erblassers ; so hat die Gerichtsbehörde für die Erreichung des
Zweckes zu wachen, und nach Umstanden für die Sichcrstellung zu sorgen.

§ . 4 9 8 . Zielt der verordnete Zweck einzig zum Vortheile des Er-
Pen, oder des Legatars ; so findet keine Sicherstellung Platz. I s t der
Zweck an sich selbst, oder durch Umstände unmöglich zu erfüllen; so
wird der Auftrag dazu so angesehen, als ob er nicht geschehen wäre.

§ .499 . Wenn der Testator seinen Erben durch einen Auftrag in
die Verlegenheit setzt entweder eine unmögliche, oder unerlaubte Hand-
lung zu begehen, oder aber, so fern er diesen Auftrag nicht befolgte,
einem Dritten ein Legat zu entrichten ; so gilt weder der Auftrag, noch
das Legat,' . §.



§. 502. S o lang der Erblasser lebt, ist es ungewiß, ob das von
ihm errichtete Teftamct, oder Codicill sein letzter Wi l le sey. Eine spa?
tere giltige Erklärung seines Wi l len hebt die frühere auf, wenn beide
nicht vereinbarlich sind.

§. 5Oi. S i n d ^Jemanden in einem oder mehreren Codicillen ver^
schiedene Erbstücke vermacht worden; so bestehen diese Codicille neben
dem Testament. I m Falle eines Widerspruchs hebt auch in Codicillen
der spatere Wi l le den früheren auf,

§. 502. Kann man nicht entscheiden, welcher Wi l le der spätere
sey; so gelten,, so viel es sich thun laßt, beide : und man benimmt
sich nach den Grundsätzen hes gemeinschaftlichen Eigenthums.

tz. 503. Der einem Testamente, odex Codicille angehängte Bei^
saß, daß jede andere spätere letztwillige Verordnung überhaupt, odev
wenn sie nicht mit einem bestimmten Merkmale bezeichnet ist, null und
nichtig seyn sol l , verhindert zwar, den Erblasser nicht seinen letzten W i l -
len zu verändern : allein wenn er in der spätern Verordnung den ehen.
angeführten allgemeinen oder besondern Beisatz nicht ausdrücklich auf-
hebt ; so wird nicht sein spaterer, sondern sein früherer Wi l le für g ib
tig abgenommen.

tz. 504. W i l l der Erblasser die alte Verordnung aufheben, ohne
eine neue zu errichten ; so muß er entweder die Urkunde vertilgen, oder
seinen Wi l len ' ordentlich widerrufen. S ind von mehreren gleichlauten-
den-Urkunden nur einige vertilgt worden ; so kann man daraus noch
nicht guf eine Willensveranderung schließen^

§. 505. Die Willensveranderung erhellet vorzuglich aus dem
von einem Erblasser eigenhändig geschriebenen und unterzeichneten W i -
derruf. Ein mündlicher Widerruf erfordert so viele und solche Zeugen,
als zur Giltigkeit eines begünstigten mündlichen Testamentes nöthig
sind. Der Erfüllungseid findet hier nicht S t a t t .

§. 506. Wer jn seinem Testamente die Unterschrift durchschneidet,
sie durchstreicht, oder den ganzen I nha l t auslöscht, vertilgt es. W i r d
nur ein Theil des Inhaltes ausgelöscht, so ist der übrige giltig^

§. 507. Dadurch, daß die Urkunde in^ Verlust gerathen, daß sie
zufalliger Weise durchgestrichen, oder sonst verletzt worden ist, verliert
der letzte M i l l e seine Wirkung nicht; wenn anders der Zufall und der
Inha l t »der Urkunde auf die Ar t erwiesen w i rd , wie der mündliche W i /
Verruf eines Testamentes erwiesen werden muß.

§. 508. Wer durch das Gesetz vom Erbrechte ausgeschlossen ist,
wer den jeHten Wil len des Erblassers als "gesetzwidrig ansieht, wer die
im Testamente, ihm aufgetragene Vormundschaft ablehnt, wer endlich
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^ eine Sache odn Werth aus der Vcrlassenschaft unterschlägt, verliert
Februar. ^ ^ Vcrmachtniß auch ohne ausdrücklichen Widerruf.

§. 509. Ein Legat wird für widerrufen angesehen, wenn der Erb,
lasser die vermachte Forderung eintreibt, wenn er die Zenlanoen zuge,
dachte Sache freiwillig veräußert, oder auf eine solche Art in eine an- '
dere verwandelt, daß die Sache ihre vorige Gestalt und ihren vorigen
Namen verliert.

§. 510. W.mn aber der Schuldner die Forderung aus eigenem
Antriebe berichtigt ha t , wenn die Veräußerung des Legats nicht wohl
vermeidlich gewesen, wenn die Sache ohne vorläufige Einwilligung des
Erblassers verwandelt worden ist/wenn endlich nicht der letzte Wi l l e ,
sondern die A?chthcit, oder der S i n n der letztwilligen Verordnung an-
gefochten wird ; so besteht das Legat.

§. 511. Wenn nach Errichtung des Testamentes dem kinderlosen
Testator ein eheliges K i n d , ein Enkel oder Urenkel geboren w i rd , so
wird das Testament entkräftet. S t i r b t aber das Kind vor dem Te-
ltator, so erhalt das Testament wieder seine Kraft.

§. 512. W i l l oder kann weder ein Erbe, noch ein Nackerbe die
Verlassenschaft annehmen, so'wird die letztwillige Verordnung vereitelt,
und das'Erbrecht fällt auf die gesetzlichen Erben : Dich sind aber ver-
pflichtet, die übrigen Verfügungen des Erblassers zu befolgen. Ent5
sagen auch sie der Erbschaft z so werden die Legataren verhältnißmäßig
als Erben betrachtet.

Fünfzehntes Hanptstück.
Erbvcr trage.

§. 513. Wenn ein Cigcnthümer Jemanden, entweder seine gan,
ze Verlassenschaft oder einen Theil derselben verspricht, und dieser das
Versprechen giltig annimmt; so entstehet der Erbvertrag.

§. 514. Die bloße Erklärung Jemanden künftig zum Erben cw,
setzen zu wollen, wären auch noch so viele Zeugen dabei, wird, für kei-
nen Erbvertrag gehalten; wenn das Recht nicht wirklich au^einen E r I -
theil bestimmt und eingeräumt worden ist. "^

§ .515 . Räumt ein Eigenthümer Iemandey das Recht ein eine
gewisse Summe oder, eine bestimmte Sache' von seinem Erben fordern
zu können; so entstehet kein Erbvertrag, sondern dieser erwirbt eine
Schuldforderung, die erst nach dem Tode des Schuldners verfällt, von
dem Gläubiger, wenn er eher stirbt, auf seine Erben übergeht, und
auf Verlangen sicher gestellt werdest muß.

3. 516.



tz. 516. Das Erbrecht/ welches aus einem Erbvertrage entsteht,
setzt imnter den Tob des Erblassers voraus. Es kann von dem Ver-
tragserben/ wenn er den Erblasser nicht überlebt/ auf leinen Nachfol
ger übertragen / und der künftigen Erbschaft willen keine Sicherstellung
gefordert werden : denn der blosse Erbvertrag hindert einen Eigenthü-
wer liicht mit seinem Netmögen, so lang tt lebt/ nach Belieben zu
schaltet

tz; 517. S ind aber int Abvertrage bestimmte Grundstücke, Kä^
pitale/ oder anders Güter als Nachlaß bestimmt worden; so hat der
Vertragserbe die Rechte eitles Gläubigers erworben; und die zum
Nachlasse bestimmten Gächeli könnM nach Untstattdöli die Eigenschaft
eines Fidei/ömmisses annehmet!«.

§. 518. Eitt srbvetträg ist ein/ dber zweiseitig verbindlich, js
nachdem das Erbrecht liür von einem der vertragenden Theile/ oder von
beiden Theilen einander zugesagt und wechselseitig abgenommen worden ist.

§. 5 iy ' So l l eilt Erbbttttäg glltig seytt; so muß bei dessen Er-
richtung alles beobachtet werden, was zur Giltigkeit eines Vertrages/
eines Testamentes / dder Codicilles nöthwendig ist,

ßi 5^d. Minderjährige können M t eine ihtten zugedachte Ver^
tassenschctft ann^lneN: aber sie sind Nicht befugt mittelst eines Erbver-
trages über ihr Äermögett zu verfügen/ weil jle sich überhaupt dhnö
vbrmutjdschäftticheGenehAigllNgdurch keckettÄetttäg vttpftichttttkönnen.

tz. 5äi Unter Uttmöglicheli Und unerlaubten Bedingungen kaiM
kein Erbvertrag besiehe. Wer seine E iMl l igüng dazu giebt / kaiilt
kein 3lecht daraus erwerben.

§; 522; Gegen ritten Erbvertrag findet keine letztwillige Verord^
tmnH'Statt; Ä l l r dasjenige VeMögen, über welches keilt Erbvertrag
errichtet ist/ fallt den Testümelitserben / öder in deren Ermanglung
den gesetzlichen Erben zu.

tz. 523. Niemand känn dütch einen Crbvertrag auf das 3techt j l i
t e M n ganzlich Verzicht thün. Wenigstens ein viertel des Vermö^
gens niliß der leMiltigen Verordnung vörbchatten werben. Dieses
Viertel ikuß aber gattj ftei styn : und es Värf weder Aer Zemandett

Pstichitheil / noch eine andere Schuld darauf haften.
5H4, Eilt deck kilwerloseti Erblasser gebowes theliges Kittd hebt

Erbverttag aiif;
§. 525; Dadurch/ daß M i P e r M n sich wechselseitig zu Erben

iinsetzeli > entsteht ttöch kein Erbvertrag / sondttn ein Erbrecht zu Folge
letztwilllger Verördllung; Biese Verordnung kann von beiden Skitett
widerrufen werden;

Fortsetzung- Z z z j
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Februar. §- 526. Auch die Übereinkunft, kraft welcher Aeltern ihre K in -

^ der vollständig ausstatten, oder sich wegen des künftigen Erbrechtes
Vestgallzlen.mit ihnen abfinden/ gehört nicht zu den Erbverträgen. Es wird hieö

kein Erbtheil auf dem Todesfall versprochen und angenommen/ sonderlt
eine Summe bei Lebzeiten erworben.

§. 527. Der wesentliche Unterschied zwischen Crbvetträgett und letzte
willigen Verordnungen besteht also dar in, daß diese von dem Erblassee
immer verändert, auch widerrufen, jene aber n u r , wie andere Ver^
trage, aufgehoben, und nach Vorschrift der Gesetze entkräftet werden
können.

§. 528. Wer berechtigt ist/ Jemanden durch einen Etbvertrag
die Erbfolge zuzusichern , der ist auch befugt, auf sein. Erbrecht im
poraus Verzicht zu thun.

Sechszehtttes Hauptstück^ -
v o m der gesetzlichen Erbfolge.

§. 529. Wenn dir Verstorbene kein giltiges Testament errichtet,
wenn er itt dem erdichteten Testamente nicht über sein gakzes Vermögeli
verfüget,,oder die Personen/ denen er ttaft des Gesetzes einen Erbs
theil zu hinterlassen schuldig war , nicht gehörig bedacht hat t so findet
die gesetzliche Erbfolge ganz, öder zum Theile S t a t t .

§. 530. I n Ermanglung eines giltigen Testamentes fallt nämlich
die ganze Verlassenschaft des Verstorbenen seinen nächsten Verwandtes
zu. I s t aber ein giltiges Testament vorhanden; so kömmt ihnen der^
jenigs srbtheil zu > welcher in demselben Niemanden zugedacht tvor,
den ist.

§. 531. I s t eine vom Gesetze besonders begünstigte Petsott durch
eine letztwillige Verordnung in ihrem Erbrechte verkürzt worden5's«
kann sie sich aus die Vorschrift des Gesetzes berufen, und dett ttach
Maßgabe des folgenden Hauptstückes ihr gebührenden Erbtheil gericht-
lich einklagen. -

tz. 5)2 . ' s s macht in Ansehmtg Vtt gesetzlichen Ctbfotge keineni
Unterschied, bb bie nächsten Verwandten Einwohner der deutschen Erb^
ltinder/ ob sie Urterthanen aus einem andern Theile des österreichischen
Staa tes , öder ob sie erbfähige Ausländer sind. ^

tz. 53). Für die nächstes Verwandten werden diejenigen gehalten/
welche mit dem Erblasser durch die nächste Linie verwandt sind.

Die Vecwandschaftslmien werden auf folgende Ar t bestimmt.

Zur



Zur ersten Linie gehören diejenigen, welche sich unter dem Erblasser
als ihrem Stamme vereinigen / nämlich seine Kinder und ihre Nach- Februar,
kimcklinge.

Zur zweiten Linie gehören des Erblassers Vater unb Mutter sammt
denjenigen, die sich mit ihm unter Vater und Mutter vereinigen, n a ^
lich seine Geschwister und ihre Nachkömmlinge. .

Zur dritten Linie gehöret! die Großaltern sammt den Geschwistern
der Aeltern uNd ihren Nachkömmlingen.

Zur vierten Linie gehören des Erblassers U t g r o M e r n salMit ih^
ten Nachkömmlingen.

Zur fünften Linie gehören des Erblassers zweite Urgroßaltern sammt
denjenigen / die von ihnen abstammen.

Zur sechsten Linie gehören des Erblassers dritte UrgroMtern
saMmt denjenigen/ die voN ihnen entsprösset siM

tz, 5 Z4. Wenn also der Erblasser eheliche Kinder hat ; so fallt
ihnen die ganze Erbschaft zu , sie Mögen männlichen oder weiblichen
Geschlechtes, sie mögelj zu Lebzeitelt des Erblassers oder nach seinem
Tode geboren seyn. Mehrere Kinder theilen die Erbschaft nach ihrer
Zahl in gleiche Theile. Enkel von noch lebenden Kinder«/ und Uren-?
tel von noch lebenden Enkeln haben kein Recht zur Erbfolge.

§. 5)5- Haben die Aeltern noch bei ihren Lebzeiten einem Kinde
bloß aus Freigebigkeit/ öder Vorliebe eine Summe Geldes/ oder' an^
dere Sachen zugewendet; so braucht dieses Kind seinen Geschwistern
keine Rechenschaft davon jU geben. Nur dann, wenn ein Kinb zunt
Heurathsgutt, zur Aussteuer, oder zur Einrichtung seiner eigenen
Haushaltung etwas itt voraus erhalten hat, wird der nämliche Betrag
jedem andern Kinve noch vor der Theilüng abgereicht.

§. 536. Gleichwohl können Acltern einem Kinde die Anrechnung
eines voraus erhaltenen Heurathsgutes, einer Aussteuer, öder Einrich^
tung ausdrücklich erlassen/ weNn ihr Vermögen von der Art ist/ daß da-
durch den übrigen Kindern die nöthige Erziehung und Versorgung nicht
entgehe. Uebrigens können weder Aeltertt noch Seitenverwandtt auf diese
Anrechnung einen Anspruch machen

§> 53?. I s t ein Kind des Erblassers vor ihm gestorben, und sind
durch dasselbe Enkel vorhanden; so wird der Antheil/ welcher auf dieses
verstorbene Kind gefältelt wäre, unter diese nachgelassene Enkel gleich ge-
theilt. I s t von diesen ENkelN ebenfalls einer gestorben, und hat Urenkel
nachgelassen; so nmv auf öie nämliche Ar t des verstorbenen Enkels unter
die Urenkel gleich getheilt. SiNd von einem Erblasser noch entferntere
Nachkömmlinge vorhanden; so wird die TheiluNg verhaltnißmaßig nach
der eben gegebenett Vorschrift vorgenommen.

z z ä § . 5 3 8 /



§, 5 j z , M f diese Ar t wird eine Erbschaft nicht nur dann gethcilt>
Februar, wenn Enkel von verstorbenen Kindern mit Noch lebenden Kindetn / oder

. entferntere Nachkömmlinge mit nähern Nachkömmlingen des Erblassers
' zusammentreffen; sondern auch danN/ wenn die Erbschaft bloß zwischen
Enkeln von vttschiedenen KtNderN, oder Mischen Urenkeln von verschiede-
^cnen Enkeln zu theilen ist/ Es können also die von jedem Kinde nach-
gelassene« Enkel, und die von jedem Kinde nachgelassenen Urenkel/ihrer
seyen viele oder wenige, nie meht und nie weniget erhalten, als das ver,
storbene Ki.td, oder det verstorbene Enkel erhalten hätten > wenn sie ant
Leben geblieben wären^

§ ' 5 3 9 - I s t niemand, vorhanden/ det voli beM Erblasser selbst ab-
stammt; so fällt die Erbschaft auf diejenigen, die mit ihm durch die zwei-
te Linie verwandt sind/ nämlich auf seine Ättekn üNd ihre Nachkömmlinge«
leben noch beide Äcltern/ so gebührt ihnen die ganze Erbschaft zu glei-
chen Theilen. I s t eines dieser Aeltttn gestorben; so treten vejscti nächge-
lassene Kinder odct Nachkömmlinge in sein Recht ein, unb es wirb die
Hä l f te , die dem Verstorbenen gebührt hatte/ unter sie Nach Mett Grund-
satzelt gethcili, welche oben in dem §. 534. 537. uttd 5 j 8 . §§< Wege«
Theilung der EWschaft zwischen KiNdetN/ und entferntem Nachkömmlin-
gen des Erblassers festgesetzt worden siNd^

§> 54c,. Wenn beide AetterN des Erblassers gestorben sind;!! ft
wird jene Hälfte der Erbschaft/ welche dem Vater zugefaltettwäre, un-
ter seine hinterlassene Kinder und derselben Nachkömmlinge/ die andere
Halste aber, welche der lebenden Mut te t gebühdt hatte/ unter ihre K in -
der mW derselben Nachkömmlinge iN derOrdNuttgNach VeM 5 j4 i t tNV^7^
§§ . getheilt. SiNd vdn diesen Äeltetn keine änvetn> als^.vön ihnen ge<
weinschaftlich erzeugte Kinver/ oder derselben NächköMMliNge vorhanöen 3
so theilen sic die beiden Hälften unter sich gleich, S l nv aber außer d w
sen noch Kindct vorlMden/ die von dem Vater , bder vöN der Mut ter ,
öder von einem und der aNdettt in einer andern Ehe gezeugt worden sind;
<o erhalten die von dem Vater und der Mut ter gemeinschaftlich erzeugtes
Killdet/ oder ihre Nachkömmlings sowohl an der väterlichen/ als an der
Mütterlichen Hälfte ihren gebührenden, mit den einseitigen Geschwister«
gleichen ÄNtheil.

§. 541. HenN eines der verstorbenen Äeltertt des Erblassers weder
Kinder, noch Nachkömmlinge hinterlassen hat ; st fällt die ganze Erb-
schaft dem andern Noch lebenden Helternthöile M I s t dieser Thcil auch
nicht mehr am Leben; so wird die ganze Ctbschaft unter seinen Kin-
vern und Nachkömmlingen Nach bereits angeführteli Grundsätzen ver-
lheilet<

s< 54s.



H. 542- S ind die Aeltern des Erblassers ohne Nachkömmlinge ge/
stochn z so fallt die. Erdschaft auf die dritte W i e , nämlich auf des Erb- Februar,
lassê rs Großaltern und ihre
dann in zwey gleiche Thcile getheilt. Eine Hälfte, gehört den Aeltern des
Vaters und ihren Nachkömmlingen/ die andere den Aeltern der Mut ter
und ihren Nachkömmlingen.

§.543. Jede dieser Hälften wird unter den Großaltern der Seite, wentt
sie beide noch leben, gleich getheilt. I s t eine.s der Großaltern, oder sind
beide gestorben; so wird die dieser Seite zugefallene Hälfte zwischen den
Kindern und Nachkömmlingen pieser Großaltern nach jenen Grundsätzen
gesheilt, nach welchen in dem oben angeführten Falle die ganze Erbschaft
zwischen den Kindern und Nachkömmlingen der Aeltern de« Erblassers
getheilt werden muß.

§. 544. S ind von der vaterlichen oder vyn, der mütterlichen Seite
beide Großältern gestorben, und weder von dem Großvater, noch von
der Großmutter Nachkömmlinge vorhanden; dann fallt den von der an-
dern Seite noch lebenden Großaltern, oder nach derselben Tode ihren h iw
verlassenen Kindem und Nachkömmlingen die ganze Erbschaft zu. -

§ . 5 4 5 . Nach gänzlicher Erlöschung der dritten Linie fallt die gesetzt
liche Erbfolge auf,die vierte. Zu dieser Linie gehören die Aeltern des vä-
terlichen Großvaters und ihre Nachkömmlinge, die Aeltern der vaterlichen
Großmutter mit ihren Nachkömmlingen, die Aeltern des mütterlichen
Großvaters mit ihrer Nachkommenschaft, und die Aeltern der mütterlis
chen Großmutter mit der ihrigen.

§. 546. S i n d von allen diesen vier Stämmen Verwandte vorhan-
den; so wird die Erbschaft zwischen denselben in vier gleiche 3heile ge,
Iheilt, unb jeder 3heil wieder zwischen den zu jedem Stamme gehörigen
Personen nach eben den Grundsätzen untergetheilt, nach welchen zwischen
den Aeltern des Erblassers und zwischen ihren Nachkömmlingen eine
ganze Erbschaft gesetzmäßig getheilt wird.

tz. 547. I s t einer von den zu dieser Linie gehörigen vier Stämmen
bereits erloschen ; so fällt dessen Antheil nicht allen übrigen drei Stämmen
zu, sondern wenn der erloschene Stamm von der vaterlichen Seite ist; so
fallt dem andern Stamme von der vaterlichen Seite die Halste der Erb-
schaft zu; und wenn der erloschene Stamm von der mütterlichen Seite
ist, so fallt dem andern Stamme von der mütterlichen Seite ebenfalls die
Hälfte der Erbschaft zu. S ind aber beide Stamme von der väterli-
che» und mütte-lichen Seite erloschen, so fällt auf die zwey S täm-
me von der andern Se i te , und wenn auch von diesen schon einer er-
loßHen is t , auf den einzigen von dieser Seite noch übrigen Stamm die
ganze Erbschaft.

Erste Fortsetzung. A a a a a §. 548.



^ 54s- Wenn von dtt vierten Linie kein Verwandter mehr am l e ,
^ . bei, ist> st fallt die Erbschaft auf die fünfte, nämlich auf des Erblassers

Urgroßältern und ihre Nachkömmlinge. Zu dieser Linie gehört
der Stamck der väterlichen Großältern des väterlichen Großvaters, der
Stamm det mütterlichen Großaltern des vaterlichen Großvaters, der
Stamm der väterlichen Großaltern der väterlichen Großmutter, der
Stamm det mütterlichen Großaltern der väterlichen Großmutter/ der
Stamm der väterlichen Großaltern des mütterlichen Großvaters, der
Stamm det mütterlichen Großaltern des mütterlichen Großvaters, der
Stamm der väterlichen Großaltern der mütttrlichen Gtoßmutter, und
der Stamm: der mütterlichen Großältern der mütterlichen Großmutter?

' §. 549. Jeder von diesen Stammen hat nut den übrigen gleiches
Erbrecht, und wenn von jedem Stamme Verwandte vorhanden sind,
so wird die Erbschaft unter ihnen in acht gleiche Theile getheilt, und
jeder Theil unter den zu diesem Stamme gehörigen Personen nach der
bei den vorigen Linien vorgeschriebenen Ordnung wieder üntergetheitd.

§. 550. Wenn einer dieser acht Stamme erloschen ist; so fällt
da sjcnige, was väterlichen Grdßältetn eines Großvaters, oder einer
OroßlvutM' gehört hatte, dein Stamme der mütterlichen Großältern
eben dieses Größvaters, öder diestr Großmutter zu : und was den müt,
terlichen OroßalttM eines Großvaters, oder einer Großmutter gebührt
hätte, fallt dem Stamme der väterlichen Großältern eben dieses Groß,
vatcrs, oder Großmutter zu.

§. 551. S ind beide Stämme eines Großvaters, oder einer Groß/
mutier erloschen ; so bleiben die Antheile, die zu der väterlichen Seite
des Erblassers gehören, bei den noch übrigen Stämmen der väterlichen
S c k c , und Vi^ Antheile, die zu der mütterlichen Seite des Erblassers
gehören, bleiben, bei den noch Longen Stämmen von der mütterlichen
Seite. Wenn aber von allen vier Stammen der väterlichen Seite,
oder von allen vier Stämmen der mütterlichen Seite kein Verwandter
mehr vorhanden ist, so erhalten die von der andern Seite vorhandenen
Stämme die ganze Erbschaft.

H. 552. Wenn endlich auch die fünfte Linie ganz erloschen ist;
so fällt die gesetzliche Erbfolge auf die sechste, nämlich auf des Erblas,
scrs dritte Urgroßältern und ihre Nachkömmlinge. Zu dieser Linie ge-
hören scchszehn Stamme, nämlich die Stamme derjenigen Aeltern,aus
welchen die Stammaltern der fünften Linie entsprossen sind. Wenn
von jedem dieser Stamme Verwandte am Leben sind; so wird die Erb-
schaft iy sechszehn gleiche Stammtheile getheilt, und jeder Stammtheil

zwi-



zwischen Pen zu diesem Stamme gehörigen Verwandten <nach den be-
reits angegebenen Grundsätzen wieder untergetheilt. 6e rua

§. 553- S ind von einigen dieser Stämme keine Verwandte mehr Nestsall«l<^
am Leben ; so falten ihre Ancheile auf diejenigen Stamme, die nach
Vorschrift des 547. und 550. §. mit den erloschenen Stammen in der
nächsten Verbindung stehen. S i nd nur von einem einzigen Stamme
Mrwaydte übrig ; so gebührt ihnen die ganze Erbschaft.

§^554. Wenn Jemand mit dem Erblasser von mehr als einer
Seite'^verwandt i j t , ; . jo genießt er von jeder Seite dasjenige Erbrecht,
welches ihm als einem Verwandten, von dieser Seite insbesondere^ be-
trachtet, gebührt,

§. 555. Au f diese sechs Linien wird das Recht der-Verwandschaft-
lichen Erbfolge in Ansehung eines frei vererblichen Vermögens einge-
schränkt. Wer mit dem Erblasser nur in der.siebenten, oder in einer
noch^ entfernter« Linie verwandt ist, hat auf das von ihm hinterlasse-
ne Vermögen "keinen Anspruch.

§. 556. I n diesem Falle, wenn nämlich in den angeführten sechs
linien kein Verwandter des Erblassers vorhanden ist ; bestimmt das Ge-
setz,dessen hiyterlassenen Ehegatten zum Erben. I s t dieser auch nicht
mehr am Leben; so wird die Verlassenschaft a l 5 ein etbloscs Gut er-
k lär t , und entweder von der Kammer, oder von denjenigen Personen
eingezogen,.welche zur Einziehung erbsostr Güter ein gesetzliches Recht
haben.

§. 557. Außer dem eben bestimmten Falle gebührt noch dem über-
lebenden Ehegatten ohne Unterschied, ob er eigenes Vermögen besitze,
oder nicht, mit jedem Kinde gleicher Erbtheil zum lebenslänglichen Ge-
nüsse. Das Eigenthum davon bleibt den Kindern. I s t kein Kind vor-
handen; so erhalt der überlebende Ehegatte das unbeschrankte Eigen-
thuni auf den vierten Theil der Verlassenschaft. Doch, wird in beiden
Fällen dasjenige, was gemäß eines errichteten Heurathsbriefes einem
überlebenden Ehegatten aus dem Vermögen des andern zukömmt, m
diesen Theil mit eingerechnet.

§. 558. Außer der Ehe geborne, und durch nachher erfolgte Ver-
mahlung ihrer Aeltern legitimste Kinder genießen mit den ehelich er-
zeugten die nämlichen Rechte, und werden auch in Ansehung der gesetzlichen
Erbfolge, wie alle andere ehelichen Kinder, jedoch nach Maßgabe des
135. §- des ersten Theils behandelt.

§ . 5 5 9 .
sthgebers legttimickn Kinde kömmt auf die vaterliche Erbschaft nur so
viel Recht z u , als ihm der Vater bei der Legitimation wirklich ein,

A a a a a -
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Kbruar . geräumt hat , und ohne Verletzung etwa vorhandener anderer Kinder

Für hat einräumen können.
ß. 560. I n Rucksicht auf die Mutter haben eheliche und unehe-

liche Kinder bei der gesetzlichen Erbfolge gleiche Rechte. Doch steht es
der Mutter f re i , sich mit den unehelichen Kindtttt abzufinden, und, we-
gen einer gänzlichen Verzicht auf die Erbschaft sich mit ihnen zu ket-
tragen.

§> 561. Den Aeltern. kommt auf den Nachlaß ihrer legitimirten
Kinder eben das wechselseitige Recht zu , welches dett Kindern auf den
Nachlaß ihrer Aelttrn eingeräumt worden ist. S i n d aber die Kinder
unehelich geblieben ; so gebührt nur der Mutter die gesetzliche Erbfolge.
Der B a t e r , alle Grbßaltern und ihre Verwandte sind davon ausges
schloffen»

Siebenzehntes Hauptstück.
Von dem pstichtthcile.

§ . 562. Die Personen, welche der Erblasser in seiner letztwillu?
gen Verordnung mit einem Etbtheile bedenken muß, sind vor allen sei-
ne Kinder : i n Ermanglung derselben seine Aeltern : endlich sein Ehe:?
gatte, selbst wenn seine Kinder und Aeltern noch am Leben sind.

H. 56) . Die Wichten, welche Aeltern gegen ihre Kinder, Kinder
gegen ihre Aeltern, und Ehegatten gegen einander schon bei Lebzeiten
haben, sind bereits im dritt ln und vierten Hauptftücke des ersten Theils
naher bestimmt worden. S ie find aber schuldiz auch auf den Todesfall
einander zu bedenken. I n Ansehung dieser Pflicht beschrankt das Gesetz
die Rechte des Eigenthümers.

§. 564. Unter dem Namen Kinder werden auch Enkel und Ur-
enkel, und uyter dem Namen Aeltern alle Großaltern begriffen. Es
findet hier zwischen mannlichen nnd weiblichen Geschlechte, zwischen ehe-
licher und unehelicher Geburt kein Unterschied S t a t t , sobald die
Ordnung,. die Reihe und das Recht der gesetzlichen Erbfolge diese
Personen wirklich trifft.

§. 565. Der Erbtheil, welchen diese Personen zu fordern be-
rechtigt sind, heißt P f l i ch t t e i l ; sie selbst werden in dieser Rücksicht
Notherben genannt.

§. 566. Als Pstichttheil bestimmt das Gesetz jedem minderjähri-
gen Kinde die Hä l f te , jedem volljährigen aber das Dri t te l von dem
was dem einem und dem andern in Ermanglung eines Testamentes
nach ver gesetzlichen Erbfolge zugeflossen wäre.
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§. 567. Den Aeltern gebührt als Pstichttheil ein D M e l aus

der ganzen freien Verlassenschaft, dergestalt, daß/ ungeachtet einer
vorhandenen letztwilligen Verordnung, gleichwohl einem jeden Nother-
ben in aufsteigender Linie ein reines Dr i t te l vc»n dem verbleibe, was ihm
in Ermanglung einer solchen Verordnung nach der gesetzlichen Erbfolge
zugefallen wäre.

§. 568. Des Ehegatten Pstichttheil ist das Dri t te l dessen, was
ihm in Ermanglung eines Testamentes zugekommen wäre. Wenn keine
Kinder vorhanden sind, wird der Ehegatte vollständiger und unbeschrankt
ter Eigeftthümer des Pstichttheiles: S ind Kinder vorhanden; so erhalt
er nur die Nutznießung davon.

tz. 569. Um den Pf l icht te i l richtig ausmessen zu können, werden
alle zur Verlassenschaft gehörigen, beweglichen und unbeweglichen S a -
chen, alle Rechte und Forderungen, welche der Erblasser auf seine Nach-
folger frei zu vererben befugt war, selbst al les, was ein Erbe, oder
ein Legatar in die Masse schuldig ist, genau beschrieben und ordentlich
geschätzt.

§. 570. Fremdes G u t , und alles, was der Verstorbene auf an-
dere nicht frei vererben konnte, wird nicht in die Nerlassenschaft gezo-
gen. Schulden, alte Lasten, und solche Rechte, die mit dem Erblasser
erlöschen, wel'den vor allen von der Masse abgerechnet.

§. 571. Der Pstichttheil wird den Notherben vor den Vermächt-
nissen und andern aus dem letzten Wi l len entspringenden Lasten abge-
reicht. S i nd die in der Verlassenschaft befindlichen Sachen theilbar;
so erhalten sie ihn an den Sachen selbst: sind sie es nicht; so erhalten
sie ihn an gemeinem Werthc. -

§. 572. Al les, was die Notherben durch''Legate, Fideicommisse,
Dubstitutionen, Erbverrräge, oder andere Verfügungen des Erblassers
wirklich aus der Verlassenschaft erhalten, wird bei Bestimmung ihres
Pstichttheiles in Rechnung gebracht. Doch kann der Pstichttheil durch
keine BedingunF eingeschränkt, noch auf irgend eine Ar t belastet werden.

§. 573. W a s ein Notherbe bei Lebzeiten des Erblassers bloß aus
desselben Freigebigkeit als jährliche,: B e i t r a g , bder auf eine andere
Art erhalten hat , wird nicht zum Pstichttheile gerechnet.

§. 574., Haben Aeltern für ein bereits versorgtes Kind Schulden
bezahlt, haben sie ihm ein Heurathsgut, oder eine andere Unterstützung
gegeben; so kommen die deßwegen gemachten Auslagen in die Rechnung
seines Pstichttheiles.

§. 575. Besondere einem Vate r , oder einer Mutter gemachte
Vorschüsse werden nur auf ausdrückliches Verlangen des Erblassers zum
Pflichtteile gerechnet,

«erste FortseyunF.. B b b b b §. 276.



^tbnlar. ^' ^^ ' ^ ^ ^ " Ehegatten in dem Heurachsbriefe eine Vorsehung
.̂  ' für den Todesfall getroffen z st hat der Uiberlebende leinen Anspruch'

WestMzlen. auf einen Pstichttheil.
E§. 577. Ein Erbvertrag kann den Rechten des Pftichtthciles

wenig zu nahe treten, als eine letztwiäige Verordnung. Auch durch die
pupillarische Substitution kann ein Vater den Pfiichttheil der Mut tet
nicht vereiteln.

§. 578. Wer nach Vorschrift des zehnten Hauptstuckes entweder
seines Standes, oder einer gesttzwidrigen Handlung wegen unfähig ist
zu erben , hat auch überhaupt keinen Anspruch auf einen Pfiichttheil.
Se in Antheil fällt in die Masse.

tz. 579. Außerdem schließen Noch andere Ursachen vom Pstichttheij .
le aus. Ein Kind kann enterbt werden:

1) Wenn es vom Christenthume abfäl l t
2) Wenn es seinen Vater > oder seine Mutter wegen eines Civl l ddet

Criminalvcrbrechcns,. den Hochverrath ausgenommen, vor Gericht
angibt, oder sie durch öffentlichen Vorwurf eines solchen Verdreh
chens beschimpft. ^

3) Wenn es seinen Aeltern nach dem M m strebt, oder sich.thätlich
gegen sie vergreift.

4) Wenn es denselben in feindlicher Gefangenschaft ^ öderen, einem
andern elenden Zustande keine Hülse leistet.

5) Wenn es Blutschande in aufsteigender Linie begeht.
6) Wenn es seinen Aeltern durch Angebungen, öder auf eine andttt

boshafte Art so viel Schaden verursacht, als seit; Pftichttheil dtt
tragen würde. .

7) Wenn es sich zu einer schändlichen Rotte gesellt.
8) Wenn die Tochter eine anstandige Heurach ausschlagt/ und tink

feile Dirne wird. '
',§. 580. Wenn auch eines dieser Vergehungtn nur gegen einen

Aeltcrntheil verübt wird z so ist der andere berechtigt dem ungerathenett
Kinde den Pf l icht te i l zu entziehen.

§. 581, Aeltern können vom Pstichttheile ausgeschlossen werdttt:
1) Wenn sie die christliche Religion verlassen.
2) Wenn sie ihrem Kinde gar keine, öder vorsatzlich eine böse zum La-

ster führende Erziehung geben, oder es im großen Elende gänzlich
verlassen.

) ) Wenn sie dasselbe fälschlich und boshafter Weise wegen eines Cr i -
minalverbrechens angeben.

4) Wenn sie i hm, seinem Ehegatten, oder seinen Nachkömmlingen
nach dem Leben streben.

l )



5) Wenn sie mit seinem Gatten ehebrecherischen Umgang gepflogen <^V

tz. 58H. Hreffett eine oder mehrere dieser Enttrbungsursachen bei
den Aeltern und Kindern wirklich ein; so wird der Pftichttheil doch nicht
gleich von Amtswegett vetwirkt. Der Erblasser muß die Enterbung in
seinem Testamente verfügen, und die gesetzmäßige Ursache ausdrücklich
anführen.

H. M . Dem Ehegatten gebührt kein Wichttheil t
l ) Aus jeder Ursache/ worauf sich die Enterbung der Kinder und

Äeliern gtündet.
^) Wenn er sich des Ehebruches schuldig macht.
Z) Henn er seinen Ehegatten boshafter Heise verlaßt»
4) Wenn er zur beständigen Trennung vom Tische und Bette Anlaß

gegeben hat.
Be i solchen Vorfallen wird das Vergehen des einen Ehegatten durch

M ähnliches Vergehen des andern nicht aufgehoben.
' tz. 584. Die Enterbungsursache muß immer von dem Erben er^

Mesen werden, und itt den Worten und dem Sinne des Gesetzes ge?
gründet seyn ; sonst -ist der ausgeschloffeke Notherbe berechtigt seinett
Wichttheil zu fordern.' I n Rücksicht auf andere Verfügungen kann tt
das Testament aus diesem Grunde nicht anfechten.

tz: 585. Auch in dem Falle, daß ewem Notherben der ihm W
bohrende Pstichttheil nicht vollständig vermacht wird 5 behält das Te5
stammt seine rechtlich Kraft : obwohl der! vttkükzte Notherbe die Ers

tz. j 8 6 / Es können Aeltern lind Ehegatten tn einem Testamente
ganz übergangen werden'; es wird deswegen nicht ungiltig. Der Pflichte
theil wird in diesem Falle aus der Masse entrichtet, und Verhältnis
mäßig von den Erbtheilen und Vermächtnissen abgezogen, s i n Kind
kann aber in einem Testamente nicht Übergängen werden. Der Erblasser
muß ihm einen Pjiichtthcil vermachen, oder entziehen; widrigen Falles
ist das K^ze Testament ungiltig.

§..587. Einem verschwenderischenNotheebett/ von welchem zu bes
furchten ist, daß der ihm gebührende Pftichttheil sonst ganz, oder größten
Theils in die Hände seiner Gläubiger kommen würde, kann auch der
PftichttheU von dem Erblasset, jedoch nur dermassen entzogen werden,
dqß solcher dessen

ße 538. Einem Notherben, der von seinem Pftichttheile ausge^
schloffen wi rd , kann man deßwegeft den unentbehrlichen Unterhalt nicht
versagen. Diesen sind Aeltern ihren Hindern, und Kinder ihren hilflos
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<5 / sen Aeltern aus der Verlassenschaft zu bestimmen verbunden. Die nckmlis
^evruar. ^^ Verbindlichkeit findet auch unter noch nicht geschiedenen Eheleuten
Westgalizien. S t a t t .

Achtzehntes Hauptstück.
Von der Verlassenschaftsabhandlung.

tz. 589. Wenn eine Person stirbt/ welche ein eigenes Vermögen
hat; so nimmt die Gerichtsbehörde)' welcher sie vermöge ihres ordentli-
chen letzten Wohnsitzes unterworfen war , in Gegenwart zweier Zeugen
von Amtswegen die Besieglung auf Nachlaß vor, das ist, sie legt die
sogenannte gerichtliche Sperre an. Todesfalle werden durch die politi/
schen Anstalten am schleunigsten erfthm:.

tz. 590. Befindet sich der Nachlaß w der Gewahrsame solcher Per-
sonen, welche der Erblasser selbst zur Vollstreckung seines letzten Wil lens
ernannt hat, oder in Händen solcher vermuthlichcr Erben, die ihre. Ge,
schafte selbst zu verwalten fähig sind, und bei lpelchcn für die Verlassen^
schaft nichts zu

. der Gerichtsbarkeit/ und schrch lk^M^uf wenige ̂ bedeutende ^ahr^
niste ein. .,. , . . : .

§. 591. Ausserdem nimmt der Gerichtsstand de ,̂, Nachlaß in engere
Sperre, und übergiebt i hn , bis der Erbe auft r i t t , oder ein Kurator
bestellt w i rd , der Die entbehrt^
che Baarschaft, öffentll^e <^ taa tspMere^Pr ivaMuldbr ie f t , Gold/
S i lbe r , und Juwelen nimmt das Gericht in Verwahrung.

§. 592. Sachen, die nicht e n t N M ^
entbehrt, oder nicht lange erhalten werden können, werden nicht versieg
gelt, sondern besonders verzeichnet, und demjenigen, der unterdessen, die
Wir tschaf t bestrgt, zum Gebrauche oper allenfalls gegen Pe^re^nong
zum Verkehre überlassen. ,;

§. 593. Erbstücke, die sich unter einer fremden Gerichtsbarkeit bk
finden, werden auf erhaltenes Ersuchschreiben von dem Ortsgerichte in
Verwahrung gebracht, bis die Gerichtsbehörde, welcher der̂  Erblasset
zur Zeit des Todes seiner Person nach unterworfen war , weiten Ver-
fügungen darüber trifft.

§. 594. Dieser persönlichen Gerichtsbehörde kömmt die Abhandlung
der sammtlichen Vcrlassenschaft auch dann zu, wenn der Erblasser in
einem fremden Lande liegende Güter hinterlassen hat. >

§ .59? .



H. 595. Niemand darf sich einer ihm angefallenen Erbschaft eigen- <Mruar.
machtig anmassen. Wer ein Erbrecht auf einen Nachlaß zu haben ver- ^^
meint, muß dem gehörigen Gerichtsstande seine Ansprüche vorlegen, muß Westgallzlen.
sie durch die erförderlichen Rechtsbehclfe unterstützen, uttd auf diese A r t
die^ Cinantwortling stines Erbtheils erwirken/ '^

§. 596. D^: das Erbrecht nur nach dem Tode des Erblassers statt
findet; so muß sich das Gericht vor allen von seinem Tode, oder von
seiner versichern, ob ein ̂ schriftliches
oder mündliches Testament vorhanden, oder wem sonst-das Erbrecht zu-
gefallen sey.

§. 597. W ^ e i n schriftliches Testante^
oder ein Wndliches als Z e ü g ^ acht Tagen
nqch erfahrnem Absterben des Erblässets ̂ entweder der Abhandlungsin-
stanz, oder seinem eigenen Gerichtsstände zur weiteren Beförderung be-
kannt machen, oder.für allen aus seiner Nächläßigkeit entstandenen
Schaden haften.

§. 598. Wer ein Testament vorschlich und zum Nachtheile eines
Dri t ten vert i lgt, unterschlagt, oder verheimlicht, begeht das Verbre-
chen des Betruges.

tz. 599. Ein dem Gerichte vorgelegtes schriftliches Testamen
sogleich in Beistyn zlveier Zeugen äußerlich besichtigt; dann ohne Ver-
letzung des Siegels und des Inhaltes erbrochen und abgelesen. Diese
gerichtliche Handlung wird zu Protokoll gebracht, sichtbare Mängel ,
welche man findet/ werden angemerkt, Beilagen> auf welche sich der
Tcst'ttor bezieht, werden nachgesucht, Und den Akten eingeschaltet.

tz^ 600. Findet bei einem vom Erblasser selbst aufgesetzten und von
leiuem Zeugen unterschriebenen Testamente oer Argwohn Platz, daß das
Siegel nachgemacht, oder die Hand nachgeahmt seyn dürfte; so muß
es mit äußerster Vorsicht untersucht,. auf die Umstände der Zei t , des
Orteß und der Person besondere Rücksicht genommen, und genau auf-
ge;eichnet wkrden, wo , wann und von wem ein solches Testament gefun-
den und eingebracht worden sep.

§. 601. W i r d ein mündliches durch eine übereinstimmende schrift-
liche Urkunde her Zeugen bestätigtes Testament vorgelegt; so ist es nicht
nothig die Zeugen gleich zu verhören. I s t aber die Urkunde nicht von
dieser A r t , oder entsteht darüber em Widerspruch; so werden die Zeu-
gen auf Perlangen der interejsirten Par te i , welcher hiezu Fragen vor-
zulegen freisteht,, ohne d e ^ zu Protokoll
vernommen, und beeidiget, darüber sieht jedem Intereßirten die weite-
re Verhandlung offen.

Foreseyuns. Ccecc §.602.



§. 602. Jeder bei Gerichte eingebrachter schriftlicher oder münd-
^ ^ letzter W i l l ^ wird öffentlich verlesen. Die Punkte, deren Erfül l

Vestsattzien. ^ " s deinen Aufschub leidet, werden dem Erben, oder dessen Stellver,
treser unverzüglich bekannt gemacht. Jedermann, dem daran gelegen
ist, kann von dem Inhalte der letztwilligen Verordnung eine beglaubte
Abschrift verlangen.

§. 60; . Werden dem Gelichte mehrere Testamente vorgelegt; so
müssen sie alle öffentlich bekannt gemach^ werden.

§. 604. Zeugt es sich durch das Testament selbst, oder durch ch
nen andern Umstand, daß die Person des ErblaGrs zur Zeit seines Hin-
schcidens einem andern Gerichtsstände unterworfen l M ' 5 ^
willige Verordnung dorthin abgegeben, und für die nöchige Verwahrung
der bei dem Verstorbenen vorgefundenen Sachen gesorgt.

§. 605. Hat der Verstorbene in einem andern Lande liegende Grün-
de hinterlassen; so wird der dortigen Gerichtsbehörde auf ihr, oder einer
Partei Verlangen das Original des letzten M M
bedingt bei dieser Gelegenheit die künftige Zurückstellung/ und behält
eine beglaubte Abschrift des Originals. :

§.606. Wer sein Erbrecht auf einen
Urkunde des Erbvertrages bei cinteichkt, der-
selben Bekanntmachung verlangen, ulw sich allen ü ^ r i M zu^der V t t ^
lassen schaftsabhandlung gehörigen VottehW^en u n t ^

§. 607. Is t weder ein
Händen; so legitimiren sich die E M c h g f t ^
und werden vom Gerichtsstände in ihren Rechten gehandhabt. ' - ^ /̂

§. 608. Wer übcr sein Erbrecht Olbst verfügen kann>! dem steht M>^
ftei die Erbschaft mit allen i:)r anklebenden Rechten und Verbmhiich^^
leiten zu übernehmen, oder auszuschlagen. Personen, welche ihr Ver-
mögen zu verwalten unfähig sind, werden in diesem, wie in andern Fallen, .
nach Vorschrift des fünften Hauptstückes ersten Theiles von ihren Vor-
mündern und Kuratoren vertreten.

tz. 609. W i rd Jemand zum Erben eingesetzt /dem auch ohne 3c?
stament das Erbrecht zugefallen wäre; so ist er nicht befugt sich auf die
gesetzliche Erbfolge zu berufen, und dadurch die letztwillige Verodmmg
zu vereiteln. Dieses wird aber jenen Personen gestattet, denen ein Wicht,
theil gebühret, und die sich damit begnügen wollen.

§. 610. Ein bekannter Erbe muß sich innerhalb sechs Monaten nach
dem Tode des Erblassers vor der Abhandlungsinstanz' erklaren.



dieser Frist ohne sich erklart i«
h ß ft geht sein ErbreG auf seine Erben über, wmn sie anders der
Erblasse«^nicht ausgeschlossen, und andere Nacherben eingesetzt hak Den
Erben gehühr^ aber das Uiberlegungsrecht nur auf die vo<z den stchs
Monaten noch übrige Zeit. ^ ^ (

§. 612. Aus wichtigen Gründen kann die Üiberlegungsfrisi noch auf
drei Plonate verlängert werden. M i r d um keine Verlängerung ange-
sucht, oder ist die Zeitfrist überhaM verstrichen; so wird der Verlassene
schaftsmasse ein Vertreter bestellt, und d M Erben durch diesen oder Je-
mand andern, dem daran gelegen is t^^gezeigt , daß er bei Verlust
seines Erbrechtes binnen einem Mona te 'Mx Erklärung von sich geben

§. 61). Es oder
mit der Rechtswohlthat

§ .614. Nimmt er sie mit d i ^ r ^ ^ e n ^ o W ^
das Inventarium gerichtlichMf ^os tenMMD,vörgenonWN^^M
steht den Gläubigern und Legataren n u ^ j n ' s o ^ '
des Nachlasses zureicht, für ihre ForYerM^pßn<ßine eigenen
darauf gehabten zu verlieren. / ,

^ §. 615^ ,Der Testotor f M M ^ W n M
entziehen ,̂ n M dje Hrr ichtUW^de^HlzM^^
wenn in eineln Echvertrage aMisstckM^^^
es von keiner Wirkung.

§^616. Das Invelttarium wtid M Zwei Gerichtspersonen in GeF
genwart zweier HausgenoHn Her M i i D k r ^ mit Zuziehung
der nöthigen geschwornen Schatzmei^ Die Gerichts^
Personen nehmen den ganzett N M l a ß ' W f t den darauf haftenden kästen
ordentlich auf. Die Schatzmeister g e M den Werth der Erbstücke an.

§. 617. Jedermann, dem wirklichMwn liegt, kann der Errichtung
des Inventäriums beiwohnen, und ayf stlNe Kosten eine beglaubte Ab?
schrift davon nehmen. Er kann sogar verlaltgen, daß die Personen, welsi
che den Nachlaß verwahrt oder verwaltet haben, die Wahrhaftigkeit der
Angabe aller Erbsächen e idM

§. 618. Wer die Erbschaft ohne Errichtung des Inventäriums an-
t r i t t , haftet in jedem Falle allen Gläubigern für ihre Forderungen, und
allen Legataren für ihre Vermachtnisse, wenn auch das Vermögen des
Nachlasses nicht zureicht.

4, §. 619. Die redliche Verwaltung der Verlassenschaft wird für sich
alliin noch nicht als eine Erbcserklarung angesehen. Wer sich aber der
Erbschaft widerrechtlich anmaßt, verantwortet allen Schaden.

Ccccc 2 §.620.



§. 620. Die Notherben, die nicht hinlänglich sichergestellten Gläu,
Februac. h ^ r ^ und die wegen des Erbrechts in Stre i t gerathenen Parteien k W

^ nen ebenfalls auf die Errichtung des Inventaliums dringen. I m ersteff
^ Zeiten Falle werden die Kosten von der Masse, im letzten abel VW
der sachfalligen Partei getragen.

§. 621. Befürchtet
des Nachlasses mit dem Vermögen des Erben das vereinigte Vermögelf
zur Bezahlung der auf dem einen und dem andern haftenden Schulden-
nicht mehr zureichen möchte; so kann er die Absonderung der Erbschaft volt
dem eigenen Gute des Erben fordery, und sich besonders darauf vor/
merken lassen. Er verliert aber in diesem Falle allen Anspruch auf das'
anderweitige Vermögen des Erben.

§. 622. Wenn der künftige Erbe sich nicht verpflichten, und sein
Eigenthum uicht selbst verwalten kann, auch wenn die Person des Erben
oder sein Aufenthalt nicht bekannt ist; so errichtet die Gerichtsbehörde
das Inventarium von Amtswcgen. I n allen andern Fällen geschieht es
auf Verlangen der Partei.

§ .623. W a s zum Besten minderjähriger, oder anderer zur Ver-
waltung ihres Vermögens unfähiger Personen vorzunehmen scy, bestimmt
das fünfte Hauptstück des eisten M i l e s . Zum Besten solcher Eröcu,
deren Personen oder Aufenthaltsorte unbekannt sind, lpird die engere
Sperre angelegt, ein Inventarium errichtet, und ein Kurator auft
gestellt.

§ .624. I s t der Erbe bekannt, der Or t seines Aufenthaltes aber
unbekannt; so soll der bestellte Kurator denErbanfall ohne Verzug durch'
ein Edikt kund machen. Meldet sich der Erbe nicht; so bleibt das V c k
mögen so lang in Verwahrung, und Verwaltung des Gerichts, bis er
gesetzmäßig für todt erklart werden kann. Dann geht die Verlassend
schaftsabhandlung so für sich, als welM der Erbe zur Zeit des Erdan-
fallcs todt gewesen Ware. ^

§. 625. Weis das Gericht, daß gesetzliche Erben vorhanden sind,
ohne zu wissen, welchem das Erbrecht vor andern gebühre; so wird der
Erbanfall auf die nämliche Art bekannt gemacht, und unbeschadet des
Erbrechtes, welches dem gesetzlichen'Erben bis zum Verlaufe der gesetz-
mäßigen Zeit offen bleibt/ derjenige als Etbe angesehen, welcher unter
denen, die sich melden, das Gesetz am meistctt für sich hat. Meldet sich
Niemand; so wird die Vcrlassenschaft bis zur bestimmten Zeit gcrlchtsjch
verwahrt und verwaltet, sodann aber als M erbloscs Gut behandelt.

§. 626. Die Bekanntmachung durch ein Edikt sindet auch dann statt,'
wenn eö dem Gerichte ganfliH unbekannt is t , ob der Erblasser eilten



geglichen Erben zurück gelassen habe. Meldet sich in der gesetzmäßigen
Zeit Niemand; so fallt zwar die Verlassenschaft dem Fiskus heim; al-
lein das Erbrecht bleibt noch offen. Zeder gesetzliche Erbe kann es g e l - M g "llzlen.
tcnd machen > und die Zurückstellung des Erbgutes fordern.

§. 627.^ Es ist nicht genug / daß Edikte / welche einen Erbanfall
ankündigen, der Gewohnheit nach durch öffentliche Zeitungsblatter be-
kannt gemacht werden. Diese Bekanntmachung muß durch drei auf ein-
ander folgende Zahre jedes Jahr zweimal und zwar im Anfänge J a ,
ttuars und Ju l ius wiederholt/ und zugleich die Folge, womit das Ge-
setz die vernachlaßigte Darbringung der Erbesansprüche belegt/ den Edi-
kken a'.Mrücklich eingeschaltet werden.

§l 628. I s t der Aufenthaltsort eines durch den letzten Wil len
oder durch das Gesetz berufenen Erben bekannt ; so wird ihm der Erb-
Unfall ohne Verzag schriftlich angezeigt. Antwortet er binnen sechs
Wochen nicht ; so wird ihm mittest eines Ersuchschreibens an die Ge-
nchtsbehtrde des Ortes> wo er sich aufhält/ seine Erklärung mit dem'
Beisatze abgefordert, daß man/ wenn er binnen einM Zahre und sechs
Wochen sich nicht erklaren sollte, sein Stillschweigen als eine Entsagung
vcs Erbrechtes ansehen werde.

§. 629. Dringende Geschäfte/die wegen der Verlassenfchaftsab-
haudlultg vorfallen, übernimmt nach Umstanden entweder der Curator>
oder der von dem Erblasser ernannte Vollzieher des letzten Wil lens;
Dieser wird wie ein anderer von dem Eigenthümer aufgestellter Sach-
walter angesehen.

§. 659. Giebt des Erblassers Wi t twe mit einiger Wahrscheinlich-
keit vor, daß sie gesegneten Leibes sey; so wird derselben bis zum Ver-
lauft vott sechs ÄLochen nach ihrer Entbindung ein angemessener Unter-
halt abgereichtt Dringen die Gläubiger der Masse auf ihre Befriedi-
gung ; so wird sie veranstaltet.

§. 6 ) i ' . Wenn es die Untstättde eifötdertt, kann dtt Curätör die
Glaubiger vubch ein Edikt vorladen, und eine Zeitftist längstens voli
einem Jahre und sechs Älochett zu deck Ende bestimmen lassett, daß die
Orschrmenditl verhältnißmäßig befriedigt/ ditz Nicht Erscheinenden aber
nn das, was von der Verlassenschaft übrig bleibt/ gewiesen werden.

§. 632^ Sobald erkannt ist/ wetn über die eingebrachte bedingte
oder unbedingte Erhserklärung das Erbrecht gebühre; so wirb die B r r -
lassenschaft übergeben, die Uibergabe zu Protokoll gebracht, und die Ab-
handlung geschlossen/

Erste Fortsetzung . Obbvd



Februar. § ' 633. Hat aber der Erblasser gegen das Etaatsärarium in Ver-
Für rechnung gestanden; so wird seinen Erben die Vcrlassenschaft nicht eher

Wcstgaltzlen. übergeben, bis alle Rechnungen berichtigt sind.
§. 634. Die Gerichtsbehörde sorgt weiter weder für die Befriedi-

gung, noch für die Sicherstellung der Gläubiger. Auch wird die Uiber-
gabe der Verlassenschaft nicht bis zur Abführung der Legaten verschoben.
Der Erbe hat seine Pflicht erfül l t , wenn er beweiset, daß er den Lega-
taren von den ihnen zugefallenen Vermachtnissen Nachricht gegeben, U',!d
den Wil len des Erblassers so viel möglich erfül l t , oder dafür hinlängli-
che Sicherheit geleistet habe.

§. 6 ; 5. W a s die Abhandlungsinsianz noch vor gerichtlicher Uiber-
gäbe des Nachlasses in Ansehung der gesetzmäßigen milden Beitrage für
Kranken-Armen-und Schulanstalten, in Rücksicht auf die Sterbtaxe,

/Die Erbsteuer und das Abfahrtsgeld vorzukehren hat , schreiben die po-
litischen Verordnungen vor.

§. 636. Nach erfolgter gerichtlicher Uibcrgabe des Nachlasses kann
der Uibernehmer im Besitze desselben nicht anders angefochten werden,
als wenn Jemand noch vor dem Verlauft der Verjahrungszeit ein bessef
res, oder ein gleiches Erbrecht behauptet, das Testament, den Erbver-
trag , oder das gesetzliche Erbrecht des emgesührten Erben widerspricht,
und deßwegen die gehörige Klage erhebt.

§. 6 ;7 . Diese Klage findet aber nur gegen einen solchen Uiberneh-
mer S t a t t , welcher sich des Erbrechtes angemaßt hat. Wer nicht das
Erbrecht überhaupt, sondern nur das Eigcnthnm ein:,s besondern Erb-
stückes verfolgen w i l l , der muß nicht die Erbschafts, sondern die Eigen-
thumsklage anbringen. .

tz. 6Z8. Wenn der Klager tmt dem Beweise seines Erbrechtes
auslangt, folglich der Beklagte zur Abtretung der Verlasscnschaft ganz,
oder zum Thcile verurthcilt w i rd ; so werden die Streitigkeiten, welche
über die Zurückstellung der von dem Besitzer bezogenen Früchte,, oder
über die von demselben auf den Nachlaß verwendeten Kosten entstehen
können, nach jenen Grundsätzen entschieden, welche im zweiten Haupt-
stücke in Rücksicht auf den redlichen oder unredlichen Besitzer überhaupt
festgesetzt worden sind.

tz. 6)9. Erscheint ein gesetzmäßig für todt erklärter Erbe; so t r i t t
der emgeführte Erbe demselben den Nachlaß ab , oder entrichtet den
noch bei ihm befindlichen Werth davon. I h m bleibt der unentbehrliche
Unterhalt. Ein Drit ter redlicher Besitzer ist für die in der Zwischenzeit
erworbenen Erbstücke Niemanden verantwortlich.

Neun-



Neunzehntes Hauptstück.
Von Gemeinschaft des Eigenthums und anderer dinglicher Rechte.

Westgalizlen.
§. 64c). Wenn zwei oder mehrere Personen sich einer herrnlosen

Sache zugleich bemächtigen, wenn ihre Körner, ihre Weine oder ande-
re dergleichen bewegliche Sachen vermengt oder vermischt, wenn die
Granzen ihrer liegenden Gründe verrückt, oder auf was immer für eine
Art unkenntlich werden, wenn sie endlich ein Vermachtniß, oder ein
anderes Ganzes von einem Dritten übernehmen, oder selbst zusammen-
tragen, und sich gegenseitig übergeben; so entsteht ein gemeinjuMtllches
Eigenthum.

§. 641. S o oft ein und dasselbe Recht mehreren Personen un-
getheilt zukömmt, entsteht eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft be-
zieht sich immer auf Sachen, so wie sich die Gesellschaft immer aufPer-
sonen bezieh:.

§. 642. Je nachdem man zufälliger Weise oder mit vorläufiger
wechselseitiger Einwilligung in eine Gemeinschaft kömmt; so werden auch
die Rechte und Verbindlichkeiten der Theilhaber bestimmt, nämlich aus
der Natur der Sachen allein, oder aus der Willenserklärung, worauf
sich die Gemeinschaft gründet; es sey ein Vertrag oder eine letztwillige
Verordnung.

§. 64). S o lang alle Theilhaber einverstanden sind, stellen sie
nur eine Person vor, und haben das Recht mit der gemeinschaftlichen
Sachenach Belieben zu schalten: Sobald sie uneinig sind, kann kein
Theilhaber über den Antheil des andern verfügen: S o daß derjenige,
welcher eine Veränderung vornehmen w i l l , dem andern, der dagegen ist,
nachgeben muß.

§. 644. I s t aber die vorgeschlagene Veränderung von der A r t ,
daß die Erhaltung oder bessere Benützung der Sache davon abhangt;
so entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Diese Mehrheit der S t i m -
men wird nicht nach der Zahl der Theilhaber, sondern nach der Größe
ihres Autheils berechnet.

§. 645. Doch haben die Überstimmten das Pecht entweder die
Aufhebung der Gemeinschaft, oder wenn diese zur Unzeit wäre, S i -
cherstellung für künftigen Schaden zu verlangen.

§. 646. Be i gleichen Stimmen hat die Stimme desjenigen den
Vorzug , welcher für allen Schaden zu haften, und eine bessere Sicher-
stcllung zu leisten bereit ist. Sonst kann auch das Loos, ein Schiedst
mann, oder der Nichter entscheiden.

D v d d d 2 tz. 647.



1797- tz. 647. Die gemeinschaftlichen Nutzungen und Lasten werden nach
Fü""^ ^ " ^ ^ ' " ^ ö " Antheilc ausgemesscn, I m Zweifel wird ein A n t e i l

Westg«lizlen. l " ^ gleich groß angesehen. Wer das Gegentheil behauptet, muß es be-
weisen.

§l 648. Zeder Teilhaber ist vollständiger Eigenthümer seines
Antheilcs.- I n sofern er die Rechte seiner Mitgcnoffen nicht dadurch
verletzt, kann er denselben oder die Nutzungen davon willkühtlich und
unabhängig verpfänden, vermachen odtt sonst veräußern.

§; 649. Jeder Teilhaber ist befugt, auf Ablegung der Rech-
nungen , auf Vertheilung des Ettrages, und selbst auf Aufhebung der
Gemeinschaft zu dringen, wenn er anders nicht schon in die weitere F o M
setzung eingewilligt l)at> und wcntt dasNecht, Welches mehrern zukömmt,
überhaupt einer Theilung fähig ist.

§. 650. D a die sheilütlg imckör ^ine wirklich bestehettde Gemeine
fthaft voraussetzt; so kann sie nicht vorgenommen werden, so lang die
Gemeinschaft widersprochen wird. Wer also einen E r b , öder andern
Antheil ansprechen w i l l , der muß sein Erbschafts, oder Miteigettthums,
recht schon bewiesen haben.

§. 651. Derjenige Theilgettoß / welcher die gemeittschaftliche Sa?
che verwaltet, ist darüber Rechnung zu geben schuldige Wie eine Rech-
nung zu genehmigen, wie ihre Mangel zu rügen und zu erläutern feyn>
und das weitere Verfahren überhaupt schreibt die Gerichtsordnung vor.

§. 652. Ordentliches Weise sollen die Sachen selbst, z. B . die
gebauten Weine, oder die eingesammelten Körner vertheilt werden. I s t
aber diese Verthcilungsart nicht thunlich, oder den Theilhabern nicht
anständig; so können sie sich den Werth davon verschaffen, und denselben
verhaltnißmaßig unter sich theilen.

§. 653^ Wenn nach Erlöschung des Fruchtgcnuffes die Früchte
des letzten Jahres vertheilt werden z so zieht man vor allen die erfordere
lichen Baukosten von dem Ertrage ab , und t l M t Vantt den reinen Rest
unter dem Eigenthümer, und dem ausgetrettenen Fruchtnießer/ oder sei?
nen Erben nach dem Zeitmaaße. .

tz. 654. I n der Regel hat jeder Theilhaber das Recht atts der
Gemeinschaft zu tretten; dbch darf er es nicht zur Unzeit, oder zum
Oachtheile der übrigett ausüben/ und muß sich einen den Umstanden
angemessenen nicht wohl vermeidlichen Aufschub gefallen lassen.

§' 655. Hat sich ein Theilhaber durch tinen Ver t rag , oder durch
ein? rechtsgiltige Handlung jür langcrn Forksitzung der Gemeinschaft
verbunden; so kann tr zwar vor Verlauf der Zeit nicht austreten: M
lein diese Verbindlichkeit wird, wie andere Äerbindlichkeiten, aufgehoben,
und erstreckt sich nur in dem Falle auf die Erben, wenn diese selbst dazu

ein?



eingewilligt haben. Eine Verbindlichkeit zu einer immerwährenden Ge^
meinschaft kann nicht bestehen.

tz. 65s. Bei det nach aufgehobener Oeckeinschaft vürzüttchmsttdett
3höilung der gemeinschaftlichen Sache gilt keine Mehrheit der
men. Es muß zur Zufriedenheit eines jeden Gachgenosseii getheilt
dem Können sie nicht einig werden; so entscheidet ein Schiedsmnnn,
der Richter, oder das Loos.

tz. 657. Der R ichyr , oder ein SchievstNttnN entscheidet auch, öb
bei der Theilung liegender Gründe oder Oebäüde ein Theilhaber zur BeF
nützung seines Antheiles einer Servitut bedürfe, oder Nicht.

tz. 658. Kann eine gemeinschaftliche Sache nicht ohne Gefaht det
Zerstörung der Substanz getheilt werden, und sind Hie Theilhaber in
Ansehung der Uibernahme uneinig ; so mag sie gerichtlich feilgeboten und
verkauft werden. Der Kaufschilling wird unter die Theilhaber vettheilt.

tz. 659. Be i Theilultgen det Grundstücks muffen die gegenseitigen
Gränzen Nach Verschiedenheit der Lage durch Raine/ Graben/ iSaulen,
Grattjsteine, Pfähle, Bäume/ Hügel oder Erdhaufen auf eine deutle
che und Unwandelbare Art bezeichnet werden Flüsse/ Berge, und
Straffen sind natürliche' Granzem

tz. 66o. Um Betrug und I r r thum Vorzubeugen wsrveti w die S te i ^
«e/ Säulen / Pfale/ Baume und Hügel , die wirklich zur Markung
dienen, Kreuze/ Wappen , Zahlen oder andere Zeichen gehauen, odee.
darmMt eingegraben.

tz. 661. Es ist nicht genug/ Väß ein gemeittschOllches Out ge^
hörig abgemarkt werde ^ und daß Man Theilungsurkunden darübet er̂
richte Ein Theilhaber gewinnt erst dadurch ein besonderes dingliches
Recht aus seinen Anthei l , wenn die darüber errichtete! Urkunde den oft
fentlichen Buchet« einverleibt wird.

§. 66H< S ind die gesetzten GtanzzeWen durch was immer füt Untt
stände so seht verletzt, daß ju befürchten steht, sie möchten unkenntlich
werden; so hat jeder Theihaber das Recht
rung der Gränzen zu vttlangsn< Die theilnehmenden Nachbarn werdelt
zu diesent Geschäfte vorgeladen, und die Kosten von allen Nach Maaß
ihrer Granzlinien bestritten.

tz. 66) . Wer eine Markung durch still Verschulden verletzt, Haft
tet für dek verursachten Schaden und für die Erneuerungskosten. Wer
sie boshaftet Weise verrückt, wird als ein Criminalverbyecher bestraft.

tz. 664. Wettn die Gränzzeichen wirklich ulikennbar geworden sind,
oher bei Bsnch t iMg der Markuttg ein <^reit entsteht; so handhabe
das Gericht vor alten dett letzten Besitzstand, Heryach kann jeder,
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verletzt zu ftpn glaubt, die lhm in Ansehung des Besitzes, oder des
Mite igentums, oder eines alldcrn dinglichen Rechtes zustehenden Be-

. helft der Ordnung nach vorbringen.
§. 665. Die wichtigsten Behelfe bei einer Granzberichtigung sind

erstens die Ausmessung und Beschreibung, oder auch die Abzeichnung des
streitigen Grundes, dann die sich darauf beziehenden öffentlichen Bücher
und andere Urkunden, endlich die Aussagen sachkundiger Zeugen, und das
vonSachverstandigen nach vorgenommenenAugenscheine gegebeneGutachten.

tz. 666. Beweiset keine Partei ein ausschließendes Besitzes, oder
Eigenchumsrecht, so vertheilt ihnen das Gericht den streitigen Raum ver-
haltnißmaßig. I m Zweifel wird eine gerade Linie zwischen ihnen
gen, und Markung darnach vorgenommen.

§. 667. Kann es nicht bestimmt werden, ob das Weiderccht, in
dessen Besitz sich Jemand befindet, aus einer Servi tut , oder aus einem
Mite igentum herrühre; so wird es für ein gemeinschaftliches Eigen-
thum gehalten, besonders wenn die Theilung wegen der sehr vermischten
Lage der Gründe nicht leicht hätte vorgenommen werden können.

§. 668. Erdfurchen, Zaune, Hecken, Planken, Mauern, Pr ivat-
bache, Canale, Platze und andere dergleichen Scheidewände, die sich
zwischen benachbarten Grundstücken befinden, werden für ein gemeinschaft-
liches Eigcnthum angesehen: wenn nicht Wappen, Auf-oder I n n -
schriften/ oder andere Kennzeichen das Gegentheil beweisen.

§. 669. Jeder Mitgenoß kann eine gemeinschaftliche Mauer auf
seiner Seite bis zur Hälfte in der Dicke benutzen, auch Blinthüren und
Wandschranke dort anbringen, wo auf der entgegen gesetzten Seite noch
keine angebracht sind. Doch darf das Gebäude durch keinen Schorn-
stein oder Feuerherd in Gefahr gesetzt, und der Nachbar aus keine Ar t
in dem Gebrauche, seines. Antheiles gehindert werden.

§. 670. Alle Miteigentümer tragen zur Erhaltung solcher.ge-
meinschaftlicher Scheidewände vcrhaltnißmaßtg bei. W o sie doppelt vor-
handen sind, oder das Eigenthum gethcilt ist, bestreitet jeder die Ut ten
haltUttgskosten für das, was ihm allein gehört.

§ / 6 7 t . I s t die Stellung einer Scheidewand von der A r t , daß
die Ziegels Latten oder Steine auf einer Seite vorlaufen, oder ab-
hangen, oder sind die Pfei ler, Säule, Ständer, Bachstalle auf einer
Seite eingegraben; st ist auf diestr Seite das ungeteilte Eigenthnm.
Auch derjenige wird für den alleinigen Besitzer einer Mauer gehalten,
welcher eine daran Hangende Mauer von gleicher Höhe und Dicke un-
streitig besitzt.

§. 672. I n der Regel ist der alleinige Besitzer nicht schuldig seine
verfallene Mauer oder Planke neu aufzuführen. N u r dänn muß'er sie



j l ! gutem Stande erhalten, wenn durch die Oeffnung für den
nachbar Schaden zu befürchten stunde. Es ist aber jeder Eigenthümcr ^
verbunden auf der rechten Seite seines Haupteinganges für die nöthige W<st,alizlen.
Einschließung ftiues Raumes und für die Abtheilung von dem fremden
Räume zu sorgen.

§. 673. Servi tuten, Granzzeichen und die zum gemeinschaftlichen
Gebrauche nöthigen Urkunden sind keiner Theilung fähig. Die Serv i l
tuten des Lichtes und der Aussicht kommen, wie die Granzzeichen, allen
Teilhabern zu Stat ten. Die Urkunden werden, wenn sonst nichts im
Wege steht, bei dem ältesten Theilnehmer niedergelegt. Die Uibrigen
erhalten auf ihre Kosten beglaubte Abschriften.

§. 674. Diese bloße Theilung was immer für eines gemeinschaft-
lichen Gutes kann einem Dritten nicht zum Nachtheile gereichen. Alle
ihm zustehenden Pfandes, Servi tuts, und andere dingliche Rechte wer-
den nach, wie vor der Theilung ausgeübt. Auch persönliche Rechte ha-
ben gegen die verpflichtete Person und ihre Nachfolger, die sie vorstellen,
sammt und sonders ihre vorige Wirkung und Kraft .

tz. 675. W a s also Jemand an eine Gemeinschaft oder an eine
Verlassenschaft schuldig ist, kann er nicht an einzelne Teilhaber bezah-
len. Dergleichen Schulden müssen an die ganze Gemeinschaft/ oder an
einen, der sie ordentlich vorstellt, abgetragen werden,

§. 676. W a s bisher von der Gemeinschaft überhaupt bestimmt
worden ist, laßt sich auch auf die einer Familie als einer Gemeinschaft
zustehenden Rechte, z . B . St i f tungen, Fideikommisse, Urkunden und
dergleichen anwenden.

D r i t t e r T h e i l.
' Erstes Hauptstück.

Von Verträgen überhaupt.

§. 1. Rechte, die nicht auf die Sache selbst, sondern nur zur Sache/
und bloß in Rücksicht aufdie Person gebühren, setzen eine Handlung die-
ser Person voraus, welche entweder gesetzmäßig und erlaubt, oder gesetzt
widrig und unerlaubt ist.

§. 2. S o wie Jemand durch eine Handlung ein persönliches Recht
übertragt, legt er" sich selbst eine Pflicht auf, die sich zu den persönlichen
Rechte desjenigen/ M den die Uibertragung geschehen ist, wie die Ursa,

E e e e e H <he



Februar. ^ zur Wirkung verhält, und in dem Willen der verpflichteten PcrsM
' ihren Ursprung hat.

Westgallzltn. §. 3. I s t die verbindliche Handlung erlaubt, so entsteht ein Vertrag z
ist sie unerlaubt, so entsteht eine Verschuldung. I n dieser Ordnung wer,
den die persönlichen Rechte abgehandelt. Am Ende'wird das, was Per ,
tragen und Verschuldungen gemein ist, bestimmt werden.

§. 4. Wer sich erklärt, daß er Jemanden sein Recht übertragen,
das heißt, daß er ihm etwas gestatten, etwas geben, daß er für ihtt
etwas t h u n , oder seinetwegen etwas unterlassen wolle, macht nur ein
Versprechen. Nimmt aber der Andere das Versprechen gilt ig a n : so
kömmt durch den übereinstimmenden Wil len beider Theile ein Vertrag
zu Stande.

§. 5. Solang die Unterhandlungen fortdauern, und das Verspre/
chen weder zum voraus, noch nach selbem angenommen ist, entsteht ktin
Vertrag. Ein mündliches Versprechen muß ohne Verzug angenommen
werden.. Bei schriftlichen kömmt es darauf an, ob beide Theile sich an
dem nämlichen Orte befinden, oder nicht. I m ersten Falle muß die An?
nähme in vier und zwanzig Stunden, im zweiten aber innerhalb jenes
Zeitraumes, welcher zur zweimaligen Beantwortung nöthig ist, erfolgen,
und dem versprechenden Theile bekannt gemacht werden. Widrigen Falls
kann dieser zurücktreten.

§. 6. Wer sein Versprechen vor dieser Zeit zurücknimmt, und dem
Gegentheile Auslagen verursachet hat , muß ihn entschädigen. Diese
Entschädigung findet dann auch S t a t t , wenn zur Annahme des Her-
sprechens eiu anderer Zeitraum verabredet, und nicht abgewartet /vor?
den ist.

§. 7. M a n kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich, sondern auch
stillschweigend durch sichere Zeichen und Handlungen erklären. Wer z, B .
ein Uiberfahrtschiff besteigt, und sich über ^inen Fluß setzen läßt, ver-
spricht schon dadurch die Entrichtung des gewöhnlichen tohnes, und der
Schiffer nimmt das Versprechen an.

§. «. I s t die Einwilligung nicht f rey, nicht verständlich, oder
gänzlich unbestimmt; so entsteht kein Vertrag. Wer sich, um ei-
nen andern zu bevortheilen, undeutlicher Ausdrücke bedient, oder e i /
ne Scheinhandlung unternimmt, dem werden alle nachtheiligen Folgen
zugerechnet.

§. y. Verträge sind einseitig oder zweyseitig verbindlich, je nachdem
nur ein Theil etwas versprjcht, und der andere es annimmt, oder aber
Heide 3 H M sich einander Rechte übertragen und wechselseitig anneh/
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wen. D x ersten werden also ohne Entgeld, d,e andern aber mtt Cnt-^. ^
,„ ^ , ^ Februar,

geld geschlossen. " ^
§. l o . Wer einem andern unentgeltlich etwas gibt / leistet, oder

freiwillig erlaßt, schenkt es ihm. M u ß der andere dagegen auch etwas
geben, leisten, oder unterlassen; so entsteht ein Tausch im weitesten Ver-
stande. Alle Verträge lausen entweder auf eine Schenkung, oder auf
einen Tausch hinaus.

§. n . Vertrage sind die vorzüglichsten T i t e l , auf welchen die
Rechte zur Sache beruhen. Einseitig verbindliche Verträge jmd im-
mer für einen Theil lästig, und für den andern wohlthatig: zweisei-
tig verbindliche können weder für lästig, noch für wohlthätig angese-
hen werden.

§4 12. Wer den Gebrauch der Vernunft nicht hat, ist unfähig sei-
nen Wil len zu erklaren: daher können Kinder, Wahnsinnige und gänz-
lich berauschte wedet ein Versprechen geben, noch eines annehmen. Per-
sonen hingegen, die den Gebrauch der Vernunft haben, aber ihr Vermögen
nicht verwalten dürfen, z . B . Minderjährige, gierichtlich erklärte Ver-
schwender, und solche Personen, oder Gemeinden, die von einem Curator
abhangen/ sind zwar unfähig für sich allein etwas zu versprechen; können
aber ein ihnen gemachtes Versprechen annehmen.

§. i ) . Ein zur schweresten oder Härten Krrkerstrafe verurtheilttt
Verbrecher kann von dem Tage des ihm angekündigten Urtheils, und so
lang seine Strafzeit dauert, keinen Vertrag gilt ig Müssen.

§. 14» Haben Väter oder Vormünder gestattet, daß ihre Unterge-
bene eine eigene Wirtschaft führen, oder sich einem gewissen Stande oder
Berufe widmen; so wird vermuthet, daß sie auch die sich darauf bezie-
hende Verträge genehmigt haben.

§. 15. Wer listiget Weise vorgibt/ daß er Verträge zu schließen fä-
hig sey, und dadurch einen andern hintergeht, der haftet für alle aus die
ser Handlung entstehende Folgen.

§. 16. Wer ein Versprechen durch ungerechte Furcht erzwungen,'
vder durch List erschlichen ha t , ist nicht befugt es anzunehmen. Deim
durch unerlaubte Handlungen kann man sich wohl Verbindlichkeiten auf-
legen, keineswegs aber Rechte erwerben.

§> 17 Wenn ein Theil den andern dutch fälsche Angaben irre ge-
führet hat, und der I r r t hum die Hauptsache selbst betrifft, nämlich den
Gegenstand worauf die Absicht des Andern vorzüglich gerichtet Und er-
kläret worden ist; so entsteht überhaupt kein Ver t rag , und der Irrege-
führte ist zu gar nichts verbunden.
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I r r t hum nicht die Hauptsache, auch
nicht einmal eine wesentliche Beschaffenheit derselben, sondern einen Ne-
benumstand, z. B . das M a ß , die Zahl, das Gewicht, den grösseren
oder geringeren Werth der Sache; so bleibt der Vertrag, in so fern bei-
de Theile in den Hauptgegenstand gewilligt, und den Nebcnumftand nicht
als vorzügliche Absicht erklart haben, noch immer gü l t i g : allein der
irreführende Thcil leistet dem irregeführten eine angemessene Vergütung.

§. 19. Rührt die ungerechte Furcht, die List, oder der Zrrthum
von einem Dritten her, und zwar ohne TheilnehmunZ und ohne Wissen
desjenigen, welcher das Versprechen angenommen hat ; so fallen die nach-
theiligen Folgen der unerlaubten Handlung einzig aufihren Urheber, und
die Annahme ist gi l t ig.

§. 22. Die Annahme des Versprechens ist ferner g i l t ig , wenn der
versprechende Theil selbst und allein an seinem I r r t hum Schuld ist : da
es von ihm abhieng das Versprechen unter gewissen Bedingungen zu ma-
chen; so ist es natürlich/ daß er die Folge.'t seiner Unwissenheit und sei,
nes unvorsichtigen Benehmens selbst trage.

§. 21. Gleichwie Personen, welche keinen giltigen Vertrag schlie-
ßen können, aus ihrem Versprechen keinen Nachtheil zu befürchten haben;
so dürfen sie auch aus einem solchen Vertrage keinen Vorthcil erwarten:
haben sie einen gezogen, so sind sie verpflichtet ihn demjenigen zurück zu
geben, welcher darunter leiden lbürde^

§. 22. Uiber alles, was im Verkehre steht, und was man n n d M
übertragen darf, können Vertrage geschlossen werdem W a s nicht gelei-
stet werden kann/ was geradezu.unmöglich, oder unerlaubt ist> kannkein
Gegenstand eines giltigen Vertrages werden. Wer einen andern durch
dergleichen Versprechen tauschet, wer ihn aus schuldbarer Unwissenheit
verkürzt, oder aus dessen Schaden einen Nutzeli zieht, bleibt dafür ver-
antwortlich.

§. 2 ) . Folgende Vertrage sind ungült ig:
1) Wenn etwas für die Unterhanötung eines Ehekontraktes bedun-i

gen wird.
2) Wenn der Rechtsfreund sich von seiner Parthei für die Behaup-

tung eines Prozesses, oder
5) Wenn der Arzt sich von dem Kranken für die Cur im voraus eine

bestimmte Belohnung bedingt.
4). Wenn ein bereis anhängiger Prozeß/ oder
5) die Erbschaft einer dritten noch lebenden Person verhandelt wird.

§.24.



emen
p e l
die eingegangene Verbindlichkeit nach Maße seines Versprechens voll-
kommen erfüllen

§ .25 . S n w mögliche und unmögliche Äinge zugleich versprochen
lvorden; so müssen die möglichen erfüllt werden, wenn anders die ver-
tragenden Theile nicht die ausdrückliche Bedingung gemacht haben,
baß kein Punkt des Vertrages von dem andern abgesondert werden
könne.

tz. 26. Ob ein Vertrag mündlich oder schriftlich, ob er vor Gerich,
te, oder außer demselben errichtet worden sey, dieses macht in Ansehung
der Verbindlichkeit keinen Unterschied.

ß> 27> Haben sich die Partheien ausdrücklich zu einem schriftlichen
Vertrage verabredet; so wird er vor der Unterschrift nicht für gei
schloffen angesehen: doch wird die Siegelung nicht wesentlich dazu
erfordert.

ß. 28, Einem Vertrage kann Man> wie einer letztwilligen Verord-
nung, Bedingungen beisetzen̂  Besteht ein Vertrag aus mehreren Haupt-
Punkten; so wird die besondere Erfüllung eines jeoen Punctes als eine
Bedingung angesehen/ von welcher die Einwilligung zu de'tt übrigen
Puncten abhangt. ^ .

§. 2^. W a s itt Ansehung der Bedingungen bei letztwilligen Ver-
ordnungen Rechtens ist, gilt überhaupt auch bei Vertragen, mit der
Ausnahme, daß unmögliche, oder unerlaubte Bedingungen, welche ei-
nem Testamente seitte Wirksamkeit nicht benehmen, die Kraft und
Giltigkeit der Vertrage aufheben. Vertragende Theile können der-
gleichen Ungereimtheiten ausweichen ; Erben und Legatarien könne»;
es nicht.

ß. 39. Haben die Parthelen den Gewegungsgründ oder dett Endzweck
ihrer Einwilligung ausdrücklich zur Bedingung gemacht; so werden der-
gleichen Bewegungsgründe und Endzwecke, wie andere mögliche und un<-
mögliche Bedingungen, angesehen. Außerdem haben dergleichen Aeuße-
rungyn, auf die Gültigkeit der Vertrage keine Wirkung.

tz. 35. N e n n zwey ohxr mehrere Personen jemanden ^bett dassel-
be Recht zu einer Sache zugleich versprechen, oder es von ihm annch?
men z so wird so Wohl die Forderung, als die Schuld nach den Grund-
setzen der Gemeinschaft des Eigelithums qethttlt.

§ . 3 2 . S i n d also mehrere Mitschuldner einer theil baren Sache da,
so bezahlt keiner mehrmals seinen Antheil, und gehört eine theilbare S a -
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»797* He mehreren MitgcNossen> so begnügt sich jeder mit bem ihm gebühr
Februar, ^ftden Theile.

Mlzien. ^ ^ ' Betrifft es hingegen untheilbare Sachen; so kann eiil
Gläubiger, wenn er der einzige ist, solche von einem jeden Mitschuldnee
fordere Wenn aber mehrere Gläubiger und nur ein Mitschuldner da sind;
so darf dieser die Sache tinem einzelnen Mitgläubiger nicht heraus?
geben. Er muß auf die Uibereinkunft aller Mitglaubiger dringen,
oder sich von demjenigen, der sie fordert, für die übrigen sicher
stellen lassen.

§. H4> Versprechen mehrere Personen ein und das nämliche Ganze
zur ungetheilten Hand dergestalt, daß sich Einer für Alle, und Alle füt
Einen ausdrücklich verbinden; so haftet jede einzelne Person für das
Ganze. Es hangt dann von dem Gläubiger ab es von einem oder dem
undern Mitschuldner zu fordern, und wenn ihn dieser nur zum Theilc be/
friedigt, das Rückständige von den übrigen einzutreiben.

§. 35. Hat hingegen Einer mehreren Personen eben dasselbe Gan^
ze zugesagt, und sind diese ausdrücklich berechtiget worden es zur unge^
theilten Hand fordern zu können; so muß der Schuldner das Ganze
demjenigen dieser Gläubiger entrichten, der ihn zuerst darum belangt t
entrichtet er es nicht vollständig, ft hnt der andere Gläubiger
Rückständige Anspruch.

§< 36. Sobald Ein Mitschuldner dem Gtäubiget das ganze
tet hat, datf dieser von den übrigen nichts mehr fordern, und sobald
E in Mitgläubigtt von dem Schuldner ganz befriedigt worden ist, haben
die übrigett keinen Anspruch mehr.

§. 37. Es kann Ein Mitschuldner mit dem Gläubiger lästigere Be-
dingungen eingehen, ohne den Uibngen einen Nachtheil zuzuziehen.
E s kann über auch der Gläubiger Einem Mitschuldner seine Verbind-
lichkeit erlassen , ohne die Verbindlichkeit der Uibngcn dadurch auft
zuheben.

tz. 38. W ie weit ein Mitglaubi'ger, der die ganze Forderung für
sich eingetrieben hat , den übrigen Gläubigern Hafte, und in wie weit
ein Mitschuldner, der die ganze Schuld aus dem Scinigen abgetragen
hat, aus den Ruckersatz der Uibrigen Anspruch habe, muß aus den br/
sonderen Verträgen zwischen den Mitglaubigern und Mitschulkncrn bê
stimmt werden. Haben die Gläubiger, oder Schuldner käine Gemeine
schaft untet sich bedungen; so ist iiner dem andern keine Rechen?
schaft schuldig.

§. 39. Verträge müssen zu der Ze i t , an dem Ar te , und auf die
Art vollzogen werden, wip es die Partheien vepabrcdet haben. Nach
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dem Gesetze werden 24 Stunden für einen T a g , 30 Tage für ein M o -
nat, und 365 Tage für ein Jahr gerechnet. 5 '

§. 40. I s t keine gewisse Zeit für die Erfüllung des Vertrages be<W<stgattzlen.
stimmt worden; so kann sie sogleich, nämlich ohne unnöthige Verzöge-
rung gefordert werden. Hat der Verpflichtete die Erfüllungszeit sich
selbst und seiner Willkühr vorbehalten; so muß man entweder seinen Tod
abwarten, und sich an die Erben halten, oder, wenn es um eine blos
persönliche nicht vererbliche Wicht zu thust ist, die Erfüllungszeit von
dem Richter nach Billigkeit festsetzen lassen.

§. 4 1 . Hat man'nichts ausgemacht, wo der Vertrag in Erfüllung
gehen soll; so werden unbewegliche Sachen an dem Or te , wo sie liegen,
bewegliche aber an dem O r t e , wo das Versprechen gemacht worden ist,
übergeben. Dieser Unterschied wird auch in Ansehung des Maßes , des
Gewichtes, der Geldsorten u. d. gl. beobachtet.

§ . 4 2 . Ha5 der Verpflichtete seine Verbindlichkeit an dem ver-
tragsmäßigen Orte nicht erfüllt; so ersetzt er den daraus entstandenen
Schaden.

§. 43. Kann das Versprechen auf mehr /a l s eine A r t , erfüllt
werden; so hat der Verpflichtete die Wah l . Er kann aber von der ein?
mal getroffenen W a h l für sich allein nicht abgehen.

§ .44 . I s t entweder zum Zeichen des abgeschlossenen Vertrages,
oder zur Sicherheit der künftigen Vollziehung ein Angeld gegeben wor,
den; so kann sich weder die eine Parchei durch den Verlust dieses An-
geldes, noch die andere durch die Bezahlung des doppelten Werthes von
der Verbindlichkeit befreien. Eine Ausnahme von dieser Regel muß sich
entweder in dem Gesetze, oder in einer besondern Verabredung gründen.

§. 45. Die im ersten Theile §§. 18. und 19. angeführten allgemein
nen AuslegunMegeln der Gesetze gelten auch überhaupt für Verträge.
Uibrigens soll ein zweifelhafter Vertrag so erklart werden, daß er keiZ
nen Widerspruch enthalte, und wenn es möglich ist, von einerMirkung
sey. Ganz/unverstandliche Vertrage find ohne Wirkung.

K.,46. Bei einseitig verbindlichen Vertragen wird im Zweifel ange-
nommen, daß sich der. Verpflichtete eher die geringere, als die schwerere
Last austegen wollte. Be i zweiseitig verbindlichen wird eine dunkle Aeust
serung zum Nachtheile desjenigen erklart, dep sich derselben bedient hat.
Es ist seine Schuld, daß er sich nicht beutlicher ausgedruckt hat.

§. 47. W i e die aus Vertragen entstehenden Verbindlichkeiten auf-
horey, wird bei jedem Vertrage besonders/ und in dem Hauptstücke von
A H b M g der Verbindlichkeit überhaupt bestimmt werden.

Fortsetzung. G g g g g §.48.



Februar ^ ^ ' ^ ""^ Vertragen entstehenden Rechte und Pflichten gehen
^ ' auf die Erben der vertragenden Theile über, wenn sie anders nicht aus

Wcstgalizlen. blos persönlichen Verhältnissen und Fähigkeiten beruhen, oder wenn die
Erben nicht schon im Vertrage selbst, oder durch das Gesetz ausgenom-
men worden sind.

Zweites Hauptstück.
Von Schenkungen.

tz. 49. Jeder V e r t r a g , wodurch ein Theil blos aus Freigebigkeit
des andern etwas erwirbt, begreift schon eine Ar t von Schenkung in
sich. W e i l aber bald das Eigenthum einer Sache, bald nur der zeit-
liche Gebrauch derselben, öfter auch wohl nur eine gewisse Dienstleistung
unentgeltlich zugesichert w i r d , so werden diese verschiedenen Arten von
Freigebigkeit mit verschiedenen Namen bezeichnet.

§. 50. E in Ve r t r ag , wodurch eine Sache oder ein Recht unent-
geltlich übertragen w i rd , heißt eine Schenkung im engsten Verstande,
ohne Unterschied, ob die Uibergabe sogleich oder spater erfolge.

tz. 51 . Durch die Schenkung ohne Uibergabe erhalt der Beschenkte
.nur ein Recht zur Sache: durch die Schenkung mit der Uibergabe er-
hält er ein Recht auf die Sache, nämlich das Recht des Besitzes oder
des Eigentumes, je nachdem ihm das Geschenk blos von dem Besitzer,
oder von dem rechtmäßigen Eigenthümer übergeben worden ist.

§. 52. Es verändert die Wesenheit der Schenkung nicht, wenn sie
aus Erkenntlichkeit, oder in Rücksicht auf die Verdienste des Benschentten,
oder als eine besondere Belohnung desselben, gemacht worden ist. N u r
darf et vorher kein Klagerecht darauf gehabt haben.

§. 53. Hat er ein Klagerecht darauf gehabt, entweder weil es un-
ter den Partheien schon verabredet, und bedungen,, oder durch das Ge-
setz vorgeschrieben wa r ; so hört es auf eine Schenkung zu styn. ES ist
ein Tauschhandel, oder eitte andere wechselseitige Verbindlichkeit.

§. 54/Wechselfritige zwischen den vertragenden Theilen nicht vorher
bedungene Schenkungen Werden als Mentgeltliche Vertrage angesehen.
S ind sie aber vorher bedungeü dergestalt, daß der Schenkende" wieder
beschenkt werden muß, ft ektfteht keine wahre Schenkung im Ganzen, son-
dern nur in Ansehung des übersteigenden Wrrthes.

§ . 5 5 . Wenn ein Verlobter Theil dem andern in Rücksicht auf die
künftige Ehe etwas zusichert, oder schenkt, oder wenn ein Dritter beide
um die Heurath zu befördern unterstützt z so entsteht ein zweiseitig ver/



«797.
dindlicher Ver t rag, und keine eigetttliche Schenkung. Andere unbedingte Februar.
Hochzeitsgeschenke werden als unentgeltliche Vertrage angesehen. Für

§. 56. Wenn elner Schenkung dle zweifache Bedingung beigefügt
w i rd , daß der Beschenkte den Schenkenden überlebe, und daß dieser sei-
nen Wil len nicht wiederrufe; so heißt sie eine Schenkung von Todeswe-
gen: dieser Vertrag hat alle Eigenschaften eines Legates.

' §. 57. Schenkungen, welche nicht von dieser zweifachen Bedingung
abhangen, gehören zu den giltigen Schenkungen unter Lebendigen. Selbst
wenn festgesetzt w i rd , daß das Geschenk erst am Sterbtage des Schenk
kenden abgeführt werden soll, ist es noch eine Schenkung unter Lebendi-
gen, und wird wie ein Vertrag dieser Ar t behandelt.

§. 53. Jeder rechtmäßige Eigenthümer ist befugt sowohl von Todes?
wegen, als unter Lebendigen sein Vermögen nicht nur zum Theile, son-
dern mit Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften auch ganz zu verschenk
ken. S o l l sich aber der Schenkungsvertrag auch auf das erstrecke«/ was
der Schenkende künftig durch Erbschaft oder auf eine andere Ar t erwer-
ben w i r d ; so müssen diese Umstände noch besonders darin ausgedrückt
werde«.

§. 59* Aus einem blos mündlichen, ohne wirkliche Uibergabe ge-
schlossenen Schenkungsvertrage unter Lebendigen erwachst dem Geschenk-
nehmer lein Klagerecht. Dieses Recht muß um den Verdacht der Über-
eilung oder einer rechtswidrigen Verleitung auszuschlieffen, immer durch
eine schriftliche Urkunde begründet werden.

§. 6o. Wenn das Geschenk in einer zu gewissen Fristen z. B . mo-
natlich oder jährlich abzureichenden Abgabe besteht, so erstreckt sich die
Verbindlichkeit dergleichen Abgaben ftistenweise zu leisten, so wenig auf
die Erben des Geschenkgebers, als den Erben des Geschenknehmers ein
Klagerecht darauf gebührt.- Es müßte denn in dem Schenkungsvertrage
ausdrücklich bedungen worden seyn.

§. 6 1 . Wer ein fremdes Gu t oder eine gefährliche Sache z. B . ei-
nen Mthigen Hund wissentlich verschenkt, und dem Geschenknehmer diesen
Umstand verschweigt, haftet für die nachtheiligen Folgen. Wer redlicher
Weif t ein solches G M e n t macht, wie es im Zweifel vermuthet w i r d , ist
für nichts verantwortlich.

§. 62. Wer ein gehoftes oder wirklich angefallenes Gut nicht an-
nimmt, wer z. N . eine Erbschaft ausschlagt, wird noch für keinen Ge-
schenkgeber angesehen; Wer aber zum Vortheile eines Dri t ten auf eine
Sache oder auf ein Recht Verzicht t hu t , macht ihm durch diese Ab-
^rettung ein Geschenk.

G g g g g H § . 6 3 .



^1797. §. 6 ) . D a Schenkungen von Todeswegen überhaupt willkührlich
Februar, wiederrufen werden können; so wird eine Schenkung, die in der ausdrück-

Westgoten. ^ H ^ " Rücksicht auf eiue wirtliche Krankheit, oder auf eine andere Lebens-
gefahr des Schenkenden gemacht worden ist, nach überstandener Gefahr
für stillschweigend wiederrufen angesehen.

§. 64. Schriftlich geschlossene Schenkungsvertrage unter Lebendigen
dürfen in der Regel nicht wiedcrrufen werden.

§. 65. Gerath der Geschenkgeber in der Folge in Dürftigkeit so, daß
es ihm am nöthigen Unterhalte gebricht; so ist er befugt, jahrlich vier
von Hundert des geschenkten Kapi ta ls , in, so weit die geschenkte Sacke
oder derselben Werth noch vorhanden ist, und der nöthige Unterhalt mchl-
gel t , von dem Beschenkten zu fordern, weny sich anders dieser nicht selbst
in gleich dürftigen Umstanden befindet.

§. 66. Wenn der Beschenkte sich gegen seinen Wohtthater eines
groben Undankes schuldig macht, kann die Schenkung wiederrufen wer-
den. Unter groben Undauke wird jede Verletzung am Leibe, an Ehre,
uno?an Gut verstanden, wenn sie von der Ar t ist , daß gegen den Ver-
letzcr als gegen einen Verbrecher von Amtswegen nach den Strafgesetzen
verfahren werden kann.

§ . 6 7 . Der Undank macht den Undankbaren zum unredlichen Be-
sitze?, und giebt den Erben des Verletzten, in so fern dieser den Undank
nicht verziehen ha t , und noch etwas von oem Geschenke vorhanden ist,
ein Recht zur Wiederrufungsklage auch gegen die Erben des Ver-
letzers.

§. 68. Wenn Personen, welchen der Geschcnkgeber zur Zeit der
Schenkung einen Pftichttheil zu hinterlassen, oder den Unterhalt zu reichen
schuldig ist, durch desselben Freigebigkeit verletzt werden; so sind sie be-
fugt von dem BeHenkten so viel zurück zu fordern, als ihnen vermöge
ihres Rechtes auf den Pftichttheil, ooer auf den Unterhalt gebührt.

§. 69. Ha t der^Beschenkte weder die geschenkt« Sache, noch de«
Werth derselben in Händen; so wird er nach Maaße seines redlichen oder
unredlichen Besitzes behandelt.

§ .70. Dieses M a n c h von der Zürückforderung derjenigen Geschenke,
wodurch die zur Zeit der Schenkung schon vorhandene Gläubiger verkürzt
worden sind. Au f Glaubiger, deren Fordttuilgen jünger sind, als die
Schenkung, erstreckt sich dieses Recht nur dann, wann der Beschenkte ei-
nes hinterlistigen Einverstandnißes überwiesen werden kann.

§. 7 1 . Dadurch, daß einem kinderlosen Vater nach geschlö^enen^
Schenkungsverttage Kinder geboren werden, erwachst weder i hm, noch

den



den nachgebornen Kindern das Recht die Schenkung zu widerrufen.
Doch kann er im Nochfalle sowohl gegen den Beschenkten, als gegen
dessen Erben die oben angeführte Rechtswohlthat auf die Forderung W
der jahrlichen vier von Hundert des geschmkten Kapitals geltend machen.

§. 72. Die für Schcnkungsvertrage festgesetzten Grundsatze gel-
"ten auch für die freiwilligen Belohnungen, und selbst für die wechselst^
gen Schenkungen.

§. 7 ) . Unerlaubte und zur Verführung des Beschenkten bereits
übergebene Geschenke kann der Gcschenkgeber nicht zurückfordern. I n
wieferlz der Fiskus dieselben einzuziehen berechtigt sey, bestimmen die
politischen Verordnungen.

Drittes Hauptstück.
Von Verlehnens und Darleihensverträgen.

§. 74. Wenn Jemanden nur der Gebrauch einer Sache auf eine
bestimmte Zeit wirklich eingeräumt wird , so entsteht der Leih - oder
Borgvertrag. Er ist mit der vorlaufig genommenen Abrede etwas w
leihen, oder zu borgen, obschon auch diese verbindlich ist, nicht zu ver-
wechseln.

§. 75. Leihen und Borgen haben heinahe einerlei Bedeutung.
Beide Ausdrücke zeigen nicht nur das Geben, sondern auch das Neh-
men einer Sache zum zeitlichen Gebrauche an. S ie begreifen die Uiber-
gäbe sowohl verzehrbarer als unverzehrbarer Sachen in sich, und sind
allen Vertragen dieser Art gemein, sie mögen m i t , oder ohne Entgeld
geschehen.

§. 76. M a n kann also nur aus dem Inhalte des Vertrages
Messen, ob Leihen und Vorgen den Gebrauch einer Sache geben, oder
ihn annehmen bedeute; ob der Glaubiger oder der Schuldner etwa^
geliehen, oder geborgt habe; ob dem Schuldner blos der Gebrauch,
oder auch der Verbrauch der geborgten Sache gebühre, ob dafür etwas
geleistet werden soll, oder nicht u. d. g l .

§. 77. Der Bestimmtheit wegen wird in diesem Gesetzbuche die
unentgeltliche Uibergabe einer unverzehrbaren und zum bloßen Gebrau-
che dienlichen Sache z. B . einer Uh r , eines Pferdes, u. d. gl . durch
Lehnen oder Verlehnen, und die Uibernahme einer solchen Sache durch
Entlehnen ausgedrückt.

tz. 78. Be i verzehrbaren Sachen hingegen/ nämlich bei solchen,
die nach M a ß , Gewicht oder Zahl übergeben, und zurückgestellt werden,
und deren Gebrauch nur im Verbrauche besteht, z. B , bei We in , Brod
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.und dergleichen, wird das Geben mit dem Worte Darleihen, und das
Nehmen mit dem Worte Anleihen ausgedrückt werden,

ic:,. §- 79- Leih > und Borgverträge, die gegen Vergeltung geschlos-
sen werden, gehören nicht mehr zu den Handlungen der Freigebigkeit,
sondern zu den Tauschhandlungen, welche im 7tcn und 8ten Hauptstü-
cke dieses Theiles unter ihren eigenen Benennungen vorkommen werften.

§. 3c>. Der Entlehner erwirbt weder das Eigenthum, noch^den
Besitz der entlehnten Sache, sondern nur das Recht sie auf eine gewisse
Zeit zu gebrauchen. Nach Verlauf dieser Zeit ist er verpflichtet eben
dieselbe einzelne Sache z . B . die nämliche Uhr , das nämliche Pferd zu-
rückzustellen. Er darf keine andere, wenn auch eben soviel, oder mehr
geltende an deren Stelle geben.

§. 8 l . Wenn seine Zeit zur Zurückgabe festgesetzt, wohl aber
die Absicht des Gebrauches bestimmt worden, so ist der Entlehner ver-
bunden mit dem Gebrauche nicht zu zögern, um die Sache sobald als
möglich wieder zurückzugeben. Das Recht der Privatpfandung findet
hier nicht S t a t t .

§. 82. Erhebt ein Drit ter als Eigenthümer der entlehnten Sache
wider den Entlehner als Inhaber derselben die EigenthumMagc; so
muß dieser dem Lehner Nachricht davon geben, deil Klager seinen V o r -
mann nennen, und allenfalls die streitige Sache zu Gerichtshqnden nie?
derlegen.

§. 83. Wenn die verlehnte Sache vor Verlauf der Zeit, und vor
geendigtcm Gebrauche dem Zehner selbst unentbehrlich w i rd , so hat dieser
noch kcin Recht die Zurückgabe einzuklagen : Es mußte denn diese.Bei?
dingung dem Vertrage ausdrücklich beigefüget worden seyn.

§. 84. Hat man weder die Dauer, noch die Absicht des Gebrau?
ches bestimmt; so entsteht kein wahrer Vertrag, sondern ein unverbindli-
ches Bitt leihen, und der Verlchner kann die verlehnte Sache nach Wil lkühr
zurückfordern .- Geschähe aber die Zurückforderung ganz zur Unzeit, und
gleichsam aus Schadenfreude, so wird dem Inhaber der Gebrauch der
Sache noch auf eine kurze Ze i t , jedoch auf seine Gefahr gestattet.

§. 85. Der Lehner willigt zwar e i n , daß ein anderer seine S a -
che gebrauche, nicht aber, daß er sie schmählcrc, oder gar das Eigen-

Geht
also die geliehene Sache durch Verschulden des Entlehners, oder durch
einen Zufall zu Grunde, so haftet dieser in so weit dafür, als er nicht
beweisen kann, daß die Sache auch bei dein Lchner zu Grunde gegan-
gen wäre.

K. 86.



tz. 86. Der Entlehner ist auch dann verantwortlich, wenn er die <
Sache anders gebraucht, als es bedungen warp, wenn erden Gehrauch
derselben ohne Einwilligung des Lehners einem D r i t t e l gestattet, oder
wenn er die mit dem Gebrauche verbundenen Kosten ordentlich,, und aus
seinem Eigenen zu bestreiten unterlaßt.

tz. 87. Andere nothwendige Kosten, welche der Lehner selbst zur
Erhaltung der Sache hatte verwenden müssen, werden dem Entlehner,
wie einem jeden redlichen Besitzer, vergütet.

§. 88. Der Entlehner ist zwar in der Regel berechtigt die ent-
lehnte Sache auch vor der bestimmten Zeit zurückzugeben : Fallt aber
die frühere Zurückgabe dem Lehner beschwerlich, so kann sie wider seinen
Wil len nicht S t a t t finden.

§. 89. Wenn der Lehner bei der Zurücknahme des Lehnstückes
bestes Mißbrauch oder übertriebene Abnutzung nach Verlauf von 30
Tagen nicht geahndet ha t , oder wenn der Elttlehuer bei der Zurückgab
br von den auf die Sache verwendeten außerordentlichen Kosten keine
Meldung l^acht; so wird vermuthet, daß einer und der andere auf sein
dießfalls gehabtes Recht Verzicht gethan habe.

§. 90. Entsteht ein S t r e i t , ob eine Sache Jemanden geliehen
worden sey; so liegt dem Verlehner der Beweis des Leihvertrags ob.
W i r d aber übeb die Dauer des Gebrauches gestritten, so muß der ElU^
lehner sein Recht auf den langern Gebrauch beweisen.

§ . 9 1 . Dadurch, daß der Entlehner für ein verlornes Lehnstück
den Werth erlegt, hat er noch kein Recht sich dasselbe, wenn es wie/
der gefunden w i rd , gegen den Wil len des Eigenthümer? zuzueignen,
wenn dieser bereit ist den empfangenen Wet th zurückzugeben.

tz. 92. Wenn die Zurückbringung eines Lehnstückes einem D r j t ,
ten anvertraut w i rd , und auf dem Wege verloren, oder zu Grunde
geht; so haftet der Entlehner dafür, den Fall ausgenommen, daß der
Verlehner den Uiberbringer selbst vorgeschlagen hatte.

§. 95. Werden verzehrbare, nach Z a h l , M a ß , oder Gewicht jl»
bestimmende Sachen jemanden unentgeltlich, und unter der Bedingung
übergeben, daß er zwar willkührlich darüber schalten könne/aber nach
einer gewissen Zeit eben soviel von der nämlichen Gattung und Güte
zurückgeben sol l ; so entsteht ein Darleihensvertrag.

§. 94. Gegenstande des Darleihens sind alle verzchrbare Mate<?
rial ien, die gezehlt, gemessen/ oder gewogen werden können, vorzügliche
du gemünzten Metalle oder das G ü d , und die Papiere, die baares
Geld vorstellen.

§. 95. Wer das Recht hat frei über sein Vermögen zu verfügen,
kann sich auch durch einen Anleihungsvertrag verbinden.
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Februar. ^ ^ - 2si der Darleiher unbeschrankter Eigentümer der bärge-
^ ' liehenen Sache, so überträgt er sein Eigenthrun auf den Anleiher:! I s t

Wtstgalizlen.kr es nicht, so wird der Anleiher blos Inhaber der Sache, und^luan
behandelt ihn nach Beschaffenheit seines redlichen oder unredlichen Be-
sitzes. '

§» 97» Je nachdem ein Gelddarlehen entweder in einer gewissen
Summe z . B . von 900 Gulden ohne Rückficht auf die Münzsorten,
oder aber in bestimmten Gold - oder Silberstücken z. B . von 200. kais.
Dukaten gegeben w i r d , so muß es der Anleiher zurückzahlen. I m er-
sten Falle bezahlt er nur die nämliche Summe in gangbarer Münze
nach dem äujsern Werthe, im zweiten Falle ist er verbunden die ihm
vorgeschossene Zahl von Gold odrr Silbcrstückcn in eben derselben Gats
j u n g , und nach dem innern Wrr thc zu zahlen.

§. 98. Gibt es keine G o l d - oder Silberstücke dieser Ar t mehr;
so ist der Schuldner verpflichtet den Gläubiger mit Abführung des ver,
haltnißmaßigen innern ILcvthes, nämlich nach gleichem Gehalt und
Gewichte zu befriedigen.

tz. 99. W o und wann ein Darleihen zurückgegeben werden soll,
dieses wird nach den allgemeinen Grundsätzen von Verträgen entschieden.
Es kann aber die Summe, welche zurückgegeben w i rd , nie größer seyn,
als diejenige, welche der Schuldner entweder unmittelbar oder mittels

bar durch einen Dritten erhalten hat , denn der wirkliche Empfang gc--
hört zur Wesenheit des Darleihens.

§. loo. Hat also der Anleihe statt baaren Geldes eine Privatschuld-
verschreibung empfangen ; so ist er zu nichts weiter verbunden, als ent-
weder den Schuldschein zurückzustellen, oder den zur Zeit des Börgver-
träges gehabten Werth zu entrichten.

§. 101. S i nd aber die Parteien dahin übereingekommen, daß anstatt
der Privat Schuldverschreibung die ausgedruckte Summe zu der be,
stimmten Zeit gezahlt werden soll, so wird der Schuldschein nicht als
dargeliehen, sondern als verzinset im eigentlichen Sinne angesehen,
und das Recht des Gläubigers »ach den Regeln der Tauschverttäge,
und zwar der unentgeltlichen Anleihe beurthcilt.

Viertes Hauptstück.
Von Empfehlungs- und HinterlegungovertraSen.

ß. 102. Unentgeltliche Dienstleistungen finden vorzüglich S t a t t ,
wenn Jemand fremde Geschäfte besorgt, oder fremde Sachen in Ver-

wahr



Währung nimmt. Hat nun ein Theil diese Bemühung versprochen,
l,ny der andere das Versprechen angenommen; sy ist dadurch im ersten
z>alle ein Empfehlungsvcrtrag, im zweite» abe^ ein Hinterftgungspe^
nag entstanden.

.§. i oz . Wer Jemanden nur im allgemeinen, und ohne eine be?
stimmte Verbindlichkeit auf sich zu nehmen seine Dienste verspricht, der
errichtet noch keinen Empfehlungsverttag, und wer einem andern zu
dessen Besten, oder auch zum Beste,, eines Dritfen ohne byse Absicht
einen Rath ertheilt, haftet nicht für den Erfolg.

tz. 104. W i r d für die Besorgung eines fremden Geschäfts auch
nur stillschweigend eine Vergeltung bedungen, welches aus dem S tan -
de und Berufe des Geschäftsträgers leicht abzunehmen ist, oder soll
der Verwahrer einer fremden Sache eine Belohnung dafür erhalten,
dayn beruhen diese Verträge nicht mehr W f hlßßer Kienst f t r t^kc i t :
S ie gehören zu den ^auschhandlungen,

§. 105. Empfehlungsvertrage können mündlich oder schriftlich ge/
schlössen worden. Wer einem andern sein Geschäft auftragt, wird Em-
pfehler oder Machtgeber, wer em ^ Übernimmt, wird
Gewcklthqber, Sachwalter, oder Anwalt genannt.

tz. 1Q6. Das Recht im Namen eines Andcxn ettvas zu Hun
heißt Vollmacht. Insbesondere versteht man lWer Vollmacht die UrF
tunde, wodurch dieses Recht ertheilt wird.

§. 107. Es giebt allgemeine undbesondere Vollmachten, je nach-
dem Jemanden die Besorgung aller, oder nur einiger Geschäfte anvcr-
trauet wird. Die besondern Vollmachten lassen sich auf gerichtliche/
ooer außergerichtliche, oder auch auf einzelne Angelegenheiten dieser
oder jener Gattung einschränken.

§. 108. Vollmachten werden entweder mit freier, oder nicht freier
Hand ertheilt. Durch eine Vollmacht mit freier Hand wird der Oe/
walthaber berechtigt, das Geschäft nach seinem besten Wissen und Gk-
lpissfy unbeschrankt zuleiten. Durch eine Vollmacht mit nicht freier
Hand wixy j D >ie A r t , wie er das Geschäft betreiben sott, vorge,
schrieben.

tz. 509, Der Gewalthaber ist verpflichtet dqs Geschäft ftmem
Versprechen, und der erhaltenen Vollmacht gemäß, mit dex ihm gewöhn-
lichcn Aufmerksamkeit zu besorgen. Es ist ihm also, auch wenn er eine,
beschrankte Vollmacht hat , noch erlaubt alle Mi t te ln anzuwenden, die
mit der Ngtyr des Geschäftes nochwendig verbanden sind, ydn wenig-
stens der Msicht d e s M ^



<r k ^ ^ ^ ^ s ^ ^ " Gewalthaber das Geschäft ohne Roth einem
Fedruar. < ^ ^ auf, so haftet er ganz allein für den Erfolg. W i r d ihm aber

Afteranwaldes in der Vollmacht ausdrücklich ge-
stattet, oder durch die Umstände unvermeidlich, so verantwortet er nichts/
als ein etwa bei der Auswahl der Person begangenes Verschulden.

§. i n . Gewiße Geschäfte/ wenn nämlich im Namen eines An-
dern Sachen verauffert oder gekauft, Erbschaften unbedingt angetreten
oder ausgeschlagen, Prozesse anhängig gemacht, Eide aufgetragen oder
angenommen, Gesellschaftsvertrage errichtet, Geld oder Oeldeswerth
erhoben, Rechte aufgegeben, oder Vergleicht getroffen werdensollen,
erfordern eine besondere auf das einzelne Geschäfte lautende Vollmacht.
Allgemeine selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fällen 'nicht
hinlänglich.

§. 112. Der Gewalthaber ist schuldig dem Machthaber allen durch
seine Nachläßigkeit verursachten Schaden zu ersetzen, und demselben die
bei dem Geschäfte vorkommenden Rechnungen, so oft er es vexlaugt,
Vorzulegen.

§. i i ) . Der Machlgeber ist seiner Sei ts verbunden dem Gewalk
Haber allen zur Besorgung des Geschäftes gemacht«; Aufwand so zu
ersetzen, wie solcher einem redlichen Besitzer ersetzt werden muß. Er
muß ihm ferner allen durch sein Verschulden entstandenen, oder mit der
Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten.

§. 114. Leidet ber Gewalthaber bei der Geschäftsführung nur
zufälligerweise Schaden; so ersetzet ihm der Machtgeber nichts inehr, als
die Vergeltung der Bemühungen nach dem höchsten Schätzungswcrthe
würde betragen haben, wenn ein gedungener Sachwalter das Geschäft
geführt hätte.

§. 115. Es ist Gewalthabern nicht erlaubt, ohne Wissen und
Wi l len des Machtgebers in Rücksicht auf die Geschäftsverwaltung von
einem Dritten Geschenke anzunehmen, oder zu behalten. Auch sind sie
nicht befugt ihrer Bemühungen wegen eine Erkenntlichkeit einzuklagen.
Klagen dieser Ar t sind gegen die Natur des Empfehlungsvertrages.

§. t i 6 . Verträge wirken zwar nur auf die vertragenden Theile,
und in dieser Rücksicht ist der Empfchlungsvertrag nur zwischen dem
Machtgeber, und dem Gewalthaber verbindlich. Allein in so fern der
Gewalthaber den Machtgeber vorstellt, kann er ihm nach Ausweisung
der Vollmacht Rechte erwerben, und Verbindlichkeiten auflegen.

ß. 117. Ertheilt z . B . Einer dem Andern die Vollmacht vow ei-
nem Dritten Geld anzuleihen : so entsteht zwischen dem Machtgeber und
Gewalthaber dadurch allein schon ein Empfehlungssvertrag 5 Sobald

aber



aber der Drit te das Geld wirklich ynrgeliehen ha t , so kömmt auch zwi- Februar
schen ihm und dem Machtgeber noch ein Darleihensvertrag zu Stande. «^r *

§. n 8 . Das Recht des Dritten (im angeführten Falle des Dar-
leihers) wird immer nach der offenen und vorgezeigten Vollmacht beur,
theilt. Lautete z. B . diese Vollmacht nur auf das Anleihen des Geldes;
und eine andere geheime Vollmacht wäre auf die Verzinsung desselben
ausgestellt, so würde sich das Recht des Dalleihers nur auf die offene
und keineswegs auf die geheime Vollmacht erstrecken.

§. 119. Eine zum Nutzen eines Drit ten ausgestellte und ange-
nommene Vollmacht z . B . Yie Vollmacht einem Dritten l a o f i . zu schen-
ken , gibt demselben weder gegen den Machtgeber, noch gegen den Ge-
walthaber ein Klagrecht, wenn nicht auch der Gewalthaber ihm die Zu-
zahlung der Summe wirklich zugesagt hat.

§. i2O. Es steht dem Machtgeber frei die Vollmacht nach Belie-
ben zu widerrufen: doch muß er in diesem Falle dem Gewalthaber die
w der Zwischenzeit gehabten Kosten, und den sonst erlittenen Schaden
ersetzen.

§. 121. Ein Gewalthaber, der die einmal angenommene Vo l l -
macht aufkündigen, oder zurückgeben w i l l , muß eine nicht vorhergesehen
ne Unfähigkeit, oder ein anderes unterdessen eingetretenes unvermeidli,
ches Hinderniß darthun; sonst haftet er dem Machthaber ftk allen dar-
aus^ntstandenen Schaden.

§. 122. I n der Regel wird die Vollmacht sowohl duich den Tod
des Machtgebers, als des Gewalthabers aufgehoben. Laßt sich aber
das angefangene Geschäft ohne offenbaren Nachtheil der Erben nicht un^
terbrechen, oder erstreckt sich die Vollmacht selbst auf den Sterbefall des
Machtgebers ; so hat der Gewalthaber das Recht und die Pflicht eS
zu vollenden.

§. 12; . Verfallt der Machtgeber in Concurs; so bleiben alle
Handlungen, die der Gewalthaber nach Kundmachung dieses Concurses
im Namen des Fallirten unternommen hat , ohne Rechtskraft. W i r d
hingegen der Gewalthaber Banquerott; so bleibt seine Vollmacht etwas
mit einem Dritten zu verhandeln in so fern wirksam als dieser nichts da-
gegen hat.

§. 124. W i r d die Vollmacht durch Widerruf,, oder durch den
Tod des Machtgebers aufgehoben, so bleiben die mit einem Drit ten, dem
diese Aufhebung unbekannt war, geschlossenen Verträge gleichwohl ver-
bindlich : hat der Gewalthaber die Aufhebung verschwiegen; sy verant-
wortet er die Folgen allein.

Iiiii 2 §. 125.



Februar. ^ ^^- Die von einem Körper oder von einer Gesellschaft gusge-
Für * stellten, uni> übernommenen Vollmachten werden durch das Absterben

Vestgellzlen. der ganzen Gemeinschaft au/gehoben.
tz. 126. Es gibt Gewalthaber, deren Aecht sich nicht auf einen

Cmpfchlungsvertrag, sondern auf Gesetz, oder auf eine gerichtliche An-
ordnung gründet. Das Gesetz berechtigt einen Vater die Geschäfte seis
nes Kindes, und einen Mann die Geschäfte seines Weibes zu verwal-
ten : Das Gericht stellt für minderjährige, blödsinnige, sonst unfähige,
oder abwesende Personen Sachwalter auf. I n allen diesen Fallen sind
bie gegenseitigen Pflichten der Hauptsache nach einerlei.

§. 127. Wer ohne Auftrag ein fremdes Geschäft übernimmt, ve?5
antwortet alle daraus entstehenden nachtheiligen Folgen. Besorgt ein
dergleichen unberufener Sachwalter das Geschäft eines Abwesenden, zu-
mal wenn Gefahr auf dem Verzüge haftet, zu dessen Vor the i l ; ft ge-
bührt i hm, wie einem redlichen Besitzer; der Kostenersatz.

§. 128. Es ist aber Niemand berechtigt,,einem andern qegen des-
sen g i l t ig erklarten Wil len nützlich zu werden, oder ihm wider W i l l m
eine Wohlthat zu erweisen. Ein Sachwalter, dcr sich auf diese Ar t
aufdringt, verliert seine Kosten: S i e werden als ein Geschenk angesehen«

§. 129, Das angenommene Versprechet eine ftelnde Sache m Ver-
wahrung zu nehmen macht zwar den versprechendes Theil verbindlich;
es ist aber noch kein Hinterlegungsvertrag. Dieser entsteht erst dann,
wenn die fremd? Sache wirklich übergeben, und übernommen worden ist.

§. t zo. Durch die Uibergabe allein erwirbt der Uibernchmer weder
Eigenthum, noch Besitz, noch Gebrauchsrecht. Ex ist blosser. Inhaber
mit der Vollmacht die ihm anvertraute Sache zu verwahren.

§. l z t . Gestattet der Hinterleger dem Verwahrer den Gebrauch
der hinterlegten Sache; so wird der Hinterlegungsvertrag, je nachdem
die Sache verzehrbar, oder unverzehrbar is t , in einen Darleihens, oder
w einen Verlehnensvertrag verwandelt, ynd es treten dqnn alle damit
verbundenen Rechte und Wichten ein.

§. 1)2. Es können auch unbewegliche Sachen in Verwahrung ge^
geben werden. W i r d aber dem Verwahrer zugleich ein anderes Geschäft
z. B . der Anbau des anvertrauten Grundstückes, oder die Vermietung
eines solchen Hauses aufgetragen, so wird er als ein Gewalthaber All?
gesehen.

§. 133. Die Haf tp f l icht des Verwahrers ist die ihm anvertrau-
te Sache, wie seine eigene, zu verwahren; sie durch die bestimmte Zeit
aufzubehalten, und nach Verlauf derselben dem Hinterleger in dem näm-
lichen Zustande, «yd allenfalls mit dem dazu gekommenen Anwachse
rückzustchen.

5.



§. i ; 4 . W i l l indessen ein anderer das Cigenthum der ihm anver^
trauten Sache behaupten / so Muß er dem Hinterleger davon Nachricht
geben / und nach Umstanden die Sache bei Gericht niederlegen.

§. 135. Der Hinterleger kann seine Sache bor der Zeit auf eine
dem Verwahrer unschädliche Art zurücknehmen: Der Verwahrer kann ihm
die Zurückgabe nie verweigern; und findet das Zurückhaltungerecht hier
nicht statt. Der Verwahrer hingegen kann die ihm anvertraute Sache
nicht früher zurückgeben, außer wenn ein Umstand eintrift, welcher das
Recht ertheilt eine Vollmacht aufzukündigen.

§. 1)6. I s t die Verwahrungszeit weder ausdrücklich bestimmt wok
den, noch sonst aus NebenumständeN abzunehmen / so hat man sich
wie bei. einem Bittleihen ju verhalten: Wer nämlich eine Bemü-
hung ohne Verbindlichkeit auf sich Nimmt / kann sie Nach Beliebelt
aufkündigen.

tz. i ) ? . Der Verwahrer haftet dem Hinterleger für allen durch
sein Verschulden entstandenen Schaden, aber keineswegs für den M
falligen.

§. t j 8 . Hat aber der Verwahrer von der hinterlegten Sache eini-
gen Gebrauch gemacht/ hat er sie ohne ffloth und ohne Erlaubniß des
Hinterlegers einem Dritten in Verwahrung gegeben / oder mit der Zu?
rückstellung dergestalt verzögert/ daß die Sache/ welche bei dem Hinter,
leger nicht gefährdet gewesen wäre, bei ihm Schaden l i t t / so kann er
keinen Zufall vorwenbön/ und die Beschädigung wird ihm zugerechnet.

f §. i39 . Zeigt sich an hinterlegten, versiegelten/ oder verschlossenen
Sachen in der Folge eine Verletzung des S iege ls , oder Schloßes; so
vermuthet das Gesetz ein Verschulden des Verwahrers, I h m liegt
der Beweis ob / daß die Verletzung ohne sein Zuthun durch blossen
Zufal l geschehen sty.

tz. 140. Wenn der Hinterleger in diesem Fatlä einen Abgang der
hinterlegten Sachen behauptet, und dessen VergütUg fordert, die B e ,
hauptung aber nach seinem Stande, Vermögen / Gewerbe und nach sei5
nen übrigen Umständen wahrstheittlich ist; so wird er in Ansehung des
Merthes der fehlenden Sachen Nach Vorschrift der Gerichtsordnung zunt
Schätzungseide gelassen.

§..141. Der Hinterleger ist seiner Sei ts verpftichtet dem Verwahr
rer alle auf die verwahrte Sache verwendeten Kosten, und den schuldba^
rer Weise verursachten Schaden zu ersetzen. Hat aber der Verwahrer
im Nothfal le, um das hinterlegte Gut zu retten, seine eigenen S a ^
chen aufgeopfert; st kann er einen dem geretteten Stücke angemejstnelr
Ersatz fordern.

FortseyWS. Kkkkk §.242.



1797* H. ,42. W i r d eine streitige Sache von den streitenden Partheien,
Februar. ^ ^ ^ ^ Gerichte Jemanden ohne eigentlichen Hinterlegungsvertrag in

^ Verwahrung gegeben; so heißt dieser Verwahrer Sequester. Die Rechte
iz e,. ^ Verbindlichkeiten des Sequesters werden nach den bereits festgesetzten

Grundsätzen beurtheilet.

Fünftes Hauptstück.
Vom Tausche.

§. 14z. Ve i etncm Tauschvertrage wetbett entweder Sachen Mit S a ^
chen, oder Handlungen mit Handlungen, oder endlich Sachen mit Hand-
lungrn , und Handlungen mit Sachen vergolten.

H. 144. Die zlveiseitig verbindlichen Verträge, die so oft i « Halt-
del UNd Wandel vorkommen, führen nach Verschiedenheit dessen, was
wechselseitig gegeben, gethan, oder unterlassen werden soll, ihre besonn
dern Benennungen.

§."145. Das Kaufen Und verkaufen > das MietheN , Pachten,
D ingen , das zinsbare Anleihen, die Lehens, Erbzms, Gesellschafts/
Und Glücksverträge gehören zu Tauschgeschäften im Weilern Verstände.

^ 146. I m engsten heißt Kauschen eine Sache gegen eine anderö
Oache sich gegenseitig versprechen und überlassen. Der Tausch gehört
also zu den Erwerbungstiteln. Die wirkliche Uibergabe ist nicht zur E
richtung, sondern nur zur Erfüllung dis Tauschvertrages, und zur
Werbung "des Eigenthumes notwendig. .

H. 147., Nelche Petsonen zum Tauschvertrage berechtigt, iinb
che Sachen zum Tausche geeignet seyen, Pieses wird Nach den allgemein
Nen Megeln von Verttsgen b e ^ Diese Regeln müssen auch auf
alle andtte vorkommenden Falle, die im Gesetze nicht buchstäblich ausge-
drückt, oder nicht anders bestimmt sind, angewendet werden. ^

ß. 148. Das G l l v ist kein Gegenstand des Tauschvertrages im eng-
sten Verstandet doch lassen sich Gold und Silber als eine Waare , und
selbst als Münzsorten in so wew vertauschen, als sie nur gegen andere
Münzsorten; goldene nämlich gegen silberne, kleinere gegen größere Stü?
cke verwechselt werden sollen.

§ l 149. Tauschende sind vermögt des Vertrages verpfiichtet die ver/?
tauschten Sachen mit ihren Bestanvtheilen und mit allem Zugehörr zu
rechter Ze i t , und am gehörigen Orte zu übergeben, und zu übernehmen.
Auch müssen die Sachen, wenn nicht anders bedungen worden ist, in
dem nämlichen Zustand übergeben werden, in welchem sie sich bei Schties
ßlma, des Vertrags wirklich befunden haben.



1797*
§. i5o. Lassen sich die Sachen nicht zu gleicher Zeit übergeben/ Und Februar.'

ist es zweifelhaft, welcher Theil zuerst übergeben soll, oder ob der an- zür
dert Theit auch W o r t halten werde; so steht es jedem Theile frei das Westgallzlen«
Tauschstück bei Gerichte zu hinterlegen, ein Gleiches vdm Gegentheile
zu fordern, und bann die AuolieferNng von der Gerichtsbehörde zu
begehren.

§. 151. Der Wi l le kitte Sache bloß zu vertauschen schließt den W i l ^
len etwas davon zu verschenken aus. Jeder Thei lwi l l seiner S e i t s , so^
viel möglich, der Ungleichheit ausweichen. Einet darf also so wenig den
I r r t hum des Andern benutzen, als denselben hintergehen.

tz. 152. Es kann abet ein Eigentümer aus det eingetauschten Sache
mehr Vorthei l ziehen, als der Andere, folglich kann er eisten höhern/
ja wohl aus besonderer Vorliebe den höchsten Werth darauf setzen. Ü)es/
wegen laßt sich aus einem noch so hoch getriebenen Werthe noch n i c h t i g
mer auf B e t r u g , oder andere Bebortheilung schliessett.

§, 15). Tauschende haben immet die Verbindlichkeit einander Ge^
wahr zu leisten: S i e verbürgen sich, daß die übertragene Sache, odeb
das eingeräumte Recht so gebraucht und benutzt werden könne, wie eS
die Natur des Geschäftes, oder die getroffene Verabredung Mit sich
bringt.

tz. t 54. Wer also eine fremde Sache, als die seinige vertauscht/
wer seiner Sache Eigenschaften beilegt, die sie nicht ha t , wer falschlich
versichert, daß die vertauschte Sache zu einem bestimmten Gebrauche
tauglich, bder daß sie von Lasten und Mangeln frei sey, der muß dem
andern Theile, wenn das Widttspiel hervorkömmt, den dadurch verurs

^ §. 155. Kann das Fehlende, z. B . an M a a ß , Z a h l , oder Ge-
wicht nachgetragen werden; st ist dieser Nachtrag Ersatzes genug. I s t
aber der Mangel von der A r t , daß er Nicht ersetzt werden tann , und
da^ er den ordentlichen Gebrauch der eingetauschten Sache verhindert; st
kann der verkürzte außer dem Schadenersatze die gänzliche Aufhebung
des Tauschvertrages fordern.

§. 156. Wenn also z. B . statt eines behandelten achten Schmuckes
ein Uttachter, oder statt eines goldenen em. vergoldetes Geschirr überge,
ben worden ist , so ist das Tauschgeschäft ungi l t ig: wenn aber statt i v o
Pfund Wolle nur 9 0 , statt ivoo Eimer Wein nur 90c? übergeben wor/
den sind; st kann man wohl die Erfüllung des Tauschvertrages, abee
Nicht die Aufhebung desselben einklagen.

K k t k k s §



797 §- i57- I s t die Sache offenbar schlecht beschaffen, oder fallen die
Februar. Mängel derselben in die Augen, so findet keine Gewährleistung statt:

tzür außer sie wäre für alle Fehler überhaupt zugesagt worden.
W«ftgallzlen. ^ ^ g H y ^ eine fremde Sache wissentlich eintauscht/ hat eben so

wenig Anspruch auf eine Gewährleistung, als derjenige, welcher aus^
drücklich Verzicht darauf gethan hat.

§. 159. Wenn ein Stück Vieh binnen 24 Stunden nach der Uiber^
nahcke erkrankt / odet umfäl l t ; so wird vermuthst, daß es schon vor der
Uibergabe krank gewesen sep: die nämliche Vermuthung g i l t , wenn bin-
neu acht Tagen bei Schweinen und Schafen die Finnen, und binnen
dreißig Tagen bei Pferden und Lastthieren der Dampf, die Stättigkeit,
der Koller, oder der Rotz entdeckt wird.

§. 160. Der Uibernchtner eines solchen Stück Viehes ist ^oerbundett
dem Uibergeber, oder Gewährsmann sogleich von dem bemerkten Fehler
Nachricht zu geben, in dessen Abwesenheit aber dem Ortsgerichtc, oder
einem Sachverständigen Anzeige davon zu machen, und den Augenschein
vornehmen zu lassen.

§. 161. Nach Verlauf dieser Zeit wird der Kläger nicht mehr ge-
hör t : äußer wenn et beweisen w i l l , daß die eingetauschte Sache fthon
vor Schließung des Vertrages mangelhaft gewesen sey. Es steht abet
auch dem Beklagten der Beweis offen, daß der gerügte Mangel erst n<«h

sie stehen und liegen, oderinPausch
Und Bogen, ttämlich^ohne Z a h l , Maaß und Gewicht, und ohne irgend
eine Beschaffenheit zu verabreden, treulich und ohne Gefährde vertauschet/
wird nichts Wahres vorsätzlich verschwiegen, und nichts Falsches vvHe^
geben; so ist kein Kheil für die daran entdeckten Fehler verantwortlich.

§ . i 6 ) / ' H a t aber ein 3heil nicht einmal die Häl f t t was et
dem andern gegeben hat/ von diesem am Wetthe erhalten ; so räumt
bas'Gesetz dem verletzten Theile dqs Recht ein entweder die Vergütung
des cmsständigen Werthes/ öder die Aufhebung des Vertrages, und die
Herstellung in den vorigen Zustand zu fordern. Das Mißverhältnis
des Wenhes wird nach dem Zeitpunkte des geschlossenen Tausches be,
Mnunt.

^' H / 164.' Diese rechtliche Wohlthat findet zwar überhaupt bei
"nMuTauschgeschäften statt: damit aber die Klagen wegen Verle,
tzüng über die Hälfte mcht vervielfältiget werden; st wird ße nur
auf die Fälle eingeschränkt/ in welchen der Verlust mehr als 50 Löth
Silbers beträgt.



§. 165. Auf diese Wohlthat hat auch derjenige keinen Anspruch, Februar,
welcher für seine Sache eine andere, die weniger als die Hälfte werch Me '
ist, wissentlich annimmt. Es wird vermachet, er habe einen vermischten
Vertrag aus einem Tauscheundaus einer Schenkung schliessen wollen.
Daher auch nur die Schenkung aus rechtlichen Gründen angefochten
werden kann.

§. 166. Geht eine bereits vertauschte Sache noch vor derselben
Uibergabe zufälliger Weise ganz zu Grunde; so tragt der Besitzer den
Schaden allein. Hat er etwas dafür empfangen, so ist er verbunden es
zurück zu geben, und ist die Zurückgabe nicht möglich, es auf eine an,
dere Art zu vergüten.

§. 167. I s t aber eine solche Sache durch des Besitzers Verschul-
den zu Grunde gegangen; so muß er nicht nur allein dem Gegentheile
das Empfangene zurückgeben, sondern ihm auch den dadurch entstande-
nen Schaden und entgangenen Nutzen gut zachen.

§. 168. W i r d die« vertauschte Sache durch den Zufall nur ver-
schlimmert; so braucht der Besitzer nicht dafür zu haften. Wer also
Sachen in Pausch und Bogen behandelt ha t , tragt den zufalligen Un-
tergang einzelner Stücke, wenn anders nicht alle Stücke zu Grunde ge,
gangen sind.

§. 169. Vor der Uibernahmc hat der Eintauscher kein dingliches
Recht auf die eingetauschte Sache. Wenn also der Eigenthümer solche
erstlich dem Einen zugesagt, hernach aber einem Andern übergeben ha t ;
so gebühret dem Ersten nichts, qls der Ersatz des verursachten Schadens
und des entgangenen Nutzens.

§. 170. Die unzähligen Tauschhandlungen, die keinen besondern
Namen "führen, und wodurch ein Theil etwas zu geben, der andere et-
was zu thun, oder beide etwas zu thun sich verbinden, werden^nach den
allgemeinen Regeln zweiseitig verbindlicher Vertrage beurtheilt.

§. 171. Hat ein Theil das Verabredete gegeben, oder gethatt,
der Andere aber sein erlaubtes Versprechen nicht auf die bedungene W e i -
se e / fü l l t , so hangt es von der Wil lkühr des ersten ab entweder die
Aufhebung des Vertrages und einen vollkommenen Ersatz zu fordern,
oder den Wortbrüchigen nach Vorschrift der Gerichtsordnung zur Er -
füllung seines Versprechens anzuhalten.

§. 572. W a s Jemand zur Bewirkung einer unerlaubten Hand-
lung wirklich gegeben ha t , kann er nicht wieder zurückfordern. I s t aber
etwas zur Verhinderung einer unerlaubten Handlung gegeben worden;
so findet die Zurückforderung S t a t t .

Loreseyuns L l l l l § . 1 7 1 .
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Februar. H* ^ 7 ^ Vor ganzlicher Erfüllung d^s Verttages können die tau-

Für ^ schenden Partheien mit beiderseitiger Einwilligung davon abgehen : nach
Westgalizlen. dessen Erfüllung können sie es nicht mehr. S ie müssen einen neuen

Vertrag schließen, der als ein zweites Geschäft angesehen wird.

Sechstes Hauptstück.
Vom Haufe und Verkaufe.

tz. 174. Kauf und Verkauf kömmt unter allen Tauschhandlungen
am öftersten vor. Er unterscheidet sich vom Tausche in engster Bedeutung
nur darin, daß. der Tausch ohne Beziehung auf eine Geldsumme ge-
schloffen w i rd , da Kauf und Verkauf wesentlich auf der Vergleichung
der Sache mit dem Werthe am Gelde beruht.

§. 175. Wer für eine gewisse Sache eine bestimmte Summe Gel-
des'verspricht, heißt Käufer : wer sich anheischig macht diese Sache ge-
gen die versprochene Summe hinzugeben/ wirw Verkäufer, der Gegen-
stand dieses Vertrages aber wird eigentlich Waare genannt.

tz. 176. W i r d eine Sache theils gegen G e l d , theils gegen eine
andere Sache veräußert ; so entstehet ein vermischter Ver t rag, welcher
entweder.zum Kauf und Verkaufe, oder zum Tausche gezahlt w i rd , je
nachdem der Werth amGelde mehr oder weniger, als der gemeine Werth
der aufgegebenen Sache beträgt. -

§» 177. Der Kau fs -und Verkaufsvertrag entsieht also aus det
rechtlichen Eimvilligung eine gewisse Waare um einen gewissen Preis oder
Kaufgeld zu überlassen. Er gehört wie der Tausch zu den Titeln ein A -
genthum zu erwerben. Die Erwerbung selbst kömmt nur durch die Uiber-
gabe der Waare zu Stande. B i s zur Mbergabe behält der Verkäufer
das Cigenthunlsrecht.

§. i78> W ie die Einwilligung des Käufers und Verkäufers be-
schaffen sepn müsse, und welche Sachen gekauft und verkauft werden
dürfen, dieses wird nach den Regeln der Verträge überhaupt, und nach
jenen des Tauschvertrages insbesondere bestimmt. Der Kaufpreis muß
in baarem Gelde bestehen, und darf weder verstellt, noch unbestimmt,
noch gesetzwidrig scpn.

§. 179. M u ß Jemand seinen Grund zur Anlegung einer Strasse
oder eines Festungsbaues um einen billigen Preis abtreteil, oder zur Be-
friedigung seiner Gläubiger seine Sachen öffentlich feilbiethen und ver-
steigern lassen; so geschieht dieses nicht ohne seine Einwilligung : er hat
sich schon als Mitgl ied der bürgerlichen Gesellschaft dazu einverstanden.

§. 182. Unter Waaren versteht man alles/ was sich vertauschen läßt,
folglich alle körperlichen und nicht körperlichen Sachen/ selbst diejenigen/

die



1/97*
die erst zu erwarten stehen: z . B . der Fischzug, der Vogelfang/ künfti/ Februar.
ge Früchte. Be i Sachen, die ganz, oder zum Theile außer Handel ^ r
gesetzt sind z. B . Gifte, schädliche Bücher, ungestampelte Wäaren, Mon^ Westgalliien
tursiücke, muß sich nach den politischen Verordnungen geachtet werden.

§. 181. W i r d der Kaufpreis nur auf den Schein verabredet, und
folglich blos erdichtet ; so gehört das Geschäft zu den unentgeltlichen
Vertragen, und dessen Giltigkeit oder Ungiltigkeit nebst den übrigen Fob
gen wird nach den für die Schenkungen festgesetzten Regeln beurtheilt.

§. 182. Die vertragenden Theile können die Bestimmung des
Preises auch einem Dritten überlassen. Bestimmt dieser in dem bedun?
genen Zeiträume nichts, oder will im Fal le, daß kein Zeitraum bedunjl
gen worden ist, einer der vertragenden Theile zurücktreten; so wird der
Kaufvertrag als ungeschlossen angesehen.

§. 183. Auch der W e r t h , welcher bei einer andern früheren Ver/
äußerung bedungen worden ist, kann zur Bestimmung Pes Preises die^
nen. Hat man aber den ordentlichen Marktpreis zum Grunde gelegt,
so wird der mittlere Marktpreis des Ortes.zur Ze i t / in welcher der
Vertrag erfüllt werden muß, angenommen.

§. 184. Wenn für gewisse Sachen, z . B . für Meh l , Brod, Fleisch
und dergleichen, eine ordentliche Taxe besteht, und nicht beobachtet w i rd ;
so ist der Preis gesetzwidrig. I n diesem Falle kann für jede noch so ge-
ringe Verletzung eine angemessene Schadloshaltung selbst bei der Politik
schen Behörde gefordert werden.

§. 185. Unterliegen die Kaufstücke keiner ordentlichen Taxe; so wird
der Preis für gesetzwidrig gehalten, wenn die Verkaufer weniger, als
die Hälfte des Werthes an Gclde erhalten, oder der Käufer für das
Kaüfstück mehr> als den doppelten Werth bezahlt hat. Bei solcher Ver?
letzung gilt für den Kaufer und Verkaufer das nämliche Recht/ welches
in ähnlichen Fallen für tauschende Personen festgesetzt ist.

§ . 1 8 6 . Laßt sich die Hälfte des erlittenen Verlustes nicht bestimm
men> weil die Thathandlungen, worauf das Recht gegründet werden
müßte, ungewiß sind; so findet der Ersatz wegen Verletzung über die
Hälfte eben so wenig S t a t t , als wenn das Kaufgeschäft bei einer oft
fentlichen Versteigerung, oder sonst gerichtlich vorgenommen worden ist.

tz> 187. Der Verkaufer ist schuldig das Kaufstück bis zur Zeit der
Uibergabe sorgfältig zu verwahren, sofort dem Kaufer den freien Besitz
davon mit allem Zugehöre, der Verabredung gemäß einzuräumen, und
ihm auf sein Verlangen, wie bei eikem Tauschgeschäfte, Gewähr zu lei/
sten. Entsteht über das'Zugehör ein Zweifel; so entscheiden ihn Sachs
verständige.

k l l l l H §. 538.



1797. §. i83. Der Kaufer hingegen ist verbunden das KÄlfftück zu rech?
Februar, ^ r Zeit zu übernehmen, und zugleich das Kaufgeld nach dem gemeinen
Wcstg'alizicn.̂ urse baar abzuführen. Hat der Käufer nicht mit eigenem, sondern

'mit fremden Gelde bezahlt; so macht es in Rücksicht auf einen redlichen
Verkaufer keinen Unterschied.

§. 189. Läßt der Käufer dem Verkaufer die Waaren, ohne das
Kaufgeld zu erhalten, abfolgen, und sind Zahlungsfristen bestimmt wor-
den; so wird die Waare auf Borg gegeben, und das Eigenthum des,
selben geht gleich auf den Käufer über.

§. 190. I s t keine Zahlungsfrist bestimmt worden, und fordert der
Verkäufer innerhalb drei Tagen weder seine Waare , noch den Pre is ;
so wird angenommen, daß das Kaufgeld stillschweigend geborgt worden
sey. Während dieser drei Tage wird der Käufer für einen Entlehn«
angesehen.

tz. 191. Nutzen und Gefahr von einer erkauften Sache treffen vor der
Uibergabe den Verkauftr, in soweit er nämlich einer Sei ts alle Früchte
davon bezieht, anderer Seits aber, wenn sie durch einen Zufall ganz,
oder über die Hälfte zu Grunde geht, den Schaden allein trägt. Alle
audetn zufalligen Veränderungen gehen auf die Rechnung des Käufers.

tz. 192. Der Zufall findet nur in Rücksicht auf die N a a r e , , kei-
neswegs aber in Ansehung des Preises S ta t t . Das Geld im Allge-
meinen geht nie zu Grunde, wohl aber zuweilen das Kaufstück, als eine
einzelne besonders betrachtete Schuldsache. W i r d indessen die Uiberga-
be der Waare verboten, so ist es eben so v ie l , als wenn man den Kauf
Glicht geschlossen hätte.

ß. 193. Hat der Verkäufer oder der Käufer die Erfüllung des
Vertrages durch sein Verschulden verzögert; so ersetzt der Eine die N u -
tzungen, und der andere die Zinsen, nebst allem sonst daraus entstehen-
den Schaden.

§. 194. Wer Sachen, die noch zu erwarten stehen, in Pausch
und Bogen kauft , z . B . künftige Aernde oder Weinlese, nimmt schon
nach der Natur des Vertrages die Gefahr einer völligen Mißrathüng,
oder Zngrunderichtung auf sich. Es fallen ihm aber auch alle abgeziel-
ten Nutzungen zu.

ß. 195. Wer von mehreren Kaufstücken, z. B . Pferden, Wägen
eines überhaupt verkauft, und sich selbst die Auswahl vorbehält, der
ist, wenn alle Stücke bis auf eines zu Grunde gehen, zu nichts ver-
bunden. I s t die Auswahl dem Käufer überlassen; so hat auch er in
diesem Falle auf das einzige überbleibende Stück keinen Anspruch.

§. 196. Geht die Waare durch Zufall zu Grunde, so bleibt der
Kaufvertrag von selbst ohne Wirkung. W i r d aber die Verletzung über

die



iy-Hälfte dargethan, wird die Erfüllung des Vertrages von einer S e i ,
te verzögert/ oder mit beiderseitiger Einwilligung gegen einander nach-
gesehen; so findet die Aufhebung des Derttages wie bei dem 5au-
sche S t a t t .

§. 197. Unter den Bedingungen, welche dem Kaufverträge beige-
fügt zu werden pflegen, sinh: der Neukauf, der Rück - oder Wiederkauf,
der Vor lauf , der Verkauf mit Vorbehalt eines bessern Käufers, der
Verkauf auf. die Probe, und endlich der Trödelverkauf die gewöhn-
lichsten.

§. 198. Giebt der Käufer zum Zeichen, oder zur Bekräftigung
des geschlossenen Kaufes dem Verkäufer ein sogenanntes Ha f t , oder An-
geld, so wird es als Theil des bedungenen Preises angesehen. Es kann
sich weder der Käufer, wenn er das Angeld verlieren, noch der Vcrkäu-
käufer, wenn er dessen doppelten Betrag zurückstellen wi l l , von der Ver-
bindlichkeit des Vertrages losmachen.

tz. 199. Wenn man das Kaufgeschäft noch nicht gänzlich geschlossen
sondern sich noch vorbehalten ha t , eine verzehrbare Waarc zu zahlc^
zu wagen , zu messen, zu kosten, den Anschlag , oder das Ertrags-
verzeichmß einzusehen, und dergleichen, und es tr i t t einer der Con-
trahenten zurück, so verliert der zurücktretende Kaufer das etwa schon ge-
gebene Angeld, und der zurücktretende Verkäufer stellt das Erhaltene
doppelt zurück.

§. 2OO. Haben die Kontrahenten nach geschlossenem Kaufgeschäfte
sich mit einander einverstanden, daß einer und der andere gegen Entrich-
tung^einer bestimmten Summe befugt seyn soll binnen einer'gewissen Zeit
vom Haufe abzugehen; so entsteht der Reukauf. I n diesem Falle muß
entweder der Contrakt erfüllt, oder das Reugeld bezahlt werden. Durch
Erfüllung des Contraktes wird der Reukauf aufgehoben.

§. 201. W i r d die Erfüllung des Kontraktes durch einen Zufall oder
durch Verschulden des einen Theiles verhindert, so entrichtet der andere
Theil. kein Reugeld.

§. 202. Das Recht eine verkaufte Sache wieder einzulösen, heißt
Wiederkauf. I s t dieses Recht dem Verkaufer überhaupt und ohne nä-
here Bestimmung eingeräumt; so wird von einer Seite das Kaufstück
in einem nicht verschlimmerten Zustande, von der andern Seite aber das
erlegte Kaufgeld zurückgegeben, und die inzwischen beiderseits aus dem
Gelde und aus der Sache gezogenen Nutzungen bleiben gegen einander
aufgehoben „

Erste FortscyunF. M m m w m §,205.



Februar ^' ^ ^ ' ^ ^ ^^ Inhaber das Kaufstück aus dem Seinigen ver,
bessert, oder zu dessen Erhaltung außerordentliche Kosten verwendet; sossür

Nestsalizltn. gebührt chm^ wie einem jeden redlichen Besitzer, der Ersatz. Er haftet
aber auch dafür, wenn durch sein Verschulden der Werth vermindert,
oder die Zurückgab« vereitelt worden ist.

§. 204. Wenn das Recht des Wiederkaufes nichts besonders b^
schrankt worden ist, so dauert und erlischt es wie andere Hechte. Es
laßt sich von den Erben des Verkäufers und gegen die Erben des Kau?
fers ausüben, es läßt sich gar auf einen Dritten übertragen. Me in ge?
gen einen dritten Besitzer kann es nur in sofern ausgeübt werden, als es
sein unbewegliches Gut betrifft, und den öffentlichen Büchern einver-
leibt ist.

tz. 205. Hat sich der Käufer das Recht ausbednngen die Sache ihm
wieder zurück zu verkaufen; so wird er, wie der Wiederverkaufer bei d^m
Wiederkaufe, behandelt. I s t aber die Bedingung des WiederkaÄ-
fes verstellt, und eigentlich um ein Pfandrecht, oder ein Borggeschaft zu
bemänteln gebraucht worden; so treten die Rechte und Verbindlichkeiten
des Norgvertrages ein.

§. 206. Wer eine Sache mit der Bedingung vertauft, daß der Käu-
fer, wenn er solche wieder veräußern will/ ihm die Einlösung anbiethen
soll/ der hat das Vorkaufsrecht.

§. 207. I n der Regel wird das Vorkaufsrecht für ein persönliches
Recht gehalten, und kann nur in Rückficht auf liegende' Gründe durch
Eintragung in die öffentlichen Bücher in ein dingliches verwandelt wer-
den. Hat der Besitzer dem berechtigten die Einlösung nicht angc,
bothen; so ist er ihm für allen Schaden verantwortlich.

§. 208. Das Vorkaufsrecht kann ohne ausdrückliche Verabredung
ohne Einwilligung des Besitzers einem Dritten nicht abgetreten werden.
Es geht auch nicht auf die Erben des Berechtigten über, und kann über-
Haupt nicht auf andere Falle ausgedehnt werden.

§. 209. Der, Berechtigte muß bewegliche Sachen binnen 24 Stlm?
den, liegende Gründe aber binnön Zo Tagen von der geschehenen An-
biethung wirklich einlösen. Nach Verlauf dieser Zeit ist das Vorkaufs^
recht erloschen.

§. 210. Bei dem Kaufe auf die Pwbs geht das Kaufstück zwqr in
die Gewährsam des Kaufers, aber nicht in sein Eigenthum über. Der
Käufer wird, wenn die Dauer der Probezeit bestimmt ist, als ein Entlehn
ner, und wenn sie unbestimmt ist, als ein Bittleiher angesehen.



tz. 2 i i . Ha t aber der Käufer nicht nur das Kaufstückübernommen,
sondern auch wirklich den Preis dafür bezahlt, so gebührt ihm auch das
Eigenthum, und die Probezeit dauert der Verabredung gemäß. I s t
darüber nichts verabredet worden; so wird die Probezeit bei beweglichen
Sachfn auf 24 s tunden , bei unbeweglichen aber auf ein Jahr ange-
nomltlcn. Nach Verlauf dieser Zeit M d das Kaufgeschäft für geschlost
sen angesehen.

§. 2 t2 . W i r d das Kaufgeschäft mit dem Vorbehalte verabredet,
daß der Verkaufer, wenn sich binnen einer bestimmten Zeit ein besserer
Käufer meldet, denselben vorzuziehen befugt scy; so ist dieses in
Ansehung des Verkaufes entweder eine aufschiebende yder aufiäscnde
Bedingung.

tz. 21z. S o l a n g nämlich das Kaufstück nicht übergeben, dasKauff
geld nicht bezahlt, oder geborgt worden, und so lang yie bestimmte
Zeit nicht verflossen ist, bleibt die Wirklichkeit des Verkaufes aufge-
schoben. I s t aber das Kaufstück übergeben, unh bezahlt, und tr i t t
biunen der bestimmten Zeit ein besseres Käufer auf ; so wird der Kauft
vertrag aufgelöset.

§. 214. I s t leine Zeit bestimmt worden; so verhält man sich in A n ,
sehung derselben/ wie bei dem Kaufe auf die Probe. Ob der neue
Käufer besser sey, beurtheilt im Zweifel der Verkäufer. Von ihm hängt
es auch ab den ersten Käufer zu behalten, oder ihn;, wenn er auch noch
mehr zahlen wollte, den zweiten vorzuziehen. Die Nutzungen der Sache
und des Geldes heben sich gegen einander auf.

§ .215 . Wer seine bewegliche Bachen einem andern für einen ge-
wissen Preis zum Verkauft übergiebt; mit der Bedingung, daß ihm der
Uibernehmer binnen einer festgesetzten Zeit entweder das bestimmte Kauft
geld liefern, oder die Sache zurückstellen soll, der schließt einen Trödel,
verkauf.

§. 216. Hiet wird der Uibernehmer, wie ein Käufer angesehen/
dem der Preis geborgt worden ist, und der sich das Recht des Nückkau-
fes vorbehalten hat. I h n tr i f t also Schaden und Nutzen, und wenn
er überhaupt zu zahlen unvermögend wird, so wird das ihm anvertraute
Gut seinen Gläubigern gemein.

tz. 217. Nach Verlauf der bestimmten Zeit ist der Trödelkäufer ver-
bunden entweder das bestimmte Kaufgeld zu entrichten, oder das Kaufstück
mit allen NutzunaHt zurück zu geben, auch den durch sein Verschulden
verursachten Schaden zu ersetzen. I h m selbst werden nur solche Kosten vers

die dem Uibergeber zum Nutzen gereichen.

M m m m m 5 tz.



^1797* §. 21z. I s t d ^ Preis, oder die Zahlungsfrist nicht bestimmt, oder
Hedruar. ^ ^ ^ ^ . ^diglich auf Nutzen und Gefahr des Eigenthümers Jemanden

. 3ur Veräußerung anvertrauet worden; so wird der Uibernehmn wie ein
Machthaber, oder Sachwalter angesehen.

Siebentes Hauptstück.
Von Bestand - oder Mieeh-oder Pachtverträgen.

§. 219. Gleichwie ein fremdes Gu t , welches der Eigentümer nicht
verschenken w i l l , durch Tausch oder Kauf erworben werden kann; so kann
man auch gegen Entgeld sowohl den Gebrauch verschiedener fremdet? Sa^
chen, als auch Dienstleistungen erhalten, die aus blosser Freigebigkeit nicht
waren erhalten worden.

§. 22c). Der Vertrag, wodurch Jemand den Gebrauch einer frem-
den nicht verzehrbaren Sache auf eil« gewisse Zei t , und, gegen einen be-
stimmten Preis erhcklt, heißt überhaupt Vestandconttact, insbesondere
aber ein Miethcontract, wenn sich die bestandene Sache ohne weitere Be-
arbeitung gebrauchen läßt, und Pachtcontract, wenn sie nur durch Fleiß
und Mühe benutzt werden kann.

§. 221. Das Entgeld für verzchrbare Sachen wird Zins, und die
darüber getroffene Uiberemkunft Leihung auf Zinsen genannt. Werden
Dienstleistungen gegen Entgeld, nämlich gegen Lohn behandelt; so ent-
Kcht der Dingungs - und Verdingungscontratt.

tz. 222. Hieraus erhellet, was man unter den Ausdrücken Miethen
«nd Verwiethen, Pachten und Verpachten, Darleihen und Anleihen auf
Zinsen, oder ein Capital zinsen und verzinsen, eine Arbeit dingen und, vcr,<

^ dingen zu verstehen habe.
§. 22). Der Miether zahlt dem Vermiether das Miethgeld, oder

den Miethzins, der Pachter dem Verpachter den Pachtzins, oder Pacht-
schilling, der Anleiher dem Darleiher die Zinsen, der Dinger dem Ver-
dinger, die Arbeit mag in Anstrengung der Leibes-oder Geisteskräfte beste-
hen, den Lohn in weitcrem Verstande.

§. 124. Die Bestands - Zinsungs-und Dingungsverträge können
von den nämlichen Personen über die nämlichen Gegenstande, und auf die
nämliche Ar t , als der Kaufvertrag, geschlossen werden. Selbst der
Mieth-oder Pachtzins, die Zinsen und der Lohn werden, wenn keine an,
dere Uiberetnknnft getroffen worden ist, wie das Kaufgeld entrichtet.

§. 225.



tz. 2?5. Der Cigenthümer kann also sowohl seine beweglichen und Februar,
unbeweglichen Sachen, als seine Rechte pnd Servituten in Bestand ge- Für
den. Er kann aber auch in den Fall kommen den Gebrauch seiner e ige-Wst l
nen Sache/ wenn er Jemand anderem gebührt, in Bestand zu nahmen.
, tz. 226. Wer schädliche oder fremde Sachen in Bestand giebf, Haft
tet wie der Verkaufer derselben für die Folgen. Wer aber eine fremde
bewegliche Sache, z. B . em P fe rd , einen Wagen in Bestand genom-
wen hat, kann sich auch, wie ein dergleichen Kgufer, durch Namhaftmas
chung seines Vormannes gegen den Eigentümer schützen.

§. 227. S ind die Kontrahenten über das Wesentliche des Bestan-
des, der Zinsung, oder D ingung, namttch über die Sache, oder Ar-
beit und den Preis übereingekommen'; so gilt es in der Regel ebenso viel,
als wenn der Gebrauch der Sache,, oder die Dienstleistung gekauft, oder
verkauft worden wäre. Auch hier finden Nebenverträge, z . B . Angelds
Reugeld, und andere dergleichen Bedingungen statt.

§. 228. Der Kaufvertrag gehört zu den Titeln ein Eigenthum auf
immer zu erwerben. Bestandvertrage aber werden gemeiniglich nur auf
eine gewisse Zeit geschlossen, und es wird dadurch kein Eigenthum er-
worden. Dieses ist eigentlich der Unterschied zwischen Kaufen und Be-
standnchmcn.

§. 229. Hat der vollständige Eigenthümer Jemanden nicht allein
den zeitlichen Gebrauch und Genuß seines liegenden Grundes eingeräumt,
sondern ihm das fortwährende Nutzungseigenthum übergeben; so ist kein
eigentlicher Pachtkontrakt, sondern ein Erbpacht, oder Erbzinsvertrag
entstanden; wovon bereits im siebenten Hauptsiücke des zweiten Theiles
gehandelt worden ist.

tz. 230. Der Anleiher erlangt zwar auch das Eigenthum der ihm ge-
borgten einzelnen Geldstücke. Allein der Darleiher wird nichts destoweniger
immer für den Eigenthümer der Summe überhaupt gehalten.

§. 2 ) 1 . Wenn zeitliche M i e t h - und Pachtkontrakte ein unbewegli-
ches Gut betreffen, und in die öffentlichen BHcher eingetragen werden;
so laßt sich damit ein dingliches Recht verbinden. Durch diese Eintra-
gung wird das persönliche Recht in eine Grundservitut verwandelt, wel-
che sich der nachfolgende Besitzer auf die noch übrige Zeit gefallen las-
sen muß,

§. 252. Miether und Pachter sind berechtigt die Mieth - und Pqcht-
stücke dem Vertrage gemäß durch die bestimmte K i t zu gebrauchet! und
zu benutzen, ja so, gar in Afterbestand zu g.eben, wenn es ohne Nach-
theil des Eigentümers geschehen kann, und im Kontrakte nicht aus-
drücklich untersagt worden ist.

Fortseymlg. N n n n n §.233.



'797. _
Februar. §- ^33» Hingegen sind Miether und Pachter verbunden den bedun-

genen Mic th - und Pachtzins nach Maß der Vestandzeit, des Gebrauches
und der Nutzungen jahrlich, halbjährig, monatlich, oder täglich, ja,
wenn es Landessitte ist, itn voraus zu entrichten.

§. 234. Nach verflossener Bestandzeit muß der Bestandinhaber, wie
der Entlehner die bestandene Sache in dem Zustande, in welchem er sie
übernommen hät , und dem etwa errichteten Inventarium gemäß zurück,
stellen. Hier macht selbst die Einwendung des Eigentumsrechtes keine
Ausnahme.

§. 2)5. W i r d das Mieth-oder Pachisiück beschädigt, oder durch
Mißbrauch abgenützt; so haften Miether und Pächter, wie die Entleh-
ner, für ihr Verschulden, aher nicht für den Zufall. Ein Bcstandinha-
ber hat nämlich den Gebrauch und die Nutzungen der fremden Sache
gleichsam gekauft, dem Entlehner hingegen werden sie geschenkt.

§. 2)6. Wenn also ein gepachtetes Landgut wegen Krieges , oder
Pestunfälle, wegen großer Überschwemmungen, oder wegen gänzlichen
Mißwachses nicht benutzt werden kann; so verliert der Verpachter den
Pachtzins, wie der Pächter die Nutzungen. Au f die nämliche Art ver-
liert der Vermicther den Miethzins, wenn das gemietete Haus einstürzt,
oder abbrennt.

§ .237 . W i r d dem Miether der Gebrauch des Miethstückes nur
zum Theil entzogen; so wird ihm auch ein verhältmßmäßiger tzheil des
Miethzinses erlassen. Dem Pachter hingegen gebührt nur dann ein Er-
laß am Pachtzins, wenn die Nutzungen um mehr, als die Hälfte des
gewöhnlichen Ertrages gefallen sind, und das Gut nur auf ein einziges
Jahr gepachtet worden ist.

§. 258. Hat der Bestandnehmer die Feuer-Wasser-und Wettern
schaden auf sich genommen; so kommen andere außerordentliche Unglücks-
fälle nicht auf seine Gefahr. Verbindet er sich aber auch diese zu tragen;
so wird deswegen noch nicht vermuthet, daß er für den zufälligen Unfep^
gang des ganzen Pachtstückes Gewähr geleistet habe.

§. 239. W i r d der Gebrauch, oder Genuß des Bestandstückes nicht
wegen dessen Beschädigung, oder sonst ausgebrochener Unbrauchbarkeit,
sondern aus einem dem Bestandnehmer zugestossenen Hindernisse, oder
Unglücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit der Bestandnehmung die
Früchte vom Grunde schon abgesondert; so fällt die widrige Creignung.
dem Bestandnehmer allein zur Last. Der Bestandnehmer muß den^Zins
doch entrichten. .

H. 240.



§. 240. Behauptet der Pachter den Erlaß des ganzen Pachtzinses, cd / .
oder eines Theilcs davon entweder aus dem Kontrakte, oder aus dem "^ ^"
Gesetz?; so muß er dem Verpachter ohne Zeitverlust und noch vor ver,
fallener Zahlungsfrist den geschehenen Unglücksfall anzeigen, und die
Begebenheit, welzn sie nicht landkündig ist, gerichtlich, oder wenigstens
durch drei sachkundige Manner bcstattigen lassen: ohne diese Vorsicht
wird er nicht angehört.

§. 241. Die Rechte des, Bestandgebers beziehen sich überhaupt auf
den Mieth-oder Pachtzins, auf die Zurückerhaltung des in Bestand
«verlassenen Gutes nach verflossener Gebrauchszeit, und endlich auf den
Ersatz, wenn das Gut durch Verschulden des Bestandnehmers geschmälert,
oder auf was immer für eine Ar t verschlimmert worden ist.

§. 242. Zur.Sicherstellung des Mi t th-oder Pachtzinsens verleiht
das jGcsetz dem Vermiether einer Wohnung das Pfandrecht auf die hin,
einbrachten dem Miether eigenthumlichen Einrichtungsstücke und Fahr-
nisse, soweit sie zur Zeit der Klage noch darin besindlich sind. Dem Ver-
pachter eines Grundstückes aber räumt es das Ejgenthum.aller von dem
Grunde noch nicht abgesonderten Nutzungen nebst dem Pfandrechte auf die
eingesammelten und noch nicht veräußerten Früchte ein.

§. 24) . Die.Vermiether und Verpachter sind ihrer Sei ts verpflichtet
das Bestandstück in brauchbarem Stande zu erhalten, die Bestandinha-
ber in dem bedungenen Gebrauche oder Genuße nicht zu stören, ihnen
den nothwendigen und nützlichen Aufwand) in so fern der Nutzen für den
Verpachter noch fortdauert, zu ersetzen, endlich das durch Übergebung
einer fremden oder schädlichen Sache, oder auf eine qndere Art began-
gene Verschulden zu verantworten. ^

§. 244. Die Verpachtung eines Landgutes, selbst wenn sie in Pausch
und Bogen geschehen is t , begreift das Recht eine Pfründe zu ver-
leihen nicht in sich, wenn es nicht im«^ontrakte namentlich ausgedrückt
worden ist.

§. 245. Wenn der Eigentümer sein Landgut mit der Bedingung
überlaßt, daß der Uibernehmer die Wir tschaf t betreiben , und dem
Uibergebcr einen Theil der ganzen Nutzung, z. B . ein D r i t t e l , oder
die Hälfte geben soll; so entsteht kein Pacht, sondern ein Geftltschaftss
vertrag, welcher nach den Regeln der Gemeinschaft beurtheilt wird.

§. 246. Der Bestandvertrag löset sich von selbst au f , wenn die
bestandene Sache zu Grunde geht. Geschieht dieses aus Verschulden
des einen Theiles, so gebührt dem andern Oenugthuung ; geschieht es
durch einen Unglücksfall, so ist kein Theil dem andern dafür ver-
antwortlich.

N n n n n - § .247.
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Februar. ^- ^47- Auch die Zeit hebt den Bestandsvertrag auf , wenn näm-

lich ein Termin ausdrücklich bedungen und vcrstossen ist. Fahrt der Ne-
. standinhaber fort die Sache zu gebrauchen, oder zu benutzen, und der
Bestandgeber laßt es dabei bewenden; so entsteht stillschweigend ein »euer
Bcstandsvertrag, welcher abe^ nur so lang verbindet, als er zur Aus?
Hbung des ordentlichen Gebrauches, oder Genußes'der Sache notlx
wendig ist.

§. 248/ D a Grundstücke gewöhnlich ihren Nutzen nur jahrlich ab-
werfen, Wohnungen hingegen taglich und stündlich gebraucht werden
können; so wird angenommen, daß die Pachtung eines Grundstückes
auf ein J a h r , die Miethung einer Wohnung hingegen nur bis zur nach,
sten Ausziehungszeit erneuert worden sey.

§. 249. Bei Pachtungen, deren Benutzung sich in mehrere Jahrs-
terMine eintheilen laßt,
kann die stillschweigende Erneuerung nicht über ein Vierteljahr aüsge)
dehnt werden. Vei Miethungen so genannter Tag - Wochen - und M o -
natzimmer, eines Wagens, Pferdes und dergleichen wird angenommen,
daß man die Miethung auf die nämliche Zeit eines Tages, einer Woche,
oder eines Monats wieder habe erneuern wollen.

§. 250. Wer den Vertrag nicht erneuern w i l l , mljß den Bestand
in der bedungenen Zeit aufkündigen. I s t keine. Zeit bedungen worden;
so muß die Aufkündigung bei Pachtungen in sechs Monaten, bei M ie -
thungen aber in drei Monaten voraus geschehen. Spatere Aufkündi-
gungen sind ohne Wirkung. Ob m A wie viel Platz ein Einwohner sei-
nem Nachfolger in den letzten acht Tagen zu räumen schuldig sey, dieses
bestimmen die politischen Verordnungen.

tz. 251. Der Miether ist berechtigt, auch vor Verlauf der bedunga-
nen Zeit von dem Vertrage abzustehen, wenn er mit der gemietheten Sache,
z. B . mit einem kollerischen Pferde offenbar Gefahr lauf t , oder wenn
der Vcrmiether das Miethstück nicht mehr in brauchbarem Stande er-
halt. S t i rb t der Miether , so geht die Verbindlichkeit des Vertrages
auf seine Erben über.

§. 252. Der Bcstandgeber kann seiner Sei ts die frühere Aufhebung
des Kontraktes fordern, wenn der Bestandnchmer der Sache einen nach/
theiligen Gebrauch davon macht, wenn er mit dem Zinse über einen gan-
zen Termin im Rückstände bleibt, und wenn ein vcrmiethetes Gebäude
neu aufgeführt werden muß. Wegen bloßer Ausbesserung oder nützliche-
rer Vauführung kann der Miethvertrag ohne Einwilligung des Miethers
nicht aufgehoben werden. -

§.25«.



§. 253. .Hat der Eigcnthümer das Bestandstäck a« einen andern ^
veräußert, und ihm bereits ädergeben; so muß der Bestandinhaber, wenn
er mit keinem Pfandrechte versehen ist, dem nachkommendm neuen Be-
fitzer weichen: er ist aber berechtigt, v m dem Bestandgeber, in Rücksicht
auf den erlittenen Schaden und entgangenen Nutzen eine vollkommene
Gznugthuung zu fordern.

Achtes Hauptftück.
Von zinsbare»? Anleiheno - und Dingungs - Dereragen.

§ . 2 5 4 . Obschon der Gebrauch verzehrbarcr Sachen einzig mW
allein in deren Verbrauch besteht, und also , an sich selbst betrachtet,
keiue Früchte bringt, so sind doch mit dem Rechte fremdes Ge ld , und
andere nach Zah l , M a ß , und Gewicht bestimmte Sachen auf eine ge-
wisse Zeit zu behalten, und sie zu verbrauchen, öfters besondere V o r ,
theile verbunden. Es ist also b i l l ig , daß diese Vortheilenut angemesse-
nen Zinsen vergolten werden.

tz. 255. W a s bereits von den Taujchverträgen bemerket worden ist,
daß ße nämlich wegen eines wesentlichen I r r thums , Betruges, oder einek
übermäßigen Verletzung angefochten werden können, dieses gilt auch von
dem zinsbaren Anleihen, welches ebenfalls zu den zweiseitig verbindli-
chen Vertragen gehört. Zinsen können daher gerecht oder ungerecht
seyN/ wie Preis und Lohn. .

§. 256. .Menn Zinsen aus einem Vertrage, oder aus dem Gesetze
gebühren, ohne daß ihr Betrag bestimmt ist , so sind fünf vom Hun-
dert und zwischen den von der Behörde berechtigten Handelsleuten sechs
von Hundert auf das Jahr die gesetzmäßigen.

§. 257. Durch Vertrag können Zinsen mit sechs vom Hundert auf
das Jahr von Jedermann bedungen werden.

tz. 258. Die Zinsen sind gemeiniglich bei Zurückzahlung des Kapi-
tals , oder wenn der Vertrag auf mehrere Jahre geschlossen, und in dem-
selben wegen Her Fristen zur Zahlung der Zinsen nichts ausgemacht wor-
den , jahrlich abzuführeu. Vorhinein können sie höchstens auf ein Jahr
bezogen werden.

§. 259. Wenn bei dem zinsbaren Anleihen nicht, aufrichtig zu Werke
gegangen, die wahre Beschaffenheit des Vertrages durch Scheinhand-
lungen bemäntelt, weniger Kap i ta l , als zur Zurückzahlung bedungen
ward, gegeben worden, so stehen darüber dem Entlehner die Einwen-
dungen offen. Der Richter darf ihn nur zur Zurückgabe desjenigen Be-
trages, den er empfangen hat , und zu keinen höhern Zinsen, als in dm
vorigen §§. bestimmt sind, anhalten.

Erste Fortsetzung. O o o o o §.260.



Sebruar. ' §- 260. Die Schuldbriefe müssen daher," was zwischen den Kontra-
Für hentett bedungen, und was gegeben worden, redlich, ohne alle Aer-'

drehung, oder Verhehlung enthalten. Enthalt der Schuldbrief auch
nur einen falfthen Umstand,, so sind alle Einwendungen des Entlehners
für wahr zu halten/ welche der Darleiher nicht durch andere Beweise zu
entkräften vermag.

§. 261. Darleihen, welche minderjährige, und ohjie Eiwilligung
ihrer Aeltern selbst großjährige Kinder unter der Bedingung aufnehmen,
daß die Bezahlung bis zum Tode des Va te rs / der Mu t t e r , oder eines
andern Erblassers in aufsteigender Linie verschoben werden soll, sind un,
erlaubt, die Anleihe mag übrigens verzinslich, oder nicht verzinslich, in
baarem Gelde, oder in Waaren zu Stande gekommen sepn.

§ .262 . Eine erst nach dem Tode der Ackern zahlbare Anleihe kann
Kindern nur mit Einwilligung des Erblassers in aufsteigender Linie, oder
mit Genehmigung des Gerichtes, von welchem die Kinder abhangen,
giltig gegeben werden. Es ist die Sache des Gerichtes die vorwaltenden
Umstände Nach Billigkeit zu beurtheilen.

§. 26z. S o wie man den Gebrauch fremder Sachen, oder d i^Be-
Nutzung fremder Summen gegen bestimmte Zinsen erhalt, so kann man
auch persönliche Dienste und Arbeiten gegen einen gewissen Lohn im Gelde
bestehlen, und darüber einen Dingungsvertrag eingehen. Besteht der
Lohn nicht im Oelde; so entsteht zwar auch ein zweiseitig verbindlicher,
aber ein namenloser Vertrag.

§. 264. Z)ie Rechte und Verbindlichkeiten zwischen Herten und
Dienstpersonen in Rücksicht auf die hausliche Gesellschaft sind im sechsten
Hauptstücke des ersten Theiles abgehandelt worden. Hier ist die Rede
von solchen Rechten und Verbindlichkeiten, welche, ohne Rücksicht auf
hausliche Gesellschaft, für andere bedungene Dienstleistungen und Ar -
beiten eintreten > M d die nach dem gepfiogenen Einverständnisse abges
messen werden.

tz. 265. Ohne Bestimmung der. Arbeit und des Lohnes kann zwar
kein Dmgungs 5 und Verbindungsvertrag entstehen; allein sobald Jemand
eine Arbeit,.oder ein Werk bestellt, so wird auch angenommen, daß er W
einen angemessenen Lohn eingewiüiget habe.

§. 266. Sobald also ein Theil die Arbeit verrichtet, oder das
Werk , der Verabredung gemäß, geliefert h a t ; sa ist ihm der ander«
Den Lohn schuldig, Her allenfalls durch Sachverstandige bestimmt wird.
Finden aber diese, daß das Werk der Verabredung gar nicht O c h
<o gebohrt dem Arbeiter icin Lchn.
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§. 267. Unwesentliche Mänge l , solche nämlich, die den Gebrauch Februar.

des Werkes nicht verhindern, muß der Arbeiter verbessern, und bis sie
Verbessert sind d^n Lohn entbehren. Hat aber der "Besteller das Werk
einmal angenommen, ohne die sichtbaren geringen Mangel zu rügen;
st darf er nur einen vcrhältnißmäßigen Theil des Lohnes so lange zurück
halten, bis diese Mängel gehoben sind.

§. 268. Wenn die gedungene Person aus ihrer Schuld das Ver-
sprechen zu rechter Zeit nicht erfül l t ; so ist der Dinger nicht mehr schul,
dig die gedungene Sache anzunehmen, und die gedungene Person ersetzt
den daraus entstandenen Schaden. Vetzögert aber der Dinger mit Ent ,
nchtung des Lohnes, so ist auch er verbunden die Dienstperson vollkom?
wen zu entschädigen.

§. 269. Auch für Dienste und Arbeiten, die nicht, zu Stande ge-
kommen sind, gebührt der gedungenen Person der Lohn, wenn sie das
Geschäft zu verrichten bereit war, und von dem Dinger daran verhindert,
dder überhaupt um chrt Zeit gebracht worden ist. W i r d die Lieferung
des Werkes von dem Besteller gehemmt; so kann der Werkmeister den
erlittenen Verlust einklagen.

§. 270. I n der Regel gebührt der lohn nach vollbrachter Arbeit.
W i r d aber die Arbeit in gewissen Abtheilungen der Zeit oder des Werkes
selbst verrichtet, oder sind Auslagen damit verbunden, die der Werkmei-
ster lächt auf sich genommen hat; so ist dieser befugt einen mit der Dienste
leistung verhältnißmaßigen Thcil des Lohns zu fordern.

§. 271. Wenn durch einen blossen Zufall der zur Vollführunz
eines Werkes vorbereitete S t o j f , oder das Werk selbst, ganz oder
zum Theile M Grunde geht; so tfägt der Eigenthümer des Stoffes oder
des Werkes den Schaden.

§. 272. I m Zweifel, ob die Bestellung einer Arbeit z. B . eines
Kleides, 3isches u. d. gl. für einen Kau fs , oder für einen Dingungs
und Vcrdingungsvertrag zu halten sey, wird vermuthet, daß derjenige,
der den Sto f f dazu liefert, den Arbeiter gedungen, oder welches einerlei
ist, die Arbeit verdungen habe.

§. 273. Hat hingegen der Meister den S to f f geliefert, so wird ein
Kaufvertrag vermuthet. Dieser Grundsatz gilt auch von Kunstwerken
z. B . Uhren, Gemälden, Bildsaulen u. dergl.

tz. 274. Dienstpersonen und Arbeiter, welche auf eilte bestimmte
Zei t , oder bis zur Vollendung eines, gewissen Werkes gedungen worden
sind, können ohne rechtmäßigen Grund vor verlaufener Zei t , und vor
vollendeten Werke weder die Arbeit aufgeben, noch abgedankt werden.

O o o o o - W i r d



W i r d die Arbeit unterbrochen, so verantwortet jeder Theit sein Verschul,
Februar, den, aber keiner dm Zufal l . '

Wcstg!ll!iien. ^ 275. 3 « allen Fallen, in welchen ein Gewalthaber berechtiget
' is t , das ihm aufgetragene Geschäft einem Dritten zu übertragen> kann
auch der gedungene Arbeiter oder Werkmeister die Arbeit oder den Dienst
einem Dr i t ten, jedoch auf seine Gefahr, anvertrauen. Nach eben diesem
Maßstabe gehen auch die Rechte und Verbindlichkeiten, die aus dem
Dingungs und Verdingungsvertrage entstehen, auf die Erben der
Kontrahenten über.

§. 276. Betrifft es Dienste/ und Arbeiten, zu deren Verrichtung
der Dinger den Arbeiter oder Werkmeister in RüDcht seiner besondern
Geschicklichkeit gewahlet ha t , so hebt der Tod des Gedungenen den D in -
gungsvertrag auf. S t i rb t aber der Dinger , so kann der Gedungene
von seinen Erben die Erfüllung des Kontraktes oder eine Schadlos-
Haltung fordern.

§. 277. W a s von Dienstpersonen, Werkmeistern oder Arbeitern
überhaupt festgesetzt worden ist, dieses gilt auch von Rcchtsfreunden,
Aerzten und Wundärzten, Faktoren, Probisoren und anderen Personen,
welche sich für ihre Bemühungen einen Gehal t , eine Bestallung oder sonst
eine Pelohnung ausdrücklich oder stillschweigend ausbcdungen haben.

§. 278. Wenn mit dem D ingungs , und Verdingungsvettrage
noch andere Nebcnvcrträge vereinigt werden, z. B . wenn eincm Guts-
Verwalter die Verwahrung der Gelder und'anderer Sachen, oder em
anderes besonderes Geschäft zugleich anvertraut w i rd , oder endlich wenn
er ein solches Geschäft ohne Auftrag übernimmt; so müssen die jedem
Geschäfte angemessenen gesetzlichen Vorschriften beobachtet, unö die dabei
vorkommenden Rechnungen ordentlich geführt und abgelegt werden.

Neuntes Hauptstück.
v o n dem GeseUschaftsvertrase.

§. 279. Zu den zweiseitig verbindlichen, und mit einem besonderen
Namen bezeichneten Vertragen gehört auch der Gesellschaftsvertrag. Er
eutstcht sooft zwei oder mchrere Personen eiuwilligeu entweder ihre Mühe
und Arbeit allein oder auch ihre Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen
zu vereinigen. <

§. - so . Wenn also Sachen ohne Wissen und Wil len der Eigenthü-
mer gemein werden; so entsteht aus dieser Gemeinschaft noch keine gesell-
schaftliche Verbindung: da hingegen die Uibergäbe der zur Gemeinschaft
bestimmten Sache immer den Gesellschaftsvcrtrag voraussetzt.

§. 281.

-



5' §. 231. Je nachdem die Mitglieder einer Gesellschaft nur einzeln
ni"Sachen/ oder Summi:tt> z. B . ein Haus> ein Schi f f , hundert fck
ne Mark S i lbers / oder aber eine gewisse Masse von Sachen, z. B .
alle Maaren , alle Früchte/, alle liegenden H r ü n d e , y d e r endlich ihr
ganzes Vermögen ohne Ausnahme der Gemeistschaft widmen; so sind
auch die/Arten der Gesellschaft verschiede«/ und die Gestllschaftsrechte
mehr oder weniger ausgedehnt ^

§. 282. Al les, was ausdrücklich zum Betriebe: des: gemeinschaft^
lichen Geschäftes bestimmt worden ist, macht den Fond, oder Stock,
das Capital / oder deOHauptstamm der^Gesellschaft aus, , das Uibrige
wird als abgesondertes, jedem einzelnen Mtgl iede eigenes Gut betrachtet.

§. 28). Wenn eines der Mitglieder eine Summe Geldes, oder
ein Grundstück'in die Gesellschaft hr iygt>.das alldere aber nur seine
Mühe und Arbeit zum gemeinschaftlichen Nutzen zu verwenden verspricht;
so wird nicht die "Summe, oder das Grundstück, sondern bloß der dar-
aus verschaffte Nutzen ein gemeinschaftliches G u t : es müßte denn aus/
drücklich anders bedungen worden seyn. Wenn hingegen., jedes gesell-
schaftliche Mitgl ied eine gewisse Summeen die Gemeinschaft br ingt; so
wird dieses Kapital unter ihnen ein gemeinschaftliches Eigenthum.

H. 284. Selbst wenn der Geschaftsvertrag auf das ganze Ver-
mögen lautet; so wird nur das gegenwärtige, nicht aber auch das künf-
tige , wenn dieses nicht deutlich ausgedrückt w i r d , darunter verstan-
den : wird aber auch das künftige Vermögen mitbegriffen; so versteht
man darunter nur das erworbene, nicht das ererbte: außer es wäre bei-
des Ausdrücklich zugleich bedungen worden.

§. 285. Gesellschaftsvertrage, welche sich nur auf das gegenwat-
tige , oder nur auf das zukünftige Vermögen beziehen, sind ungilt ig,
wenn das von dem einen und dem andern Theile eingebrachte Gut nicht
ordentlich beschrieben und verzeichnet worden i s t : dergleichen Verzeich-
nungen allein sind zureichende Beweise der in die Gemeinschaft gebrach-
ten Sachen.

tz. 286. Ob und wie der gesellschaftliche Ver t rag, welcher die gan-
ze Gewerbschaft contrahirender Handelsleute betri f f t , zu errichten, in
die gehörigen Register einzutragen, und öffentlich bekannt zu machen
sey; dieses bestimmen die Wechsel, und andere politische Verordnungen.
Werden nur einzelne Geschäfte gemeinschaftlich betrieben; so ist es genug,
wenn der darüber errichtete Vertrag in den Hanylungsbüchern erscheint.

tz. 287. Der Gesellschaftsvertrag gehört zwar unter die Titel ein
Eigenthum zu erwerben: die Erwerbung selbst aber und die Gemeinschaft
kömmt nur durch die ordentliche Uibergabe der Sachen zu Stande. Be-
wegliche Sachen werden gleich durch die Einlage in dm Gesellschafts-

Trste Fortseyuns. P p P P P fonb
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Februar. ^ ^ ^ unbewegliche hingegelt erst dadurch wechselseitig übergeben, daß

Für die Mitglieder als Miteigenthumer in die öffentlichen Bucher eingetra-
W«staaliz««n.gen werden.

§ .288 . Die Wichten der Mitglieder werden durch den Vertrag
bestimmt. Wer sich bloß zur Arbeit verbunden hat , der ist keinen Be i -
trag schuldig. Wer lediglich einen Ge ld , oder andern Beitrag bedun-
gen ha t , der hat weder die Verbindlichkeit, noch das Recht auf eine
andere Ar t zu dem gemeinschaftlichen Erwerbe mitzuwirken.

8. 289. I n der Regel sind alle Mitglieder verbunden, ohne Rück,
sicht auf ihren größern oder geringem Anthei l ,Hu dem gemeinschaftli-
chen Nutzen gleich mitzuwirken. Keines ist befugt, diese Mitwirkung
einem Dritten anzuvertrauen, oder einen der Gesellschaft schädlichen Ne-
benhandel zu treiben, am wenigsten aber ohne Einwilligung aller M i t -
glieder Jemanden in die Gesellschaft aufzunehmen.

§ . 2 9 0 . Jedes Mitgl ied Haftet für den Schaden, den es der
Gesellschaft durch sein Verschulden zufügt. Dieser Schade laßt sich
mit dem Nutzen, den es der Gesellschaft sonst verschafft hat , keines-
wegs ausgleichen : hat aber ein Mitgl ied durch ein eigenmächtig unter-
nommenes neues Geschäft d^r Gesellschaft von einer Seite Schaden
und von der andern Nutzen verursacht; so kann eine verhaltnißmäßige
Ausgleichung S t a t t haben. '

§. 291. Das Vermögen, welches nach Abzug aller Kosten über
den Gesellschaftsfoild zuräckdleibt, ist der Gewinn. Wenn nichts an-
ders verabredet worden ist ; haben alle Mitglieder gleiches Recht auf
den Gewinn.

tz. 292. Haben einige Mitglieder den Fond allein verschaft, und
"ndere die Arbeiten geleistet; so erscheint nicht eher ein Gewinn, bis der
Fond gedeckt ist. Die Gesellschaft besteht nur in den Nutzungen, die
der mit den Arbeiten vereinigte Gebrauch des Fonds hervorbringt. Der
Fond selbst bleibt ein Eigenthum derjenigen, welche ihn beigetragen ha-
ben ; außer es wäre der Werth der Arbeiten zum Kapital geschlagen^
und alles als ein gemeinschaftliches Gut erklart worden.

/ §>. 293. Wenn Jemand zum Vortheil eines Dritten seine Bemü-
hungen, oder sein Capital aufopfert, und auf allen Gewinn Verzicht t h u t ;
so entsteht kein Gcsellschaftsvertrag, sondern eine Art von Schenkung^

tz. 294. Hat die Gesellschaft ihren Fond ganz oder zum Theile
verloren; so wird der Verlust in dem Verhaltnisse vertheilt, wie im
entgegengesetzten Falle der Gewinn vcrthcilt worden wäre. Wer kein
Capital geschossen ha t , kann kein Capital verlieren: er büßt nur seine
Bemühungen ein.

295.



tz. 295. Die Gesellschaft kann einem Mitglied? An^ r vorzüglichen
Eigenschaften, oder Bemühungen wegen einen größern Gewiny und ei-
nen geringen Verlust bewilligen, als ihm nach seinem Alttheil zukäme: nur
dürfen dergleichen Ausnahmen nicht in gesetzwidrige Handlungen ausarten.

§. 296. Gesetzwidrig würde es z. B . sepn, wenn ein Mi tg l ied,
welches der Gesellschaft ein Kapital vorschießt, einer Sc i ts sich gegen
alle Gefahr des Verlustes, sowohl in Rücksicht des Capitals, als der
Zinsen sicher stellen, und,von aller Mitwirkung befreien, andrer Sei ts
aber dennoch einen die gesetzmäßigen Zinstn übersteigenden Gewinn be/
dingen wollte. Geht ein solcher Capitalist noch überdieß nicht redlich,
sondern hinterlistig zu Werke; so bleibt er dafür verantwortlich.

§. 297. Die Mitgl ieder, denen die Verwaltung anvertraut ist,
sind verbunden, über den gemeinschaftlichen Fond und über die dahin
gehörigen Einnahmen und Ausgaben ordentlich Rechnung zu führen und
abzulegen.

§. 298. Die Schlußrechnung und Theilung des Gewinnes, oder
Verlustes kann vor Vollendung des Geschäftes nicht gefordert werden.
Betrifft es aber Geschäfte, die auf mehrere Jahre hinausdauern, und
einen jährlichen Nutzen abwerfen sollen ; so können die Mitglieder, wenn
anders das Hauptgeschäft nicht darunter leidet, jährlich sowohl die
Rechnung, als die Pertheilung des Gewinnes verlangen: übrigens kann
jedes Mitgl ied zu jeder Zeit auf seine Kosten die Rechnungen einsehen.

§. 299. Wer sich mit der blossen Vorlegung der Bilanz begnügt/
oder auch seinem Rechte Rechnung zu fordern entsagt hat , verliert deß-
wegen das Recht nicht einen Betrug zu rügen.

tz. )oo. Von einer Person, die nur mit einem Theile ihres Ver-
mögens in der Gesellschaft steht, läßt sich ein gemeinschaftliches und ein
besonderes Vermögen annehmen : über jeues verfügt nur die Gesellschaft,
über d i M nur die »Person. Rechte und Verbindlichkeiten, die ein D r i t -
ter ge^en die Gesellschaft hat , müssen also von den Rechten und Ver-
bindlichkeiten gegen einzelneMitglieder unterschieden werden. -

§. zo i . Ohne ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung aller
Mitglieder kann tne Gesellschaft einem Dritten nicht verbindlich gemacht
werden. Diese Einwilligung geben die Mitglieder entweder unmittelbar
selbst / oder mittelbar durch ihre Machthaber. Be i Handelsleuten be-
greift das kundgemachte, einem oder mehreren Mitgliedern ertheilte Recht
die Firma zu führen, nämlich alle Urkunden und Schriften im Name«
der Gesellschaft zu unterschreiben, schon eine allseitige Vollmacht in sich.

§. 302. W a s ein Dritter der Gesellschaft schuldig ist, darf er
einem einzelnen Mitgliede derselben nicht bezahlen / und umgekehrt.

P p P P P 2 Eben



' 797 . V e n dieses gilt auch bei den Forderungen, welche ein Drit ter entweder
» " / " ' "" ^ ganze Gesellschaft, oder an ein einzelnes Mitgl ied derselben ha,

NestValijicn. ben kann.
§. ; v ) . Betrif f t es gemeinschaftliche Forderungen und Schulden;

so kann jedes Mitgl ied der Gesellschaft den Schuldner nur für seinen An-
theil belangen, oder von dem Gläubiger belangt werden: außer in dem Falle/
welcher bei Handelsleuten vermuthet w i r d , daß Alle für Einen und
Einer für Alle etwas zugesagt, oder angenommen haben.

§. 304. Die geheimen Mitglieder einer Handlungsgesellschaft,
solche nämlich, welche ihr einen Thcil des Fonds auf Gewinn und Ver-
lust dargeliehen haben, aber nicht als Mitglieder angekündigt worden
sind, haften in keinem Falle mit mehr, als mit dem dargeliehenen Cq-
pital. Die kundgemachten Mitglieder haften mit ihrem ganzen Vets
mögen.

§. 305. Die Gesellschaft, löset sich von selbst aus, wenn bas un-
ternommene Geschäft vollendet, wenn die ganze gemeinschaftliche Ge-
werbschaft zu Grunde gegangen, oder endlich wenn die zur Dauer der,
selben festgesetzte Zeit verflossen ist.

tz. 306. Besteht die Gesellschaft nur aus zwei Personen; so erlischt
sie durch das Absterben der einen: besteht sie aus mehreren; so wird
vcrmuthet, daß diese sie nach dem Tode eines Mitgliedes noch unter sich
fortsetzen wollen. Aiese Vermuthung gilt überhaupt von den Erben
der Handelsleute.

tz. 307. kautet der Gesellschaftsvertrag ausdrücklich auch auf an-
dere Erben, als der Handelsleute; so sind sie, sobald sie die Erbschaft
antreten, verpflichtet, sich nach dem Wil len des Erblassers zufügen:
allein auf die Erbeserben erstreckt sich dieser Wi l le nicht, noch weniger
vermag er eine immerwahrende Gesellschaft zu stiften.

tz. 508. Die gesellschaftlichen Rechte und Verbindlichkeiten gehen
in der Regel nicht auf die Erben eines Mitgliedes über : allein sie sind
berechtigt, die Rechnung bis auf den Tod des Erblassers zu fordern und
berichtigen zu lassen. S ie sind aber im entgegen gesetzten Falle auch
verbunden Rechnungen zu geben und zu berichtigen.

§. 309. Wenn ein Mitgl ied die wesentlichen Bedingungen des
Vertrages nicht erfül l t , wenn es den Fond angreift, wenn es bankerott
w i rd , oder l "
kann es vor Verlauf der Zeit von der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

§. 31O. Wenn die Zeit zur Dauer der Gesellschaft weder aus-
drücklich bestimmt worden ist, noch aus der Natur des Geschäftes be-
stimmt werden kann ; so mag jedes Mitgl ied den Vertrag nach W i l l -
kühr aufkündigen: nur darf es nicht mit Arglist oder zur Unzeit geschehen.



§. 311. M a n kann endlich den Gesellschaftsvertrag vor Verlauf 1797.
der Zeit aufkündigen, wenn dasjenige Mi tg l ied , von welchem der Be-Februar,
trieb des Geschäftes vorzüglich abhieng, gestorben, oder ausgetreten ist. Für

§. Z12. Die Errichtung einer Handlungsgesellschaft, ihre A u f h e / ^ M
bung, die Aufnahme und der Austri t t ihrer Mitglieder müssen öffent-
lich bekannt gemacht werden. Aus dieser Bekanntmachung wird auch
die Kraft und die Dauer der Vollmachten beuttheilt.

Zehntes Hauptstück.
Von

§ .313 . Die persönlichen Rechte der Eheleute, welche vorzüglich
aus der wesentlichen Beschaffenheit der ehelichen Gesellschaft entstehen,
sind bereits im dritten Hauptstücke des ersten Theiles festgesetzt worden.
Hier werden Sachenrechte bestimmt, die bei Gelegenheit des Ehecontrac/
tes entstehen, und durch Nebenverttage besonders in Rücksicht auf das
Heurathsgut erworben werden.

H. 514, Unter Heurathsgut, Aussteuer oder Mitgabe wird das-
jönige Vermögen verstanden, welches eine Ehegattinn ihrem Manne zur
Erleichterung der Ehestandslasien wirklich übergeben, oder wenigstens
zugesichert hat.

§. 315. Wenn die Braut eigenes Vermögen besitzt und vvlljah/
rig ist, so hangt es von ihr und dem Bräutigam ab , wie sie sich wegen
deHHeurathsgutes und wegen anderer wechselseitiger Gabe mit einander
einverstehen wollen. I s t aber die Braut noch minderjährig; so wird
zur Giltigkeit der Ehepacten auch die Genehmigung des.vormundschaft-
lichen Gerichtes erfordert.

§. 316. Besitzt die Braut kein eigenes zu ihrem Unterhalte hin,
längliches Vermögen ; so sind Aeltern, oder Oroßältern uach dem Ver/
haltniß, als sie die Kinder zu ernähren, und zu versorgen verpflichtet
sind, verbunden den Töchtern oder Enkelinnen bei ihrer Verehcligung
ein ihrem Stande nnd Vermögen angemessenes Heurathsgut auszuscßen,
und darüber mit dem Bräutigam zu unterhandeln.

§. 317. Wenden Aeltern oder G r o M e r n dießfalls ihr Unvcrmö,
gen vor; so tr i t t auf Ansuchen der Brautleute das Gericht ins M i t t e l ;
Es untersucht, ohne doch die innerliche Lage des Hauses zu erfor,
schen, alle Umstände, und halt die Aeltern n n , wenigstens so viel
zur Aussteuer zu bestimmen, als ihnen der fernere Unterhalt der ledigen
Tochter kosten würde.

Erste Fortsetzung. Q q q q q tz. 5 i3.



Februar ^ ^ ' Hat eine Töchter iht HeürathsgM schon echalten> und
Für * e s , obschon ohne ihr Verschulden, verloren; so ist sie nicht mehr, sebst

tt nicht im Falle einer zweiten Ehe / berechtigt tine neue Aussteuer zu
fordern.

ß. 319. Großjährige Kochtet könnek auf Ihre Aussteuer Verzicht
thun: Thut nur der Bräutigam Verzicht auf die Aussteuer; so erlischt
zwar sein Recht darauf/ aber nicht das Recht feiner Ehegattin.

§. 320. Wenn die von den Aeltern bewilligte Aussteuer den Bc5
trag des schuldigen Unterhaltes, nicht übersteigt; so kann sie nicht mit
lastigen Bedingungen zum Nachthcile der Brautleute beschwert werden»
W i r d aber die Aussteuer entweder von den Aeltern über den schuldigen
Wichttheil ausgesetzt, oder von einem Dritten freiwillig gegeben ; so
niHffen die beigefügten Bedingungen, wie andere Verträge? erfüllt werden>

§. 32N I m Zweifel/ ob das Het t ra thsM von dem Vermögen
der Aeltern oder der Braut «ausgeseHt worden sey, wird das letztere an^
genommmen : Haben aber Aeltern das Heurathsgut ihicr minderjährig
gen Tochter ohne vormundschaftliche Genehmigung bereits ausgezählt;
so wird vermuthet/ daß es die M t e r n M s eigenem Vermögen gethatt
haben.

§. )22. Alles ̂  was sich ocraNßerü und Nützen laßt/ ist zttmHem
rathsgute geeignet. Wenn keine andere Zeit bedungen worden ist; ft
geschieht die Uibergabe desselben noch am Tage det Trauung.

§. 323. S o lang die chetiche Gesellschaft fo r tgeM g M e
die Nutznießung und der Zuwachs des HcurathsgMes dem Manne j u .
Besteht die Aussteuer in baareck-Gelde, in Schuldforderungen oder
verzehrbaren Sachen; so gebührt ihm auch das vollständige Eigenthun»

K. ^24, Besieht das Heurathsgut W liegenden Gründen/ ia
Rechten oder Fahrnissen > welche mit Schonung der Substanz benutzt
werden können; so wird die Ehegattin solang als Eigenthümerinn dessel̂
ben angesehen, als nicht bewiesen w i rd , daß der Mann diese Sachm
für einen bestimmten Preis übernommen, und sich nur zur Zurückgabe
dieser PrcissunMe verbündet! hat>

§. 325. Hat sich der Ehemann schriftlich oder Mündlich geäußert,
daß er das Heurathsgut empfangen habe; so ist es hinlänglich, um die
gefthehene Uibergabe gegen ihn mW seine Erben zu beweisen 5 W i r d aber
ein solches GeMnvniß erst nach ausgebrochencn Concurse gemacht; so
«gereift es den übrigen Gläubigern zu keinem Nachttheilc.

§. )H6^ Die eheliche Verbindung allein begründet noch keine Ocs
wemschaft der Güter zwischen den Eheleuten. Dazu wird «n besonder

rer



5er Vertrag erfordert, nach welchem sie gleich andern Contra'hentett be-
urtheilt werden.

§> 327. Haben also Eheleute über die Verwendung ihres V
Mögens keine besonder Uibereittkunft getroffen; so behalt jeder Ehegatte
sein voriges Ogenthümsrecht, und auf d a s , was ein Theil während
der Ehe erwirbt/ ererbt, und auf was immer für eine Art überkömmt,
hat der andere keinen Anspruch.

§> 323. Solang die Ehegattinn nicht widersprochen ha t , gilt die
rechtliche Vermuthung) daß sitz-dem Manne als ihrem gesetzmäßigen
Vertreter die Verwaltung ihres freien Vermögens anvertraut habe> Er
wird also ln der Regel wie ein anderer bevollmächtigter Sachwalter a<v
gesehen.

" §. 52y> Wenn kein ausdrucklichöe Vertrag vorhanden ist ; ft
haftet der Mann lme für das Hauptgut oder Capital> Uiber die wäh?
rend der Verwaltung bezogenen Nutzungen ist er keine Rechnung schuld
dig. Diese wird vielmehr bis auf den Tag der aufgehobenen Verwalk
tung für berichtigt und abgethan angesehrtt.

§. Z3Q. Eben so wellig ist die EhegatNnn verbunden den Frucht
M u ß zu vertechncn, den sie ihrem Manne abgetretten, aber bei bestem
hender Ehe doch selbst bezogen hat : zümaht da es beiden freisteht, der?
gleichen stillschweigend emgestandene Verwaltungen zu widersprechen und
einzustellen.

tz. 3Zi> I n dringender Noch , und bei bevorstehender Gefahr kann
dem Ehegatten die Verwaltung des Vermögens, selbst wenn sie ihm aus«e
drüMch, Ulch auf immer verwilligt worden wäre, abgenommen werden.
Hingegen ist auch er befligt der müchwilligen Wirthschaft säner Gat-
tinn Einhalt zu thun, Nlw sie mit Einverstandniß ihrer etwa vorhat
denen nächsten Verwandten sogar als eine Verschwrnderinn erklaren zu
lassen.

§, 332. We i l das Heueathsgut dem Manne zur Bestreitung der
Chestandstasten ausgesetzt worden ist z sv gilt die rechtliche Nermuchung,
daß solches nach dem Tode des Älannes semer EhegattinN/ und wenn sie vor
ihm stirbt, ihren Erhen heimfalte. Sollen ihre Erben davon ausgeschlost
sen ftpn; so muß dieses durch einen besonderen Vertrag bedungen werden.

^. N)> W a s der Bräutigam d d e ^ M zur
Slcherstellung, oder auch /ur Vermehrung des Heurathsguies aussetzt,
heißt Gegensteuer bder Widerlage. Hiervon gebührt zwar der Ehegat-
tinn wahrend der Ehe kein Gemißt M e i n nach dem Tod.e des Mannes
gebührt ihr ohne besondere Üibtteinkunft das freie Eigenthum darüber,
wenn gleich dem Manne yach dem Tode des Weibes das Heurathsgut
nicht verschriebet worden ist.



Februar. ^ ^ ^ ^ ^ e r der Bräutigam noch seine Aeltem sind verbunden
.̂. ' eine Wwcrlage zu bestimmen: Allein gleichwie die Aelteru der Braut

Wcstgalizicn. schuldig slttd ihr ein HemathsZut auszusetzen, sv liegt es auch den Ael-
lern des Bräutigams ob ihm eine ihrem Vermögen angemessene Aus-
stattung zu geben. Uibrigens kann ein Heurathsgut ohne Widerlage,
wie eine Schenkung an die Braut ohne Heurathsgut S ta t t finden.

§. 335. Der Mann ist nicht verpflichtet seiner neuen Gattwn am
ersten Morgen nach der Vermahlung ein Geschenk, oder die sogenannte
Morgcngabe zu überreichen. I s t aber dir Morg«ngabe in einer bestimme
ten Summe ausdrücklich versprochen worden; so wird vermuthet, daß
sie binnen den ersten drep Jahren schon überreicht worden sty.

tz. 3)6. Die Gäbe, welche einer Gattinn auf den Fall ihres
Wittwenstandes M Unterstützung verfpwchen w i rd , heißt Wittwenge-
hal t , W i t t t hum, und wenn Hie Nutzung eines liegenden Grundes dazu
bestimmt wird., Leibgeding. Diese Gabe gebührt der Wit twe gleich
nach dem Tode des Mannes, und soll immer auf drei Monate vorh4n5
ein entrichtet wcrden>

§. 337. Macht der Mann einen Concurs., vdn wird die Eh? ge^
schieden; so haben die Ehepactcn in Rucksicht auf den schuldlosen Theil
die nämliche Wi rkung , wie bei dem Tode.

h. 338. I n der Regel gebührt der WMw? noch durch sechs W o -
chen nach dem Tode des Mannes, und wenn sie schwanger ist, durch
sechs Wochen nach ihrer Entbindung die gewöhnliche Verpflegung aus
yer Verlaffenschaft: Solang sie aber diese Verpflegung genießt, kamt
sie keinen Wittwengehalt beziehen.

tz. 5)y. Wenn die N i t twe zu einer neuen Ehe schreitet, oder ge-
richtlich eines unzüchtigen Wandels überwiesen w i rd ; so verliert sie Pas
Recht auf den Nittwengchalt.

§. 54.O. Die Giftigkeit oder UngNtigkeit der Schenkungen zwi^
schen Eheleuten wird nach dm für die Schenkungen überhaupt bestehen?
den Gesetzen bwttheilk So l l ritt Weib auf ihre Ehepatten giltig Ver^
zicht thun; so nmssen auch die noch lebenden Mi tkon t raMt tN / wenn
sie ttwtts beigettagen haben, ihre Eimvitligung dazu geben.

§. 345. M a s ritt Mann seiner Ehegattin« an Schmuck, Edel^
sieinen, und anderen Kostbarkeiten zum Putze gegeben ha t , wird im
Zweifel nicht für gefctzenft, sondern für gelehnt angesehen.

§. 342. Wer das Heurathsgut übergibt, ist berechtigt ^oa dem5
jenigen / der es empfängt, eine annehmbare Bicherstellung zu fordern»
Vormünder und Curatorcn einer minderjährigen Braut können diese S
cherstellutlg ohne ausdrückliche Genehmigung des «bervormundH

, Gen



.chenl Gerichtes nicht erlassen. Gbett dieses gilt von der Widerlage, von
dem Hittwcngehalt > und von allen übrigen Gebühren.

§. 34^. Die den Eheleuten entweder aus dem Gesetze oder aus dem
Vertrage zustehenden Rechte beruhen keineswegs auf der ehelichen Vei5
Wohnung > sondern lediglich auf der Trauung: Es müßte denn ausdrücke
lich anders bedungen worden styn. H u d die Ehe gänzlich aufgelöset^
vder für nichtig erklart; so bleiben dem schuldlosen Theile seine auf das
Vermögen des alwern Theiles ridlich bedungenen Rechte.

Wftes Haüptstück
Hon Glücks > uttd y)asverträgen.

^ . 3 4 4 . Zufälle, die uns zum Nutzen oder zum Schaden gereichen/
Nennin wir Glück oder Unglück. Wer auf einen solchen Zufall etwas zu
gewinnen, oder zu verlieren wagt, und in dieser Absicht mit einem ans
dem einen bestimmten Preis verabredet, schließt einen Glücks, odet
Wagvertrag/ ein gewagtes Geschäft.

^ 345> Verttage dieser Ar t können einseitig, oder zweiseitig ver^
kindlich seyn,' und werden däher entwedet als Schenkungen, oder als
Vettauschungen beur te i l t : als Schenkungen > wenn der Preis nud emenr
Kontrahenten zufallt, als Vcrtauschungett / w e n n beiden Kotttrahentea
etwas zu gut kömmt.

§. 346. Zu den gewagten Geschafttü gehörett überhaupt:. die Wetfe/
das S p i e l , und das Loos,, insbesondere aber alle über gehoffte Rechte,
Vder über künftige noch unbestimmte Sachen errichtete Kauf , und anderö
Kottttakte, ferner die Leibrenten, die Wettern und andere dergleichen
Kassen, eltdlich dte Versicherungs / und Bodnttreiverträge.

§. 347. Wenn ein künftiges Ungewisses Ereigniß von einem Theile
Als wahrscheinlich, von dem andern aber, als unwahrscheinlich angege-
ben, und der denjenigen, dcssett
Erwartung derHufall entshricht, unter ihnen verabredet w i rd : so ent^
sieht chle M t t e . Hat der eine, odet der-ändere wettende Theil voä
dem Ausgange schon vorher Gewißheit; so t r i t t entweder Ärglist, oder
Verstellung, ein, oder die Wette wird als'eüie unbestimmte Schenkung
angesehen.

<H. ^48^ Wet ten , die Mit Arglist^ Und Vetstellüttg erschlichen wer-
den> so wie jene, lvttche den guten Si t ten >öde!l Gesetzen zuwiderlnufeli,
M b scĥ echtepdm<fs uyg iM^ Ner, bezogene Preis kann im ersten Falle

Betrogenen selbst, und im den andern FMen von Iedetmantt
Rrrrt zum



Besten Vet Armenkasse gegen Abzug eines Drittels zur Belohnung/
^ ^.^ ^^^ ^ ̂  zurückgefordert werden.

Westgallzlen. §. 349. Redliche, und sonst erlaubte Wetten sind ln so weit vcr^
Kindlich, als der bedungene Preis nicht blos versprochen, ftndern witkil
lich entrichtet/ oder hinterlegt worden, der Betrag selbst aber den Schen,
tungsrechten nicht zuwider ist. Gerichtlich kann der Preis nicht eilige/
Aagt werden.

§. 350. Wer Jemanden;« einer Wet te / oder zur Bezahlung eines
durch eine Wette erlittenen Verlustes Geld darleiht, dem gebührt kein
Klagrecht gegen den Entlehner; sowie demjenigen, der den Verlust scho»
bezahlt hat> kein Zurücksorderungsrecht gebührt.

§. 351. Unter Spielen versteht man hier <blche Handlungen,
welche bald zum Zeitvertreibe, bald zur Unterhaltung, bald auch
: M bödutchette Preis) unternvmmen werden, beten Gewinn entweder
vom Glücke allein > oder von dee Kunst a l le in, öder beiden zugleich
abhängt.

§. 352. Jedes Spiet ist eine Art von Wette. Hie für Wette»
festgesetzte Rechte gelten also auch für Spiele. W a s für Spiele M -
boten, wie Personen/ die verbotene Spiele treiben, uNd diejenigen, M
ihnen dazu Unterschleif geben, zu besttafen seyen, hitses bestimmen die
politischen Gesetze. Wer in Gefahr ist sich durch Spielen zu Grunde t«
richten, kann für einen Verschwender erklärt werden^

§. 353^ Ein Zettel, ein S t a b / ein W ü r f e l , und jedes andere
Zeichen, auf dessen von Ungefähr bestimmten Vetandetung matt die E k
langung eines Rechtes beruhen laßt, wird Lobs genannt. Zielt das
ioos auf eine Wette, oder auf ein S p i e l ; so finden dabei die für Wetis
ten, und Spiels festgesetzten Rechte statt; S o l l aber eine ^heitUng/
eine W a h l , oder eine Streitigkeit durch das Loos entschieden werden, ft
treten dabei alle Rechte der übrigen Vertrage ein.

H. 354. H e r aus einer vom Staate genehmigten Glücksbude >odet
Lotterie gegen Erlegung des bestimmten Preises ein koos> oder ein Zeft
tel zieht, der kauft sich dadurch die Hoffnung zu einem Treffer/ nämlich
das Recht, die auf dem Zettel angemerkt? Sache vbn dent U<betitehmek>
oder von seinem Machthaber als Gewinn zu fordern: Steht das löos
unter den Fehlern; so verliert er den bereits erlegten P re i s , kann aber
d-es Geborgten wegelt Nicht gerichtlich belangt werden.

§. 355. Wer den künftigen Cttrag eines brstimntteü Fetpes, odet
Heingartens mit Bestimmung des Maaßes, der Z a h l , oder des Ge>
Wichtes um einen verhältnißmäßig fetzgesetzten Preis kauft, schließt keiliett
Olücksvertrag. Kauft er aber das - Getreide / oder die Trauben

Haupts



Haupt > und in Päusch und Bögen; so Macht er ein gewagtes Geschäft Februar.
Unterdessen gehören diese Verträge nicht zu den Netten -/ sottdern müffey/ Für
Wie andere Verträge, ohne besondere Einschränkung erfüllt werden.

§. 356^ Kann in einem solchen Falle wegen Mißwachses / oder an^
dere Unfälle gar keine Äerndte., oder Neinlese vorgenommen werden'; so
wird der Kauf durch den Untergang der noch nicht übergebenen Waare
ganz ausgehoben: Ausgenommen es wate erweislich, daß nur die Hoff-
kung cintr Aerndte, öder Weinlese der einzige Gegenstand des Kaufes
tzewesett sey. Hingegek findet hiet die Rechtswohlthat w e M Verletzung
üöer die Hälfte nicht M t .

§ . 3 5 7 ' Der Alttheil M emem ̂^̂^̂^̂^̂  D a beim
^ergbaue der Gewinn ungewiß ist, ja. öfter zur Fortsetzung der Unter-
nehmung Zubuße erfordert w i rd ; ^ zu deft
gewagten Vertrage^ Der Verkäufer haftet nur für die Richtigkeit des
Kuxes, und l)er M y f e r kann denselben > wenn er nicht mehr zubüffen
w i l l , liegen lassen, öder sein EigenthumSrecht darauf aufgebet

tt^ Fischern, die den Fang eines Zuges > oder elnes ganzen
verkauft haben, gebührt der bedungene Pre is , wenn auch nichts

Ksfangm wird. Dergleichen Fischö werdön tticht als ordentlich zu etwar^
ttnde Fruchte, wie Getreide oder Trauben ̂  sindern als eine herrnlose
Sache angesehen^ Ausserdem verdient die zum Fischfange verwenbM/ ob-
fchon vergebliche Müh t auch ihren Lohm > > ^

§. 359. W r d z u M g n Geist ein g o l ^
ober eitt^ andere Dache von Wtr th in dem Netze ausgehoben; so tr i t t
der Fall eines Fundes ein., und er witd dem M M ^ , und V e ^ des
ßänges> st wie de« übrigen Mitgenossen gemein. Nach diesem Beispiele
Attd andere ählüiche Fälle zu entscheiden.

ß> 360. Der Wgenthümer ist zwar b?rechkigt über seine Verlassen-
fchaft einen Verttag zu Messen c Einem D r i t W ist es aber nicht er5
laubt seine Hoffnung nuf eine Erbschaft übechstupt oder in Rücksicht auf
eine bestimmte lebende ^ r son zu verkaufen. N ^ oder we/
Mgstens attgefallenö Erbschaften können M h a M l t wenden.

5. ) 6 i . Der Kauftr eitter Erbschüft ttttt M t M ^ die Rechte/
sondern auch in die Verbindlichkeiten,des VerkMf tw als M e n ein, in-
soweit diese käustich/ und verkäuflich sind. Wenn also vonder Rechts^
wohlchat des InbmtariuMs nicht Gebrauch gemacht wirb, ist auch der
Erbschaftskauf ein gewagtes Geschäft.'

H. ̂ 6 2 . W f Gächw, die dem VeMüf t r wcht als Erben, sondern
«u« einim andern Grunde z. B . als Vorausvermachtniß > als Iideikoms

NrrrrZ miß,



^ 7 9 7 - miß, als Substituzion, als Schuldforderung aus der Verlassenschaft
Februar, gebühren/ und ihm auch ohne Erbrecht gebührt hat tet , hat der Erb-

Für schMkaufer keinen Anspruch.- Es kömmt ihm hingegen alles zu statten/
. was det Erbschaft selbst zuwächst, es scy durch den Abgang eines Lega-
tars, oder eines Mtterbck/ oder auf was immer für eine andere Art .

§. 36^ Al les, was der Erbe als Erbe wirklich angenomm^t, und
mit seinem schdn gehabten Vermögen.vereinigt hat , wird mit zur Masse
gerechnet/ alles hingegen, was er aus dem Scinigen auf die Verlassen,
schaft verwendet hat, wird von, der Masse abgezogen. Dahin gehören
einer S t t t s die bezogenen Fruchte/ und Forderungen/ anderer Sei ts bis
dezahlten Schulden/ die schon abgeführten Vermachtnisse / und wenn
es nicht ausdrücklich anders verabredet worden ist, selbst die Begrab?
nißkosten. ^ ' ^

§. 364. Insoweit der Verkäufer die Oerlasseüschaft vor der Uibers
gäbe verwaltet hat , haftet er dem Käüftr dafür , wie ein anderer Ge^
schäftsttager. I n Verhaltlnssen aber / welche zwischen den V e r l D n ^
schaftsglaubigern, oder Schuldnern, uttd zwischen dem Verkäufer be^
stehen, wird angenommen, daß der Kaufer als Machthaber die Persott
des Verkäufers voxstelle.

§. 3^5, Hat man bei dem Kaufe der Erbschaft ein Inventarium zum
Grunde gelegt; ft haftet det V M u f t r für dasstlbe, I s t deriKauf nur
in Pausch und Bogen geschehen; so haftet er ttstens für die Nichtigkeit
seines Erbrechtes, so wie er es angegeben h a t : zweitens für allen dem
Kaufer durch sein Äerschuldeü zugefügten Schapen.

§ .366. Das Recht vott Jemanden auf Lebenszeit eine jahrliche
Rente zu fordern kann wie eine andere Sache verschenkt, oder vermacht
werden. Wird es aber für eine Oumme Geldes erkauft, oder gegen cm
anderes'Kapital erhandelt, so entsteht ein gewagtes Geschäft/ deli
Leibrenten ̂  Kontrakt.

§. 36^. Die Dame'der Leibkente kattn von dem desKaüfers/
vdcr des Verkäufers / bd'rr auch eines Dritten abhangen, ^ i e wird im
Zweifel vierteljährig voMnem entrichtet, und nimmt ili'allen Fällen wit
dem ihr Endet Ed mag
eines natürlichen, oder gewaltthätigett Todes Drben.

§.' 368. Finden sich Gläubiger «des. Kauftrs.church diesen Kontrakt
verkürzt; so find sie nur. berechtigt auf die'LeibttM'eitt Verbot zu legen.
Selbst Kinder sind nicht b'efugt e i n e ^ ^ kttbF
retttenkontrakt wegelt Verletzung M Pftichttheile-lMMstossen. Es steht
ihnen aber frei die Hinterlegung eines MckehelichM TheileS der Mnte
sichtl ich zu fördern/ und sich de l^ ,np th igen.MMhM darauf
sichern M lajstm , ^ ^. ^ :^'?l<



§. 369. Wenn mehrere Personen mit einem zusammengeschossenen
Kapital unrer sich einen Fond anlegen, aus welchem entweder sie selbst im
Falle der R o t h , oder ihre Gattinnen als Wi t twen , oder ihre Kinder Mftgalizien.
als Waisen Unterstützung zu beziehen befugt styn sollen, nehmen die
Kontrahenten eine zwar sichere, aber geringe Last auf sich, um allenfalls
einen verhältnismäßigen Beistand zu erhalten. Es ist ein gewagtes
Geschäft , dtsjen Rechte nach den Regeln her Gcstllschaftsverträge be-
mtheilt werdet

tz. )7o. Wenn Jemand die Gefahr des Schadens, welcher einen
Andern treffen könnte., auf sich nimmt, und ihm gegen emcn gewissen
Lohn den bedungenen Ersatz zu leisten verspricht, so entsteht der Ver -
slcherungskontrakt. Der Versicherer haftet dabei für den zufälligen Scha-
den, und der Versicherte für den versprochenen Lohn.

§. z y i . Der gewöhnliche Gegenstand dieses Kontrakts sind Waaren,
die zu Wasser, oder zu Lande verführt werden. Es können aber auch
andere Sachen, z. V . Hauser, und Grundstücke gegen Feuer, Wasser,
und andere Gefahren, es kann selbst das Leben einer Person in so fern
versichert werden, als der Ver lus t , welchen ihr frühzeitiger Tod dem
einen verursachen dürfte, von dem andern ersetzt werden soll.

§. 372. Wenn der Versicherungskontrakt giltig styn soll, so muß
er schriftlich abgefaßt, oder in das Tagebuch eines beglaubigten Mäck-
lers eingetragen werden: auch müssen darinn der Gegenstand des Kon-
traktes , die Namen der Kontrahenten, der bedungene Lohn , und
die auf dm besorgten Unfall zu leistende Vergütung ausdrücklich be?
stimmt werden.

§. 373. Haben die Kontrahenten noch andere Bedinguttgen verab-
redet, z. B . die Person des Schiffers, oder des Fuhrmanns, die Zeit
der Fahr t , den O r t der Aus-oder Abladung, u. d . g l . ; so darf der
Versicherte für sich allein nicht davon abweichen. Weicht er ab; so ist der
Versicherer zu keiner Entschädigung verbunden; obwohl er berechtigt bleibt
den Versicherungslohn zu behalten.

. §. 374- Ereignet sich ein U n f ^
unüberwindliches Hinderniß dazwischen kömmt, oder nichts anders verab-
redet worden ist, dem Versicherer in derjenigen Zeitftist davon Nachricht
geben, welche bereits zur Annehmung eines Verbrechens zwischen Ab-
wesenden bestimmt worden ist. !i .

tz. 375- Wer den Unfall nicht zur gehMen Zett anzeigt, oder
denselben nicht erweisen kann, verliert den Lohn, und hat so wenig An-
spruch auf eine Vergütung, als derjenige, welcher durch unterlassene
Verzollung, oder durch verabsäumte Verwahrung der Waare sich den
Schaden selbst zugezogen hat.

Fortsetzung. Sssss §.376,



Februar. ^ ^ Der Versicherte darf durch den Verlust der Sache nicht
^ ' mehr, als durch ihre Rettung erhalten: aus diesem Grund muß der be-

. dungene Lohn immer von dem wahren Schätzungswerts der zu versichern-
den Sache abgezogen werden. Dem redlichen Versicherer gebührt in jc-
dem Falle der Lohn; der Versicherte hingegen erhalt die Schadloshaltung
nur / wenn sich der Unfall wirklich ereignet.

§. 377. Wenn der Untergang, oder die Rettung der Sache zur
Zeit des geschlossenen Vertrages einem der Kontrahenten schon bekannt
war ; so ist der Vertrag ungiltig.

§. 378. Wenn baares Geld auf ein Schiff gegen einen Theil des
Gewinnes, oder gegen außerordentliche Zinsen mit der Bedingung ge-
borgt w i rd , daß, wenn das Schiff ohne Verschulden des Anleihers zu
Grunde geht, auch die Forderung des Darleihers erloschen scyn soll j so
entsteht ein Darleihensvertrag, welcher insbesondere Bodmerei genannt
wird. <

§. 379. Die Bodmerei laßt sich als eine Wet te , oder als ein Ge-
sillschaftsvertrag beurtheilen. Die weiteren Bestimmungen der Verficht
rungs? und Bodmereivertrage sind in den Scegcsetzen enthalten.

Zwölftes Hauptstück^
Von vermueheeen Verträgen.

tz. 380. Es giebt erlaubte Handlungen , welche zugleich auf di<?
Rechte eines Andern Einstuß haben, und aus Mangel einer wirklichen
Verabredung nicht zu den wahren Kontrakten gehören, denen aber das
Gesetz in Rücksicht auf die vermuthete Einwilligung der dabei intereßtrten.
Partheien die Kraft eines Kontraktes beilegt.

§ 381. Die rechtliche Hermuthung gründet sich in solchen Fallen auf
einen der folgenden unstreitigen Satze: Erstens, daß derjenige, derein
Geschäft unternimmt, mit den damit gewöhnlich verbundenen Folgen ein<?
Verstanden sey. Zweitens, daß Jedermann, selbst ein Unmündiger und
Wahnsinniger sein Bestes.befördern lassen wolle. Drit tens, daß Niemand
mit dem Schaden eines Dritten, zu gewinnen denke.

tz. 382. W i r sind überhaupt verpflichtet dasjenige, was ein a n ^
rer, ohne es schenken zu wollen, zu unserm Nutzen verwendet ha t , dem-
selben zu vergüten. Dieser hat also das Recht das zu unserm Nutzen
verwendete Gut wieder pon uns zurück zu fordern. Nur was Eheleute,
oder Aeltern, oder Kinder für einander verwenden, wird im Zweifel
f ü r geschenkt angesehen..



1797.
§. ) 8 ) . Aus diesem Grunde wird die freiwillige nützliche Besorgung Februar.

fremder Sachen, wenn sie der Eigenthümer Nicht ausdrücklich untersagt ^ r
ha t , einem Vollmachtsvertrage gleichgehalten. Diese Regel gilt in allen Westzallzien.
Fallen, in welchen Jemand Geschäfte übernimmt, deren Verwaltung
ganz, oder zum Theile zum Nutzen eines Andern gereicht.

ß> 384. I n solchen Fällen sind Votmünder und Kuratoren, welche
ohne vorhergegangene Verabredung das Vermögen, oder die Geschäfte
unmündiger, abwesender, oder sonst verhinderter Personen zu verwalten
übernehmen. Es entsteht dadurch ein zweiseitig verbindlicher Ver t rag :
ein Theil verbindet sich die Verwaltung treu und steißig zu führen; der
andere verpflichtet sich den gemachten nöthigen Aufwand zu ersetzen.

§. 385^ Wer Geschäfte, die dem Vormünder, oder dem Kurator
in dieser Eigenschaft obliegen, nützlich verwaltet, hat das Recht entwe-
der von diesem, oder von ihren Pflegebefohlenen, deren Bestes er be-
sorgt hat , die Entschädigung zu verlangen. Dieses gilt auch in dem Falle,
wenn Jemand irriger Weist geglaubt hat/ daß ihm die Vormundschaft,
oder die Kuratell wirklich obliege.

§. 386. Wer eine Erbschaft antr i t t / VöN deM wird vermuchet, daß
er seinen Wil len erklart habe sowohl die Schulden der Masse, wenigstens
nach Maaßgabe des Inventanums, als auch die von dem Erblasser aus-
gesetzten Vermächtnisse abzuführen. Glaubiger und Legataren haben also
eben das Recht gegen den Erben, als wenn er einen förmlichen Vertrag
mit ihnen geschlossen hatten

§. 387. I n Ermanglung einer attbsrtt letztwilligcn Anordnung ist der
Erbe verbunden den Erblasser anstandig begraben zu lassen. Hat ein
Anderer diese Pflicht auf sich genommen, und die Begrabnißkosten auf
eine dem Gebrauche des Ortes :md dem Stande und Vermögen des «
Verstorbenen angemessene Art bestritten; so kann er von dem Erben den
Ersatz mit eben so viel Rechte fordern, als wenn er von ihm dazu bevoll-
mächtigt gewesen wäre.

§. 388. Ist ' die Erbschaft von Niemattdett angetreten worden; so
gebührt demjenigen, welcher die nöthigen Begrabnißkosten vorgeschossen
ha t , der Ersatz aus der Masse. Er kann deswegen den Verwalter der-
selben belangen.

§. 389. W i r d ein gemeinschaftliches E r b , bder anderes Gut von
einem Miterben, odet Mitgenossen ohne Auftrag der übrigen Interessen-
ten verwaltet; so wird dieser Verwaltet als Machthaber angesehen. Er
ist einerseits verbunden ordentliche Rechnung abzulegen', andererseits
4ber befugt alle nützlich gemachten Auslagen in Abrechnung zu bringen.

S s s s s H §-390.



' 797 ' §. )9v. Muß Jemand, um einen größern Schaden von sich uns
Februar, A n d ^ abzuwenden, sein Eigenchum aufopfern, so wird vernmthet, daß

N M e , ^lche Vortheil daraus ziehen, sich durch einen Vertrag verbinden,
. ^ ^littenen Verlust gemeinschaftlich zu tragen und denjenigen, welcher
das Opfer gebracht hat , verhaltnißmaßig zu entschädigen.

§. 391. W i r d z. B . ein Schiff von Seeräubern genommen, und
gegen ein Lösegold wieder losgegeben; so tragen alle Interessenten, selbst
der Herr des Schiffes nach den Regeln des Gcsellschaftsvertragcs den
Schaden gemeinschaftlich. E in anderes ist es, wenn ein Schiff geplün-
dert w i rd : in diesem Falle, wo keiner leidet, um einem gemeinschaftli-
chen Uibel vorzubeugen, fallt der Verlust jedem Theilhaber der Ladung
insbesondere zur Last.

§. zy2. W i r d hingegen ein Schiff zur Rettung erleichtert, Und ein
Theil der Ladung, oder des Schiffgerathes über Bord geworfen; so
müssen alle Interessenten, in so fern sie dadurch gewonnen haben, dcw
Beschädigten verhaltnißmaßig entschädigen.

§. ) 9 ) . Das Nämliche g i l t , wenn um das Schiff zu erleichtern
ein Theil der Ladung in ein Boot gebracht worden, und zu Grunde ge-
gangen is t : oder wenn um einige Sachen über Bord zu werfen an-
dere, die im Schijf geblieben, und gerettet worden sind, dadurch Scha-
den leiden mußten.

tz. 394. Go ld , S i l be r , Schmuck, baares G e l d , und überhaupt
alles, was geschätzt werden kann, unterliegt in einem solchen Falle dem
Beitrage. ^Dieser wird nicht nach der Schwere, sondern nach dem W m h e
der Sachen und zwar so berechnet, daß die angesagten und verlornen
Frachtgüter nach dem Einkanfsprnse, die geretteten aber nach dem Ver-
kaufspreise angenommen werden. Die nöthigen Lebensmittel u»d Kleider
kommen hier nicht in Anschlag.

§. 595. I s t das Schiff des Auswerfcns ungeachtet zu Grunde ge-
gangen; so ist der Eigenthümer der ausgeworfenen und geborgenen S a -
chen keinen Beitrag mehr schuldig. Doch bleibt das Recht, welches Je-
manden auf solche geborgene Sachen wegen der bei einem vorigen S t u r m
Verschafften Rettung schon zugestanden ist, in seiner Kraft .

§. 3y6. I s t die Gefahr des Schiffes durch Verschulden des Schiffs-
Herrn entstanden; so ist er vor allen verbunden den Werth der jur ge-
meinschaftlichen Rettung ausgeworfenen Sachen zu ersetzen. Kann er
dieses nicht; si> fallt der Ersatz auf die Eigenthümer der gerettete«
Sachen. ,

§. 397. Wann und wo die Vergütung, und Ausgleichung des
Schadens, und deren Sicherstellung auf pie geretteten Stücke gefordert

wer-



werden könne, wie der Beweis des erlittenen Unfalls zu führen/ und ^797<
die Berechnung in Ansehung der verlornen und geretteten Sachen zu ma-
chen sey / dieses bestimmen die besonderen Seegesihe»

8. 398. Wenn Jemanden aus I r t thum etwas M M
zu et kein Recht hat ; so vermuthet das Gesetz, daß der Geber sich die
Zurückftrderüttg bedungen, und daß der Empfanger in dieselbe gewilliget
habe.

§. ^yy, Vollbrachte Handlungen lassen sich zwar nicht zurückneh-
men : wenn aber Jemand etwas gethan hat/ wozu er sich dhne Entgelt
verpflichtet zu seyn irriget Weise glaubte ; so ist cr befugt, einen dem
verschafften Nutzen angemessenen Lvhu zu fordern.

H. 400. Dieses gil t auch/ wenn die Schuldforderung auf was
immer für eine Ar t noch ungewiß ist/ oder wenn sie noch von der Erfüllung
einer beigesetzten Bedingung abhangt. Eine richtige Schuld kann aber
deßwegen nicht zurückgefordert werden/ weil die Zahlungsfrist noch nicht
verfallen ist : allein eine unrichtige aus I r r thum bezahlte Schuld kann
zurückgefordert werden.

§. 401. Auch Sachen? die als eiüe wahre Schuldigkeit gegeben
worden sind/ kann der Geber von dem Empfänger zurückfordern, wenn
der rechtliche Grund sie zu behalten aufgehört hat. Daher muß der
Bräut igam, wenn die Ehe nicht zu Stande kömmt/ das vorhinein em-
pfangene Heurathsgut/ und der Serfahrer, der stiner über Bord ge-
worfenen Waare wieder habhaft w i rd , die schon erhaltene Vergütung
verhältnißmaßig zurückstellen,

§. 402. War Jemand berKuMü> aus Metett GacheN nur ein^
und diese nach seiner Ni l lkühr zu geben > und hat er ans I r r thum bei-
de gegeben; so hangt es von ihm ab? die eine oder die andere zurück-
zufordern.

§. 403. Der Ellthfanger wird als redlichst/ öder ünredlichet Be-
sitzer angesehen/ je nachdem er den I r t thum des Gebers gewußt/ oder
hicht gewußt hat. M a n kann ihn schlechterdings nicht als einen Cm-
lehner beurtheilem Die Gefahr des Verlustes der cchaltcnen Sache
trifft nur den unredlichen Besitzer. W a r der Empfanger redlich; so trägt
derjenige den Verlust/ welcher ihm die Sache aus I r r thum gegeben hat,

§. 404. H e r eine Zahlung leistet/ von welcher er weiß/ daß er
sie nicht schuldig ist, Macht eine Schenkung/ und ist in der Regel so
wenig befugt die Zurückgabe einzuklagen / als derjenige ^welcher zur Un-
ternehmung einet unerlaubten,/ oder unmöglichen Handlung einen Vor-
H u ß gethan hatt

«rsit Hortsiyüns Etitt tz. 405.



Zahlungen zu derer Eintreibung das Gesetz bloß
5 Klagerecht versagt, z. B . übermaßige Zinstn, oder Spie lschulden,«^

W<stga"lizien.ntn, wenn sie schon geleistet worden sind, nicht mehr zurückgefordert
werden, den Fall ausgenommen, in welchem ein Pflegebefohlener, odet
eine andere Person bezahlt ha t , welche nicht frei über ihr Eigenthum
verfügst! kann,

§. 406. M e t seine Forderung auf eine nützttchö Kostenverwendung
gründet, der muß nicht nur den verschafften Nutzen, oder den abäe-
wandten Schaden erweisen, sondern auch darthun, daß diese Vortheile
noch wirklich bestehen, oder daß der Elgenthümer solche bezogen habe,
oder wenigstens daß derselbe den nämlichen Aufwand hatte machen muffen.

§. 407. Wer z . B . einem Sohne, dem der Vater den Unterhalt
zu geben schuldig i j t , ein nothn/endiges Kleidungsstück verkauft, oder
das zu diesem Kleide erforderliche Geld vorschießt, und den Verkäufer
wirklich befriedigt, kann den Vater der Bezahlung wegen belangen.

§. 408. Hat aber der Sohn den zur Kleidung erhaltenen S to f f
verschleudert, oder das zur Bezahlung des Kleides entlehnte Geld dllrch^
gebracht ; so kann weder der Borger des Stof fes, noch der Darleiher
des Geldes aus dem Grunde der nützlichen Kostenverwendung gegen den
Vatcr klagm.

tz' 409. Wenn der Kaufmann die Vttfertigl lng des Kleides btt
sorgt, und es dem Sohne übergibt, ein änderer aber zur Bezahlung der
Vorgewiesenen Rechnung das Geld darleiht, und indessen dem Sohne
Kleid und Geld entwendet wi rd; so ist der Vater verbunden/ den Kauft
mann, aber nicht den Darleiher zu befriedigen : weil dieser den Kauft
mann nicht selbst bezahlt hat , folglich für die nützliche Verwettdung des
Geldes nicht hinlänglich besorgt gewesen ist.

§. 41V. Hat sich aber der Sohn ein nothwendiges Kleid au f
Borg verschafft, üud ist der Verkaufer mit dem geborgten Gclde wirk^
lich befriedigt wotdcn; so bezahlt der Vater das Darleihen, wenn schon
das Kleid entwendet worden ist : weil in diesem Falle dct Verkaufet so<
wohl , als der Darleiher die nützliche 'Verwendung beweisen. Diest
Grundsätze sind auf alk ahnliche Falle anzuwenden.

Dreizehntes Hauptstück.
Vdn dtzm Verschulden.

tz. 411. E in Verschulden im rechtlichen S i n M ist eine fttie
l l ing, oder Unterlassung, welche den Zwallgspfiichten gegen Andere
wider lauft.

K 412»



§. 412. Begebenheiten, die kitte freie Handlung, oder Unter? ^ ^ 7 '
lassung zum Grunde haben, die nicht vorhergesehen, oder wenigstens ^
nicht vermieden werden können, gehören nicht unter die Verschulden: es
sind Zufalle.

§. 413. Wenn sich Jemand freiwillig in eiiien solchen Zustand
Versetzt, worin er nicht mehr frei zu handeln vermag, wenn er sich z . B .
betrinkt, oder einer heftigen Leidenschaft überlaßt; so ist das, was er
in diesem Zustande zum Nachtheil eines andern thUf, odcr unterläßt/
nicht mehr Zu fa l l , sondern Verschulden. .

§. 414. Es gibt öffentliche und Ppivatberschuloen, je nachdem
durch eine freie Handlung oder Unterlassung die Wichten gegen die bür-
gerliche Gesellschaft überhaupt, oder gegen einzelne Mitglieder derselben
Verletzt werden.

A 415. Durch ein öffentliches Verschulden witd allzeit die darauf
gesetzte Strafe verwirkt. Ein Privatverschulden zieht die Verbindliche
keit nach sich das zugefügte Unrecht zu heben, und den verursachtes
Schaden zu ersetzen. Vereinigen sich Heide Arten von Verschulden in
einer einzigen Handlung; so finden S M e und Ersatz zugleich Platz.

§. 416. Besteht ein öffentliches Verschulden nut in einer geringelt
Abweichung von der gesellschaftlichen Ordnung/ oder in Vernachläßigung
einer gemeinschaftlichen Pfticht; so ist es ein Polizei- oder> anderes bür-
gerliches Vergehen: W i r d aber die Ruhe und Sicherheit, der Gesell-
schaft boshafter Weise, uftd durch eine in den Strafgesetzen ausdrück-
lich bestimmte Handlung odet Unterlassung gestört; so wird das Ver-
schulden Verbrechen genannt,

§ . 4 1 7 , Uiber die Fotgeu der Polizei - ul^d andere bürgerliche
Vergehungen bestimmen die politischen > die Finanz- und andere derglei-
chen Verordnungen. W a s in Rücksicht auf Verbrechen und derselben
Bestrafung Rechtens ist, darüber entscheidet das Strafgesetz.

tz. 4.18» Nu r wentt der Ersatz, nämlich die Ausgleichung des Un-
rechtes eingeklagt w i rd , entscheiden die bürgerlichen Priyatrechte, und
die Verhandlung, wenn sie anders llicht durch die Strafgesetze ausdrück-
lich dem Criminalgerichte aufgetragen ist, gehört zu dem Cioilgerichte;
das Verschulden mag in Nichterfüllung eines Vertrages oder durch an-
derweitige Verletzung einet Person an Korper, Freiheit, Ehre odet
Vermögen begangen worden seym

§ . 4 1 9 , Um den Ersatz zu leisten muß eniwevet alles in den vo-
tlgen Zustand zurückversetzt, oder der Schätzungswerts) vergütet werden.
Betrif f t der Ersatz nur den crlittenea Schaden, nämlich die Schmah-
lerung des schon gehabten Vermögens; so ist er eigentlich eine Schao-

^ t H los-



loshattnng e So l l rr sich aber auch auf den entgangenett Gewinn, odtt
auf die Tilgung der Beleidigung erstrecken; so heißt er GenugthulMg.

§' 420. Jedes Verschulden rührt von einem vermcidttchen Fehler
entweder des Verstandes oder des Willens her c Von einem Fehler des
Verstandes, wenn man das nicht weiß oder bemerkt/ was man lvfssen
oder bemerken sol l ; von einem Fehler des Wi l l ens , wenn man von sei-
ner erkannten Wicht vorsätzlich abweiche

§. 421. Aeußett sich der Fehler vsa Seite des Verstandes; so
heißt er ein Versehen, eine Nachlaßigkeit; außen er sich von Seite
des Wi l l ens ; so heißt er eine Bosheit.

§. 422. Das Unrecht aus Bosheit ist Awerer, als das Unrecht
aus Versehen, wenn auch übrigens der auf eine und die andere Art
zugefügte Schade gleich isi> Der böse Wi l le ist für die künftige S i -
cherheit gefährlicher, als der schwache Anstand. Daher erstrecken sich
die Vrrtheidigungsrechte gegen den Boshaften weiter, als gegen den -
Nachlaßigen c Daher strafen auch die Gesetze jenen strenger, als diesen.

§. 42) . Es gibt zwar einen höheren und geringern Grad sowohl
der Boshei t , als des Versehens, und man kann sich zwischen beiden
wieder viele mittlere Grade vorstellen: Allein sie lassen sich eben so wes?
mg genau berechnen, als sich die mehrere oder mindere Freiheit des
'handelnden bestimmen laßt.

§. 424. Das gröbste Versehen begeht übechaupt derjenige wel-
Her sich uilj die Ausübung seiner Wichten ganz und M nicht bekäme
mert. Wer hingegen alle seine Aufmerksamkeit darauf richtet/ lind alle
seine Kräfte dazu anstrengt „ ist auch vom geringsten Versehen frei. Die
übrigen unzähligen Grade des Vetsehetts liegen zwischen diesen beiden.

H. 425. Das gröbste Versehett scheint mehr ein Fehler des H M
lens/ als des Verstandes zu seyn. Es gränzt an die Bosheit? ünö
w i rd , wenn es um Ersatz zu thun ist, auch als Bosheit ausgelegt.

§. 426. Jedermann ist füt seine Bosheit und für sein Vetsehett
Verantwortlich c für den Zufall hingegen haftet in Wr Regel Niemand«.
E l schadet deltr Eigenthümtzr ^ ausgenommen wenn er durch eine vorher^
gegangene unrechtmäßige Handlung veranlaßt worden ist? odet wentt
das Gesetz oder der Vertrag etwas anderes bestimme

§. 427. Bei Anwendung der Strafgesetze wird auf die verschieden
nen Grade der Bosheit oder des Versehens Rücksicht genommen/ Es
kaim geschehen, daß vott mehrertt Personen, die zusammen eine rechts^
widrige Handlung unternommen haben/ eine jede zu einet verschiedenen,
und doch verhältnißmWgen Strafe verürcheilt werden müße>



§. 428. Wenn es um Ersah und Genugthuung zu thun is t ; so
wird zwijHeN Bösheit und Verschon dieser Unterschied gemacht, daß dcr
Nachlaßige nur zur Schadloshaltung/ der Boshafte aber auch znr Ge-
nugthNuNg verurthcilt wird. Au f die Grade der Bosheit kann man
keine wettere Rücksicht nehlnen. Der widerrechtlich verursachte Verlust
dient allein zum Maßstabe der VerletziiNgsklngen.

§. 429. Es ist unnütz und s o M bedenklich über die Grade eines
schon erwiesenen Versehens zu streiten. Die Gerechtigkeit erheischt, daß
derjenige, welcher ein Noch so geringes Verschulden begangen ha t , die
Folgen davon eher trage, als dck Andere/ welcher ohne alles Verschul-
den dadurch beschädigt WordeN ist,

H. 4 )0 . Fügt sich IeckäNV dMch seiN eigenes Verschulden SckM
den zu ; so tragt er lhn allein i S i nd aber beide/ der Beschaviger und
der Beschädigte Urheber des Schadens j so ttägt jeder die Halste.

§. 4 ) 1 . Nicht jede einem oder Un-
terlassung ist beßwegm schon din Verschulden» Es muß ein Gesetz, oder
ein Vi«rtr<ig vorhanden scyn, vermöge Verett wiltt etwas ja thun/ oder
zu unterlassen verbunden ist.

H. 4)2^ A3er sich seines lltechW öedrent/ Und einen Ändern in
dem selntgeN Nicht absichtlich kränkt/ verschuldet nichts; Er behauptet
das Necht der natürlichen Freiheit. I n soweit sind Unwissenheit und
Unterlassung ohNe Verschulden.

tz, 433. Wer Uso von des ANdertt 3hun M d Läss-N keine Wisset
schaft hat/ wer Nicht hinlängliche Leibes- oder Geisteskräfte besitzt/ noch
sie zu besitzen vorgiebt/ und weNN er sie besitzt/ nicht besonders verbun-
den ist sie zum Vortheile eines ANdertt anzuwenden/ kätttt deßwogeu we-
der einer Bosheit noch tines Versehens beschuldigt werdem Das Ver-
schulden setzt MtNet eins Zwangspsticht voraus.

tz, 4 )4 . Wgögen kaNN sich Niemand mit vorgegebened Unwis-
senheit des GcseM' ober seiner eigenen Handlung entschuldigen. Wer
sich etivas zu leisten vekbllnden/ wer sich zu emer Kunst, zu einem Haltd-
werke bekannt/ lvet sich/ ohne darum ersucht worden zu seyn/ in frem-
de Geschäfte Mischt hat / der ist verpflichtet, die nöthige Aufmerksam-
keit darauf zu verwenden t UNtttläßt bt es; so ist er dafür verant-
wortlich.

§ . 4 3 5 . Ob bei Erfüllung eines Vertrages rm Versehen began-
gen worden sey oder nicht/ niuß aus dem Inhatte desselben beuttheilt
werden. Wet sich verbindlich gemacht hat eine ganze Nacht zu wachen,
hat cin Versthen begangen/ wenn er auch Nur eine Viertelstunde geschla-
fen hat : Wer die Hache nur auf MeStuNde zugesagt hat, kaim ohne
Verantwortung die übrige Zeit schlafen.

Mrste Forrleyuns. l i tt it u ü §. 4^6,



§. 4?6. Wer Jemanden auf sein Ersuchen unentgeltlich unh ohne
böse Absicht einen Dn'njt leistet, wer etwas schenkt, verlehnt, daäeiht,
ein Geschäft verrichtet, eine Sache verwahrt, aber sich zu nichts weiter
anheischig macht, kann nie eines Versehens beschuldigt werden. Es
kslymt ihm eine schuldlose Unwissenheit zu Stat ten. Hat er aber dabei
hinterlistig gehandelt; so haftet er für den daraus entstandenen Schaden»

§. 4Z7. Hat sich hingegen der Geschcnkgeber, der Verlehncr,
der Darleiher / der Verwalter eines Geschäftes, oder der Verwahrer
einer Sache zu dieser Dienstleistung selbst angebothen, oder sich zu einer
dhs Geschäft betreffenden Verrichtung, Kunst/oder zu einem derglei-
chen Amte bekannt; so wird vermuthet, daß er von dyM Gegenstände
des Geschäftes wohl unterrichtet sey. Er haftet also für den aus sei-
ner Nachlaßigkeit entstandenen Schaden.

§. 438. Handwerker, leib - und W u n d /
arzte, Feldmesser, Rechnungsführer, W i n h e , Schiffer, Fuhrleute und
dergleichen, verantworten den durch ihre Nachlaßigkcit verursachten
Schaden auch dann noch, wenn ihre Verwendung ohne Entgelt bedun-
gen worden ist. Gegen das Verschulden eines Richters beschwert man
sich bei einer höhern Behörde. Diese untersucht und beurtheilt die B e -
schwerde von Ämtswegen.

H. 4 )y . Wer sich ohn: Beru f , ohne Holtmacht und ohne Noth
in ein fremdes Geschäft eindringt, begeht schon dadurch ein Verschulden.
Er haftet nicht nur für das Boshafte in seinem Thun und Lassen/ son-
dern auch für die Folgen seiner Unwissenheit, ja sogar für jeden nach-
theiligen Zufal l , der ohne diese unbefugte Einmischung nicht erfolgt wäre.

§. 440. Wer bei Gelegenheit eines Brandes, einer Überschwem-
mung, einer Aufruhr oder eines andern Nothfallcs Jemanden einen
Dienst geleistet ha t , dem wird der Schade, welchen er nicht verhütet
ha t , nicht zugerechnet: Es wäre denn, daß er einen Andern , der̂  noch
«zehr geleistet haben würde, durch seine Schuld daran^verhindert hatte.
Aber auch in diesem Falle kann er den sicher verschaften Nutzen gegen
Den verursachten Schaden in Rechnung bringen^

§ . 4 4 1 . Der Geschenknehmer, der Entlehner/ der Änleiher, der
Machtgeber, der Hinterleger und überhaupt jeder, dem eine Dienstlei-
stung zu Statten kömmt, haben nur soviel Recht, als ihnen von dem
Dienstleister durch den unentgcldlichen Vertrag eingeräumt worden ist.
S i e müssen auch ihrer Se i ts den erforderlichen Fleiß anwenden. Ent-
steht bei diesem Geschäfte ein Schade; so wird er im Zweifel eher ihrem
Verschulden, als einem Zufalle zugeschrieben. ^

§. 442. Bei allen gleich anfangs zweiseitig verbindlichen Vertrag
gen wil l keiner der contrahirenden Theilc etwas verschenken. S ie erwar-

ten



ten gleich Vottheile von einander/ und sind dazu berechtigt. Jeder
verpflichtet sich zum gehörigen Fleiße : Wer diese Pflicht nicht erfüllt, ^
begdht ein Versehen, und verantwortet es. <Westg<mzicn

§. 443 . Auch für Verletzungen > welche ohne Beziehung au f einen
V e r t r a g vorsatzlich oder aus Versehen zugefügt werden, gebührt dem
Verletzten ein angemessener Ersaß, und zwar ohne Rücksicht, ob d e r V e r -
leher dießfalls noch bestrafet werde oder nicht.

tz. 444. W e r Jemanden an seinen Körper verletzt, bestreitet die Hei«-
lungskösten des Verletzten, ersitzt ihm den entzogenen Verdienst, und be-
zahlt ihm auch, wenn er es v e r l a n g t , ein bill iges sogenanntes Schmer-
zengeld.

§ . 445. I s t die verletzte Persoü durch die M ißhand lung verunstal-
tet lvorden; ft muß> zumal wenn siö weiblichen Geschlechtes ist', in so
fern au f diesen Umstand Rücksicht genommen werden, als ihr besssres

§. 4 4 6 . E r f o l g t aus elfter körperlichen Verletzung der Tod eines
H a u s v a t e r s ; so sind sein W e i b und seine Kinder berechtigt, nicht nud
d a s , was sie an ihrem rechtmäßigen Unterhalte dadurch verlohren ha-
b e n , sondern auch ftrNtte Schädloshal tung > und wenn die Verletzung
Vorsatzlich geschehen ist> vollständige GenugthnNng von dem Vnletzer zu
fordern. Dieses Röcht haben auch andere Personen, die aus einer sot> .
ihen Verletzung Schäden leiden,

§ . 447. W e r eine Weibspersott verführt > Uttb mi t ihr ein K inb
zeug t , bezahlt vor Mem Vle Kosten der Entbindung und des Wochen-
bettes) und erfüllt die übrigen ick dr i t ten Hauptstücke des ersten Theiles
festgesetzten Vt i terspft ichten.

§ . 448 . W e r einen Ä n d M durch lblderrechtlichen Arrest , durch ge-
waltsame E n t f ü h r u n g , oder durch Pribatgefangennehmung seiner Fre i -
hei t be raub t , ist vor allem verpfl ichtet, dem Verletzten die vorige Fre i -
heit zu verschaffen, und ihm allen daraus erfolgten Schaden und ent-
gangenen 3Iutzön zu ersetzen. K a n n et ihm d'e Freiheit nicht mehr ver-
fchHfen 3 so muß er seinem Äüeibe und seinen Kikdern und allen andern
hierdurch beschädigtet! Personelt wie bei der Ent lc ib lmg Ersatz leisten.

§ . 4 4 9 . D a s Recht des guiett Leumundes kailn durch Beschim-
pfungen in Reden > in Schr i f ten und Abbi lVuügcN, so wie durch andere
boshaf te , die Chre einer Person kratMnbe Handlungen verletzt werdest.
E r f o l g t daraus wirklicher S c h a d e ; so ist der Verletzte berechtigt gegen
den Verletzer den vollständigen Ersatz bei dem Cioilgerichte einzuklagen.

§ . 45<2' 5st kein wirklicher Schade daraus e r fo lg t ; so wird der
Anletzer von dem Civilgerichte mi t Arrest, m i t Geld oder andern S t t ' 6 /
fen gezüchtigt. Proceffe werden in solchen Fallen Nicht ssestattet, sondern
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s> -,. uach gcpstogener gerichtlicher Untersuchung wird ohne weiters die/.H(<)ruar», ^ /^^ ^ ^:<ür wcssenc iHtrase erkannt.
§. 451. Zum Maßstäbe dcr Strafe dienen außer dem Vermögens^

stände die gegenseitigen Verhältnisse des Beleidigten und des Beleidigers.
Diese Strafen sind außerdem Mi t te l zur Erhaltung der öffentlichen Ord>
nung und Sicherheit. S ie werden, wenn sie im Gelde bestehen, zum
Bcßtcn der Armen bestimmt.

§. 452. Tr i t t Gefahr neuer Verletzungen ein; so kann der Ver-
letzte auf hinlängliche Sicherheit gegen künftig? Kränkungen seiner Ehre
dringen. Hierzu dieltt entweder die Hinterlegung bder Verbürgung ei-
uer Summe Geldes, dber die Androhung einer schätfern Bestrafung.
Vcrlaumdungen werden Nach I nha l t des Strafgesetzes als Verbrechen

H 453. Os gic!>t unzä^igt Falle das ^8etmögen eines Andern zu
schmahlcrn. Der Verletzte muZ sich um die Beweismittel der aus Bos-
heit oder aus Versehen geschehenen Verletzung und des daraus erfolgten
Schadens soweit es lhunlich ist/ bewerbet^

tz. 454. W i r d dir Schade vorschlich zugefugt/ es mag aus Ct>
^eunutz, nämlich durch R a u b , Diebstahl/ Be t rug , unbefugte Gewalt,
oder aus Muthwillen und Schadenfreude geschehen, so ist der Verletzte
berechtigt sowohl den Wcrth der besondertt Vdrtiebs zut Sacht / als
auch dett entgangenen Gewinn j l t forberN,

§. 455- 5st über der Schabe aus NachWgkeit bder schuldbarer
Unwissenheit entstanden/ dadurch j . B ; daß man Kinder oder Rasende
nicht wohl verwahrt, daß maN sich mit Feuerwachen / Wasserteiten,
mit Schießen, Fahren/ Reiten, Balten , Graben, Werfen, Ausgicst
sen und dergleichen unvörstchtig, oder ungeschickt betragt, so vergütet
der Verletzer den höchsten W e t t h , welcher voN der Zeit det Beschädig
gung bis zur Zeit des Ersatzes bestanden hat<

§. 456. Kinder uiid wahnsinnige könNett weder einer Hinterlist,
noch einer schuldbarcn Unwissenheit beschuldigt werden. Der aus
ihren Handlungen entstandene Schade, wenn sie Niemand durch ein
Verschulden zum Handeln veranlaßt hat , gehört zu den Zufallen. We i l
aber der Schadenersatz sich auch auf das VertheidigunaMcht gründet,
welches auch gegen Kinder und Wahnsinnige S t a t t hat ; so fallt dersel-
be/ wenn er nicht von dem Schuldigen geleistet worden ist, dennoch auf
den Veschadiger. ?

§. 457. W i r d Jemand durch ein Thier verletzt, oder beschädigt;
so ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu angetrieben, gereiht,

zu verwahren vcrnachlaßigt hat. Kann Niemand eines Verschul,



delis dieser Art überwiesen werden; so wird die Verletzung oder Bescha, Februar,
digung für einen Zufall gehalten. Für

" §. 458. Wer auf seinem Grunde und Boden ftemdes Vieh antrifft, ^ ^ "
jst deswegen noch nicht berechtigt es zu tödten. Er kann es durch an-
paffende Gewalt verjagen, oder wenn er dadurch Schaden gelitten hat,
das Recht der Privatpfändung über so viele Stücke Viehes ausüben,
als zu seiner vollständigen Genugtuung hinreicht. Doch muß er, wenn
sich die Partheien nicht eher verglichen haben, seine Klage binnen drei
Lagen vor den Richter bringen, oder das gepfändete Vieh zurückgeben.

§. 459. Es können einem Verletzten auch Mehrere Personen verant-
wortlich werden: wenn sie nämlich mit vereinigten Kräften und Wil len
eine unrechtmäßige Handlung unternehmen, oder durch B i t ten , Rachen,
Reizen, Verhehlen und dergleichen dazu
beitrügen oder wettn sie ihre besondere Verbindlichkeit, das Uibel zu ver^
hindern ntcht erfüllen.

§. 462. Die Strafe fallt verhältnismäßig auf alle Teilnehmer
vnd Mitschuldige. Der Ersatz aber wird dem Beschädigten nur einmal
g-lcistet. I s t dle Verletzung aus Bosheit geschehen; so haften Alle für
Einen und Einer für Alle: I s t sie aus Versehen erfolgt; so ist ein Jeder
nur D r sich allein verantwortlich.

§ . 4 6 1 . Die wegen eines Verschuldens erwirkte Strafe trist nur
den Urheber, und nicht auch seinen Erben: Me in der vollständige Scha?
dencrsatz muß auch voll den Erben geleistet werdeü.

Oierzchntes Haüptstück.
Von Rechten Unb Verbindlichkeiten burch Nebenpersonen, !,nt>

auf Nebengebühren.

§. 462. I n der Reget ist Niemand für fremde Handlungen veraltt,
wortlich, Durch Vertrage werden nur die Kontrahenten verbunden, und
hat Jemand etwas verschuldet, so wird es nur ihm, und nicht einem
Schuldlosen zugerechnet.

§. 463. Wenn aber das Gesetz Jemanden gestattet oder befiehlt eine
andere Person zu vertreten, oder wenn Jemand sich verbindet für die
Handlungen eines Andern zu haften; so kann eine Person der andern
sowohl Rechte erwerben, als Verbindlichkeiten auflegen.

§ .464 . Daß Männer ihre Weiber, Väter ihre Kinder, Vormüli-
der und Kuratoren ihre Pflegebefohlenen zu vertreten schuldig seyn, ist
bereits im dritten, vierten und fünften Hauptstncke des ersten Theils
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1797- festgesetzt worden. Kann nun diese Vert tnung nicht statt finden ohne
Februar, den Vertretenen verbindlich zu machen; so ist auch der Vertreter berechtigt

Für eine solche Verbindlichkeit einzugehen.
^ ^ . ^ .̂̂  Machtgeber aus eigenem Wil len durch die Hand-

lungen des Machthabers Rechte und Verbindlichkeiten überkommen kön-
ne , ist im vierten Hauptstücke des dritten Theilcs festgesetzt worden. Hier
sollen die Fälle bestimmt wcrdeu, in welchen entweder vermöge der Vol l -
macht/ oder vermöge des Gesetzes eine Person für die andere zu haftcy
verbunden wird.

§. 466. Die Vollmacht hat die nämlichen Wirkungen.- sie mag
durch einen Empfehlungsvertrag ohne Entgeld, oder durch einen D in -
gungsvertrag gegen Entgelv gegeben oder übernommen worden scyn. Wcr
einem Andern die Gewalt etwas in seinem Namen zu thun rechtmäßig
übertragen hat , wird dafür angesehen, als wenn er es selbst gethnn
hätte.

§. 467. Wenn also» der Cigenthämcr einet Handlung, eines Schiffes,
eines Kaufiadcus oder eines andem Gewerbes die Verwaltung seiner Ge-
schäfte einem Faktor, rinem Schiffer, einem Ladendiener oder andcry
Geschäftsträger anvertraut; so haftet et in soweit für sie, als sie ihre
Vollmacht nicht überschritten haben. ^

§» M . I s t die V i tlvaltung eines Geschäftes schriftlich aufgetragen
worden; so wird der Umfang der Vollmacht aus der Sache gehörigen
Urkunde, z. B . aus der ordentlich kund gemachten F i rma, aus Wechsef
und Frachtbriefen u. d. gl . beurtheilt.

8- 469. I s t die Vollmacht nicht schriftlich gegeben worden; so wird
ihr Ursprung aus dem Gegenstande und aus der Natur des Geschäftes
beurtheilt. Wer einem Andern eine Verwaltung anvertraut hat , von
dem wird vermuthet, daß er ihm auch die Macht eingeräumt habe, alks
dasjenige zu thun, was die Verwaltung selbst fordert, und was gewöhn-
lich damit verbunden ist.

§. 470. Gestattet der Eigenthümer einer Handlung seinem Bedien-
ten oder seinem Lehrlinge Waaren im Laden oder außer demselben zu «er-
kaufen; so wird vermuthet, daß sie bevollmächtigt scyn die Bezahlungs zu
empfangen, und Quittungen dagegen auszustellen.

tz. 471. Die Vollmacht Maaren im Namen des EigenthümerS zu
verkaufen, erstreckt sich aber nicht auf das Recht in seinem Namen Waa/
ren einzukaufen. Auch dürfe» Fuhrleute weder den Werth der ihnen an-
Vertr.auten Güter beziehen, noch Geld darauf borgen, wenn rs nicht
ausdrücklich in Frachtbriefen bestimmt worden ist.



§.472. Herrschaften.und Familienhäupter sind nicht.vekbuttden, l?9?.
das/ was von ihren Dienstpersonen oder andern Hausgenossen in ihrem Februar.
Mamen auf Borg genommen w i rd , schlechterdings zu bezahlen. Der
Botger muß in solche« Fallen den gemachten Auftrag erweisen.

§. 47). Besteht aber zwischen dem Vorgnehmer und dem Borggeber
ein ordentliches Einschmbbuch, worin die ausgeborgten fachen aufge-
zeichnet werden; so gilt die HermuthuNg, daß der Uiberbringcr dieses
Buches bevollmächtigt sey die Haare auf Borg zu nehmen.

§. 474- Für die mMaubtett Handlungen / die der Vorsteher eines
Gewerbes begeht, ist der Cigenthümer, dct nicht Thcil daran genommen

' h a t , nicht veratttwortlich. Werden aber Maaren wegen Übertretung
der Zoll und anderer politisches Gesetze verwirkt; so verliert der Eigenthümrr
die Waaren, uttd nimmt seinett Regreß an dem schuldigen.

§. 475. Haus uttd Dienstherren sind in der Negel nicht verbunden
den von ihren Hausgenossen oder Dienstpersonen verursachten Schaden zu
ersetzen. Wentt sie aber einem bekannte,) Verbrecher Aufenthalt geben,
oder eine Dienstperson ohne ZeUgmß aufnehmen; so haften sic für allen
durch solche Le.ute entstandenen Schaden.

§ . 4 7 6 . N i r t h e , Schijfer und Fuhrleute verantworten den Scha-
ben, welchen ihse Dienstpersonen einem Meisenden m ihrem Haust/
Schiffe, oder an der Befrachtung verursachen. Beschädigt aber ein Rei^
sender den andern, oder entsteht der Schade durch Zufa l l ; so vcrantworF
ten stz nichts.

§. 477. W i r d Jemand durch Herauswerfen, oder Gießen beschau
digt ; so haftet der Hausbewohner, aus dessettMohnung geworfen, oder
gegossen worden i s t / f ü r den Schaden.

§.^478. We^en wahrscheinlicher O M ^ ^ daß ein Sch i ld , ein Ge-
schirr, oder eine andere über einen gangbaren Platz aufgehängte, oder
gestellte Sache fal len, und die Vorübergehenden beschädigen konnte, steht
noch Niemanden eine gerichtliche Klage, wohl aber Jedermann das Recht
zu der allgemeinen Sicherheit wegen die Gefahr bei der politischen Be-
hörde anzuzeigen.

§. 479- Unter Nebengebühren versteht man diejenigen Forderungen,
welche ein Gläubiger von seinem Schuldnet außer der Hauptschuld zmvei-
lcu einzuklagen berechtigt ist. S i e bestehen entweder in dem Anwachst,
und Zuwachse, oder in den Früchten der Hauptsiche, oder in bestimmten
und Zögerungszinsett, oder in dem, was dem Andern daran l iegt, näm-
lich m dem sogenannten Interesse, oder endlich im Betrage der S t r a f t ,
welche ' M THeil sich auf den Fall ausbedungen ha t , daß der andere vie
VechWlichkeit ittcht erfülle.
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Nttt dem Rechte auf die Sache das Recht auf
den Zuwachs, oder auf die Früchte derselben verbunden fty, ist in ßem

. zweiten und fünften Hauptstucke des zweiten Theiles bestimmt wordM
Wegen des blössen Rechtes zur Sache, nämlich wegen des Rechtes all
eine gewisse Person hat der Betechtigte noch keinen Anspruch aufNeben-
gcbühren, wenn nicht ein besonderer Ve r t r ag , oder ein nachtheiliM
Verschulden vorhanden ist.

§. 481. Ein Schenkungsvertrag wird nicht im ausgedehnten^
sondern im enHen Verstande genommen. Wer ẑ  B . einen Morgen
Landes verschenkt h a t , ist nicht verpflichtet auch den vor der Uibcr;
gäbe durch Allschwemmimg neu erhaltenen Zuwachs zu überlassen. Eh
ist sogar berechtigt alle vorhandenen Früchte einzusammeln und für
sich zu behalten.

§. 482. Be i einem Taufthvertrage gebühren jedem Kontrahenten die
Früchte seiner Sache bis zur Uibergabe derselben. Ha t aber ein Theil
die vertauschte Sache sammt den Früchten übergeben; so wird vermuthet,
daß der andere ein« Gleiches zu thun eingewilligt habe.

§. 48) . Hat bei einem Käufvettrage der Käufer die wegen der ge-
kauften Sache bestehende Gefahr auf sich genommen; so gilt die Ver-
ckltthllng/ daß ihnl auch die Früchte derselben überlassen worden seym
Hingegelt ist der Käufer verpflichtet dem Verkäufer die Nutzungen des
Preises, nämlich die Zinsen zu entrichten.

§. 484. Außer diesem Falle können Zinsen als Nebengebührelt nur
dann gefordert werden, wenn entweder der Schuldner solche zugesagt,
oder wenn er mit der Entrichtung der Hauptschuld gezögert hat. Diese'
Nebengebühr gehört dem Glaubiger von vem Tage der Zusage, oder von

tz. 485. Das Maaß der Zinsen/ die auf einem Vertrage beruhc.i,
ist in dem achten Hauptstücke des zweiten Tbeiles bestimmt worden. Zo-
gerungszinsen fallen dem Schuldner zur La j t , wenn er in der bedungenen
Zahlungsfrist nicht zuHalt, oder wenn er im Fal le, daß keine Zahlungs-
frist bedungen war , nach dem Tage der geschehenen gerichtlichen Einmal)-
nung sich nicht mtt dem Gläubiger abgefunden hat.

§. 486. Zinsen von Zinsen dürfen nie genommen werden. Hat der
Gläubiger ohne gerichtliche Einmahnung die Zinstn bis auf den Ketrag
der Hauptschuld steigen lassen; so erlischt das Recht von dem Kapitale
weitere Zinsen zu fordern.

tz. 487. Laßt sich der dem Glaubiger verursachte Schade durch
sen nicht ausgleichen, z. B . wenn der Vertrag gar nicht, oder nicht

rech-



rechten Zeit erfüllt worden ist; so kann der Glaubiger das sogenannte
Interesse einklagen, und es wird ihm der Ersatz des aus Versehen zuge?
fügten Schadens, oder auch die vollständige Genugthuung, nämlich die
Vergütung des von dem Schuldner vorsatzlich entzogenen Nutzens
zuerkannt.

§. 488. Wollen die Kontrahenten dem Rechtsstreite, welcher w n
gen Ausmessung des Interesse entstehen könnte, durch Bestimmung eines
He ld , oder andern Betrages ausweichen; so sind si? berechtigt eine be,
sondere Übereinkunft darüber zu treffen, und auf den Fa l l , daß entwej
der das Versprechen gar nicht, oder zu spat erfüllt würde, sich eine
Strafe auszubedingen.

§. 489. Doch darf der Betrag der Strafe wegen nicht erfüllten V e n
sprechens das erweisliche doppelte Interesse, und wegen verzögerter
Zahlung die höchsten gesetzmäßigen Zinsen nicht übersteigen. I s t das
Interesse kein Gegenstand der Schätzung z so muß es durch den Richter
bestimmt werden.

Fünfzehntes Hauptstuck.
Von Befestigung der Rechte und Verbindlichkeiten.

ß. 490. Das blosse Recht zur Sache beruht nicht immer auf eine«
festen und sichern Grunde. Die verpflichtete Person ist zuweilen unbe^
fannt , oder in einem fremden Gebiete angesessen, sie kann mittellos, sie
kann flüchtig werden. Der Glaubiger kann also auf die Sichelstellung
seines Rechtes und auf die Befestigung der Verbindlichkeit seines Schuld^
Hers dringen.

H. 49 t . Zuweilen begnügt er sich mit dem Ehrenworte, oder mit der
eidlichen Versicherung des Schuldners. Ocfter verlangt er das Untere
Pfand einer andern Person, oder gar einer bestimmten Sache. Dadurch
entstehen verschiedene Nebenvertrage.

tz. 492. Durch Verpfandung seines Ehrenwortes, und selbst durch
Leistung des Eidschwures übertragt der Schuldner seinem Glaubiger noch
kein neues Recht; dergleichen Bekräftigungen sind zwar für den Ver^-
pstichttten neue Gämde zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit: Mein bei
einem ehrlichen Schuldner sind sie entbehrlich, und bei einem treulosen
sind sie von keiner Wirkung.

§. 493, Wer hingegen die Verbindlichkeit einer andern Person zum
Unterpfande semer Schuld stellt, der verschaft siincm Glaubiger schon
M neues Recht zur Sache, nämlich da« Recht gegen die zum Unter,
pfände beigetretene Person.

FHrtseyung. V y y y y §.



Kebruar ^' ^^^ Ersteht das Unterpfand in einerGäche; so wird das Recht
^ ' zur Sache mit dem Rechte auf die Sache, nämlich mit dem Pfandrechts

. vereinigt, und dem Glaubiger eine noch gtößere Sicherheit als durch
eine andere Person gelvahrt.

§. 495. Ein Dritter kann sich dem Glaubiget für den Gchuldnet
auf dreierlei Art verpflichten: Einmal/ wenn er allein die ganze Schuld
über sich nimmt: Dann wenn er der Verbindlichkeit als Mitschuldnet
?ben derselben Sache unbedingt beitritt: Endlich, wenn er sich für diö
Befriedigung Des Gläubigers auf den Fall verbürgt / daß der erste
Schuldner die Verbindlichkeit nichi erfülle»

tz. 496. Durch den cr<kn Vertrag wird die borige Verbindlichkeit
nicht eigentlich befestigt, sondern nnt Einwilligung des Gläubigers ver-
wechselt/ und von einem neum Schuldner, welcher als Meinzählct
haftet, übetnommen> ,

§. 497. Durch den zweiten Vertrag entsteht eine Gemeinschaft von
mehrern Mitschuldnern, welche, wenn keine Theilung bedungen Wordelt
ist, Alle für Einen und Einer für Alle haften. Es hangt hier von der
Ni l l rühr des Gläubigers ab? sich an den einen oder den andern zu
halten

. §. 498. Bei dem dritten Vertrage bleibt det erste Schuldner noch
immer der Hakptschuldner: Der Mette kommt nur als Nachschuldner
hinzu. Dieser heißt Bürge, und der zwischen ihm und dem Gläubigev
geschlossene Vertrag wird Vürgschaftskontrakt genannt.

H. 499. Wer dem Bürgen auf den Fä l l , daß derselbe durch seine
Bürgschaft zu Schaden kommen soll/ Entfthadigung zusagt, heißt Rück^
bürge. Er kann wie der Hauptbürge unter verschiedenen Verhältnisse»
such Schadlochaltungsbürge M a n n t werden^ ^

§. 500. M a n kann ohne Entgeld, oder gegen Entgeld Bürgschaft
leisten. I n dieser Rücksicht gehört der Bürgschaftskontrakt bald zu den
«einseitig, bald zu den zweiseitig verbindlichen Vertragen.

tz. 561. ÄÜer sich dabei eine Scheinhandlung erlaubt/ kantt dadurch
kein Recht erwerben.

H. 562. Wer einen Schuldschein ^ ohne sich als
Alleinzahler, oder Mitschuldner oder Burgö zu ^k laren, wird als
Zeuge betrachtet.

§. 503. Wer sich als Bürge und Zahler MerschreW, wird
Mitschuldllcr für das Ganze angesehen: Es wäre denn, daß er sich
dpückftch nur für einm Theil verbindlich gemacht hatte.

^ 5 0 4 ,
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A 5c>4> I n so weit Jemand gültige Geschenke machen kann, ist er A b w a r .

auch/ und zwar ohne Unterschied des Geschlechtes, berechtigt ftemdö F^
Verbindlichkeiten auf sich zu nehmen. westzMzien,

§. 595. Bürgschaftskontrakte können nicht allein übet bestimmte
'Summen / sondern auch über erlaubte Handlungen und Unterlassungen/
dämlich in Beziehung auf das Interesse des Sichergestellten errichtet
werden. W a s unerlaubt ist/ laßt sich eben so wenig giltig verbürgen,
als verabreden.

§. 566. Verbindlichkeiten > welche nie zu Recht bestanden haben/
oder schon aufgehoben sind, können weder übernommen noch bekräftigt
werden. Auch kann sich der Bürge nur in soweit verpflichten/ als der
Hauptfchuldner verpjlichtet war.

§. 567. H e r sich für einen Mittderjährigbtt oder für einen gericht^
lich erklärten Verschwender verbürgt > wird für einen Ungetheilten M i t ?
schuldner für das Ganze angesehen.

§. 508, Die Einwendung des SelbMedmfnisses, wodurch ein
Schuldner, zumahl ein Staatsbeamter, nach Vorschrift der Gerichts-
ordnung die Beibehaltung des nöthigen Unterhaltes fordern kann, kömmr
dem Bürgen nicht zu Statten. Größer darf die Forderung gegen den
Bürgen nicht sipn, als gegen de» Schuldner? aber fester und sicherer.

§. 5O9V Der Bürge kann erst dann belangt werdet!, wenn die
Nage gegen den Hauptschuldtter, oder dessen Masse gehörig geführt/
und dem vorgeladenen Bürgen dargethatt w i rd , daß der Hauptschuld,: ,
5,er zu zahlen unvermögend sep̂  Diests gilt auch in Ansehung des
Rückbürgens^

A. 510. Hat si^ß der Bürge als Zahler verbunden, oder dem Rechte?
daß dtr Hauptfchuldner zuetst belangt werden müsse > entsagt: so wird
or ficht mehr als bloßer Bürge > sonderä als uftgetheilter Mitschuldnee
behandelt. Das nämliche findet statt, wenn der Hauptschuldner aus der
Gerichtsbarkeit der österreichischen Staaten entwichen, und der G laub t
ger keinn Nach läß iM

tz. 511. Wer die Schuld eines Anders bezählt, t r i t t in die Rechte
des Hauptgläubigers ein, und ist befugt von dem befreiten Schuldner
den Ersatz zu fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigt Hauptglaubii:
ger verbunden VeU Zahler alle vorhandenen Rechtsbehetfe auszuliefern.

tz. 5i2v ^haben für diö nämliche gattze Summe mehrere Personen
Nurtzschaft gele',.^t, und hat eine von ihnen die ganze Schuld abgetragen;
so gebührt biesit kein Klagrecht zum Rückerlatze gegen die üb
Mommen sie hatten in einer Gemeinschaft



Februar. ^ 5 ' 3. Hat der Bürge oder Zahler den Gläubiger befriedigt ohne
Für ' sich mit dem Hauptschuldner einzuverstehen 5 so kann dieser alles gegen

. ihn einwenden, was er gegen den Glaubiger hatte einwenden kön- z.
§. 514. Die Verbindlichkeit desBürgens hört verhältnismäßig mit

der Verbindlichkeit des Schuldners auf. Hat sich der Bürge nur auf
eine gewisse Zeit verpflichtet; so hat die Bürgschaft nach Verlaufe der-
selben ihr Ende. Die Entlassung eines Mitbürgen hingegen kömmt den
übrigen Mitbürgen nicht zu Statten.

§.515. Durch den Verlauf der Zei t , binnen welcher der Schuld-
ner hatte zahlen sollen, wird der Bürge, wenn auch der Glaubiger nicht
auf die Befriedigung gedrungen hat , noch nicht von seiner Bürgschaft
befreit: Aber er ist befugt sowohl gegen den Gläubiger, als gegen den
Schuldner auf die Berichtigung der Schuld zu klagen, und die Ent5
lassung von der Bürgschaft zu verlangen.

§. 516. Eben dieses Recht steht dem Bürgen zu, wenn der Schulde
«er als übler W i r t h erscheint, wenn er sich der Absicht auszuwandern
Verdächtig macht, oder wenn das verbürgte Geschäft geendet ist. I m
letzten Falle kann die Abrechnung und die Aufhebung der Bürgschaft
gefordert werden.

§. 517. I s t der Bürgschaftskontrakt weder durch eine Hipothek, noch
durch ein Faustpfand befestigt; so erlischt er binnen drei Jahren wach dem
Tode des Bürgen, wenn der Glaubiger in der Zwischenzeit unterlassen
Hat von dem Erben dle Schuld gerichtlich oder außergerichtlich einzu-
mahnen.

§. 518. Die BelangunZ der Bürgen ist oft Schwierigkeiten
ausgesetzt. Das Pfandrecht hingegen gewahrt dem Glaubiger die beste
Sicherstellung. ^

§' 519. Pfandkontrakt heißt derjenige Ver t rag, wodurch der Schuld?
ner, oder ein Anderer statt seiner auf eine ihm zugehörige Sache dem
Gläubiger das Pfandrecht wirklich einräumt, und ihm also das beweg?
liche Pfandstück übergiebt, oder das unbewegliche durch die Pfandbücher
Verschreibt. Der Vertrag ein Pfand übergeben zu wollen ist noch kein
Pfandkontrakt.

§. 520. W a s bei Verträgen überhaupt Rechtens ist, gilt auch bei
dem Pfandkontrakte. Er ist zweiseitig verbindlich. Erfüllt der Pfand-
geber die durch das Pfand befestigte Verbindlichkeit nicht; so muß<er sich
gefallen lassen, daß sein Pfand nach Vorschrift der Gerichtsordnung
veräußert werhe. Der Pfandnehmer muß das Faustpfand wohl verwah-
ren , und es nach erhaltener Befriedigung dem Verpfänder zurückgeben:
betrifft es eine Hipothek; so muß der befriedigte Gläubiger die Löschung
Her Verbindlichkeit aus den Hipothekenbüchern gestatten.



ß. 521. Der Faustpfandnehmet ist verbunden, dem-Pfandgeber eis
nen Pfandschein auszustellen, und darin die unterscheidenden Kennzeichen
Desselben zu beschreiben. Auch können die wesentlichen Bedingungen des
Pfandkontraktes in dem Pfandscheine angeführt werden.

§. 522. Alle der Wesenheit des Pfandkonttaktes entgegenstehende
Bedingungen und Nebenverträge sind ungjltig. Dahin gehören die
Verabredungen/ daß nach der Verfallzeit der Schuldfyrderung das
Pfandstück dem Glaubiger heimfalle, daß <r es nach M l l k ü h r , oder
rm einen schon vorhin bestimmten Preis veräußern könne , daß der
Schuldner, das Pfand niemal einlösen, oder ein liegendes Gut keinem
Alldxrn verschreiben dürfe.

§. 52s. Der Nchenvertrag, daß/dem ^laubig^r der Fruchtgenuß
der verpfändeten Gache zustehen soll, H nur in soweit g i l t ig , als da,
dulch das Maaß der gesetzmäßigen Zinsen nicht überschritten wird. D a /
her ist der Pfandgeber berechtigt bei dem, Schluße des Geschäftes dit
Rechnungen zu fordern, ^ , . ,

§. 524. jst eine Sicherstellnng zu leisten, muß
diese Verbindlichkeit durch cin Faustpfand oder durch eine Hjpothek er̂
füllen. Nu r im Falle, daß er ein'Pfand zu geben außer Stande ist/
werden taugliche Bürgen angenommen,

§. 525. Niemand ist schuwig eine'Sache,^ die zur Sicherstellung
dienen soll, höher als auf zwei Drittel des Schätzungswertes zum

ein angemessenes Vermögen besitzt, und in
dem Lande belängt werden kann, ist ein tauglicher Bürge.

Sechzehntes Hauptstück.
Von UmälHeruns dcx Hechte und Verbindlichkeiten,

> § , 5 2 ^ > M M g t von dem, einstimmigen Willen des Gläubigers
und d^s Schuldners ab ihre gegenseitigen willkührlichen fechte und VeVf
biMichknten nmzuändefn oder aufzuheben. Die Umänderung kann ohne
und mit Hinjutunft einer dritten Person, und zwar entweder eines neuen
Gläubigers vd^r eines neuen Schuldners ge^

§. 527. Die Wändcrung ohne Htnzukttnft einer dritten Person
findet statt, wenn der Rechtsgrund einer Schuldforderung verwechselt
w i rd , folglich die alte Verbindlichkeit, m eine neue übergeht. Z. B .
wenn ein dem Kaufer das Kaufgeld als ein zinsbares Dar-
leiheü überläßt.

§. 528. MesolcheUmäMrung heißtNovazion, Schulderneuerung>
oder Neuerungsvertrag. Vermöge dieses Vertrages Hort die vorige HaupK-
Verbindlichkeit au f , und die neue nimmt zugleich ihren Anfang.

W FHrtseyunS, INii 5-543*



§. 525». Die mit der vorigen Hauptverbindlichkeit verknüpften Bürg^
Februar. Ha f t s -P fand-und andere Rechte werden, durch den Neuerungsvertrag

^ ohne eiy besonderes Einverstandliiß der Interessenten nicht erneuert, sie
** 'werden aber auch nicht aufgehoben/ sondern lassen sich, in soweit Nikil

lnandrn eine neue käst zuwachst, noch wie vorhin ausüben.
§. 550. W i r d der Neuerungsvertrag für ungiltig erkannt; so bleibt

die vorige Hauptverbindlichkeit in ihrer Wi rkung: S i nd aber inzwischen
dem Bütgen oder dem Verpfander die Nebenverbindlichkeiten giltig und
unbedingt nachgelassen worden; so bleiben sie ungeachtet der bestehendem
Hauptverbindlichkeit aufgehoben.

§. 531. Die nähere Bestimmung, w o , wann ufid wie eine schon vor,
handene Verbindlichkeit erfüllt werden soll, ist eben so wenig als ein
Neuerungsvcrtrag anzusehen, als die bloße Ausstellung eines neuen
Schuldscheines, oder einer andern dahin gehörigen Urkunde. Uiderhaupt.
wiro im Zweifel die alte Verbindlichkeit nicht für aufgelöst gehalten/ so-
lang sie mit der neuen noch wohl bestehen kann.

tz. 5)2. Ein Neucruttgsvertrag> dutch welchen streitige oder zwei-,
selhafte Rechte dergestalt entschieden werden, Paß jedeParthei sich wechF
seljeitig etwas zu geben, zu lhunoder zulassen verbindet, heißt Vergleich.
Der Vergleich gehört zu den Tauschvertragen, und nmd nach eben den^
ftlben GrundMen beurcheilt.^ ^ ^̂^̂  ' "

tz. 533. Uiber unstreitige Rechte oder über richterliche Sprüche, die
zur Rechtskraft erwachsen sind, laßt sich kein Vergleich errichtend Wer
dem Verpflichteten ein unstreitiges Recht wissentlich nachlaßt, oder auf
ein zweifelhaftes Recht ohne Cntgeld V t t ^ t h u t , m a c h t e s t .
Schenkung.

§. 5Z4. Alle Streitigkeiten, zu deren Entscheidung richterliche Hi l fe
angerufen werden^darf, lassen^ sich in der Regel auch außergerichtlich
durch Vergleiche beilegen,

tz. 5)5. Allein es giebt zweifelhafte Fal le, welche durch einen Ver^
gleich nicht beigelegt werden dürfen. Dahin gehott vorzüglich der zwisckett
Eheleuten über die Giltigkeit ihter Ehe entstandene Stre i t . Diesen kann
nur der durch das Gesetz bestimmte Gerichtsstand entscheiden.

§. 536. Damit letztwillige Verordnungen nicht vereitelt werden, dür,
fen die Pqrtheien, welche den Inha l t eines letzten Willens bezweifeln,
Vor dessen Bekanntmachung weder einen gerichtlichen noch gußergerichtli-s
chen Vergleich darüber errichten. Eine darüber entftandeye Hjet t t be/
ruht auf ihrem Werthe. ,
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z. 6)7. Vergleiche über Verbrechen und Strafen sind nur dampHrbrual

g i l t ig , wenn die Verbrechen von der Art sind/ daß sie der Richter von ^
Amtswegen nicht untersuchen / sondern die Klage der Parthei abwar-Mstgattzl
ten muß.

§. 538. Vergleiche, die auf Verheimlichung anderer Verbrechen?
oder auf Entgehung der öffentlichen S t r q f t abzielen , sind unerlaubt,
Und ungiltig. Uiber die Privatgenugthuung können sich die Partheien
nach Gutbeftnden vergleichen.

§. 539. Ein Vergleich, welcher über eine besondere Streitigkeit
geschlossen worden ist, erstreckt sich nicht auf andere Falle. Selbst allges
meine, auf alle Streitigkeiten überhaupt lautende Vergleiche sind auf
solche Rechte nicht anwendbar, auf welche Niemand denken konnte,
oder die durch Betrug unterdrückt, oder durch Hinterlist verschwie-
gen wurden. " ^

§. 540. s i n redlich errichteter Vergleich kann aus dem Grunde der
Verletzung über die Hälfte nicht angefochten werden. Die Hälfte eines
zweifelhaften G a n z w ' l ä ß t M nicht bestimmen. Auch können Vergleiche
überhaupt als'eine Art gewagter Verträge angesehen werden.

§ . 5 4 1 ^ Ein K r t h u ^ jn bexMestnheit der Person macht de«
Vergleich ungiltig, M anderer I r r thum hingegen, betraft er auch
selbst die Beschaffenheit des
«Vergleiches nicht entgegen.'

tz. 542. Neu gefundene Urkunden, w?M sie auch den gänzlichen
Mangel eines Rechtes auf Seite einer Parthei entdeckten, können eitlen
redlich eingegangenen Vergleich nicht entkräften.

§ . 5 4 3 . Ein offener Rechnungsverstoß oder ein Fehler, welcher
keim Abschluße eines Vergleiches im Summiren odei Abziehen einer
Geldsumme begangen w i rd , schadet keinem der kontrahirenden Theile.

§. 544. Pürgen und Pfänder, welche zur Sicherheit des ganzen
noch streitigen Rechtes gegeben worden sind, haften auch für den Theil,
der Durch die Umänderung
der Hauptverbindlichkeit allein und ohne weitere Verabredung werden die
Nebenvcrbindlichkeiten nicht aufgehoben.

§. 545. Wenn Forderungen von einer Person an die andere über«?
tragen, und von dieser giltig angenommen werden z so entsteht die Um-
änderung des Rechtes mit Hinzukunft eines neuen Gläubigers. Eine
solche Uibcreinkunft heißt Abtretung^ (Cession) und kann mit
oder ohne Entgeld geschloffen werden.

§.546.



§. 5 4 ^ Durch den M t r e t u M
Februar, u ^ ^ ä g e r (Cedent) und dem Uibcrnehmer der Forderung, (Cessionar)

l . nlcht aber zwischen dem letztern und dem übernommenen Schuldner (Cessus)
'eine neue Verbindlichkeit. Daher ist der Schuldner, solang ihm der
Uibernehmer nicht bekannt w i rd , berechtigt den ersten Glaubiger zu br,
zahlen, Hder sich sonst mit ihm abzufinden.

§. 547. Dieses kann der Schuldner nicht mehr, sobald ihm der U i -
bernehmer bekannt gemacht worden ist. Allein es bleibt ihm das Recht M
ne Einwürfe gegen die Forderung anzubringen. Hat er die Forderung
gegen den Uibernehmer für richtig erkannt;, so ist er verbunden denselben
als scinenGläubiger zu befriedigen.

§. 548. Rechte, die der Person ankleben, folglich mit ihr erlöschen,
können nicht abgetreten werden. Schuldscheine > die auf den Uiberbringer
lauten, bedürfen keiner Ceßion. Uibrigens sind die Rechte des Uiberneh, -
mers mit den Rechten des Uibetträgers in Rücksicht auf die ^^^
Forderung eben dieselben. , ' ' '

§^ 549. Wer eine Forderung ohne <3ntgeld abt r i t t , und also ver, ,
schenkt, haftet nicht weiter für dieselbe. ,
durch einen Tausch zu Stande; so ist der Uibctträger in der Reget ver^
bunden dem Uibernehmer nicht nur für die Richtigkeit der Förderung ,
ftndern M.d ie Sicherheil dörstlben Gewähr zu leisten. ^
' §. 550. Giebt der Cedent stlbst die
als unsicher .an; so braucht er im ersten Falle gar nicht, und im zwciM
Falle nur zum Theile Gewähr zu leisttti. . ^ . >

§. 551. Wer die Abtretung mit einem Verluste von zehn VM^^
dert gemacht hat , haftet weiter für keine Sicherheit. Auch haftet der
Cedent nie für mehr, als was er von dem Ceßionär erhalten hat.

tz. 55^- Hat der Uibernchmer einer in öffentlichen Büchern vorgtt
tnerktett Forderung in Rücksicht auf die Sicherheit desselben die Pfands
bücher einschen kättnen; so gebührt keine weitere Gewährleistung. Hat
der Uibernehmer eine Anfangs sichere Forderung durch sein eigenes Äcr<!
sehett unsicher werden lassen; so haftet der Uibertr<!ger für nichts.

§. 553. Ein Versehen dieser Art begeht der Uibernehmer, wenn er
die Forderung zu rechter Zeit nicht aufkündigt, oder nach verfallener
Zahlungsfrist nicht eintreibt; wenn er die noch mögliche Sicherheit zu
rechter Zeit sich zu verschaffen persäumt, oder die
zu betreiben unterläßt.

tz. 554. Wenn der Schuldner an seine Stelle einen Dritten als Z a M
stellt, und den Gläubiger an ihn anweiset; so entsteht die UnWderlckg
Her Verbindlichkeit durch die Hinzukunft eines neuen Schuldners.

§ 5 5 5 .
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§. 555. Wenn der angewiesene Gläubiger den angewiesenen Schuld- Februar.

»er statt des Anweisenden annimmt, und der Schuldner seine Einwil^
ligung dazu giebt; so wird der Anweisende von der Schuld befreiet,
und es entsteht eine vollständige Anweisung, eitle Delegation.

§. 556. Solang dieser dreifache Vertrag nicht zu Stande kömmt,
bleibt die Anweisung unvollständig , und heißt Aßignation. Diese An-
Weisung ist nur für diejenigen contrahirenden Theile von einer Wirksam/
keit, die mit einander einverstanden sind.

§. 557. Hat der Anweiser einem Dr i t ten , der ihm nichts schul-
dig ist , die Zahlungsleistung aufgetragen ; so steht es diesem f re i , die
Anweisung anzunehmen oder nicht. Nimmt er sie nicht a n ; so kommt
keine neue Verbindlichkeit zu S tande : Nimmt er sie an ; so entsteht
ein Vertrag MijHen dem Anweiser (Aßignani) und dem, welchem die
Zahlungsleistung aufgetragen ist, (Aßignat) aber noch nicht mit dem,
welcher die Zahlung zu empfangen hat. (Aßignatar.

s. 558. Der Aßignant kann als Machtgeber eine von dem Aßi-
gnata^ noch nicht angenommene Aßignation von dem Aßignaten als
Machthaber wiederrufen. I u diesem Falle ist der Aßignat nicht mehr
befugt, dem Aßignatar Zahlung zu leisten.

§. 559. Hat der Aßignat seinen W i l l e n , die von dem Aßignat
ten angewi esene Zahlung zu leisten, dem Aßignatar zwar erklärt, letz-
terer aber die Erklärung nicht angenommen, und in die Umänderung
seines Rechtes nicht gewilligt; so hat dieser noch die Wah l die Zah-
lung von dem Aßignanten zu fordern, oder der Aßignation beizu-
stimme«.

§. 560. Hat der Aßignatar die Erklärung des Aßignaten ange-
nommen ; so findet gegen den Aßignanten keine Forderung mehr S t a t t :
Hat aber der Aßignat zu rechter Zeit die Zahlung nicht geleistet; so
haftet der Aßignant dafür.

§. 561. Wenn der Aßignant seinem Schuldner als Aßignaten
die Zahlung aufträgt, und den Aßignatar an ihn zum Empfange an-
weiset; so muß der Aßignat die Schuld entweder dem Aßignanten oder
dem Aßignatar abführen. Die Aßignation gilt dem Aßignatar als eine
Abtretungsurkunde.

§. 562. Bei der Aßignation, die zugleich eine Cession in sich be-
greift , ist die Einwilligung des Aßignaten nicht nöthig. Aus diesem
Grunde ist der Aßignat auch befugt, statt des Aßignatar unmittelbar
den ersten Gläubiger zu befriedigen. Wenn aber der Aßignat die Zah-
lung ohne Grund verweigert, oder nachdem er sie dem Aßignatar zuges
sagt hatte, damit zögert; so haftet er für die Folgen.

ilirste Fortsetzung. A a a a a a §»



^ ^ ^ ^ ^ Anweisung von dem Aßignaten nicht angenom-
^^ ' men; so muß der Aßtgnatar dem Aßignanten binnen vierzehn sagen

WeDalijien. davon Nachricht geben. Diese Frist wird von dem Tage an gerechnet,
an welchem die Anweisung dem Aßignaten in seiner Wohnung hat vor-
gezeigt werden können. Handelsleute halten sich lediglich an die Wech-
selordnung.

Siebenzehntrs Hauptstück.
Von Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten.

§. 564. Recht und Verbindlichkeit stehen gegeneinander in einem
solchen Verhältnisse, daß die Verbindlichkeit auf der einen Seite aufgeF
löst w i r d , wenn das Recht auf der andern aufhört , und umgekehrt.
S o wie die Verbindlichkeit aufgelöst w i r d , ist der Verpflichtete nichts
mehr schuldig.

tz. 565. Hat der Berechtigte das , was ihm gebührt, wirtlich er?
halten; so kann er es auf keine Art und zu keiner Zeit mehr fordern.
Sein Recht ist getilgt. Vorzüglich wird also die Verbindlichkeit aufge-
löst, wenn der Verpflichtete das leistet, was er zu leisten schuldig ist.

tz. 566. Gegen seinen Wil len kann weder der Glaubiger gezwun-
gen werden etwas anderes anzunehmen^ als was er zu fordern hat, noch
der Schuldner etwas anderes zu leisten, als was er zu leisten verbünd
den ist. Dieses gilt auch von dem Or te , von der Zeit, und von der
Ar t die Verbindlichkeit zu erfüllen.

§. 567. Wenn gegenseitige Forderungen zusammentreffen, die
nicht nur richtig und gleichartig, sondern auch so beschaffen sind, daß eben
dieselbe Sache, die dem Einen als Glaubiger gebührt, von diesemauch
als Schuldner dem Andern entrichtet werden kann; so entsteht eine ge-
genseitige Aufhebung der Verbindlichkeiten, (Compcnsation) welche selbst
von Rechtswegen die gegenseitige Zahlung bewirkt.

§. 568. Niemand ist verbunden Schulden abzutragen, die noch
nicht richtig (liquid) oder noch nicht fallig sind. Zwischen richtigen und
unrichtig«« Forderungen findet also die Compensation nicht S t a t t .

§. 569. Es ist aber auch kein Glaubiger verbunden eine Sache
für die andere anzunehmen. Daher lassen sich ungleichartige Sachen,
z. B . Wein mit Getreide, oder auch bestimmte gleichartige mit unbe-
stimmten z . B . ein auserlesenes. Pferd mlt einem andern Pferde nicht
gegeneinander aufheben. Entlehnte oder in Verwahrung
Stücke sind überhaupt kein Gegenstand der Compensation.



§. 572. Eben so wenig kann ein Schuldner seinem Glaubiger das-
jenige in Aufrechnung bringen, was dieser einem Dritten und der D r i t - « .
te ihm Schuldner zu zahlen hat. Selbst eine Summe, die Jemand an
eine Staatskasse zu fordern hat , kann gegen eine Zahlung, die er an
eine andere Staatskasse zu leisten hat, nicht abgerechnet werden.

§. 571. Nur wenn der Glaubiger und der Schuldner einvcrstan-
den sind die Verbindlichkeit zu erneuern, oder wenn die Zahlung selbst
unmöglich ist, kann etwas anderes an Zahlftngs S t a t t gegeben werden.
D;cse Art etwas an Zahlungs S t a t t zu geben, wird immer als ein
Tauschvertrag betrachtet.

§. 572. Wer eine richtige und verfallene Schuld bezahlt, yer-
schlimmen seinen Zustand nicht, er verbessert ihn. Eine Person die
sonst unfähig ist ihr Vermögen zu verwalten) kann also eine solche
Schuld rechtmäßig abtragen, und sich ihrer Verbindlichkeit entledigen.
Hatte sie aber eine unrichtige oder noch nicht verfallene Schuld abgetragen;
so ist ihr Vormund oder Curator verbunden das Bezahlte zurückzufordern.

§. 573. Kann und wil l ein Dritter statt des Schuldners mit
dessen Einverständniß bezahlen; so muß der Gläubiger die Bezahlung
annehmen, und dem Zahler sein Recht abtreten. Diese Bezahlung durch
eiiien Dritten findet aber nicht S t a t t , wenn weUer der Gläubiger noch
der Schuldner damit einverstanden sind.

§. 574. Der Schuldbetrag muß dem Glaubiger oder dessen Macht-
haber oder demjenigen geleistet werden, den das Gericht als Eigenthü-
mer der Sache erkannt hat. W a s Jemand an eine Person bezahlt hat,
die ihr Vermögen nicht ßlbst verwalten darf, ist er in soweit wieder
zu zahlen verbunden, als das Bezahlte nicht wirklich zum Nutzen des Em-
pfängers verwendet worden ist.

tz. 575. Der Glaubiger ist nicht schuldig die Zahlung einer Schuld-
post theilweise oder auf Abschlag anzunehmen. S ind aber verschiedene
Posten zuzahlen; so wird diejenige für abgetragen gehalten, welche
der Schuldner mit Einwilligung des Gläubigers tilgen zu wollen sich
ausdrücklich geäußert hat.

§. 576. W i r d die Willensmeinung des Schuldners bezweifelt,
oder von dem Gläubiger widersprochen; so sollen zuerst die Zinsen, denn
das Capital , von mehrern Capitalien aber dasjenige, welches schon ein-
geforoert oder fällig ist, und nach diesem dasjenige, welches dem Schuld-
ll r schuldig zu bleiben am meisten beschwerlich fällt, abgeschrieben werden.

§. 577. Wenn die Zahlungsfrist auf keine Art bestimmt worden
is i ; so kann dem Schuldner keine Zögerung zur Last gelegt werken. Die

A a a a a a 4 Zö-



'797» Zögcnmg fängt erst mit dem Tage an , an welchem die Cinmahnung
Februar, ^ k l i c h geschehen ist.

^ , . ^ 5 ^ ' I n gewissen Fallen wird die Zahlungsfrist durch die N a -
' tur der Sache bestimmt. Alimente werden wenigstens auf einen M o -
nat vorhinein bezahlt. S t i r b t der Verpflegte wahrend dieser Ze i t ; so
sind dessen Erben nicht schuldig etwas von dem vorhinein Bezahlten zu-
rückzugeben.

§. 57Y- Hat der Gläubiger gezögert die Zahlung anzunehmen;
so fallen die widrigen Folgen auf ihn. Uiberhaupt wird der eine Theil
wegen seiner frühern Zögerung als schuldlos geachtet, wenn spater eine.
Zögerung des andern Theiles dazu kömmt. ,

§. 580. Kann der Schuldabtrag deßwegen nicht geleistet werden,
weil der Gläubiger unbekannt, abwesend, oder mit dem Angebothe un-
zufrieden ist; so darf der Schuldner die abzutragende Sache, sie mag
beweglich oder unbeweglich seyn, bei Gerichte hinterlegen. Diese H in -
terlegung kömmt dem Schuldabtrage gleich, sie befreit den Schuldner
von seiner Verbindlichkeit, und walzt jede Gefahr der hinterlegten S a -
che auf den Glaubiger. ^

§. 581. Der Zahler ist in allen Fallen berechtigt von dem Befrie<?
digten eine Qu i t tung , nämlich ein schriftliches Zeugniß der erfüllten
Verbindlichkeit zu verlangen. I n der Quittung muß der Name des
Schuldners und des Gläubigers/ so wie der O t t , die Zeit und der
Gegenstand der getilgten Schuld ausgedrückt werden .- S i e muß ferner
von dem Gläubiger oder dessen Machthaber unterschrieben seyn.

tz. 582. Besitzt der Gläubiger von dem Schuldner einen Schuld-
brief ; so ist er außer der Quit tung verbunden denselben zurückzugeben,
oder allenfalls die abgeführte Summe auf den Schuldbrief selbst ab-
schreiben zulassen. Der zurückerhaltene Schuldbrief ohne Quit tung
gründet für den Schuldner die rechtliche Vermuthung der geleistete«
Zahlung': Er schließt aber den Gegenbeweis nicht aus.

§. 583. Eine Quit tung, die der Gläubiger dem Schuldner für
eine abgetragene neuere Schuldpost ausgestellt ha t , beweiset zwar nicht,
daß auch andere ältere Posten abgetragen worden sepn : Wenn es aber
gewisse Gefälle, Renten oder solche Abgaben betrifft, welche wie Geld-
Grund- oder Hanszinsen aus eben demselben Titel und zu einer gewis-
sen Zeit abgetragen werden sollen; so wird vermuthet , daß derjenige,
welcher sich mit der Quittung des letztverfallenen Termins ausweiset,
auch die früher verfallenen berichtigt habe.

§. 5«4. 3 " allen Fällen, in welchen der Gläubiger berechtigt ist
sein Recht fahren zu lassen, sich desselben zu begeben, Verzicht darauf

zu



zu hun, oder es einem Andern abzutreten/ kann er ihm auch zumVor^
theile seines Schuldners entsagen: Durch diese Entsagung des Glaubt-
zers wird dle Verbindlichkeit des Schuldners aufgehoben. WestMi

§. 585. Niemand kann von der näinlichen Sache zugleich Schuld-
ner und Gläubiger seyn: Sobald also der Eine von dem Andern eine
Erbschaft macht/ und ohne Vorbehalt antritt/ und ft oft auf was im-
mer für eine Art das Recht mit der Verbindlichkeit in einer Person ver-
einigt w i rd ; ft erlöschen beide: Äußer wenn es dem Glaubiger noch
frei steht / seine Rechte voneinander abzusondern > oder wenn Verhält-
nisse von ganz verschiedener Art eintreten.

§. 586. Der gänzliche Untergang der Sache hebt die Verbind-
lichfeit auf> dieselbe abzutragen: Es wäre denn/ daß der Schuldner
ein Versehen dabei begangen hatte/ oder daß er selbst für jeden Zufall
zu haften verbunden gewesen wäre. Diese Grundsätze gelten auch für
diejenigen Falle, in welcheni die Erfüllung der Verbindlichkeit, oder
die Zahlung einet Schuld auf eine anders Art unmöglich wird.

§. 587^ Det Tod hebi wfter Rechte noch Verbindlichkeiten auf.
S i e gehen auf öle Erben über̂  Nu r solche Rechte und Verbindlich-
keiten, die bloß persönliche Handlungeti des Verstorbenen betreffen/ er-
löschen mit ihltti

iV ie Sacheli ersessen ünli verjährt werden.

§. 588. Zu den Ursachen'/ aus welchen Rechte und Verbindlich-
kelten erlöschen/ gehört auch der Verlauf der Ze i t , auf deren Dauer
sie eingeschränkt worden sind^ I n einzelnen Fallen wird diese Einschrän-
kung bald von einer letztwilligen Verordnung, bald von einem Vertra-
ge/ bald von einem richterlichen' Ausspruche; int Allgemeinen aber von
dem Gesetze allein bestimmt.

§^ 589. Der Verlust eines Rechtes, welches wahrend der vom
Gesetze bestimnlten Zeit gar nicht ausgeübt worden ist, heißt Verjäh-
rung. Das auf diese Art verlöhrne Recht wird ein verjährtes Recht
genantü.

§. 590. W i r d das verjährte Recht Kraft des Gesetzes zugleich auf
jemand Andern übertragen; so heißt es ein ersessenes Recht. Dicst Er-
nvrbungsart heißt eigentlich Orsitzüng.

^ §. 591. Aurch die Verjährung im eigentlichen Sinne wird ein
schon bestehendes Recht wege Nichtgebrauches nur aufgehoben,
ü b also die ursprüngliche Freiheit wieder hergestellt. Durch die Er ,

Erste Foreseyuns. . B b b b b > sitzung



1797» sitzung hingegen verliert der Eine sein Recht, weil er es nicht ausübt,
Februar, und ein Anderer erhält es vermöge des gesetzlichen Besitzes. Die E r ,

^ ^ " " 6 begreift also nochwendig die Verjährung in sich: Die Verjährung
' hingegen findet auch ohne Ersitzung S t a t t .

ß. 5Y2. Damit das Privateigentum nicht immer schwankend bleij?
be, und Rechtsstreitigkeitcn soviel möglich verhindert oder abgekürzt wer-?
den; so muß das Gesetz die bürgerlichen Ersitzungs und Verjahrungs,
rechte einführen und genau bestimmen.

§» 53). Jedermann, der sonst ein Eigenthum erwerben kann,mag
es auch durch Ersitzung erwerben. Es wird aber erfordert, daß er die
Sache oder das Recht, die er auf diese Ar t erwerben w i l l , wirklich besitze/.
daß sein Besitz rechtmäßig und redlich ftp, und durch die ganze von dem
Gesttze bestimmte Zeit fortgesetzt werde.

§. 594' Die Verjährung gewährt nicht nur die Sicherheit des
Eigcnthmns, sondern auch das Vetäußerungsrecht. Daher wird sie
gegen Mündel und Pflegebefohlene, gegen Kirchen, Gemeinden, und
andere moralische Körper, gegen Verwalter des öffentlichen Vermögens,
nnd gegen diejenigen, welche ohne ihr Verschulden abwesend oder sonst
zu klagen verhindert sind, nicht schlechterdings gestattet. Diesen leistet
das Gesetz einen bcsondern Schutz.

§. 595' W a s sich erwerben laßt, kann auch ersesselt werden. Ga^
chcn hingegen, welche vermöge ihrer wesentlichen Beschaffenheit, oder vcr,
möge der bürgerlichen Rechte Niemand besitzen kann, ferner Sachen, .
welche ganz und gar unveräußerlich sind, oder nicht erworben werden
können, sind kein Gegenstand der Ersitzung.

§. 596. Aus diesem Grunde können die dem Staatsoberhaupte als
Staatsobcrhaupte allein zukommende Rechte z. B . das Recht, Zölle an?
zulegen, Münzen zu prägen, Steuern auszuschreiben, und andere so,
genannte Majestätsrechte durch Ersitzung nicht erworben werden. Eine
in dem Privatrechte und bloß für einzelne Bürger eingeführte Erwerb
bungsart läßt sich nämlich nicht auf die öffentlichen Rechte des Staates
anwenden.

tz. 597. Die dem Staatsoberhaupte nicht vorbehaltenen Rechte
können zwar überhaupt von andern Staatsbürgern ersessen werden.- Aber
einige derselben, z . B . die Rechte auf Waldungen, Jagden, Fischereien
und dergleichen erfordern einen langern Besitz, als den gewöhnlichen.

tz. 598. Die Rechte eines Ehegatten, eines Va te rs , eines K m ,
des und andere persönliche Rechte, die mit den Sachenrechten nichts
gemein haben, sind kein Gegenstand der Ersitzung. Doch kömmt redli,
chen Eheleuten, Aeltern und Kindern die schuldlose Unwissenheit zur

e i n , .



einstweiligen Behauptung und Ausübung ihrer vermeinten Rechte zu
Statte^ .

§. 599. Handlungen, welche Jedermann willkührlich ausüben,
oder unterlassen kann, z . B . sein Getreid, B r o d , seinen Wein da oder
dort zu kaufen, seine Maaren von diesen oder jenen Fuhrleuten führen
zu lassen, unterliegen keiner Ersetzung. Ha t aber eine Person der an,
dern das Uutersagungsrecht ausdrücklich, oder stillschweigend eingeräumt,
so fangt der Besitz gegen ihre Freiheit von dem Augenblicke a n , als sich
eine der Untersagung der andern tzefüget ha t , und es wird dadurch,
wenn alle übrigen Erfordernisse eintreffen, die Ersitzung bewirkt.

tz. 6vc>. Es kann also ein Eigenthümer seine Rechte durch undeuk,
liche Zeiten nicht ausüben, z. B . seine Wiese, oder sein Wasser nicht
benutzen, ohne daß sein Nachbar ein Recht darüber erwerbe. Sobald
ihm aber der Nachbar untersagt auf dieser Wiese zu grasen, oder in
diesem Wasser zu fischen, und er sich dasVerdoth gefallen laße; so kann
mit der Zeit das Recht des Einen verjährt und des Andern ersessen
werden.

tz. 601. Jeder Besitz, der sich auf einen solchen Titel gründet,
welcher zur Uibernahme des Eigeltthumeo, wenn solches dem Uiberge-
ber gebührt hatte, hinlänglich gewesen Ware, ist rechtmäßig und zur Erze
sitzung hinreichend. Dergleichen sind das L?ermächrniß, die Schenkung,
das Darleihen, der Kauf und Verkauf. Andere Titel hingegen, z . B .
Verlehnen, Hinterlegen, Verpachten^ Nerpsauden sind zur Ersitzung
nicht hinreichend.

tz. 602. Der Besitz Muß tedlich seyn. Weiß also der Tauschende
der Kaufer, oder der Beschenkte, daß die ihm übergeben?Sache einem Dr i t -
ten gehöre, oder kann er den wahren Eigenthümer eines unbeweglichen
Gutes , oder vorgemerkten Rechts aus den öffentlichen Büchern kennen
lernen ; so wird er schon als ein unredlicher Besitzer angesehen, und hat
keinen Anspruch auf den Beistand des Gesetzes.

tz. 623. Der Besitz muß auch acht seyn. Wenn er durch Gewalt
erzwungen, bittweise erhalten, oder heimlich erschlichen worden ist; so
ist er eben deßwegen schon unredlich. Die Unredlichkeit des vorigm Besitzers
hindert einen redlichen Nachfolger nicht die Ersitzung von dem Tage sei-
nes Besitzes anzufangen.

tz. 604. Bisher ist die Ze i t , lft weichet ein Recht entsteht, oder
erlischt, nur für einige besondere Falle festgesetzt worden. Hier wird das
in allen Fällen zur Ersitzlmg, oder Verjährung nothig? Zeitmaaß über-
haupt bestimmt werdtzn. Cs kommt dabei sowohl auf die Verschieden
heit der Sachen, als der Personm an.

^ V bbbb b H ^ §. 605.



Februar. §- ^ 5 . Unter dett dingliches Rechten laßt sich das Besitzrecht
llllt mit dem Eigenthume der besessenen Sache eigentlich ersitzen. Die
Ersitzung beweglicher Sachen > d^ren Eigenthum der Uibernehmer nicht
gleich durch die Uibergabe erhält, wird nach einem dreyjährigen recht,
lichen Besitze vollbracht.

§i 6c>6. Unbewegliche/ auf deti Namen des Besitzers in die oft
ftlttlichen Bücher ordentlich eingetragenen Sachen werden binnen drei
Iahrett und sechs Wochelt ersessen. Die Granzett der Ersitzung werden
nach Maaße des vorgemerkten Besitzes beürthcilt.

§. 607. H o noch keine ordentlichen Vormetkungsbücher eingeführt
sind, und die Erwerbung unbeweglicher Sachen aus den Gerichtsakten
und andern Urkunden zu erweisen ist > gelangt die Ersitzung erst nach
jehn Jahren zu ihrer Kraf t .

§. 608. Dienstbarkeiten und andere auf fremden Boden ausge?
übte besondere Rechte werden wie das Eigenthumsrecht binnen drei I a h ,
ten und sechs Wochen ersessen. M a n rechnet die Zeit von dem Tage,
an welchem der Berechtigte in öffentlichen Büchern ordentlich vorgemerkt
worden ist.

§^ 609. Solang der Berechtigte nicht vorgemerkt ist, steht ihm
nur der körperliche, aber kein rechtlicher Besitz zu. Erst nach dreißig
Jahren kann ein solcher redlicher Inhaber, auch ohnc einen rechtmäßi-
gen Titel darzuthun / die Vorckerkung fordern.

§. 610. Bei Rechten, die selten ausgeübt werden können, z. B .
bei dem Rechte eine Pfründe zu vergeben, oder Jemanden bei Hersiel,
lung einer Brücke zum Beitrage anzuhalten, muß derjenige, welcher die
Vormerkung ansucht/ nebst dem Verlaufe von dreißig Jahren, auch
die in der Zwischenzeit erfolgte dreimalige Ausübung dieses Rechtes bej.
weisen.

tz. 611. P f a n d , Lehen, und hinterlegte Stücke können vonGlau-
bigern, Entlehncrn und Verwahrern aus Mangel eines achten, recht-
maßigen und redlichen Besitzes niemal ersessen werden. Ih re Erben stel-
len die Erblasser vor , und haben nicht mehr T i t e l , als dieselben. Nur
dem dritten rechtmäßigen' Besitzer kann die Ersitzungszeit zu Statten
kommen-

H. 612. Bewegliche Sachen, die Jemand entwendet, oder unc
bewegliche/ deren er sich bemächtigt ha t , kann sein Erbe nie ordentlich
ersitzen. Ein dritter redlicher Besitzer solcher Sachen muß den Verlauf
der gewöhnlichen Zeit doppelt abwarten. Dieses gilt auch von geschenk-
ten fremden Sachen.



§. 613. Auch gegen den Fiscus, d. i. gegen die Verwalter oft
ftntlicher Einkünfte, z. B . der Cameral, und Doinaiilengüter, so wie
gegen die Güter der Kirchen, Gemeinden und anderer erlaubten mora-
tischen Körper reicht die gemeine, ordentliche (krsitzungszeit nicht zu.
Der Besitz beweglicher solcher,.Sachen muß durch sechs Jahre, u,td der
Besitz unbeweglicher Sachen, welcher in de,n öffentlichen, Büchern vorge-
merkt ist, muß durch sechs Jahre und zwölf Wochen fortgesetzt werden.
Alle andern Rechte lassen sich nur durch den Besitz von vierzig Jahren
erwerben.

§. 614. Wer mit einer von dem Gesetze begünstigten Person in
Gemeinschaft steht, dem kömmt die nämliche Begünstigung zu Statten.
Uiberhaupt haben Begünstigungen gegen andere gleich Begünstigte ihre
W i t t M g

§. 615. Der Aufenthalt des Eigenthumers außer der "Provinz,
in welcher sich Yie Sache befindet, steht der ördentMen Ersitzung in so
weit entgegen, daß Abwe-
senheit nur zur Hä l f te , folglich ein Jahr nur für sechs Monate gerecht
net wird. Doch soll du Zeit nie weiter, als bis äufdreißig Jähre zusammen
verdoppelt werden. Gchuldbare Abwesenheit genießt keine Rechtswohlthat.

§. 616. I n sofern jede Ersitzung eitte Verjährung in sich begreift,
wetden beide in einem Zeitpunkte vollbracht. Zur eigentlichen Verjähr
rung aber, nämlich Mm Verluste eines Rechtes auf die Sache, oder
zur Sache eines Dritten wegen Nichtgebrauches werden in der Reges
dreißig Jahre erfordert. ^

§. 617. M e Rechte die den öffentlichen
Büchern nicht einverleibt sind, doch aber in Handel und Wandel beste-
hen, sie mögen sich auf einen Ver t rag, oder auf ein Verschulden grün-
den, erlöschen durch den dreißigjährigen Nichtgebrauch, oder durch ein
so lange Zeit beobachtetes Stillschweigen.

§ . 6 1 8 . Dieses gilt auch von allen auflösbaren Verbindlichkeiten,
Schuldverschreibungen und Forderungen, die in jährlichen Abgaben,
Zinsen, Renten oder gewisses Dienstleistungen bestehen. Nur in Rück-
ficht der §. 61). begünstigten Personen werden, wie zur Ersitzung, also
auch zm Verjährung vierzig Jahre erfordert.

§. 619. I n Ansehung unaufioslicher Verbuchtichkeiten, z. B . der
Verbindlichkeit Kindern den unentbehrlichen Unterhalt zu verschaffen,
tine gemeinschaftliche Sache zu theilen, die Granze zu bestimmen, u. d.
gl . können auch die entgegengesetzten Rechte nicht verjährt werden. D ie ,
ses gilt auch von der Verbindlichkeit Steuern und Abgaben zu zahlen.
Von Verbindlichkeiten dieser Ar t kann matt nur durch ausdrückliche gi l-
tige Begünstigungen befreit werden.

Fsrrseyung. C c c c c t §.620.



'797» tz. 620. S o lang der Gläubiger das Pfand in Händen ha t , kann
Februar. ^ ^^ unterlassene Ausübung des Pfandrechtes nicht eingewendet, und

Für ,^ ^ ^ c , ^ . . ^ ^ . . « : ^ ^ « ^ « . ^ . . « ^ Auch das Recht des Schuld-Mestgalizien. also das Pfandrecht nicht verjährt werden. !
' ners sein Pfand einzulösen bleibt unverjährt.

§. 621. Der Schuldner ist nicht befugt die Kraft des Gesetzes zll
Vereiteln, und sich selbst eine kürzere Verjahrungszeit zu bestimmen: Auch
darf er die seinem Gläubiger ausgestellten Schuldbriefe vor Verlaufe
dreißig Jahre nicht todt und aberklären lassen. S ind aber Jemanden
stine eigenen Urkunden verloren gegangen, so steht es ihm frei derselben
Tödtung gerichtlich anzusuchen.

§ .622 . Die Löschung einer in den öffentlichen Büchern vorgemerk-
ten Schuldpost kann, wenn der darin benannte Gläubiger oder sein Erbe
nicht einstimmt, nur nach Verlaufe von dreißig Jahren vor sich geh:n-
Es steht aber dem Eigenthümer frei die über den abgeführten Schuldbetrag
erhaltene Quittung zu jeder Zeit ordentlich eintragen zu lassen.

§. 623. Die allgemeine Regel, daß ein Recht wegen des Nichtge-
brauches erst nach Verlauft von dreißig Jahren verloren gehe, ist nur
auf diejenigen Fälle anwendbar, für welche das Gesetz nicht schon einen
kürzern Zeitraum gusgemessen hat.

§. 624. Die Rechte eine letztwillige Verordnung umzustossen, di«
Ausgleichung des Pstichttheiles zu fordern, eine Schenkung wegen Un-
dankbarkeit des Beschenkten M wiederrufen, endlich einen Tauschkonttakt
ivegen Verletzung über die Hälfte aufzuheben, müssen binnen fünf Jahren
ausgeübt werden. Nach Verlaufe dieser Zeit sind sie verjährt.

§. 625. Wie lang das Wechselrecht einem Wechselbriefe anklebe, ist
i n der Wechselordnung bestimmt.

§. 626. Kas Klagerecht wegen erlittenen Schadens erlischt nach
drei Jahren von der Zeit a n , zu welcher der Schade dem Beschädigte«
bekannt wurde. I s t ihm der Schade nicht bekannt worden; so verjährt
sich das Klagrecht nur nach dreißig Jahren.

§. 627. Klagen über In ju r ien , die lediglich in Beschimpfungen m
W o r t e n , Schriften oder Gebärden bestehen, können nach Verlaufe
eines Jahres nicht mehr erhoben werden. Besteht aber die Belei-
digung in Thattigkeiten; so dauert das Hlagerecht auf Genugthuung

drei Jahre.
. 628. Gegen solche Personen, welche ihren Gegentheil nicht ge-

richtlich aufzufordern vermögen,
zeit nicht anfangen. Es ist dabei gleichviel, ob das Unvermögen durch
Minderjährigkeit/ oder Blödsinn solcher Personett, 5<nm etwan kem

Vors



Vormund bestellt wa r , oder durch unvermeidliche und rühmlich: Abwe, Februar,
senheit in Civi l - oder Kriegsdiensten, oder endlich durch ganzlichen S t i l l - .Für
stand der Rechtspflege z. B . in Pest-und Kriegszeiten entstanden sey. W f t M

§.629 . Die nämliche Ausnahme gilt auch für Ehegattinnen,
Finder und Pflegebefohlene gegen Gat ten , Aeltern und Vormüns
det? solang sie noch unter ehelicher, alterlicher oder vormundschaftlicher
Gen alt stehen.

§, 630. Hat aber die Crsitzungs- oder Verjährungszeit einmal
angefangen; so lauft sie auch wider alle eben bestimmte Personen fort.
Doch verleiht ihnen das Gesetz eine andere Rechjswohlthat, die Einst/
tzung in den vorigen Stand.

§. 631. Wer eine Sache von einem rechtmäßigen und redlichen
Besitzer redlich überninnnt, der ist als Nachfolger berechtigt die Erst»
tzungszeit seines Vorfahrers mit einzurechnen. Eben dieses gilt auch

Neunzehntes Häuptstürk.
Von der wiederewseyung in den vorigen Stand.

tz. 632. Neben denjenigen Fällen der Wiedereinsttzung in vorigen
S t a n d , worüber die Gerichrsordnung die Bestimmung giebt, verleiht
das Gesetz auch in einigen besondern Fallen denjenigen, die in ihren
Rechten verkützt worden sind, die Rechtswohlthat der Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand. -

§. 633. Diese besondern Fälle sind: Erstens, wenn eine großjährige
Person beweisen kann, daß während ihrer Minderjährigkeit eine Hand,
lung zu ihrem Schaden vorgegangen ist: Zweitens, wenn Jemand dar,
aus, daß er ohne sein Verschulden abwesend war, verkürzt werden soll.

§. 634. Allein auch in diesen Fallen findet die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nur unter einer doppelten Bedingung statt. Eius
ma l : S i e muß biimen zwei Jahren nach erfolgter Großjahrigkeit oder
Zurückkunft gefordert werben. Dann : die angebliche Verkürzung muß
von Wichtigkeit ftpn.

§. 635. Die Klage auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
muß, wie eine andere Klage, bei dem ordentlichen Richter angebracht,
und von demftlben beurtheilt werdett.

§. 636. Derjenige, dem
zu statten kommt, kann verlangen, daß ihm die Sache oder das Recht
in jenem Zustande, in welchem sie sich vor der ihm schädlichen Handlung
befunden haben, wieder eingeräumt, vder dafür Ersatz geleistet werde.

Eccccc 5 8.637.



Februar, § ' ^ 7 . Dem Gegenteile bleibelt aber alle Einwendungen vorbe-
halten, die ihm aus dem redlichen Besitze, zustehen.

§. 658. Erben können nur in ftwar zur WiewemsthMg in den
Vorigen Stand verbunden werden, als die in Anspruch
dachen oder Rechte auf sie gekommen sind. .


